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vom VN« WeiXmonat ,8l0.

Die InvoWebungsetzung des ersten Van-

" Ie^ der revidierten Gesetze und Regie-

, rungsverordnungen vom l«»« Christin.

jslo.M, anordnend. '

V NW Schultheiß llnd lUeine Nätho

^ l^es KäntöLs Luilin;

Nachdem Uns der erste Vand der Sammlung der

revidierten Msetze und Regierungsverorynungen

für den Kanton Luzern , welcher jnngsthln die

Presse verlassen hat , vorgelegt worden ist ;

Und um den darinn enthaltenen Abänderungen

in den früher« Gesetzen und Verordnungen die nö,

lhige Publizität und mlt ihr die erforderliche Ver,

blndlichkelt zu verschaffen :

M«t Hinsicht auf den 5. ^. des Gesetzes vom !8.

Aprill 1810, die Revision der Gesetze anordnend;

V e sch l l e sse »:

Nachstehende Abänderungen und Zusätze in den

Gesetzen und Regierlmgsveroldnungen/ welche den



X!I

ersten Vand der Sammlung der «vidierten Gesehe

und Regierungsverordnungen des Kantons Luzerlt

bilden , und nunmehr nach der in dieser Samm,

lung enthaltenen, systematischen Ordnung folgen,

sollen vom ersten nächstkünftigen Shrisimonat an,

'als ^n Kraft erwachsen, angesehen und , von da

M, aller Orten in Anwendung gesetzt werden.

,, .z/H.

Zu diesem Ende sind dieselben , nebst diesem

VeUlujse und denjenigen im gleichen Bande tnt»

haltenen, eidgenössischen Verfügungen < welche all«

gemein verbindend find , und im Kanton Luzern-

noch keine öffentliche Bekanntmachung erhalten ha.

be« , dem KautonsblMe beyzurückeu , md sollen

von den Kaujelu vechstn werden, .,.« ,,,.

Der AmtsschuWciß,

. ^-^>, , Vincenz ^ütNluann.

^ Rahmens des llcmen Raths ;

Der Staatsschreiber ,

I. R. Amrhyn.

/ ^ : - '^^ ^i<>>
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^«M ^ , B»e sch l u ß,

vom «Istln Chlistmonat l8w.

Die Invollziehungsetzung des zweyten Ban

des der revidierten Sammlung der Ge

setze und Regierungsverordnungen für de»

Kant. Luzern auf den ise« Horuung iLlt.

anordnend.

.Mir Schultheiß und Rleine Räche

, ^ des Kantons Luzetn;

Huf die an Uns geschehene , amtliche Anzeige:

daß der zweyte Band der Sammlung der revi«

dlerten Gesetze und Regierungsverordnungen für

dm Kanton Luzern nächster Tage» die Presse

verlasen werde ; ^

Mit Hinsicht sowohl auf den z. 4 des Ge.

setzes vom I8tm ApM isw., als auf.Unsern B«»

fchluß vom 29«m Welnmonat letzhin;

V e r o r d n e «:

Der zweyte Vand der revidierten Sammlung

der Gesetze und Reglerungsverordnungen für de«

Kanton Luzern, so wie der betreffenden Eidgenös«

Mm Verfügungen , so« mit dem 16« Hornung



l8ll., seinem ganzen Inhalte nach, in Vollzle.

hung gesetzt werden, ,:> . ,,^> z^' » ^ni^w

Zu diesem Ende sollen diejenigen Abänderun«

gen in den frühern Gesetzen und Verordnungen ,

welche der gegenwärtige Band enthält, so wie die

darin« begriffenen, sowohl Eidgenössischen als Kan.

tonal. Verfügungen , über welche noch, nicht die

vorschriftmäßige , öffentliche Vckanntmachüng er»

gantzu, llt, in jener Ordnung diesem Beschlüsse

nachgetragM werden ^ in welcher sie in dem Vande

selbst austreten, um sonach von den Kanzeln ver»

lehn zu werden.

^, . . . ,^ ^ '5. 3.V ^ >/

Dieser Pnbllkazionsweise seyen jedoch nicht nn.

ttrworfen: die bey Blattselte 1^8. bis lös. des glei.

che« Vandes enthaltene Hebammenordnung,

nnd die in ebendemselben von Blattselte l58. bis

302. begriffene Eidgenössische Verordnung , die

Gesundhelts.Polizey, Anstalten in der

Gthwelzerischeu Eidgenossenschaft ,

zu Abhebung der Gefahr pestartiger

Krankheiten enthallend, als wohin anmit

alle jene , welche diese zwey Verordnungen amtlich

lerihsl» mag, «»mittelbar verwiesen werden.



Gegenwärtiger Veschluß soll dem Kantonsblatte

beygerückt und nebenhin , nebst jenem vom 29vn

Weinlpouat I8t0, dem zweyten Baude der revi.

dlerten Oamllwg, als Einleitung, vorangedruckt

"erden. .> ^s-:«, ^,::.5- ?5 -,. ^ -

.'.^w« Der Amtsschultheiß,

...KMVlncenzRutNmann.

'',.!W^ üWlö Rahmens des Kleinen Rathsi

? m-.i .-!' Der Etaatsschreiber , >

JA. A?nrhyn.
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Vierter Titel.

P o l i z e y.

Erster Abschnitt.

Sicherhetts, polizey.

G e setz,

vom 7ttn htrbftmonat, !?39.

Gegen Abreisser, Verächter, Schänder tc.

angeschlagener Gesetze, Beschlüsse, Pro-

tlnmazionen lc.

Derjenige , welcher die angeschlagenen Gesetze oder

irgend andere, von den konstituirten Authoritäten er.

lassene Verordnungen oder Prottamazionen und öffent,

liche Anzeigen aus Muthwillen oder Bosheit abreißt,

beschädiget oder mit Verachtung behandelt , soll : nach

Beschaffenheit der Umstände, zu einer Einspcrrungsstrafe

»lrurtheilt werden, welche nicht weniger als vierzehen

Tage und nicht länger als drey Monate dauern soll,

z. 2.

Diese Strafe wird verdoppelt , wen« dieses Ver»

irechen zur Nachtzeit geschieht.



Beschluß,

vom 20<ien Heumonat und l3t«n Augstnwnat, t8o<.

Die Bekanntmachung der Regierungs- Ver

ordnungen und Beschlüsse betreffend.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern;

Besch lie ssen :

§. !.

Alle Beschlüsse der Regierung, welche, auf Vcrord«

nung des Kleinen Roths, in das Kantonsblatt ein«

gerückt werden, sollen in allen Pfaneyen und Ku«

ratlapellaneyen verlesen werden.

Die Gemeindeaerichtspräsidenten sind gehalten : die

gemeldten Kantonsblätter an alle diejenigen jedesmal

baldest zu übersenden, welche bestellt sind, die Regie«

rungsbesthlüsse in den Pfarreyen und Kuratkapella»

neuen, so in ihrem Gerichtsbezirle liegen, zu verlesen.

§. 2.

Dieselben sind fernerhin , bey persönlicher Verant»

lvortlichkeit gehalten: alle Beschlüsse, welche von

dem Kleinen Rache in obbemelotes Blatt, zur öffent«

lichett Verlesung , eingerückt werden , den ersten Sonn«

tag nach Erscheinung dieses Blattes, öffentlich ver

lesen zu lassln.



Beschluß,

vom 5ten Mirzmonat, «806.

Zuerkennung des ganzen Kantonsblattes je

der Gemeinde , jedem Gemeinde - und

Amtsgerichte, den Herrn Amtmännern

und den Landjägerunteroffiziers, und Art

derselben Versendung und Publilazion.

wir Schultheiß und Rleine Näthe

des Kantons Luzern,

Beschlüssen:

§. t.

v^s soll an jede Gemeinde inner dem Kanton >

ans Rechnung des Staats , ein Eremplar des

neu eingeführten , ganzen KantonSblattes abgelie»

fcrt werden.

§. 2.

Ein gleiches Eremplar ist ebenfalls jedem G<»

meinoegenchte zu seinem eigenen, amtlichen Gebräu»

«he ltlzustellcu.

§. 3.

Hingegen erhalten die Herrn Amtmänner drey

solcher Exemplare, wovon das einte für ihren «ige»

nen Gebrauch, das zwcyte für jenen des Amtsgerich.

tes und das dritte für den inner dem Amtsbezirk

angestellten Landjägerunleroffijier bestimmt ist.



Alle diese Behörden, Beamten und Bediensteten

sind verbunden: diese Kantonsblätter sorgfältig auf«

zubewahren , dieselben , bey ihrem anfälligen Amts-

austritte, ihren betreffenden Nachfolgern einzuhändi.

gen und, falls diese Sammlung zum Thtil oder

ganz unter ihnen verloren gegangen wäre, dieselbe,

auf eigene Kosten, wiederum zu ergänzen.

§. 6.

Die in den vorstehenden z§. t und» 2. bezeichneten

Kantonsblätter werden dem betreffenden Gemcindege.

lichte unmittelbar zugesandt, das bicselben sonach,

nach einem, ihm zu diesem Ende zuzustellenden Vn»

zeichnisse, unter die Gemeinden seines Gerichtskreises sorg,

fältic, vertheilt, und derselben vorgeschriebene , öffentliche

Verlesung, bey eigener Verantwortung, beaufsichtiget.

§,6.

Um aber diese Ablieferung an die Gemeinden

ordentlich einmrichten; so wird das Gericht für ein

und allemal den Tag bestimmen : an welchem der

Gemeindevorsteher einer jeden , seinem Gerichtskreise

'«innerleibten Gemeinde, dieses Kantonsblatt durch

«ine vertraitte Person, zu Hände.« der Verwaltung

ober der Steuerbriefsvorgcsetzten , wöchentlich bey sei»

ncm Prästdent abholen zu lassen hat; wo dann die

Gemeindevorsteher zugleich dafür zu sorgen daben :

laß dasselbe inner ihren Gemeinden verordnete«««/»

sen verlesen werde.



Beschluß,

vom Listen Hornung, l806.

Unterwerfung aller richterlichen und Ver

waltungsakten der Unterschrift des Prä

sidenten und Schreibers.

wir Schultheiß und Rleine Rathe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

z. t.

x)on nun a«/ soll kcin von einer im Kanton beste«

henden, richterlichen oder Verwaltungs.Behörde amt

lich ausgehender Akt als gültig anerkannt werden :

»enn er nicht die Unterschrift ihres Präsidenten und

ßch«ibers zugleich an sich tragen würde.

Beschluß,

vom l5tm Hornung, l805.

Betreffend die Bezahlung der Prozeßtosten

in Polizey - Fallen.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern;

Beschliessen:

Es sollen diejenigen Personen, welche von den V<«

richten in Polizey » oder Kriminalfällen zur Bejah»



lung der Prozeßkosten verfällt werden, dieselben aber

zu bezahlen nicht im Stande wären, angehayen wer«

den tonnen : diese ihre Schuld , vermitlelst öffenlli«

cher Arbeit, abzuverdienen.

Gesetz,

vom Losten May/ <8N8.

Dle Versetzung in Arbeitsanftalten, von

Polizey wegen , anordnend.

wirSchultheiß, Rleine u.Großettäthe

des Kantons. Luzern;

Verordnen:

§. i.

Ver Kleine Rath sey bevollmächtigt: nachbenannte

Personen, von Polizey wegen, in die Arbeitsanstalten

zu versetzen oder versetzen zu lassen, als nämlich:

2.) Diejenigen, die, nach der Bekanntmachung

gegenwättigcr Verordnung, bettelnd angetrof»

fen werden ;

b.) Diejenigen brannten Müßiggänger und

Schwelger, die zu irgend einer Arbeit taug»

lich sind, sich aber um keinen Verdienst um»

sehen, und den Gemeinden oder einem Dritt«

manne vorschlich zur Last liegen, und

c ) Diejenigen endlich , welche ihre Gemeinde

absichtlich in Schaden und Kosten führen,

ohne sie dafür entschädigen ,u tonnen.



z. .2.

Die Gemeindegerichte seyen daher auch befuqt :

gegen die in ihrem Umkreise ihnen bekannten Inbivi«

duen, welche «nler eine der obgenannttn Rubriken

gehören, die Versetzung in die Arbeitsanstalten zu

erkennen.

Ihre daherigen Erkanntnissen müssen aber stetshin

dem Kleinen Rathe / zur Genehmigung, eingesandt

werden.

§. Z.

Die Dauer der Arbeitszeil darf jedoch in keinem

Falle einen Zeitraum von zwey Jahren übersteigen.

Den auf diese Weise in die Arbeitsanstalten ver»

setzten Individuen bleibt der Rekurs an den Klei

nen Rath offen , welcher ihre Arbeitsdauer best«'»

tigen oder verändern kann, ohne zwar dabey das im

vorstehenden Artikel festgesetzte Maximum der Strafe

zu überschreiten.

F. 5.

Wenn ein in diese Arbeitsanstalten Versetzter sich

ungebührlich allda betragen oder aus denselben zn

tntfiiehen suchen würde; so soll, in beyden diesen Fäl«

len, seine Arbcitsdauer frischerdingen wiederum ange»

hen , und die schon ausgehaltene, als nicht geleistet ,

anzusehen seyn.

z. ß.

Alle diejenigen, welche früherbin als Fehlbare

gegen daß nunmehr zurückgenommene Gesetz vom 3l.



Cöristmonat «06. geleitet worden, und die sich des«

sen Anordnung auf sie sishin zu entziehen gewußt

" haben, sollen nunmehr, nach Anleitung gegenwärtiger

Verordncklg, behandelt werden.

§. 7.

Ueber den Bestand und Fortgang der Arbeitsan

stalten wird Uns der Kleine Rath alljährlich einen

umständlichen Bericht erstatten.

Gesetz,

vom 2?ffen Cblillmonat/ t806.

Polizeyverordnungen , in Hinsicht auf Reli

giosität , Sittlichkeit, Wohlstand lnö>

öffentliche Sicherheit , nebst daherigen

Strafbestimmungen gegen die diesfalls

Fehlbarcn , enthaltend.

wir Schultheiß/ RIeine u. Große Näthe

des Kantons« Luzern;

Beschließen:

Erster Abschnitt.

Rücksichtlich auf Religiosität und Sittlichkeit.

23er durch öffentliche Unruhe oder ärgerliches und

und ungebührliches Betragen religiöse Versammln»,

gen und Zeremonien: — tS mögen diese inner oder



ausser der Kirche Statt finden — unterbricht, oder

die Anwesenden in der Andacht stört ; so wie alle

diejenigen , welche Gegenstände des Gottesdienstes de«

schimpfen oder einen Religionsdiener in seinen geistli,

chen Verrichtungen unterbrechen oder öffentlich trän«

tcn, verfallen in eine Geldbuße, die für jeden Fehl»

baren insbesondere/ zwey und dreyßig bis hundert

Franken betrage« soll, oder in eine Zuchthausstrafe,

welche die Dauer von drey Monaten jedoch nicht

übersteigen darf.

5. 2.

So oft ein Priester mit dem Hochwürdigsten

Gut vorbeygeht, soll jeder, der sich zu Pferd oder

in einem Fuhrwerke in der Nahe befindet, absteigen

und, gleich demjenigen zu Fuße, niederknien.

Würden sich unter diesen solche vorfinden, die

nicht unserer Religion zugethan waren; so sollen

dieselben ermahnt werden: stille zu stehen und das

Haupt zu emblößen, bis der Priester vorbeygegan»

gen seyn würbe.

Jeder Dawiderhandelnde verfallt in eine Geld«

strafe von zwey bis zwanzig Franken, oder wird mit.

einer angemessenen Klrchcnbuße belegt.

» §. 3.

Zur Bczweckung eines bessern Religionsunterrich«

tes seo verordnet:

«.) Daß die Eltern , Dienstherren , Vormünder

und Meister verbunden seyn sollen : wo mög»



«

lich/ ihre Kinder, Dienstbothen» Mündel, Ge,

sellen und Lehrjungen , — insofern diese ledigen

Standes wären,— bis ins 22ste Jahr ihres

Alters, zur gesetzten Stunde in den öffentli»

chen, christlichen Unterricht zu schicken.

Hierbey bleibt aber jedem Pfarrer überlas

sen: hiervon, zu Gunsten derjenigen, Ausnah»

men zu gestatten, welche sie im Christenthume

genugsam unterrichtet erfinden würden.

b.) Daß dieselben ebendaher auch bey zwey Fran

ken Buße verpflichtet seyen : diese ihre Kinder ,

Mündel, Gesellen und Lehrjungen, die sich zur

katholischen Religion bekennen, in die betref,

sende Kinder» oder- Christenlehre aufschreiben

zu lassen.

e>) Daß, sobald jemand in eine Christenlehre

aufgeschrieben worden ist , einem solchen , i>hne

ausdrückliche Bewilligung, nicht gestattet seyn

soll : sich in eine andere Christenlehre aufneh»

men zu lassen.

6.) Daß diejenigen, welche, ohne erhebliche Ur«

fache , von vorbemeldtem christlichen Unterrichte

ausbleiben , im ersten Male von dem Pfarrer

ober dessen Stellvertreter zum fieikigern Erschei,

nen aufgefordert werden ; im Wiederholungs»

falle aber von eben diesem mit ein bis zwey

Pfund Wachs als Strafe, zu Händen der

Kirche, oder mit einer zweckmäßigen KKchen«

büße belegt »erden.
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In diese gleiche Strafe verfallen dann

auch die Eltern , Dienstherren , Vormün,

der und Meister, welche an der daherigen

Nachlässigkeit ihrer Untergebenen Schuld tra«

gen sollten.

5. <i.

An Sonn, und gebotenen Feyer.unb Bethtägen

sollen alle Gattungen Wirthö., Schenk., Most.,

Bier, und Kaffee. Hauser, während dem vor. und

nachmittägigen Gottesdienste, und Nachmittags eben«

falls unter der Christenlehre und Vesver für alle Ein«

heimischen verschlossen seyn, und diese nur den Frem.

den offen stehen, und dieß zwar bey einer Strafe

von sechs FranKn , welche sowohl auf den Wirth

als den sehlbaren Gast, nach gleichem Maßstabe,

anzuwenden ist.

§. 6.

An den Sonn, und gebothenen Fever. Tagen ist

ferner alles Handeln und Tauschen, das Jagen und

Fischen und jede knechlliche Arbeit, ohne vorhan,

den« Dringlichkeit , zu verrichten verbothen.

So wie dann an dergleichen Tagen alle Hand,

lungs. und Kramläden, —einzig hiervon ausgenom.

wen Apotheken und Bäckerstuben , — nicht geöffnet

werden sollen.

Die wider diese Verordnungen Handelnden wer,

den mit zwey bis acht Franken Buße oder mit einer

Zuchthausstrafe von zwey bis «cht Tagen belegt-



z. 6. >

Wer immer mit Reden» Singen, Schriften od«

durch andere Darstellungen oder Handlungen u. f. w.

die Sittlichkeit beleidigt , soll für das erste Mal mit

zwey bis zwanzig Franken odcr mit einer Zucht,

hausstraft von zwey bis zwanzig Tagen bestraft werde».

Im Wiederholungsfalle wird die früherhin »er.

hängte Strafe jedesmal verdoppelt.

Der Hausvater, welcher derley Unsittlichkeiten zu»

läßt, wird als Mitschuldiger angesehen und bestraft.

z. 7.

Diejenigen, welche zur Unsittlichkeit ober zum un«

züchtigen Leben in ihren eigenen oder in fremden

Häusern, oder wo es immer seyn mag, durch Un»

terschleifgeben Gelegenheit verschaffen , oder auf was

immer für eine Art hierzu verhülstich wären , sollen

auf ein halbes bis ein Jahr, zur öfftntlichen Arbeit,

ins Zuchthaus versetzt werden.

Würben derley Vorschubleister selbst Wirthe ober

Gastgeber «eyn; so wird diesen üderhin noch auf im»

mer alles Wirthen gänzlich verbolhen.

3. 8.

Wer sich dergestalt berauscht, daß er hierdurch

seines Bewu5tseyns verlurstig wird, soll hierfür mit

vier Franken oder mit viertägiger Einsperrung zu

Wasser und Brod bestraft werden; da dann einem

solchen nebenhin noch sein berauschter Zustand als

keine Ausrede djenen soll; um sich andurch der



Strafe gegen jene Vergehen zu entziehen, welche er

mit in einer solchen Betrunkenheit begangen hätte.

Der Wirth aber, welcher einem Gaste zu einem sol.

chen berauschten Zustande Vorschub leistet, oder ver.

bülflich gewesen ist, hat das Doppelte der obenan«

gesetzten Strafe zu erleiden.

§. 9.

Des Abends nach Bethglockenzeit soll sich kein

Kind, welches nicht das dreyzehente Jahr erfüllt hätte,

und von seinen Eltern , Vormündern , Verwandten

oder ihm zugegebenen Dienstbothen begleitet wäre,

ohne dringend« Notwendigkeit, auf den Gassen oder

Straßen sehen lassen, bey Gefahr: von dem betref.

fenden Herrn Pfarrer hierfür mit einer angemessenen

Kirchenbuße belegt zu werben.

Die Eltern und Vormünder haften diesfalls, bey

Gefahr «wer Strafe von einem, bis zwey Pfund

Wachs, zu Hanben der Kirche, für ihr« Kinder

und Mündel.

Damit den vorstehenden Verordnungen nachgelebt

und über die Aufrechthaltung der Religion und Sit.

?en auf das strengste gewacht werde, sollen von den

Gemeindegerichten , mit Zuzug der Herren 'Pfarr.

Herren, die Klrchenwächter wieder hergestellt oder an.

de«, zur Erreichung dieses Zwecke«, nöthigen Ver.

ftgungen getroffen werden.

§. ll.

Geringere Vergehen vorstehender Art, die nicht in

«lgenwärtiaem Polizeygesetze namentlich begriffen sind.



sollen mit angemessenen Kirchenbußen von dem be»

tteffcnden' Herrn Pfarrer abgestraft werden.

Zweyter Abschnitt.

In Hinsicht auf Wohlstand und öffentliche

Sicherheit.

z. 12.

In Hinsicht des Tanzens , sey Folgende« fest,

gesetzt :

2.) Sowohl für die Herbstfastnachtszeit , welche

am Hl. Kreuztage im Herbst ihren Anfang

nimmt/ und bis zu der Adoentszeit fortdauert/

als für die Winterfastnacht, nämlich: von Hl.,

drey Königen an bis zum Aschermittwochen

gerechnet, wird der Kleine Rath die Anzahl

der Tanztäge bestimmen.

b.) Diese Tanzbcwilligungen dürfen aber nur den

Tavernen. Wirthen und für themalige Zunft»

Häuser eltheilt werden.

c.) Bey Hochzeiten bleibt das Tatzen zugestan,

den, jedoch immer nur für die Hochzmsgäste ,

wofür zwar die Bewilligung des Gerichts stets

nachgesucht werden soll.

ck) Besondere Tanztage tonnen einzig von dem

Kleinen Rache bewilliget werden.

e) Für Sonn, oder gebothene Fever, und Beth«

Täg«, so wie für Feyerabende darf niemal das

Tanzen bewilliget werden.

Der



Der wider diese Verordnung handelnde Wirth

bezahlt eine Geldstrafe von hundert bis hundert und

fünfzig Franken; und in die gleiche Buße verfallen

auch die Gememdegcrichle , welche sich diesfalls eine

Uebtltitlung würden zu Schulden lomnlen lassen.

§. l3.

Bey einer Strafe von acht bis sechszehen Fran«

len gegen jeden Dawiderhandelnden, bleibt das Mas«

leradengehen mit und ohne Larven / ohne besondere

Bewilligung des Kiemen Raths, auf immer verbolhcn.

Alle Arten von Hasardspielen sind bcy hundert und

fünfzig Franken Strafe untersagt; und es soll überhin

das in solchen Spielen liegende Geld durch die Poli»

zeybeamttn in Beschlag genommen werden.

Desgleichen seyen, ohne namentliche Bewilligung

des Kiemen Ralhs / alle Gattungen vol. Lotterien ,

bcy Konfiskation der in dielen ausgesetzten Preist,

»erbothen,

. §. l6.

Uizter der Zahl derselben begriffen und somit

der nämlichen Bestrafungsweise unterworfen , sind

auch alle Arten von Glücksspielen, mittelst Würfeln,

Ritern u. dgl. , jedoch mit dem Unterschiede : daß

diese gänzlich und auf immer untersagt styn s»lle»<

II. Bd. »
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Ney Strafe von «cht bis stchszehen Franken blei

ben fern« verbothen: die Fasinachlsfeuer und das

sogenannte Hirsjagen.

Gegen Minderjährige kann diese Geldstrafe in eine

Kirchenbuße verwandelt werten.

§. iL. ',

Das muthwillige Schießen, besonders in Stab«

ten, Flecken, Dörfern, in der Nähe von Gebäuden;

ferneri: das Schießen bey Hochzeiten und Geoater«

schaften ist verbothen , und sollen die Dawider«

handelnden mit einer Geldstrafe von vier bis acht

Franken , oder mit dem Zuchthause auf vier bis acht

Tage belegt werden.

Alles nächtlich? Hcrmnschwarmen , wodurch die

nachtliche Ruhe der Bürger gestört werden lönnte,

und so auch die Rauf, und Schlag-Händel werden

muriner angemessenen Geld, «der körperlichen Buße

bestraft.

§. 20.

Schulungen und Verläumduügen , st wie Belli»

digungen (Injmien) — es geschähen diese wörtlich,

schriftlich oder bildlich — werden, nebst daherigem

Schadenersatze, Abrede und Abbitte, mit vier bis hun.

de« und fünfzig Franken bestraft, oder mit einer emge»

messenen 2uchlb«usilr«f« belegt.



In jedem Wiederholungsfälle wird die fruherhin

stattgefundene Strafe immerhin verdoppelt.

j. 2l.

Fremden und Reisenden soll jedermann mit g«,

bührend« Achtung begegnen, und ihnen nöthigen«

falls, nach Möglichkeit/ mit freuneschafllicher Hülfe

und Rath an die Hand gegangen werden.

Würde aber jemand einen solchen mit Worten

oder Werten beleidigen ober mißhandeln ; so soll ge»

gen den dießfaus strafbar Erfundenen die Verdopve«

limg derjenigen Buße Statt finden , welche über bieß»

artige Vergeh?», gegen Einheimisch« verübt, ver,

hängt werden muß.

z. 22.

Das sogenannte Weyhnacht« und Neujahr. Bel»

te.'n, Singen und Musizieren von Haus zu Haus ist

sowohl des Nachts als des Tages, bey einer Nuß«

von zwey bis sechs Franken, oder beo zwey bis sechs»

lägiger Zuchthausstrafe, für jeden Dawtderhandeln»

den oerbolhen.

Hiervon seyen jedoch — wo es laut altem Herkom«

men bisher üblich war — liljenigen ausgenommen,

welche zum Behuf des öffentliche« Gottesdienstes an»

gestellt sind; und diele mögen demnach, wie bisher,

uuter Bewilligung ihres betreffenden Gemeindege«

lichts, in ihrem bctltffcnd« Kirchspiele fortfahren:

B«
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die Weihnachten oder das Neujahr durck, Singen ,

doch immer nur zur Tageszeit, anzuwünschen.

§. 23.

Jeder Frevel an Gebäuden , Gälten , Wiesen ,

»eckcrn, Feldern , Bäumen, Wäldern u. s. w. durch

Menschen oder Vieh verübt, soll am Schuldigerfun.

denen oder an dem Eigenthümer des Viehes, welches

'denselben verübt hätte, nebst Vergütung des von da.

her entstandenen Schadens und der hiermit verbun«

denen Kosten, mit vier bis zwanzig Franken oder

mit viertägiger bis achtwochentlicher Zuchthausstrafe

belegt werden. , <

Dritter Abschnitt.

AUgemeine Verfügungen.

§. 24

Die in gegenwärtigem Beschlüsse ausgesetzten Straf«

Verfügungen leiden gegen die hierin Fehlbarerfun»

denen nur insofern Anwendung , als die von ihnen

begangenen Vergehen durch erschwerende Umstände

sich nicht zu Kriminalverbrechen eignen, und somit

dannzumal auch einzig nach den Kriminalgesetzen

abgestraft werden müssen.

§. 2S.

Von allen durch Bestrafung von Polizeyvergehen

abfallenden Geldstrafen, welche, dem j. «3«. der or

ganischen Gesetze gemäß, gegen den Staat verrech,

n« melden müssen, soll dem Laider ein Drittheil

und eben soviel der strafenden stlichtisttlle »er«

«bfolzet werden. - , . .
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,5. 26.

Alle sowohl geistlichen als weltliche» Beamte»

stycn nachdrucksamst aufgefordert: auf der pünltli»

chcn Vollziehung gegenwärtiger Strafverordnungen

streng zu halten, und derselben unbedingte Handha»

bung gemeinsam nach Kräften zu bezwecken.

^., z 27. ^

Vorstehendes Polizeygesetz soll, mit dem Staats«

fiegel versehen , dem Kleinen Rathe , zur Vollziehung,

und öffentlichen Bekanntmachung , zugestellt werden ,

der dann zugleich dafür sorgen wird: daß dasselbe

nebenhin jedes Jahr zweymal ab den Kanzeln ver«

lesen werde.

B eschlüsse,

AMvM, !8<1?., t2ten hoim

6ten Märzmonat, t8U5.

Die Abschaffung des Bettelngehens betreffend

vom 23sten HeumoM, <8U?., t2ten homunK, l»ol. «Ich

6ten Märzmonat , t8U5.

wir Schultheiß und Nleine Rathe

des Kantons Luzern

Verordnen:

§. l.

Es soll im ganzen Kanton Luzern sowohl den

Einheimischen als Fremden das Betteln, unter was

immer für einem Vorwande es geschähe, verbothe»

seyn , und ebenso auch das von Hause zu Hause

HxrumzlelM in den Gemeinden und Sltuerdritftni



§. 2

Itde Gemeinde ober Stenerbnef ist vstlchtig : ihre

wahrhaft Armen , welchen ihr A ter oder ändere Lei»

besqebrechen und UmstHr.de sich selbst zu ernähren,

nicht gestalten , nebst deren unenoqenen Kindern , auf

«ine der Menschlichkeit angemessene Art zu erhalten.

5. 3.

Jenen Hausarmen aber, die entweder mit vielen

Kindern beladen oder, wegen lräntlichen oder andern

Umstanden , sich und die Ihrigen nicht hinlänglich un«

tcrhalten können, ist die Gemeinde oder der Steuer»/

lrief verpflichtet : eine ihr?», Bedürfnissen angemessene

Unterstützung angedeihen zu lassen.

§ <!.

Falls die obbemelbten Armen sich über ihre Ge«

»neinden billig zu erschweren hatten, sind sie berech»

tigt : diese dem Präsidenten oder einem andern Mit»

gliede des Gemeindegerichts anzuzeigen, der schuldig

ist, solche Klagen an das Gemeindegericht zu drin«

gen, welches sonach verbunden seyn soll: die Sache

zu untersuchen , und nöthigenfalls die Schuldigen zur

Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten.

Würde der Präsident oder das Gericht sich wei.

gern, ihnen die nöchige Hülfe zu leisten; so soll als»

tann denselben ein Abschlagsfchein zugestellt werden»

womit sie sich an d.s Amtsgericht zu wenden haben.

In jeder Gemeinde ober Steuerbriefe lann sich

itdu Arme einen Mann, zu dem er das Zutrauen
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hat, auswählen, dem sodann obliegt: desselben all»

fällige Klagen gegen die Gemeinde , die ihn un«

tcrhalttn sollte, unentgeldlich dem Gemeinde » oder

Amtsgerichte vorMragen, wo dann dasselbe die Klag« ^

ebenfalls unentgeldlich , untersuchen und darüber ab«

sprechen soll.

Würde sich dann da« Recht aus der Seite de«

Armen besinden ; so soll die unterliegende Gemeinde

sowohl die gehörigen Gerichtstosten bezahlen, als

auch den Armenvorsprech für seine Mühe billig

entschädigen.

Alle Armen, die in «iner andern Gemeinde eo

lranten, als in der sie eingetheilt sind, sollen, auf

Veranstaltung derselben , auf der gewöhnlichen Bet.

telfuhre bis in ihre Hcimath unentgeldlich von Ort

zu Ort geführt , und auf angemessene Weise verpflegt

«nd erhalten werden.

z. ?.

Sollte eine arme und unvermögende Person i»

einer fremden Gemeinde erkranken, so daß sie i»

ihre Heimath unmöglich könnte geführt werden ; so

hat diese Gemeinde oder Steuerbrief die Pflicht: fü»

die Herstellung ihrer Gesundheit und ihren erforderli«

chcn Unterhalt, zu sorgen, diesen Vorfall aber fchleu«

»igst jener Gemeinde, der die kranke Person eigent,

lich zugehört, anzuzeigen, dir alsdann die Schuldig,

leit auf sich hat : die erste« Gemeinde für alle daheri,

gen nöthigtn und billigen Auslagen zu entschädig«'



Sollte ober eine solche Gemeinde diese Anzeige

verabsäumen; so würde sie alle Kosten und Schaden

an sich selbst haben müssen. Keinem Arzie noch Wund,

arzt« ist hingegen erlaubt, einem Armen, ausser im er»

sten Nothfalle, ohne Vorwissen des betreffenden Wal.

senvogts,' einige Arzneyen zu geben, widrigenfalls der,

gleichen Konten nicht bezahlt werden sollen.

z. 8. <

Falls sich jemand in einer Gemeinde befinden

scltte , der nur auf seinen Heimathschein in derselben

geduldet würde, und entweder er oder die Seinigen

dem Betteln nachziehen sollten; so ist die Ge«

meinde berechtigt : eine solche Familie in ihre Hei.

math zurückzuschicken.

§. 9.

In Ansehung der muthwilligen „nd unverbesserli.

6<n Bettler, Hausirer (ausgenommen, jene, pie mit

Patenten versehen sind , welche aber nicht langer als

bis zu ihrer Ausdienung güllig seyn sollen), wie auch

aller Landstreicher und verdächtigen Leute, — scyen

sie Einheimische oder Fremde, — wenn sie sich in Wäl.

dern, Gebüschen oder andern abgelegenen Orten auf,

halten oder Feuer machen, und von jemand ent.

deckt würden, ist der Entdecker, bey vier Fran.

len Buße, verpfilchtet: solche verdachtige Leute so.

gleich dem nächsten Gemcindcrichter anzuzeigen , der

die Schuldigkeit hat: dieselben durch die Landjä.

g« schleunigst anhalten und die Fremden über die



Grenzen , die Einheimischen aber nach der nächste»

Gemeinde in ihre Hcimaih führen zu lassen.

Sollten aber dergleichen Landstreicher und verdäch»

tige Leute das zwcyte Mal ertappt werden ; so soll

ihnen der Landjäger die Haare auf der rechten Seite

abschneiden ; das dritte Mal sind sie zweymal vier und

zwanzig Stunden zu Wasser und Brod einzusperren

und täglich mit sechs Rückenstreichen/ in Gegenwart

des Beamten, der die Aufsicht über die Gefängnisse,

hat, zu bestrafen; das vierte Mal aber müssen sie dem

Präsidenten des Gcmemdegerichts zugeführt werden,

der sie in die Hauptstadt ins Schallenwerk auf acht

Hage, zur öffentlichen Arbeit und zur Zumessung

von sechs Rückenstreichen jeden zweyten Tag , in

Gegenwart des Gefängnißaussehers , einschicken soll.

Ebenmäßig ist jedermann bey vier Franken Buße

verpflichtet: auf dießfällige Aufforderung eines Ge»

meinderichters, Hülfe zu leisten, um solche liederliche

Leute anzuhalten und an ihre Bestimmung abzuführen.

§. !0.

Bey sechs Franken Buße soll kein Wirth einem,

der von der Arinenkaße Unterstütznng erhält, oder we»

gen seiner Liederlichkeit bevoglet ist, zu trinken geben.

Diese, so wie obige Bußen, sollen zu Hände»

der Armenkasse bezogen werden.

5. il.

Die Eltern sollen ihre Kinder nicht nur vom

Betteln abhalten, sondern ße fitißig zur Arbeit gl«



wöhnen, worauf die Polizeyvorgefetzten in jeder Ge»

weinde genaue Aufsicht zu halten haben. Falls sie nicht

Arbeit hätten , sollen die Gemeindevorsteher ihnen

dergleichen «»zuweise» bedacht seyn.

z. t2.

Alle diejenigen, die selbst betteln, oder ihre Kin.

der betteln lassen, sollen, auf Anordnung des betref»

senden Gemeinderichteri , durch den Landjäger wäh«

«nt» der nächsten Kinderlehre an ein von dem Poli»

zeybeamten zu bestimmendes Ort in die Kirche ge»

führt werden, wo sie, so wie ihre Kinder, bis zum

Ende derselben »ublelben müssen.

z. !3.

Nettle«, die in ihrer Gemeinde bey jemand für

ihren Unterhalt Arbeit finden, sich ab« aus Trag»

heit dessen weigern würden, sind dem Gemeinde««»

richte zu verzeigen, welches sie ebenfalls, wie im

z. 3. angeordnet steht, auf eine von ihm zu bestim.

wende Zeit, nach Maßgabe ihrer Harlnäckigleit, in

das Schallen»»! abführen lassen soll.

Jeder arme Kantonsbürger , der in leine Ge.

«einde oder Amt eingetheilt ist, soll, sobald er bet.

telnd angetroffen wird, von der Polizeybehörde Hab,

Haft gemacht, sein Bettelbrief, wenn er einen solchen

hat, weggenommen, indessen von der Gemeinde, wo

er angehalten worden, unterhalten, und dieß der Poli»

zeytommisston des Kleinen Raths schleunigst angezeigt,

werden, damit solche Jemen auf immer mit Ar»



dett und gehörigem Unttchalte sogleich versorgt »er,

den tonnen.

Der ssleine Ztath wird jede Gemeinde wegen da«

her aufgelaufenen Kosten nach Billigkeit entschädigen.

, >' ,-

Jede« Gemeindegericht nimmt ehebälbest in seinem

Kreise ein genaues Verzeichnis von allen jenen

Kantonsbürgern auf, die leinen rechtmapiaen An,

svruch auf ein Heimathrecht inner einer Gemeinde

od« einem Amte des Kantons haben.

Solche Heimothlose ssnd verpflichtet: sich den dem

Präsidenten des Gemeindeaerichts, wo sie sich Huf.

hatten, in Zeit von acht Tagen zu melden, wenn

sie Anspruch auf ein Heimathrecht in dem Kanton

Luzern machen wollen; jene aber, die sich nicht

melden würden, und von welchen das Gericht Kennt»

niß haben könnte, soll dasselbe ehestens dazu auffodern,

und dann das daherige Ve>zcichniß der Poüzeytom»

Mission des Kleinen Raths zuschicken: die Gemeinde,

gerichte aber, die diese Schuldigkeit verabsäumen,

sollen persönlich dafür verantwortlich seyn.

Von dieser Verordnung sind jedoch ausgenom,

«en: jene Bürger, welche sich vor der Reooluzion

»ider die damaligen Gesetze verheiratbet hätten.

Den reisenden Handwerksbursche«, die mit de»

gehörigen Passen und Kundschaften versehen sind ,

soll in j«d« Gemeinde »der Steuerbriefe, durch den
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sie gehen , «ui der Armenkasse ein Zehrpfenning vo»

wenigstens einem Batzen abgereicht werden.

, § <7. ^? ,^- V,,

In jeder Kirche soll ein« Armenbüchse errichtet

werden.

§. l8.

Den Gemeinderichtern und Steuerbriefoorgesetz»

ten , so wie allen Beamten der Polizey und Armen«

pflege, liegt, bey ihrer persönlichen Verantwortlichkeit,

ob : gegenwärtige Verordnung streng zu handhaben ,

und genaue Obsicht zu halten, damit sowohl dem

Betteln abgeholfen, als die mahrhaft Armen mensch»

lich behandelt und unterstützt werden.

5. l9.

Nach Verfluß von acht Tagen , nach Bekanntma«

chung dieser Verordnung, soll dieselbe in Kraft erwach»

sen seyn^ und dcßnahen von^ allen betreffenden Be«

Horden in Thätigkeit gesetzt werden; und längstens

in Zeit von drey Wochen das Reglement von jeder

Gemeinde oder Steuerbriefe der Polizcytommission,

zur Einsicht und Genehmigung des Kleinen Raths,

eingesandt werden, wie sie ihre Armen verpflegen

und bey den daherigen Steueranlagen, theils auf

das Vermögen der Ortsbürger, theils auf das in

ihrem Kreise liegende Land Rücksicht nehmen wollen.

Zu diesem Behufe könnte ihnen das Reglement

der Gemeinde Rußwyl zur Einsicht dienen.
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l-, 20.

Wenn in Zukunft jemand von den Kanton«»

ungehörigen aus einem Steuerbriefe in einem ander»

bettelnd angetroffen wird, soll der» oder dieselbe von

dem Landjäger habhaft gemacht und dem Waisen,

»ogte des Steuerbriefes, l»o diese Person hingehört,

zugeführt werden.

Der Waisenvogt muß alsdann für eine jede sol»

che Person, die ihm aus einem inner dem Kreise

von »wen Stunden liegenden Orte zugeführt wor«

den, dem Landjäger für die Hin» und Herreise fünf'

Batzen aus dem Armengu« befahlen. Würde aber

der Landjäger eine solche Person, weiter als bloß

zwey Stunden her, führen müssen: so bezieht «r^über

obige fünf Batzen , nach Abrechnung der zwey Stun.

den, annoch auf gleiche Weise von jeder weiter«

Stunde noch zwey Batzen.

z. 2l.

Wenn ein Gemeinde » oder Steuerbriefs »Waisen»

uogt, dem ein oder mehrere Armen seiner Gemeinde

durch den Landjäger, des Nettelns wegen, zugeführt

««den , sich weigerte, demselben die vorbestimmte

Taxe, in Zeit einer Stunde zu bezahlen; so soll der

Landjäger ungesäumt die aufgefangenen Bettler dem

Gerichtspräsidenten zuführen; und, wenn auch dieser

auf der Stell« den Waisenvogt zur Bezahlung nicht

«„halten würde, muß der Landjäger die Bettler dem

Amtmanns, «nte.r dem « steht, ««führen/ und ihm
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die Weigerung des Gemeindevorsteher« und Gerichts.

Präsidenten anzeigen.

§. 22.

Der Amtmann soll sonach die ihm auf diese Weise

luaeführten Bettler so lange, auf persönliche Kosten

d:s betreffenden Waistnvogts, innebehalten» bis der,

selbe die bestimmte Zuführungstare und nebenhin noch

die durch elne solche Zuführung und Aufbewahrung

aufgelaufenen Kosten entrichtet haben wird.

§. 23.

Würde aber ein Waisenvogt dieß nicht in Zeit von

zwey Tagen erfüllen ; so soll der Amtmann ihm

die Bettler nochmals zuführen, und demselben für

die daraus entstandenen Kosten sogleich Pfand schäl«

jcn lassen.

§. 24.

Der Waisenvogt läßt alsdann die muthwilliqen

Bettler, nach Anweisung der H. 3. und 12. gegen,

»artiger Verordnung, abstrafen.

§. 25.

Würde sich aber die arretirte Person bey dem

Landjäger beklagen , daß sie von ihren Stemronefs.

vorgesetzten nicht auf eine billige Weist unterstützt

und daher genöthigt seo , dem Bettel nachzugehen ;

so hat der Landjäger allerdings die Pflicht: dem

Gemeindegerichtsvräsidentcn des betreffenden Steuer,

briefes eine solche Klage nnvttweilt ani«i«>gen. '
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D.r Gemeindegerichtspräjident wild sodann die

Nagende Parthey sowohl als den Waisenvogt vor

das erste, abzuhaltende Gemeinbegericht vorladen ; das

Gericht aber die Wahrheit der Klage genau unter«

suchen / und in der Sache niHl bloß nach den U. 4. und

H. dieser Verordnung verfahren, sondern, im Falle die

Klage richtig gefunden würde, den Gemeindevorsteher in

alle zwar aus seinem Eigenthume zu zahlende Kosten ver«

fällen, und ihn noch überhin, als Ungehorsamen, bestrafen.

Wenn aber die Gemeindevorsteher beweisen tön»

ncn: daß die Schuld nicht auf ihnen, sondern den

Steuerbriefsangehorigen liege, sollen diese sämmtli«

chen Kosten aus dem Gemeindesäckel des Steuerbriefs

bezahlt und der ungehorsame Steuerbrief dem Klei.

nenRathe nebenhin verzeigt werden, der sonach die nö«

thigen Maßregeln nehmen wird ; um denselben zur Beo«

dachtung seiner Pflicht geziemend anzuhalten.

z. 2b.

Wenn ein Landjäger eine Person , auf den Straf«

sen bettelnd, in ihrem eigenen Steucrbriefe arretirt,

soll « sie ebenmäßig dem Waisenvogte zur Bestrafung,

«ach Inhalt der vorstehenden Verordnung, zuführen.

Es wird dem Landjäger für eine jede Person ,

die er in einem solchen Falle zuführt, ein Batzen

von dem Waistnvogt entrichtet.

§. 27.

Würde «in Waistnvogt dem Landjäger das oben»

bestimmte V«h«ftsgel> nicht ft«leich bezahlen wollen;
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so bleibt der Landjäger solang am Orte, auf Kosten

des Waisenvogts, seibst, bis er gehöng bezahlt und

entschädigt ist: auch verlangt derselbe von dem Ge,

meindegerichtspräsidenten , daß er den Waistnoogt

l«r Bezahlung anhake.

§. 28.

Sollte ein Landjäger oder ein« dürftige Person

sich über- einen Gemeindegerichtsprasidenten ober ein

ganzes Gemeinbegericht mit Grunde zu beklagen ha«

den , daß es ihnen den gehörigen Schutz und Schirm

nicht angedeihcn lasse; so haben sich diese an den betref.

senden Herrn Amtmann mit dieser ihrer Klage zu wenden.

§. 29. '

Den Herren Amtmännern liegt ob: diefffalls die genaue,

ile Aufsicht über alle Polizeybehörden zu halten, und die

Saumseligen dem Kl. Rathe unnachsichtlich zu „erzeigen.

^

Beschluß

v«m l3tenAu«flmonat, t»03, und «ten Bracl»m,nat , t»o».

Die Aufftellullg der Landjäger betreffend.

Wir Schultheiß «nd Kleine Räthe

des Kantons Luzernz

Verord neu:

' z. l.

Vie Landjäger sind in Aemttr und Gemeinden,

«ingetheilt.

' ' z >2.



§. 2.

Sie stehen in allem, was in ihren Dienst ein.

schlägt, unter den Befehlen des Amtmanns, der Ge<

melüdegelichtspräsideüten und Gemeindenchter.

j. 3.

Sie haben überhin die Schuldigkeit : über alle

Polizeyvergehen ein wachsames Auge zu halten, die

tießartigen Fehlbaren am gleichen Abend noch dem

Präsidenten des Oemeindegerichts oder dem nächstge«

legen« Gcmeinderichl« unorrzüglich anzuzeigen.

Die Landjäger am Hauptorte des Amts, so wie

im, die zu den Gemeindegerichlen cingelheilt sind,

haben die Pflicht auf sich : an jenen Tägen , da das

Anus» oder Gemeindegencht seine Sitzungen l'ält, sich

«m Sitzungsorte einzufinden und, bis zur Beendigung

derselben, dort zu verbleiben, um die allfa'lligen Be»

fehle des Gerichts vollziehen zu tonnen.

§. 6.

Die Landjäger der Gemeindegencht« werden we«^

«igstens einmal wöchentlich in ihrem ganzen Kreise

lie Patrouille machen. ^

Der Gemtindegeiichtspräsident wird ihnen in je»

nen Orte», wo der Gcrichtikreis zu groß wäre, als

daß sie den Tour in einem Tage m.achjn könnten,

solchen täglich anweisen.

An jenen Orten aber, wo die Landjäger die Pa»

trouills machen, und ein Gcmemdcrichtcr wosnt«

U. Bd., , . ^ C
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sollen ße sich bey ihm anmeldtn und, zum Beweis^

dessen, von «hm ein schriftliches Zeuguiß abfordern:

in Abwesenheit eines Richters begeben sie sich in der

gleichen Absicht zum Gemeindevorsteher.

Diese empfangenen Scheine sollen von den Land

jägern alle Wochen dem Gemeindegerichtspräsibenten

und, auf Verlangen, dem Amtmanne vorgewie«

sen werden. . ,

§. 6» ^

Bey Kriminalfällen arretiren sie alle diejenigen,

die sie auf der That ertappen.

Bey tleinern Polizeyvergehen machen sie die Anzeige

dem Gemeindegerichtspräsidenten oder dem nächstgele,

gcncn Gemeinderichter.

z. ?.

Sobald «in Landjäger die Hülfe eines ändert»

Landjägers bedarf, kann er ihn dazu anrufen und>

im Verweigerungsfalle, soll er es dem Amtmanne ober

Gememdegerichtspräsidenten anzeigen , der denselben so»

dann dazu anhalten wird. , ./

Leidet die Sache keinen Aufschub; so soll «e von

dem Präsidenten oder nächsten Gemeinderichter Hülse

begehren, der ihm solch« durch die Einwohner des

Orts leisten lassen wird. .

, §. «.

. Jeder Landjäger soll mit einem Karabiner , einem

Säbel und Stock bewaffnet seyn.

Alte oder gebrechliche Leute, schwangere Weib«

und kleine Kinder sollen niemals »»n den ssndjs«
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zern, bey schärfster Verantwortlichkeit, und sonst

niemand ohne Noch geschlagen werden.

§.9.

An den Jahr, und Wochenmärkten, die in ihrem

Gerichtstliise gehalten weiden , sollen sie sich genau

einfinden , und nicht nur über Bettelgesindcl und

übrige verdächtige und liederlich« Leute Aussicht hal.

ten , sondern ihr Augenmerk auf alle Polizeyoergchen,

richten, und diese sogleich dem GemeindegerichlSprä«

sidenten oder dem Gcmeinderichter des Orts anzeigen.

§. 10.

Die Landjäger selbst sollen einen nüchtern und

in allen Theilen unbescholtenen Lebenswandel führen.

Würde sich einer unterstehen , von Bettlern oder

andern, liederlichen Gesindel, Geld oder Geldeswerch

abzunehmen, oder mit ihnen zu zechen; oder würde

er überhaupt in seinen Verrichtungen so nachläßig

seyn , daß er sich seines Dienstes unwürdig machte ,

soll derselbe der Polizcytammer oerzeigt werden ,

die ihn nach Erforderniß bestraft« lassen nmd.

§.11.

Die Landjäger werden von dem Kleinen Rathe

ernannt und entsetzt.

?. 12.

Ihre Bezahlung fließt ihnen von Seite des Klei«

mn Raths durch die Amtmänner monatlich zu.

§ !6.

Alle Iahr> sollen die Landjäger durch die Voll»

leyta'mmer von ihren Posten abgcäudm wecden ^

V '
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mfigenomnun jene, welche aus besondtm Rück^ch»

ten an dcnselbe» verbleiben müssen,

: §. ^.

Keiner, der verheirathee ober es gewesen ist/ und

Kind« hat, kann al< Landjäger angestellt werben»

§. !s.

Eben so wenig darf sich ein wirtlich angestellter

Landjäger oder einer, der lunftighin zu einer solchen

Stelle gelangen sollte, verehelichen, ohne vorläusig

hierfür bey der Regierung die Bewilligung nachgesucht

und diese wirklich erhalten zu haben , wenn er nicht/

durch Ueberschreitung dieses Verboths, auch mittel«

bar seiner innehabenden Landjägerstelle ^erlurstig

werden will.

G e s e t z ,

vom <5ten May, ««5. und lsten AvriN, ^8lo.

Das Vcrboth des Haufirens betreffend.

wirSchulthtiß, RIeine u.GroßeRätht

e , - des Kantons Luzern;

Beschliessen:

3!lles Hausircn ist von nun an gänzlich oerdothen.

« 2.

Als Haussrer werden angesehen: alle diejenigen,

welche ihre Maaren von Haus zu Haus im Duail



zum verkaufen Herumtragen oder fuhren , oder selbe

ausser den gewöhnlichen Jahr, oder Wochenmärktt»

entsetzen oder ausrufen lassen.

Der Kleine Math lann für einzelne Gewerbe Be»

willigungsschein« ertheilen lassen ; iedoch sollen fremde

Gewcrbtreibende, welche «ine Hausier» Patente vcrlan.

gen, nebst den Reisepässen und authentischen Zeugnissen

guter Aufführung, annoch zu Vorweisung von He»

mathscheinen angehalten werden.

§. 4

Der für obige Gewerbe ausgestellle Bewilligungs»

schein sc>ll nur für die darin signalisirte Person , aus

deren Nahmen er gestellt ist, keineswegs aber für je«

wand ander , und für lein anderes Gewerbe als das«

jcnige, das darin genannt ist, gültig seyn.

Dieser Bewilligungsschein ist höchstens für ei»

Jahr gültig, und dafür wird, nach Bewandtniß der

Umstä«de, die im dritten Abschnitte des Finanzge»

sttzes festgesetzte Tax« bezahlt.

§.6.

Jeder Haufirer ,' der durch einen Landjäger oder

jemand ander, entweder auf der That angehalten,

oder des Haussrens überwiesen wird, verfällt in die

Strafe der Konsistazion aller bcy sich führende»

Naarcn: falls er aber die bey sich geführten Waa,

rcn schon verkauft hatte;, so erfolgt gegen ihn die

Kcmfiskazion des dafür erlösten Geldes , in beyden

diesen Fällen ab« noch die Bezahlung aller Kosten»
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Falls ein solcher Woaren den sich hätte, di« de«

Gesundheit schädlich senn könnten , soll er über»

hin rem Saxilälsrathe uerzeigt werben.

Die fremden Hanssrer aber müssen immerhin

durch die Landjäger noch von Posten zu Posten aus

dem K»»t«n geführt wcrven.'

z. 6.

Jeder/ der einem Haussrer Unterschlcif gegeben,

dessen Mi««» verheimlichet, oder denselben, auf

was immer für eine Art, begünstiget zu habe«, über»

wiesen wird, bezahlt den zwenfachcn Wcrth der ver»

heimlichten Waaren, und» falls er kein Vermögen be,

säße, wirb er zu vierzehentägiger öffenllichen Arbeit

verurtheilt.

z. 7.

Jeder Partikular, der einen Haussrer antrifft, ist

berechtiget: demselben fem« sämmmchen Waaren hin«

wegzunehmen , solche dem nächsten Gemelnder«hter

zu hinterlegen, diesem seine Klage zusteUe», und die

Zeugen, die davon Kenntniß haben, anzuzeigen. Die

eine Hälfte der tonfiszirttn W.»aren kömmt dem ge«

nannten Partikularen, und die andere den Armen,

der Gemeinde zu, wo derselbe angehallen worden ist.

Der Gemeinderichter soll sogleich über den Fall

«bsprechen: jedoch bleibt dem Angeklagten sowohl

«ls dem Kläger das Recht offen, an das Gemeinde,

geeicht, inner dessen Amtskreis « dem Richter v«,

zeigt worden ist , »u appelliren.



§. 8.
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Jeder Landjäger, dem ein Hausse«: von jemand ver«

zeigt wird, ist gehalten: demselben aufdcr Stelle nachzu,

sitzen, undlihn dem nächsten Gemelnderichter einzubringen.

In diesem Falle bezieht der Verteiler von dem

Betrag der Strafe einen Drittel, der Landjäger ei.

«n und die Armen des Orts einen.

§. 9. .

Alle Wiederholungen werden, nebst der Konfis»

lazion, noch um soviel an Geld, als diese im Werth

beträgt, und, im unvermögenden Falle, mit lörptllt»

ch«r Züchtigung bestraft.

«. <o.

In Folge gegenwärtiger Verordnung dürfen fremde

Kaußeute keineswegs gehindert werden, alle Jahr»

marlt« des Kantons zu besuchen , insofern dieselben

ihre Maaren in öffentlichen Magazinen , Kramläden

oder auf öffentlichen Plätzen aussetzen und vertan,

fen, sich allen, in Hinsicht der Jahrmärkte, bereit«

bestehenden oder annoch festzusetzenden Verordnungen

nuterziehen, und die gesetzlichen Abgaben entrichten.

§. 11.

Die im obigen Artikel enthaltene Erklärung findet

auch rücksichtlich aller schweizerischen Bürger für

alle Woctfeumäilte Statt, die sie, nebst den Jahr»

Märkten, unter Erfüllung obiger Bedingungen, yl

besuchen berechtiget seyn sollen.
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Verordnung,

vom t-Ken Aßrill / «8<>9.

Zu einer Polizeyaufjicht über den Eintritt

und Aufenthalt der sogenannten Hand

werksgesellen im Kanton Luzern.

> ",-—,— ^ ^»

WirSchuItheiß, Rleine u. GroßeRäthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. l.

^Jeder ausländische Handwertsgeiell, der kein Schwei.

zerbürger ist, wenn er den Kanton Luzern betreten

wll, soll bey seiner Ankunft mit einem guten Ret.

scpaß versehen seyn, und durch seine Kundschaft, die

nicht älter als dren Monate seyn darf, das Zeugniß

guter Aufführung und Eilten, so wie das ersorder,

liche von ftlinr Ortsobrigtett und von dem betreffen»

den Obemmtmanne , inner dc.sen Amtskreis iseine

Heimath liegt, visierte Zeugniß autwcisen: daß er da»

selbst Bürger sey, und die Erlaubniß erhalten habe:

in das Ausland zu wandern.

§. 2.

Will ein solcher im Kanton bey eiuem Meister in

Arbeil treten ; so ist der verpflichtet: dem lMneiudevor»

steher seines Wohnortes diese Bcwcisthümer vorzulegen

und seine Kundschaften bey demselben zu hinterlegen.

Der Gemeindevorsteher wird diese Papiere un»

tersuchen und, wenn er ste richtig erfunden, sodann



dem Gesell einen Schein unentgelblich ausstellen;

daß er in der Gemeinde in Arbeit treten dürfe.

z. 3. /

Emem solchen fremden Gesellen, der .die im z. t.

Onannten Zeugnisse nicht aufweisen kann/ soll nicht

«lnmal den Kanton i» betreten erlaubt »erdn».

^. ^

Was die französischen Handwerksgesellen betrifft»;

so bleibt es bießfalls bey derVerordnung des Kltnie»

Raths vom 3lsten Weinmonat l«u». .

Mit den schweizerischen Handwerksgesellen soll es

hingegen »ach dem Gesetz vom 26sten Weinmonate

«sc» i. und dem Regierung sbeschluße vom 27. Herbst,

monate 1805., gleich wie mit den Dienstbothen, ge,

halten werden.

K Z. ' ' '-

Dm im §.«. benannten Handwerksgesellen, die

sich wirklich im Kanton in Arbeit befinden , ist sine

Zeitfrlst von sechs Monaten zugestanden ; um , wäh.'

«nd dieser^ die nach vorhergehenden Artikeln ersor.

dcrlichen Zeugnisse, .um auswandern zu dülfen,, ssch

verschaffen zu können.

Nach dieser Zeit ist aber jetxr solcher Handwerks,

gesell, der dem Gemeindevorsteher jenes Orts, wo er

in Arbeit steht, die vorgeschriebene Auswaizderungs«

Bewilligung nicht aufweisen könnte, ohne Zeitverlust

aus dem Kanton fortzuweisen.
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B e s ch l u ß

M, 53sten Hellmonat, lsng., Heften Wetnmonat, l8as.,

«Gen «lplill und 25<lcn May, l8ls.

Die Ettheilung der Reisepässe betreffend.

' H
WltGchulthelß undNleineNäthe

des Kantons Luzern;

N e r o r d n e n :

^ . §. t. ^

jedermann , der für eine kurze« oder längere

Kelt sich aus der Schweiz entfernen will, ist ge.

halten: ftch zu dem Ende mit einem Reisepässe zu

PelseHen.

'. ^ §.. 2., '' ,.^,

Diejenigen aber, die nur in der Schweiz herum,

reisen, linnen sich zu ihrer eigenen Sicherheit mit

einem gtelsevasse »ersehen, damit sie wegen den dieß.

«rtl^n Polizey. Verfügungen einiger Kantone nicht

in eine mißbelletkge Lage versetzt werden.

z. 3,

Zu diesem Ende wendet man sich an den Amt,

Mann jenes Amtes, worin man seinen Wohnsitz h«,

dt» Min befugt lst, Pässe zu ertheilen.

Iedel zu trtheilende Net^paß soll den Vornah.

wen und Gefthltchlsnahmen der Person , das Alter

und die äussere Beschreibung derselben, ihre Heimath,

den Beruf und gewöhnlichen Wohnsitz derselben, ent«



HM»; es soll ferner darin der Ort, wohin die Reist

geht, sammt der Absicht derselben, so wie der Zeit,

«um, wählend dem der Reisepaß gültig ist, ange

geben , und demselben ferner die eigenhändig« Unter»

schrift des Amtmannes, nebst dessen Amtsßegel, -bey»

gesetzt werde».

!. 5. ^

Wenn die Person, welcher der Reisepaß ausge-

ßellt wird , dazu fähig ist, soll sie denselben eigen,

händig, bey seiner Abfertigung, unterzeichnen; sonst

«der wird die Erklärung : daß sie nicht habe schrei»

den können, dem Passe selbst beygcfügt.

«. 6.

Kein Reiseaß darf mehr als eine Person in fich las.

se«, es sey dann, daß sich im Gefolge eines Reisen,

den solche befinden, die das vierzchente Jahr noch

nicht erreicht hätten, in welchem Falle aber in dem

Passe des erstern hiervon Meldung geschehen soll.

§. 7.

Wenn der Beruf eine« Bürgers «fordert, daß «e

fich öfters aus der Schweiz oder «us dem Kanton

entferne; so soll ihm der dazu nöthige Reisepaß auf

sechs Monate ausgestellt werden, und während diese«

Zeit ohne Erneuerung seine voll« Gültigkeit haben.

z. »., ,. „ '/, ,

Die Polizeylammer des Kleinen Raths wirb

den Amtmännern eine hinlängliche Anzahl gedruck«

ler Reisepässe, die nach Vorschrift des i. 4. «hg«.

faßt sind, «"schick««.

>
"'

'
>
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, §. 9.

Für die Ausfertigung eines ftlchen Passes wirb

für das Innere, mit Ausnahme der Armen, vier

Batzen, für da« Ausland aber dreyzehen Batzen de«

zahlt, welche, nach Abzug der Stempelgebühr und

Staatsauölage, dem Anttmanne gehören.

§. to.

Alle Reisepässe , der« Bestimmung von einem

Kanton in den andern ist, werden von dem betref,

senden Amtmann« alletli ausgestellt; jene aber, deren

Bestimmung über die Grenzen der Schweiz geht,

«on dem Amtmanne dem Herrn Staatsschreiber zur

Legaiistrung eingesandt, besonders wichtige Fälle,

und wo es der betreffende Reisende ausdrücklich per.

langen sollte, daß die Legalisation seines Reisepasses

durch den Herrn Amtsschultheißen erfolgen mö^h,

tl, jedoch ausgenommen.

* « tt.

Jeder Amtmann wird über die von ihm ertheil.

ten Reisepässe «in genaues Verzeichnis führen, worin

die Nahm««, da« Alter und der Beruf des Reist«,

den, der Ort, wohin di« Reise gerichtet ist, nebst

der Absicht derselben, und daö Datum der Erthei,

lung, angemerkt werden.

> j. <2.

Diese Verzeichnisse soll derselbe alle Monat« d«r

Polizeylammer des Kleinen Raths zusenden.



z. «3.

Von djr Obliegenheit, sich mit einem Nelseoassl

zu versehen, sind olle Militälptlsonen , die den Be»

seh! eines Obern für sich aufweisen können , im Innern

der Schwei; ausgenommen; deßaleichen alle Kouriers/

die mit einem Unterscheidungszeichen versehen sind.

§. l4

Jeder Reisende, der von einem Amtmanne, Ge»

mcinderichter oder Polizeydiener dazu aufgefordert

wird, ist gehalten: seinen Reisepaß vorzuweisen, oder

sich auf eine andere Weise über seine Person zu recht»

zeitigen.

§. lS.

Ebenso sind alle Wirth« und Part'kularen im gan

zen Kantone, mit Ausnahme jener der Hauptstadt ,

die ein besonderes Polizeyreglement der Polizey«

lammer, zur Genehmigung von seile des Kleinen

Raths , vorlegen wird , gehalten : den bty ihnen über»

nachtenden Fremden die Reisepässe abmfordern und sel«

de zum GeMeinderichtcr , dem dieBefugniß, Pässe zu

visiren /zukömmt, zu befördern, um das nöthige

Visa beysetzen zu lassen : falls sie aber leine Pässe

hätten , sollen sie dies« sogleich demselben verzeigen.

Im Veradsäumungsfalle sollen die Wirthe sowohl

«ls die Partikularen mit einer Strafe von vier Fran»

ken belegt werben/ die der Präsident des Gemeinde»

richts, zu Hanben der Armenkasse des Orts, bezie»

hn» wird: den WrtlM aber soll/ über obige Buße/



bey wleberyolter Vernachläßigung dieser Pflicht,

das Auöwlrth« auf einige Zeit «ntersagt werben.

3. ib.

Der Gcmeindenchter wirb den Reisepaß unters»,

che«, und richtiafindendenfalls durch Bensetzung des

Datums und seiner Unterschrift viffcen ; hat der Ret.

sende aber keinen nach den vorgeschriebenen Formen

ausgefertigten Paß, oder ist die Bestimmung des

Passes nicht dahin, wo. er den Weg nehmen will,

und ist er von seiner Route weit entfernt, oder aber

hat derselbe gar keinen Paß ; so sollen verdächtige

Leute und Landstreicher nach dem Z. 9. der Vcr.

«ndnung über die Bettler behandelt, andere Reisende

aber vor den Amtmann geführt werben, der mit ih,

«nein Verhör vornehmen , ihre anfälligen Papiere

untersuchen und das nöthige verfügen, so wie auch

«inen solchen, nach Gutbefinden, mit einem Laufpasse,

worin die Oerter , durch welche derselbe passiren soll ,

und wo er jedesmal den Paß visiren lassen muß,

angezeigt find, über die Grenzen weisen oder führe»

lassen wird.

Nenn der Reisende darauf beharrt, seinen Weg

fortzusetzen, soll es ihm nicht anders als mit Be.

willigung des Amtmanns zugelassen werden , welchem

er seine Gründe bekannt zu machen, verbunden ist,

und zu deren Bescheinigung er eine Verbürgung von

zwly durch ihre Rechtschaffenheit bekannten Bürgern,

ßn seinen Gunsten ausgestellt, eingeben soll. Den Ent,
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scheid soll er am Otte seiner AnHaltung abwatten ,

und die vahcr inlsiehcnden Kosten auf sich selbst tragen»

z. lö.

Von dieser Verordnung , die Reisepässe aufzuwei-

sen, sind nur ausgenommen: bekannte Schweizerbür,

ger, die in unscrm Kanlo»e, wegen Geschäften öder

Handelsverkehr , reisen.

§. <3.

Es soll keinem in der Schweiz seit längerer oder

kürzerer Zeit sich aufhaltenden französischen Bürger

ein Reisepaß , um nach Frankreich zurückzukehren ,

eltheilt werden , wenn er nicht von der französischen

Gesandtschaft in der Schweiz einen förmlichen Im»

matrikulazions.Alt besitzt; daher bann auch in et.

nem / für «inen solchen Franzosen , auszufertigenden

Reisepaß von diesem Alt", bey Angabe dessen Auf.

«nthaltsort« in der Schwei», unter Ansetzxng dessel«

bm Nummer, Meldung geschehen soll.

Ein solcher Franzo« ist dann nebenhin anzuwei»

sen: seinen im hiesigen Kanton «Hallenben Reisepaß

bey der französischen Gesandtschaft in der Schweiz

legMren zu lassen.'

5. 2S.

Allen übrigen Franzosen, welche hingegen keinen

solchen Immatritulazions.Akt für sich aufzuweisen

. haben , darf blos bis nach dem Aufenthaltsorte der

französischen Gesandtschaft in der Schweiz ein Reise.

paßfür das Innere mit dem Auftrag anH ertheilt wer«
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ls«n: baß fi« fich dann bey dieser um einen Reise«

paß «ach Frankreich bewerben.

z. 2l.

Gleich diesen find auch diejenigen Franzosen zu

behandeln, welche das siebcnzchente Jahr erfüllt ha«

den, bis ins 2 De Jähr ihres Alters; indem sie, nach

den wirklichen Anordnungen der französischen Regierung,

der Militär » Aushebung unterworfen sind,— wenn

fic auch schon Immatrilulazions» Akten besitzen sollten.

§. 22.

Kein, Amtmann, soll befugt seyn: weder <inhei»

misch«, noch fremden Bettlern oder Steuersamm,

lern, was Gattung sie immer seyn mögen, noch

Landstreichern ober andern verdächtigen Leuten, einen

Reisepaß zu bewilligen : . vielmehr soll er jedem , der

einen solchen mit sich bringt., denselben abnehmen,

und ihn öder sie von Ort zu Ort nach seiner oder

ihrer Heimath abführen lassen. -^

Unter diesen sind auch alle Haussrer und Juden ,

die auf das Schachern in den »Hausern herumzie»

hen, begriffen'. - : ' .

;. 23. .,"

Keiner Weibsperson, ohne Ansehung ihres Stan»

des und ihrer Vegangenschaft , kann ein Reisepaß

ettheitt werden, wenn sie hierfür nicht die Bmilli«

zung ihres Ehemannes, Vogtes ober Beystandes oder,

wenn sie in Diensten steht, ihres Meisters erhalten

hat, und darüber sich gehörig ausweist.

3"

>



In Ermanglung einer solchen Bewilligung» soll der

Amtmann von einer Weibsperson, welche einen Reise«

paß ausser den Kanton den ihm verlangt, ein Zeug»

niß von der Gemeindeverwaltung' ihres Wohnorts ,

das von der betreffenden Gerichtsbehörde legalisirl

seyn muß, abfordern, zum Beweise: daß ihre vor«

habende Reise gedllliget werde.

Das Gleiche ist gegen minderjährige Personen zu

beobachten, wenn sie von ihren Vormündern kein«

zehörige Authorisazion zum reisen für sich aufzu«

weisen im Stande sind.

j- 24

Eine ganz besondere Vorsicht , bey ssrtheilung von

Reisepässen , soll gegen beruislose und sonst unbekannte

Leute angewandt werde».

Diese müssen daher , bevor ihnen die verlangten

Reisepasse ertheilt werben, die vorbenannlen gehört»

yen Bewilligungs- Zcugniße » von den betreffenden

Behörden ausgeferliget , aufzulegen gehalten werden.

. j. 25.

Den fremden Handwerksgesellen» Knechten und

Mägden , die sich wieber aus dem Kanton fortbegeben

wollen, sollen keine andere als Laufpasse ertheilt wer«

den , wenn sie nicht ihre jüngsten Reisepässe oder

die im j. 23. vorgeschriebene Bewilligung und Zeug»

niZe ihrer guten Aufführung von Seue ihrer Mli»

st« vorweisen können.

U. Vl>.



Beschluß,

vom ?t«n IllMlr, 18N7.

Anordnend die .Visterung der Reisepasse der

Reisenden und der Kundschaften der

Handwerksbursche bey ihrem Eintritt

in den Kanton; die Erwahrung ihrer

Gültigkeit ; die Verhütung des Bettetn-

gehens derselben/ und die Ertheilung ei

nes Zehrpfennings an die letzter«.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. 1.

Aber Reisende und auch die Hanbwerkspursche sol,

len angehalten werden : bey ihrem Eintritt über die

Grenzen des Kantons, ihren Reisepaß oder Kundschaft

bey dem Präsidenten des betreffenden Gerichtstreises ,

oder in dessen Abwesenheit oder Entfernung von der

Landstraße, von einem Richter dem Gerichtsschrei,

der, oder einer »ndtln Person, die der Präsident

hierfür zu ernennen hat, visieren zu lassen.

In der Hauptstadt geschieht die V'sierung durch

den Herrn Platzmajor. '

Dieser sowohl als die Gerichtspräsidenten oder

die zum Pässeulsicrcn bestimmten Personen haben von

jedem Visa einen Batzen zu beziehen, der aber von
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firmen Reisenden nicht gifordert werden soll; und

hierüber wird sowohl der Herr Plotzmajor in der

Hauptstadt, als die Herren Gerichtspräsidenten oder

die dazu Bestellten auf der Landschaft ein eigenes

Protokoll führen.

»

Bekannte, angesehene Reisende der Schweizer»

Kantone sollen, im Falle sie auch mit keinen Reisepässen

versehen , mit Angabe ihres Naymeus , ihren Weg

ungehindert fortsetzen können.

§. 2.

Kundschaften, die über sechs Monate alt sind,

werben nicht als gültig angesehen, so wie die Reisepässe/

welche ausgedient haben, oder falsch erkannt werden,

de» Besitzern abgenommen , und diese von dem respet«

tioen Gerichtspräsidenten oder dem vazu von ihm Be,

stellten mit einem Laufpasse versehen und über die,

Grenze fortgewiesen werden sollen.

In der Hauvtstadt werden dergleichen Laufpasse

von dem Herrn Amtmanne crtheilt.

§. 3.

Die Gemeindegerichte, welchen die Sorge und

Aufsicht über die Polizei) anvertraut ist, werden ein

besonders wachsames Auge vorzüglich auf dergleichen

Reisende haben, und nicht zuacbcn : doß solche bet»

teln , sondern sie sogleich 'über die Grenzen süh»

reu lassen.

z. <i

Hingegen aber wird den Gemeindegerichten zu»

gleich die Beobachtung des §. <6. der Regierungs«

D 2
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Verordnung vom 23stcn Heumonat l««3. nochmals

nachdrucksamst empfohlen , wodurch verordnet wird :

an dürftige, reisende Handwertsbursche aus der Ar»

»nentasse einen Zlhrpfenning zu geben.

, .

Gesetz,

vom l8leil Weinmonat, l7V«.

Ucber die Güter der Entleibten.

^)as von den ehemaligen Neuerungen ausgeübt«

Gesetz, welches die Güter der Entleibten konfisj-rt,

ist gänzlich aufgehoben.

Verordnung,

vom t>ien Augstmenat , l8U'<.

Das sogenannte Kuqelwerfeu auf den Land

straßen betreffend.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Lnzern;

Veroednen:

§. l.

Das Werft« von eisernen Kugeln auf den Land,

straßen ist gänzlich vcrdothe».



z. 2.

Alle, welche in Zukunft eiserne Kugeln werfend

auf den öffentlichen Strassen angetroffen werden,

sollen mwerweilt dem detresscnden Gemelndegcrichte

angezeigt und mit einer Strafe Don einem Fran»

ken belegt werden.

§. 3.

Das Werfen von hölzerne.» Kugeln ist erlaubt ,

wenn nämlich die Leute, nach beendigtem Gottes»

dienstt/ bey Hause zurückgekehrt ftyn werden. Jeden

Schaden aber, der daraus entsteht, hat der Urhe»

der desselben aus der Stelle' zu vergüten.

- , Beschluß,

vom »tm Wintermonat , HN03.

Das Verbot!) des Kindervertragens nach

ausländischen Findelhäusern bey ernster

Strafe enthaltend.

wir Schultheiß und RIetne Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. l.

Es sollen alle diejenige» Personen / welche Kinder ,

zur V«trag»mg in auswärtige Flndelhaus«, übet»
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nehmen , und fo auch diejenigen , welche dergleichen

zu diesem Ende solchen übergeben würden, zur stren»

gen Bestrafung der betreffenden Behörde angezeigt

und überliefert werden.

§. 2.

Es seyen daher auch alle Geistlichen und die

sämmtlichen Beamten des Kantons bey ihren allsei.

tigen Amtspflichten aufgesodcrt: jeden einzelnen Fall

an Behörde zu leiten , wo die Vcrtragung eines

Kindes in «in Findelhaus onbegehrt oder wirklich

von einem Träger übernommen worden wäre.

§. 3.

Nicht minder sollen alle diejenigen, welche als

verdächtig betroffen werden: daß sie mit dem Ver»

tragen der Kinder ein Handwerk treiben , sOglcicl/

aufgefangen und der Polizeytammer , zu weiter«

Verfügung, zugeführt werden.

§. 4

Im Falle die im vorstehenden f. 2. Benannten

oder auch eine andere Person unterlassen würde, die

ihnen bekannt gewordenen Vertragungen von Kin,

dem an Behörde anzuzeigen , ist die dießfalls der

Verheimlichung sich schuldig gemachte Person, gleich

der dem Vertragen eines Kindes selbst schuldig «»

fundenen, zu bestrafen.



Verordnitng,

vom töten Allgstmonat, 1804.

Dm Verlauf der Gold- und Silberwaa-

ren betreffend.

wir Schultheiß und Nleine Näthe

des Kantons Luzern,

Verordnen:

§. 1.

Ein jeder Gold» und Silberarbeiter soll von nun

an weder verarbeitetes Gold noch Silber verkaufen,

noch auslauschen dürfen, wenn es nicht die Probe

von drcyzehen Loth dcym Silber und achtzehen Ka»

r,t beym Golde hält, und mit dem ersten Buchst«,

den seines Rahmens «ud Zunahmen« bezeichnet ist.

§. 2.

Jeder ders.lben ist daher verpflichtet: bevor er

verarbeitetes Gold und Silber veräusscrt, es dem

Kantonswardcin zuzubringen/ welcher dann solche«

genau untermchen und, nachdem er es als prob,

hältig gefunden, es mit dem Luzernerschilbe be«

zeichnen wird.

< 3.

Der Wardein soll sich nicht nur an den Strich

halten , sondern ein Slücklein von dem verarbeiteten

Silber und Gold abstechen , dasselbe auf die Kapelle



bringen, und würde <odann das Silber nicht für

drey',ehenlöthig und das Gold für aclitzchen Karat

erprobet, soll cr es zerschneiden, und die Stücke dem

Gold» oder, Silberarbciter zurückstellen.

Alles Gold und Silber aber, welches weniger als

H. Loth wiegt , soll durch den Strich probiert werden.

Der Wardein bezieht von jedem Stücke verarbei.

leten Goldes oder Silbers , so er mit dem Striche

probiert, wenn es nicht mehr als vier Loth wiegt,

«inen halben Batzen, für jedes Stück hingegen, wel»

che« mehr wiegt, einen Batzen, und falls ein Stück

mit dem Feuer probiert werden müßte; so hat der»

stlbe von jedem sechs Batzen zu beziehen.

5, ö.

Wenn ein Gold, oder Silberarbeiter sich bcnge»

hen ließe, verarbeitetes Gold oder Silber zu veräus«

fern, daß nicht mit dem ersten Buchstaben seines

Vlahmens, Zunahmens, und mit dem Kantonsstem»

pel durch den Warbein bezeichnet wäre , dem soll

dergleichen Gold und Silber, zu Händen des

Staats, konfisnrt und er überhin mit einer Strafe

von sechszehen Franken belegt werden.

§. 6.

Der Wardein ist gehalten: sich jährlich zwey bis

drenmal in die Werkstätten der Gold, und Silberar«

bciter zu begeben, und ein halb Quintlin Silber

und ein achtel Kronen Gold zu emer Probe ab der

Vretlbante oder Feilenbüchse zu nehmen., dasselbe auf



die Kapelle zu irinaen , und wenn es sich erzeigte ,

daß der eins« oder andere dieser minderhattendei Silber

oder Gold verarbeitete/ soll er denselben, ohne min»

beste Nachsicht , dem betieffcnden Gcmeindecierichl«

»erzeigen / welches dem Gold, oder Silbcrarbcitlr

seine Waaren konfisziren und ihn mit stchszehen

Franken bestrafen wird.

§. 7.

Dem Wardein liegt ob : in den Jahrmärkten bey

den Silbcrkrämern herumzugehen , ihre Waaren zu

untersuchen und, falls er nicht probehaltende Waa»

ren anträfe , für da'S erste Mal diese , zu Händen

des Staats, in Beschlag zu nehmen, und den be»

treffenden Krämcr mit zchcn Franken und das »weyte

Mal, nebst der Konsiskazion derselben, mit zwanzi'g

Franken zu bestrafen; das dritte Mal aber soll dem

Krämer der ganze Ladcn, zu Händen tus Staats,

in Beschlag genommen werden.

Der Wardein und der mitgehende Schreiber be«

ziehen ftmmenthaft den Drittel der Strafe.

§.8.

So oft der Wardein die Wertstätten der Gold «

und Siiberarbeicer, so wie auf den Jahrmärkten die

Läden der Silberkrämer besuchen will, ist er schul»

big: es znerst dem Herrn Präsidenten des betreffen«

den Gemeindegerichts anzuzeigen , welcher alsdann

«tweder sich persönlich <mit demselben 4u»hin vejfü«

gen, «der «K« s«lchem.<m«on ihnl-z» «namsen



des Mitglied des Gemeindegerichts, nebst dem Gh

lichtsschrtiber , mitgeben wirb.

§. 9.

Es sollen zweh Kantonswardeine ernannt werden ,

von welchen einer für das Amt Luzern, der andere

aber für die Aemter Sursee , Hochdoif , Wlllisau

Und Entl<buch bestimmt ist.

Ein jeder derselben hat von dem Staate alle

Quartal vier Franken zu beziehen.

Beschluß,

vom Hosten Brachmonat, l807.

Die nähern Anordnungen über Erwabrung

der Maße und Gewichte und die Bestim

mung der Feckertaren enthaltend/ nebft

Festsetzung der Strafen gegen die in Maß

und Gewicht fehlbar Erfundenen.

wl> Schultheiß und Vleine Nätl>e

des Kantons Luzern;

Besch Hessen:

§. l.

V<« Regierung beordert, so bft sie es nothwenbig

sindci/ einen eigenen, zur Erprobung der Maße

und Gewichte, bestellten Fecker «ach den sämmlli.

chm Gem«nbeger<cht«k«istn ; um allda die vorhan»
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«men, verschiede!»» Maße und Gewichte nach den

wirklich bestehenden Urmaßen zu erwahren.

§. 2.

So oft diesem Obrigkeitlichen Fecker die Berei»

sung des Kanions von der Regierung anbefohlen

wird> werden die Gcmcindegcrichte zuvor von seiner

Ankunft benachrichtiget, damit sie dieses sonach den

Einwohnern ihres Gerichtstreises öffentlich bekannt

machen können.

,. 3.

Derselbe hat sich bey einer solchen Kantonöbe«

«isung , gleich nach seiner Ankunft in einem Ge»

meindegerichlskreise, bey ^ dem Präsidenten desselben

anzumelden, damit dieser die anbefohlene Erprobung

der Maße und Gewichte in den verschiedenen Ge«

lneinden dieses Gcrichtskreises vor sich gehen lasse.

§. ^

Der Fecker hat bey seiner Kantonsbereisung nur

jene mangelbaren und fehlerhaft erfundenen Maße

und Gewichte an Ort und Stelle auszubessern und

zu berichtigen , welche er mit leichter Mühe und

ohne großen Zeitaufwand in den gehörigen Zustand

«vird stellen können : diejenigen derselben aber ,

welche beträchtlicherer Ausbesserungen bedürfen, wird

<r auf ein Verzeichnis nehmen, und diese sonach ,

zu Ersparung unnöthiger Kosten, sich, unter Auf«

sicht des betreffenden Gerichtspräsidenten , von den

Gemeinden nach Luzern ttansportkren lasse«.



. Maße und Gewichte aber, die nicht de« Aus,

besserung wcrth seyn möchten, sollen ans der Stelle

zernichtet werben. '

i. S.

Müssen die Gemeinden dem Kantonsfecker seine

Mit sich bringenden Urmaße und Gewichte sowohl

als alle übrigen Geräthschasten jedesmal unentgeldlich

bis zum Hauptorte des nächsten Gemeindegerichls , wo,

hin et sich zu begeben im Begriffe steht, führen, lassen,

z. 6.

Um die Gemeindegerichte, zur Erfüllung der ih»

nen durch den z 66. Kit. b. der organischen Ge«

setze auferlegen Pflichtet,, vollständiger in den Stand

zu fttzen j sollen denselben, auf Rechnung der Regie»

rung , besonders gestempelte, nachbeschricbcnc Maße

und Gewichte durch den Kantonsfecker zugestellt

werden, als:

».) Wein maß: ein halber Schoppen, ein/

. halber Drittel, ein Drittel, eine halbe Maß

und eine ganze Maß.

b.) M t l ch m a ß : eine Quartmaß. ^

e.) Trockene« Maß: ein halber Becher,

ein Becher, ein Imml, ein halber Vierling,

ein Vierling , ein halbes Viertel , ein Viertel.

ä.) Gewicht: ein Voll), eine Unze, ein hal«

ber Vierling, ein Vierllng, ein halbes Pfund

und ein Pfund.

e.) Längenmaß: eme Elle, ^W Klafterfiad.

'..



Diese Erwahrungsmaße und Gewichte sollen

von den Gemeindegerichten , bey ihrer persönlichen

Verantwortung, sorgfältig zu obiger Bestimmung auf»

gehoben und in gutem Zustande evHalten werden.

§. 7.

Ueber die, für die Erwahrung der verschiedenen

Arten von Maßen und Gewichten, bezogenen Taxen

wirb eine umständliche Rechnung geführt, welche un«

serer Finanz . und Staatswirthschaftlichen Kammer

vorgelegt werden soll.

§. 8.

Die sämmtlichen Professioniffen des Kantons ssl«

len kein von ihnen oerfertigles Maß und Gewicht, —

von welcher Gattung dieses auch immer wäre, — aus,

zuhändigcn befugt seyn, bevor es von dem Kantons»

ftckcr «wahrt und mit dem Staatsstempel C. I..

ncbst der betreffenden Iahrzahl bezeichnet ist: und es

soll daher auch, bey Strafe von sechszehen Franken,

niemand , ausser dem bemeldten Kantonsftckcr die

Maße und Gewichte mit dem vorerwäMen Stem»

pel oder Zeichen verschen dürfen.

.. ,'/ z. o. ,. ,

Die Gemeinbegerichle sind gehallen : eine genaue

Aussicht zu habch, daß in ihren betreffenden Gemein»

degenchtstreistn und besonders auf den Hahrmärkttll

anders nicht, als mit gefeckten Maßen, Ellen, Ge»

Wichten Md Slnmiyen »ftlaufl werde. ^ . ^



Ebenfalls liegt den Gemeindegerlchten die Pflicht

ob: wenigstens alle halbe Jahre das Weingeschirr in.

ollen Wirths», Pintenschent-, Most., Branntenwein.

und Bierhäusern zu untersuchen, und die zu klein

gefundenen , nassen Maße , ohne weitere Umstände ,

sogleich zerbrechen zu lassen.

Sie werden ferners, wenigstens jährlich zweymal,

die Gewichte und Maße bcy den Metzgern , Mül«

lern, Salzausmessern und Bäckern untersuchen, und

diejenigen dieser, bey welchen fehlerhafte Maße und

Gewichte vorgefunden worden wären, mit einer Geld,

strafe von vier bis sechszehen Franken belegen.

«. it.

Wer immer falsche ober ungezeichnete Maße und

Gewichte gebrauchen sollte , bezahlt für das, erste Mal

eine Strafe von sechszehen Franken, und für das

zweyte Mal zwey und dreyßig Franken : hingegen soll

ein solcher im dritten Male mit vier und sechszig Fran.

ken und, nach Umständen, selbst mit Einstellung seines

Gewerbes belegt werden. ,

§. 12.

Alle küpfernen und stürzernen, nassen Maße, wo,

mit genießbare Sachen ausgemessen werden , sind ,

«ls der menschlichen Gesundheit nachteilig, von nun

an , des gänzlichen verbothen , und an deren Stelle

sollen, bey ein« Strafe von ein bis vier Franken,

hölzerne Maße gebraucht werden.
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z <?.

Die Feckertaxe sty folgende , als : Btz. R»

Für ei>, Viertel , . . . 4

— ein Halbviertel 2

— einen Vierling . . . 2

— einen halben Vierling « «

— einen Becher .... l

— «inen halben Becher . . . 6

— ein Immi .... » 4

,— ein Milchqnärtlcin . »

— eine ganze oder halbe Maß und , ,

Quärtlein neues Geschirr (Glasge

schirr nusqenommen) . < l

— eine Drittel, und Halbdrittcl Maß » ?

— einen neuen Gewichtstein v. jedem Pfund » i

— einen alten Gcwichtstein, der mßngel

bar erfunden und zurccht gemacht

worden ist, von jedem Pfund . » l

— eine alte Schnellwage/ wenn sie zn

recht gemacht wird . » 3

— eine neue Schnellwasse jeder Gattung

von jedem Pfund, das sie führt » <

-7- das Anbrennen oder Anzeichnen alter

Maße, als : Viertel , Halbviertcl , Im

mi, Becher ,c. , die vollkommen er. ,

fund'N worden, von jedem Stück « 2

— jedes der Feckc unterworfene/ gläftrne

Mrthsgcschirr . . » 1

— eine Zentner »Ke,ngelwage o

— eine leichtere Kengclwage 1

— jedes Ellenmaß l ?

— ein Kiaflermaß . . . ^
!

3
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Zweyter Abschnitt.

wohlfahrts.polizey.

Gesetz,

vom Ht«n Wintermouat, <8s»F. ,

Ueber die Niederlassung der Ausländer.

wir Schul theiß/R leine u. Große Rät he

des Kanions Luzern ;

Veschliessen:

Der Kltiüt Rath ist bevollmächtigt : allen Frem.

den^ welche weder Schweizer noch französisch? Bür.

ger sind, und die bey ihm um die Erlaubniß, sich

im Kamon niederzulassen , und einen Gewerb oder

eii« Kunst auf eigene Rechnung auszuüben , ansuchen

sollten , unter folgenden bindenden BcKngnissm diese

.Bewilligung zu crthcilen:

2.) Daß «in solcher Fremder einen förmlichen, ^

von seincr Ortsobrigkeit gehörig legalisirten und

auf ihn und seine Nachkommenschaft ausgestell,

ten Heimathschem besitze , worin allen diesen,

die Rückkehr in ihre Heimath auf jeden Fall un.

bedingt zugesichert wird, welcher Heimatlichem

sodann , Key erlangter Niederlassung , derjenigen

Gemeinde, hinterlegt werben soll, in welcher sich

derselbe anzusiedeln verlangt.

b.)Daß
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K.) Daß derselbe ferner dieser Gemeinde eine währ»

schaflt Realtauzion leiste, die für einen

ledigen Standes aus sechshundert Schweizer,

franken ,, und für «inen VerhciraHetcn aus

- zwölfhundert Schweizerfranten zu bestehen hat.

c.) Daß , vor Ertheilung der nachgesuchten Nie,

derlassmas > Bewilligung , von derjenigen Ge«

meindeverwallung , in welcher sich ein solcher

Ausländer ansiedeln will , hierüber ein Gutach»

len aufgelegt werde.

§. 2.

Hat nun der diesfalls eingctommene Fremde alles

dieses genauest erfüllt, und dem Kleinen Rache ne»

benbey vergnügliche Beweise seiner ununterbrochenen,

guten Aufführung geleistet ; so tann ihm derselbe,

nach Beschaffenheit der Umstände / gegen Erlegung

einer Gebühr , welche nicht minder als acht und nicht

mehr als sechszehen Schweizerftanten betragen darf,

die verlangte Niederiassungs.Bewilllgung auf ein Jahr

hin ausfertigen lassen , deren Erneuerung derselbe so«

nach alle Jahre aus den Tag ihrer ursprünglichen

Ausstellung nachzusuchen hat.

Für diese Erneuerung , welche abermal erst nach

vorlausig aufgelegtem Gutachten der betreffenden Ge»

meinde wiederum erthcilt werden soll, bezahlt der In»

Haber des Niederlassungsscheins jedesmal vier bis acht

Schweizerftanten.

U.Bl>. E
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Von gedachten Gebühren soll jedesmal die Halste

der Staatskasse, und die andere Hälfte der Gemeinde

des Niederlassungsortes zufallen.

-' 5. 3. '

Der auf solche Weise das Niederlassüngsrecht er,

langte Ausläuder hat sich allen Gesetzen und Vuorb«,

nungen des Kantons zu unterziehen.

z. Ä. ^.

Derselbe ist übcrhin verpgichtet : nach Verhältnis

seines Vermögens , seines führenden Gewerbes oder

seiner Kunst, alle üblichen Steuern und Abgaben, —

es mögen dieselben zu Hanben des Staats oder der

Gemeinde selbst, in der <r sich aufhält, bezogen wer.

den , — zu entrichten.

> H. 6.

Hingegen sey einem solchen verbothen : Liegen»

schaften an sich zu laufen. ^

Beschluß, >

der eidsgenössischen Tagsatzung

vom «iten Hcumonat, lN)^.

Ueber die Niederlassung und Rechte der

französischen Bürger in der Schweiz.

Huf den Bericht der unter'«, 7ten Hcumonat iso^.

tüedelgcsttzlen Kommission, hat Vit Hohe Tagsatzung

den ,6tc„ gle'chcn Monats, unter Vorbehalt der Ralifi.

tazion der Kantone, folgende!, Veschjuß gefaßt, als:
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§. z.

Kit französischen Bürger solle»/ in Betreff der

Niederlassung und der daherigen Gebühr, wie die

Schlöchnbürger behandelt werden.

> §. 2.

Alle fränkischen Bürger, die sich in einem Kan,

tone niederlassen wollen, müssen ihre Immatritula»

zionö-Scheine : daß^e bcy der französischen ^mbnz5l>ä«

in das Register zur Niederlassung in der Schweiz

eingeschrieben worden, bey den betreffenden Kant»,

neu niederlegen.

§.3.

Wen» ein französischer Bürger sich in der Schweiz

vllehtlichen will; so soll er ein von der französischen

Glsondlschaft legalisiitcs Zeugniß vorweisen, wodurch

bewiesen wird: daß er nicht verheirathet und daß seine

«„zugehende Che in seinem Hcimathorte, nach Vor«

schrift der fränkischen Gesetze, verkündigt worden sty.

§.,4

Jeder fränkisch: Bürger, der sich in irgend einem

Kantone niederläßt , wird sich allen Lasten und Ge,

setzen unterwerfen müssen, welchen sich ein einheimi»

scher Bürger zu unterMhen hat, mit Ausnahme des

Personal » Militärdienstes.

vorstehendem Beschlüsse l)at der Große Rath

des lkmtons Luzern unter'm «. May ««»«. seine

Genehmigung ««heilt.

H 2,
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Beschluß

der eldsgenössischen tagsahung

vom 23ften Nraclimonat, 18U6.

Betreffelld die Niederlassung der Schweizer

und die Bestimmst der Rechte, welche diesel,

ben in allen Kantonen auszuüben haben.

Die Tagsatzung beschließt:

V« Vermittlungs » Akte hat jedem Schweizer das

Recht ettheilt: sich in einem andern Kantone nieder,

zulassen und daseM jedes nach den Gesetzen und

Verordnungen des Kantons, in dem er sich nieder»

'läßt, erlaubte Gewttb zu. treiben.

5- 2.

Der sich niederlassende Schweizer tritt, mit Aus,

nähme der politischen Rechte und des Mitantbciles an

Gemeindegütern und jeder Art von ökonomischen

Stiftungen, in die gleichen Rechte, die der Kautons,

dürger genießt ; hat zugleich aber auch die gleichen

Verpflichtungen zu erfüllen , die die Gesetze dem

Kanionsbürger aufiegcn.

§. 3.

Die Ausübung lieser verfassungsmäßigen Rechte

ist unabhängig von der Religion, zu der sich der

Niederlassende beceiml, und kann ihm 'd.er GcKuß

dieser Rechte nichl versagt werden.
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§. ^.

Diese Rechte, dürfen durch Alue Personal» ode«

Geldbürgschäft oder andere Last beschwert werden.

Die Kanzleygebühr für Ausfertigung der Nieder»

laffungs . Bewilligung soll in keinem Falle dt« Sum,

me von acht Franken übersteigen.

§. 6.

Der Niederlassende ist verpflichtet: zu den An«,

gaben, welche die OttS'Polizey erfordert, nach Yen

dießfallsigen Beßimmunaen beyzutragcn.

§. s'.

Um diese Rechte als Schweizer ausüben zu kön»

«en , muß der Niederlassende einen behörend ausge«

fertigten und von der Kantons, Negierung legalisir»

ten Hcimathschei» vorweisen.

Diejenigen Einwohner , welche zwar ihre schwetV

zerische Herkunft durch ein Z«ugniß der Kantons«

3tegieru,ig aufweisen können, aber kein Gemeinde«

bürgerrecht besitzen, haben, wenn sie sich in einem

ander» Kantone als dem zuletzt bewohnten nieder«

lassen wollen , den abgehenden Heimathschein durch

«ine angemessene Bürgschaft zu ersetzen/ wodurch sie

dann aber den Rechten der übrigen gleichgestellt wtlderl.

z. 7.

Di« hohen Regierungen der Eidgenossenschaft

werden chre Gesetze und Verordnungen, über das

Schweizerische Ntedcrlassungsrecht , dm in den ob.



stehenden, sechs Artikeln aufgestellten Grundsätzen »n,

passen und inner Jahresfrist Sr. Exzellenz dem

Herrn Landammanne der Schweiz mittheilen.

vorstehenden Beschluß, welchem die Rantone

Ur? , Schwyz . Untcrwalden und Appenzell Hey,

getreten sind , hat der Große Nath des Ranton«

Luzern unterm 8. Aprtll »30». genehmiget.

Gesetze,

vom 22sten H^rnung, tl>uH. und 18t«!, Nprill, <lw.

Die Nte?er!assln?g fchwei^rischer «nd ftan-

zösischer Bürger im Kanton Luzern

betreff, nd.

WirSchultheiß/ Rletne u.GroßeRäthe

des Kantons Luzern;

Ve ro rb« « n:

§ l.

^H dem Schweizerbürger, der sich im Kanton Lu«

zcrn haushäblich niederlassen will, liegt ob: den Ge»

meinbevorgeetzten i>es Orts, wo er sich niederlassen

wlll , ein von seiner Genmndedehörde ausgestelltes

und durch scill« Kantons. Regierung bestätigtes Zeug»

niß seiner guten Aufführung, so wie auch seinen, nach

dem von der ydsacnöffischen Tagsatzung untn'm vten

und l0t<A Brachmonat l809. vorgeschriebenen und

4n der A«gi«ungs'Vssordnung »om «sten Wein«



monate gleichen Jahres enthalten«» Formular, abge»

faßten OrtSheimathscheln zu hinterlegen , vermöge

welchem er als Gemeindegenoß in seinem Hcimath»

orte anerkannt, und erklärt wirb: daß ihm, (falls

K verehelicht wäre, auch seine« Ehefrau, seinen Kin.

der« und Nachkommen) die Ausnahme in seiner Gl»

mnnde zu jeder Zc«t zugesichert bleibe.

§. 2.

Wenn ein solcher angesessener Schwell« sich ver.

ehelichen will , muß er zuvor ein rechtsgültiges , von

seiner Gemeinde aushinacstelltes , und von der Regie«

tun« seines KantonS bestätigtes Zcugniß vorlegen,

wodurch dieselbe feyerlich erklärt : sowohl ihn , als

sMe künftige Ehefrau und Kinder jederzeit als ihre

Gemcmbebüiger und Angehörige aniuerkennen.

§. 3.

Die Gcmeind^vorgesetzien seines nemn Mohnortes

«rtheilen ihm hierauf einen Nlcderlassungsschein, wo.

für ihnen vier Franken gebühren, und der demselben,

wenn <r die obigen Vedingntsse erfüllt, nicht üerwclgert

werden kann.

Von dieser Bewilligung sollen dieselben dem Klei»

Ralhe ulwlrweilte Anzeigt machen.

Wenn ein solcher Angesessener seinen Unterhalt

nicht hinlänglich erwerben könnte, und daher der

Gemeinde, wo er sitzt, oder den benachbarte» Ge«

memden, auf irgend eine Weis«, beschwerlich fallen,

würde, seil diese Gemeinde den Kleinen Nalh un«
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«rzüglich davon benachrichtigen, de?, wofern diese«

Oder seine Unoermöaenheit sich er!»'ahren würde, den,

selben, mit Zurüclstelluna seines Heimathsschlines, in

seine Heimath weisen wird.

§. Z.

Die seanzöss'chfn Bürger sollen, laut bestehendem

Nnndnisse, den Schwei^r^ürgern gleich gehalten wer»

den, nämlich in dem Verstände: d.iß ein von dem in

in der Schweiz befindlichen, französischen Herrn Roth»

schafter ausgestelltes Zeugniß , wodurch bewiesen wird:

daß dieselben französische Bürqec seycn , »hncn für

einen Heimathschein gellen soll.

§. 6.

Die Elstern sowohl als die Letzter« sind allen

gesetzlichen Verfmumaen , öffentlichen Staats, und

Gemeindelasten und Abgaben geziemend unterworfen.

G ese t z,

vom <5d!l, Hurnung^ «80-l.

Die Niederlassung eines Kantonsbürgers in ei

ner andern Gemeinde des Kantons betreffend.

wir Schultheiß, Kleine u. GroßeRat he

des Kantons Lnzeri»;

Verordnen:

§. l.

3Ann ein Bürger des Kantons Luzern ein Heim«

Wesen l» einer andern Gemeinde anlaufen oder ein



Leben jeder Alt bezieben will, muß derselbe den de»

treffenden Ortspora/scylen sei,«« ordentliche» Hei»

mathschetn hinterlegen.

Vor Erfüllung dieser vorgeschriebenen Bedinqniß

soll weder der Kauf gefertiget , noch das Leheu de»

logen werden.

§. 2.

Die GememdtVorqesetzttn des betreffenden OrtZ

nehmen den Heimachschein in Verwahr, und erthci.

len dafür einen Empfangsschein, worin deutlich zu

bemerken ist: daß der Heimathschein hinter ihnen

aufbewahrt werde.

Für den Empfangsschein sind fünf Batzen l»

entrichten.

N»r dann, wenn der Emsslzende , wegen Armuth,

der Gemeinde zur Laie fallen sollte, kann er, zwar ge»

gen Zurückstellung seines einwiegten Heimathscheincs ,

in sein Hejmathort zurückgeschickt werden, «wo er wie.

der angenommen und unterhalten werden muß.

Beschluß,

der eldsssenössischen Tagsatzung

vom 6ten Heumonat, 1805.

Ueber das allgemeine Schweizerbürgerrecht.

Aücksichtlich auf das allgemeine Schweizerbürgerrecht,

worüber bey der vorjährigen Tagsatzuag drey Attckel



»cl R«ill<iiacku« in dt« Abscheid genommen werde«

find, hat die Höhe Tagsatzung, nach vorgegangener

Eröffnung der Instruktionen von Sei« her Eyreni

gesandtschasten, ter^Kanione z

Beschlossen:

5. 1.

Es steht den Kantonen zu: das Bürgerrecht zu ertheilen.

j. 2.

Cs seil tin Zeitraum von zehen Jahren bestimmt

sehn (von der Annahme angerechnet): inner weichem

«in neuaNgenohNlcner Bürg« sich nicht in einem an.

dem Karttone, falls desbclrcffenve Kanton ihm sol>

cheS> vor Verstuß dieses Zeitraums, nicht frcywiltig

gestattet, niederlassen könne

z 3.

Der Fremde, der ein Gemeinde, oder Kanwns,

büraerrecht erworben hat, und nach den im z. 2.

enthaltenen Ysstimmungrn sich in einem andern Ka„.

töne nkderlasstn will, ist gehalten: seinen Burger,

rechcs' und Hetmathscheln , nebst einem Zeugniß sill.

licher Aufführung , vorzuweisen.

Der vorzuweisende Heimath'chein soll auch das

Datum de- Aufnähme als Gemeinde . und Kantons,

bürger cntha.ien.

Vorstehendem VeMlusse, welchen die Kan

tone Aargau, St. Gallen und wandt allein

bislXtt die Zustimmung versagt haben, Haider

Große Räch de« namens üuzern unterm ttz.

Aprlü lli«6. die Genehmigung erlheilt.
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Gesetze^

«n, Ken Nintct««nat, 1«0H., «"d !lt«n 2vri«, l«l».

Ueber die Erlangung des Bürgerrechts für

Kantons - und Nicht - KantonSbürger ,

und über die künftige Abfassung der

Henstäthschelne.

wlrSchuItheiK, Kleineu. GroßeNäthe

des Kantons Luzern:

Verordnen:

Erster Abschnitt.

tLrwerbm,g des Bürgerrechts für Ranton«,

Angehölige.

>.) Einkauf ins Armen, und Gemeindegut.

Verjenige besitzt ein Bürgerrecht im Kanton Lu»

zern, welcher in das Armen, und Gemeindegut ir,

gend, einer Gemeinde eingekauft oder Antheilhaber

an denselbll,, ist , ohne jedoch nöthig zu haben: An«

theilhaber an dem allfälligen Korporazloniglet einer

solchen Gemeinde zu stv«.

Unter Armengut wird verstanden :. «»^dasjenige ,

was zum Unterhalt der Armen einer Gemeinde ge«

stiftet ist, oder zu deren Nutznießung gehört.



Unter Gemcindegut: Kirchen. Schulen, Pottzcy.

und andere allgemeinen Anstalten.

U"ter Korvorazionsgut : Waldungen und Allmen»

den^ samMt den von diese», abflicssenden Kapitalien s

welche blsdahin nach Pcrsonalrcchten benutzt rvor.

den sind.

5. Z.

Jeder Kantons^ngehörige, ja selbst Wittwen und

unverheirathete Personen tinncn das Bürgerrecht

in einer ihnen beliebigen Gemeinde des Kantons

erlangen.

^ §. ^

Zir Erlang!,««, eines Bürgerrechts muß man

in derjenigen Gewinde, wo es erwvrben werden will,

ein Hcimwcstn entweder wirklich schon besitzen, oder

ein solches ankaufen oder eintauschen, und überbin

noch eintouscnd zweyliuntert Schwelzerftanlen cige.

nes, reines Vermögen haben; auch dazu den vierten

Theil an die resiirende Kauftsummc, ohne jene ein.

lausend zweyhundert Frauken dobey in Anschlag zu

bringen , bezahlen können.

Uebcr diesen erforderlichen Vermöqcnizussand ist

die Gemtind.eoerwaltung des Orts , wo der Etntäu»

fer noch dannzumal vcrbürgert ist, verbunden: «i«

spejistzirte Bescheinigung auszustellen.

z. 5. ,

Wenn während den ersten zwen Jahren ein«

sticht Vttmöglnsbtschiiuigunß unrichtig «funden



werden sollte; so wild derjenige, welcher das Bü»

serrccht darauf erlangt hat, desselben »erlürstig, und

fällt seiner Gemeide wieder anheim / ohne die schon da»

für bezahl« Emzugsgebühr zurückziehen zu können.

§. 7.

Jedoch bleibt jeder Gemeinde unbenommen : auf

ihre Gefahr hin, Personen männlichen oder wcibli»

chen Geschlechtes aus einer andern Gemeinde des

Kantons, ohne Rücksicht auf obocsaate Bedingnisse ^

zu Bürgern anzunehmen, wenn d»e Mehrheit der G<»

meindebülger ihre Einwilligung dazu giebl.

Ueber eine allfällige Protestazion , von Seite der

Minderheit gegen einen solchen Beschluß der Mehl»

heil , entscheidet der Kleine Ralh.

Derjenige, der ein Bürgerrecht erwerben will,

kann dasselbe nicht früher, als nach orey Monaten

von der Zeil an erlangen, wo er sich dafür bey der

Verwaltung der betreffenden Gemeinde wird ange»

meld« haben.

§ 9.

Die ehelichen Kinder eines Familienvater«, wel

cher sich in das Bürgerrecht emer Gemeinde eln«

tauft, erhalten dieses mit ihm; und es steht densel»

den s«v: dem Vater nachzufolgen.

Die verheiratheten Söhne sind abtr verbunden,

sich zu erklären : -weiches d« Bü?zlrttch:e sie beybe.

halten »ollen. -"^"'
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Wenn «in »erheiratheter Sohn schon ein anderes

Bürgerrecht selbst erlangt hat; so bleibt dieser so

lange daselbst verbürg«!, als bis er sich in eine an»

dtte Gemeinde einlaufen wird.

, ' ' ' l. W.

Für den Einzug in eine Gemeinde ober Steuer«

brief bezahlt der Familienvater eine Gebühr von vier,

zig Schweizerfranken , für jeden ledigen Sohn acht

Schweizersranlen und für jede Tochter vier Schwei,

ze.rfranken.

We»n er aber mit verhelratheten Söhnen ein.

zieht ; <o muß für jeden dieser zwanzig Schweizer«

tranken; für jeden ehelichen und ledigen Sohn «nes

solchen vier Schweizerfranken und für jede Tochter

desselben zwey Schweizerfranken entrichtet werten.

Für den Einkauf in die Bürgerrechte der Ort.

schaften Sursee, Semvach, Willisau und Münster

wird der doppelte Vnzug bezahlt.

' Zur gleichen Emzugitare seycn auch für sich und

ihre zur Zeit der Burgerrechtscssangung gehabten

Kinder alle diejenigen,, in sofern sie Vermögen best!«

zen sollten, verpflichtet: welche seit tnn Jahre »738.

«in Bürgerrecht erlangt haben.

§. <2. ^

Die Einzugsgebühren fallen der Armenkasse der

lietrefftnden Gemeinde od« des Steuerbriefes anHeim.



§. t3.

Ein Kantonsangehöriger, welcher in einer andern

Gemeinde des Kantons als seiner Ortsgemeinde der»

mal ein Heimwesen blos auf Heimathschein besitzt,

ohne daselbst verbürg«! zu seyn, oder das im gegen«

wältigen Gesetze bestimmte Vermögen zu haben,

kann, wenn er in der Folge durch Erwerb oder Erb

zu den erforderlichen Mitteln gelangt, der Gemein»

deverwaltung jenes erster« Orts den eingelegten

Heimalhscheiu zurückfordern, und auf seine Annahme

als Gemeindebürger dringen, welche ihm, gegen Er»

legung der festgesetzten Taxe, das Bürgerrecht l« ««

theilen, verbunden seyn soll.

Jeder Kantonsangehörige muß aber in Zukunft

da als eigentlicher Bürger angesehen werden, wo er

zuletzt als solcher angenommen, öder wo ihm ein

Heimwesen, ohne Hinterlegung eines Heimathscheines,

zugefertiget wirb.

So oft es 'um eine Verbürgung zu thun ist,

muß die betreffende Gemeindeverwaltung zu der da»

herigen Fertigung, um gültig zu seyn, zugezogen

weiden.

§. 15.

Würde hingegen ein Bürger des Kantons in ei»

„er andern Gemeinde als derjenigen, wo er sein

Bürgerrecht besitzt, von nun an Heimwesen ankau»

sen , und auf einem derselben ordentlicherweise woh»

nen, ohne sich auta zugleich- in da« Bürgerrecht ei»»



««

zukaufen; so lanu ihm die Gemeindeverwallung sei»

nes Heimathorts in einem solchen Falk dl« Aus

stellung eines Heimathscheines förmlich verweigern ,

und ihn somic anhalten: stch in jener Gemeinde das

Bürgerrecht erwerben zu müsse», wenn er ihr nicht

bey einem solchen Anlasse/ zur Sicherheit dieser ih»

rcr Gemeinde , auf den Fall von Erarmung , «ine

Rcaltauzion von sechshundert Schweizersranten aus

seinem Vermögen zurücklassen sollte , zu welcher

Summe jedoch immerhin der Kaoitalwerth seiues

allfälligen Antheiles am Korporazionsgute zugeschla

gen und mitgerechnet werden soll.

Rnckstchtüch der Anfieblung der Kantonsaiigehöri,

gen inncrt dein Kanton, zwar außer der Gemeinde

ihres Burgerorts, sey Folgendes zu beobachten:

».) Sey der Kantonsbürger und jede Kantonsbür-

gerin, welcher oder welche sich in einer an,

tern Gemeinde als in jener seines Hcimath,

orts niederlassen und eigene Haushaltung füll»

will, verbunden: bey einer solchen Gemeinde

einen förmlichen Heimathj'chein einzulegen.

K.) Soll, falls eine Gemeinde » Verwaltung sich

die Nachläßigtcit hätte zu Schulden kommen

lassen, sich von einem oder einer /olchen Ein

sitzenden den verordneten Heimachschein inner

der Zeitfrist von einem und einem halben

Jahre nicht «inhändigen zu lassen, dieselbe

oder dasjenige «hrer Mitglieder, welchem die

Aufsicht über die Niederlassung von Ausbür.

i gern



gern inner der Gemei'de zukömmt , pflichtig

seyn : den allenfalls abgehenden Heimath«

schein eines solchen Eingesessenen sich , aus

eigene Kosten und ohne mindeste Entgeldniß

ihrer Gemeinde/ bey der betreffenden Stelle

selbst zu erwerben, unter welchen Kosten zwar

diejenigen Iubizlalund Gerichlsgcbühren nicht

begriffen styn sollen, weiche die Folge emes

aus der Heimathscheinsnachholung enlsprin»

genden Rechtsstreites styn würden. /

Jedoch bleibt es dem Ermessen des Rich»

ters anhcimgestcllt , nach Gestalt der Sa.

che, anch diese Kosten oder eine Geldstrafe

dem in der Heimaihscheins ° Absoderung nach«

läßig Erfundenen zuzuerkennen.

«.) Kann ein solch nachgcfooerter Hcimathschein

von der Gemeinde, derm Angehöriger der

ohne einen solchen sich anderwärts N'cderge,

lassen« erweislich ist, nicht verweigert werden.

Im Falle aber bey einem ohne Heimath»

schein Eingesessenen sein Heimathrecht nicht

gezeigt werden könnte, fällt derselbe derjeni»

gen Gemeinde anl'eim, die ihn ohne Heimath«

schein geduldet hat.

§, ,l7.

In Zukunft sollen die Heimathscheine auf lebens,

lang ausgestellt werden: die wirtlich noch auf Ter«

min lautenden Heimathschem« müssen aber, bey ih,

rer Ausdienung , ebenfalls «uf ledenslang «neueit

«Ver ausgestellt .werden.

U. Bd. 8
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Die in einer Gemeinde auf Heimathscheint Ange,

stssenen fallen diescr Gemeiude anheim :

».) Wenn der wirklich bestehende Heimctthschein

inner Jahresfrist nach seiner AuMenung nicht,

nach Inhalt des gegenwärtigen G< stlzcs / < «r»

ncucrt oder frisch ausgepellt worden lll;

h.) Wenn bcy Absterben eines Familienvater«

der Hcimathschein« desselben für seine hinterlas»

seneFrau und Kinder inner Jahresfrist entwe»

der nicht für jede Person besonders und nah»

^ mentlich erneuert oder frisch ausgestellt wird ;

c.) Wenn solche Personen bevogtet oder gesetzlich

verbeyständet werden, ohne Vermissen und Ein»

willignng der Gemeinde/ die ihnen den Hec-

mathschein ausgestellt hat; und

6.) Wenn ihnen, ohne Kaufhcimathschein, Heim,

Wesen jugeftrtiget werben.

§. l9.

Die Beamten sowohl, welche aus ihrer Schuld

vorstehend benannte Anheimfalllmgen veranlaßt, als

die Eingesessenen, welche auf diese Weise das Bür»

gerrecht irgendwo erlangt haben, bezahlen als Straft

die doppelle Einzugsgebühr.

Ii.) Einkauf ins Korporaiionsgut.

^. 5- 29.

Jeder, der in das Armen, und Gemeindegut ir«

gend einer Gewciude des K<mwns, wo nqch dem.
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vorgehenden 5. 2. bestimmtes Korvorazionsgut vor«

Händen, sich einkaufen wid, oder wirtlich Anthtll»

Haber ist: kann sich ebenfalls in dieses einkaufen.

§. 2l.

Die Einkaufssumme ins Koworazionsgut muß

mit den d^oon genießenden Vortheilen ganz im Ver

hältnisse stehen.

j. 22.

Die Korporationen selbst sind verbunden: dem

Kleinen Ralhe die Nedinqnisse, unter welchen sie ren

Zuttitt in ihr Ko porazionszut gestatten wollen, zu»

Prüfung und Genehmigung, vorzulegen.

Hierbey Hab n sie aber besondere Rücksicht auf

diejenigen zu nehmen, welche schon wirtliche An»

theilhaber am Gemeinde«und Armengut einer Ge»

meinbe sind, wo Korparazionsgut vorhanden ist.

5. 23.

Von heute bis zum Iah« «so», ist den An«

theilhabern von Korvorazionsgütern noch bewilliget t

ihre Allmenden , wenn keine rechtlichen Hindernisse

obwalten, nach Vorschrift des Gesetzes vom 2«sten

Brachmonat l«oi, unter sich z« verlheilen , wenn

nämlich eine gesetzliche Mehrheit derselben eine sol»

che V.rlh«ilung verlangen soll«.

Nach Verfluß dieser Zeit aber sollen sie gehalten

seyn : «neu« Mitglieder, nach dem Sinne Heß vorge

henden l. ««. «Ufjunehmen,

1
i»



Gegenwärtige, zur Erlangung der Bürgerrechte

festgesetzten, Bcdingnisse habe» keinen Bezug auf die«

jenigen, welche das Bürgerrecht der Stadt Luzern

erlangen wollen, worüber eine besondere Verfügung

seiner Zeit aufgestellt werden wird.

§. 25.

Damit nun das allseitige Gemeinde., Armen «

und Korporazionsgut sich nicht vermindern könne,

und für dasselbe gehörig gewacht und gesorgt werde;

so sollen von jetzt an , ohne Bewilligung der Regie»

rung, weder Liegenschaften noch Kapitalien davon

veraussert werden dürfen.

Zweyter Abschnitt.

Bewerbung der Bürgerrechte, für alle jene,

> welche nicht Bürger des Ramono sind.

5. 26.

Ein Nichtkaulonsbürger kann, ohne Bewilligung

des Großen Rathi^ lein Bürgerrecht in irgend einer

Gemeinde des Kantons erlangen.

§ 27.

Wer aber ein solches erlangen will, muß all»

vordHlst?

2.) Sich der Aufnahme als Bürger in einer Ge«

meinde versichern.

b.) Die mit einer solchen Gemeinde einge.

gangenen-. Annahmibedingnise lM Kleinen



Rathe, zu Händen des Großen Raths, vor.

legen 5 und

c.) Katholischer Religion seyn.

' ' Diesen Erfordernissen aber noch beyfügen:

,.) Befriedigende Zeugnisse über seine bisherige

sittliche Aufführung, und

2.) Sich über den von der betreffenden Ge«

meindc, als Annahmsbedingnisse , geforderten

Vermögenszustand befriedigend ausweisen tönen.

§.28.

Alle diejenigen Nichttantonsbürger, welche von

jetzt an in irgend einer Gemeinde des Kantons das

Bürgerrecht unter gegenwärtig festgesetzten Beding»

nissen erlangen werden, sind verbunden: einen Bey-

trag an die Kantonstasse abzugeben.



85 ----- '

B e sch l u ß,

»em l7«n Herbstmonat , <«t»s.

Die Vollziehung über die Gesetze enthal

tend, welche dem Ausländer und Auge-

hörigen anderer Kantone im Kanton Lu-

Dem, und so auch den Angchörigen die

ses Kantons m einer andern Gemeinde

desselben , als in welcher er beimisch lst ,

den Allfenhalt ohne Niederlassungs- öder

Heim Mchein und den Handwertsgesel

len ohne Kundschaften verbiettzen.

wir Schultheiß und »l?<ne Räthe

des Kantons Luzern;

Verordn«»:

z. l.

Na, wo es nicht schon gescheyen wäre, wer»

den die Gemeindeverwaltungen durch eine^ förmliche

Pudlitazion, wotin sie sich auf das Gesetz vom <8te»

Hornung l80l> , den §. 9. des Gesetzes vom 26t««l

Weinmonate gleichen Jahres und den §, <e. der Ge»

setz!» vom b«n Nmtermonate <«0H, und <6len Aplill

«8l0, n.«hmenllich beziehen, »vre Gemelndcangehöri»

gen und Einwohner bestimmt auffordern :

».) Daß sie mit keinem Nichtgemeindebüraer , -^

es mag dieser ein Ausländ«/ «in Angehöriger
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eines andern Kantons oder einer andern Ge»

meinde inner dem Kanton selbst seyn, ein Le«

, . hen abschliessen : ohne hiervon die Gemeint»««

Verwaltung genau benachrichtiget und dafür

gesorgt zu haben: daß ein solcher oder eine

solche, vor dem Lehcnsanttitte, ihre Niederlas,

sungs. oder Hcim.ithschcine der gedachten Ge.

mlindcvcrwaltung hinterlege.

b.) Daß sie, ohne die gleiche Vorsorge zu wob.

achten, auch keinen oder keine solche, — inso.

fern es nicht Studenten oder lcdige , nicht ver«

wittibte Dienstbothen aus dem Kanton wä.

nn , — weder zu sich an die Kost oder in

Dienst nehmen, noch ihnen bey ssch einen son»

stigen Auftnthalt gestatten, und

«.) Dass sie das Gleiche, in Hinsicht der aufzu,

nehmenden fremden Handwerksgesellen, bcsol«

geu; indem diese zwar, statt der Niederlas»

sungs» oder Heimcuhscheine , ihre Kundschaf«

ten bey der Gemeindeverwaltung zu hinter,

legen haben.

§. 2.

Diese Publikazion werden die Gemeindeverwal.

tungen alle Jahre wenigstens einmal und zwar zur

Zeit, wo gewöhnlich inner ihrer Gemeinde die Lehen

verändert zu werden pflegen , öffentlich «b der Kanzel

verlesen lassen. ^ "



§. 3.

Sollte es sich den den olle Vierteljahre einmal

vorzunehmenden Hausdurchsuchungen finden: daß der

einte oder andere Genmndcangehörige dieses zu befol»

gen unterlassen hätte ; so werden die Gememdcver»

> Wallungen die unbefugt eingesessenen Personen sogleich

aus der Gemeinde wegführen , die betreffenden unge«

horfamen Gemeindecinwohner aber für H»e Vergü«

tung der hierdurch erfolgten Kosten, so wie des allen»

falls der Gemeinde zugcstossenen Schadens belangen.

Beschlüsse,

vom <7"n Mlrz und Sl?« May, <806, und 30tmM«y, <8tv.

Dle Vorschnft der innert dem Kanton zu

gevrauchenden Heimathscheine anordnend.

wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. i.

X)on nun an sollen alle auszustellenden oder wiede,

rum zu erneuernden und inner dem Kanton zu ge«

brauchenden Hetmathscheine , um g >ltig ,u scvn,

nach der dicftm Beschlüsse angehängten Vorschrift

von den Gemeindeverwaltungen abgefaßt, und so»

nach de- selben Glaubwürdigkeit durch die betreffende

Gmchisstelle bezeugt werden.
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Falls d« Gemcinteverwaltnnq temen eigentlichen

Präsidenten besitzt, sondern dieselbe bloß aus einem Wai.

senvogt und zwtt) Gchülfen bestehet, muß der aüs'i'fer»

tlgende Heima hschsin von allen diesen brcn Bcanucn

zugleich nebst ihrem Schreiber unterzeichnet werden.

§, 3.

Der Betrag für einen so'che» Heimathsch in darf

zwey Fanten nicht übersteigen, wovon dem Staate

fünf Batzen, der Gemcindevcr,vallu»g ei Franken,

dem Präsidenten für die Besiedlung zwty Batzen und

dem Schreiber für die Ausiertigung drey Batzen zu»

fallen sollen. .

'§. ^,

Die Gemeindeverwaltungen und Gemeindegerichte

seyen, bey Verantwortung, gehalten: sich genauest nach

den Anordnungen gegenwärtigen Beschlusses zu richten.

Heimathschein-Formular für das Innere

des Kantons.

Für verehelichte.

W« die GemeindeoerwallWg . der ^^^^ ^"

im Gemeindegerichtstreise N. des Amtes N. und Kan»

tons Luzcrn , Urkunden hiermit : daß der Vorw'e'iser dieses

N. N. verehelichl'mss ' N. N.

Sohn des If: M' >'" 'und der N. N.
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«in wahrer Angehöriger unserer Gemeinde sev , dt

Wir, auf sei» Verlange», gegenwärtigen Heimat

schein, auf Lebenszeit ausgestellt, zu dem Ende h

den ausfertigen lasse«, damit er, falls er sich aussc

halb unserer Gemeinde nicht mehr aufhalten woll-

oder lhnnte, mittelst desselben in diese zurückkehren

lind allda wieder in jene» Genuß eintreten könne

welcher ihm, vor setner Entfernung aus der Gc

meinde, zugekommen war.

Zugleich legen Wir ihm, nach Inhalt der beste,

' henden Gesetze , die Wicht auf: sich , den allenfalls

erfolgendem Wittwenstande , ohne Unser Vorwissen

und Unsere Bewilligung, nicht wieder zu verheirathen.

Auch verordnen Wir: daß der gegenwärtige Hei.

matbschein , auf sein erfolgtes Absterben , für seine

allenfalls hinterlassende Wittwe und Kinder den Uns

erneuert werden soll.

Zu dessen mehrerer Beglaubigung hüben Wir den

gegenwärtigen Akt mit Unser« eigenhändigen, «mtli.

chcn Unterschriften versehen.

Gegeben N. den <8

Nahmens der Gemeindeverwaltung;

R. N.

N. N.

N. N.

Für die Gemeindeverwaltung,

Der Schreiber N. N

Die Aechtheit des vorstehenden Aktes und der

demselben beygcsetztt«, amtlichen Unttrschviften, be.

zeugt N. den ,g

Der Präsident be« Gemetndegertchls N. N.

,Ver. Getichlsschrciber, M. N.
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Helmathschein - Formular für das Innere

des Kantons.

Für Ledige

Wir die Gemeindeverwaltung der Gemeinde ^'

im Gemkmdcgtlichtstreist N. des Annes N. und

Kantons Luzern, Urkunden hiermit: daß d V^r,

weiser dieses N R. ledigen Standes, des

N. N. und der N. N

«in wahre Angehö ige unserer Gemeinde sey , de

Wir, auf Verlangen, gegenwärtigen Heimachi'cheiil

auf Lebenszeit ausgestellt, zu rem Ende haben aus«

fertigen lassen, damit , falls sich ausserhalb

unserer Gemeinde nicht mehr aufhalten wollie oder

könnte, mittelst desselben in dies« zurückkehren, und

allda wieder in jenen Genuß eintreten könne, wel»

cher ih , vor Entfernung aus der Gemeinde ,

zugekommen war.

Zugleich legen Wir ih , nach Inhalt der be.

stehenden Gesetze, t«e Pflicht auf: sich, ohne Unser

Vorwissen und Unsere Bewilligung, nicht zu ver.

hnrathen.

Zu dessen mehrerer Beglaubigung haben Wir den

gegenwärtigen, Atl mit Unfern eigenhändigen, omtli»

che» Unterschriften versehen.

Gegeben N. d«, «»

Rahmens der Gemeindeverwaltung;

N- N.

N. R.

N. N. ^

' - Für die Gemeinden««aNung:

" Der Lchreiber, N. N.



Dil Aechtheit des vorstehenden Aktes und der

demselben beygcsetzten, amtlichen Unterschriften de»

zeugt, N. den 18

Der Präsident des Gcmcindegerichts; N. N.

Der Gerichtsschreiber , N. N.

Beschluß,

vom 2Hie» Weinm»nat/ <809.

Die Heimathscheine für die Kantonsbnrger

ledigen und verehelichten Standes vor

schreibend/ welche ins Ausland gehen.

Wir Schultheiß und Rleine Näthe

des Konto ns Luz er n ;

B esch li e ssen :

§. l.

Von nun an sollen die Heimathschcinc für solche

Kantonsdürger , welche sich in einem andern Kanton

schon aufhalten oder in einem solchen noch erst nie,

verlassen wollen, — sie styen lcdigen oder vciehelich,

ten Standes, —. nach folgender Vorschrift ausM

fertigt werden.

ck' 2.

Räch diesem Formular sollen auch diejenigen

Heimathscheine, auf Verlangen, umgeändert und aus.

gestellt werden müssen, welche wirklich schon in an,

der« Kantonen dir Schweiz oder im Auslände sich

aufhaltende Kantonsbürger besitzen würben.
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Die Legalisazion solcher Heimathschcitte erfolgt

unmittelbar durch den Amtsschultheiß und Staats»

schreibet , nachdem diese zuvor durch besondere, ihnen

vorzulegende Zeugnisse sich der Zeit hinlänglich vcr«

gewisser! haben wctden, seit welcher die Person, f5l

die der zu Icgalisirendc Heimathschcin ausgestellt wcr.

den ist,, sich im Besitz des Kantons, und Schwci,

zer > Bürgerrechts befindet.

§. 4

Diese Zeugnißscheine müssen von den Verwal»

tunqsbehörden derjenigen Gemeinden förmlich ausge»

fertigt seyn, in welchen ein solcher das Gemeinde»

bürgerrecht besitzt, und haben, wo derselbe auch aus»

ser dem Kanton Luzern »och in einem andern Kan»

ton der Schweiz ein Bürgerrecht besitzen sollte,

auch das Visa der Regierung eines solchen Kan»

tons. an sich zu tragen.

Die' Zeugnißscheine selbst werben, nach erfolgter

Legalisazion, in das Staats » Archiv niedergelegt.

^--^ z. s.

, Die Finanz » und Staatswirthschaftliche Kam»

wer wird die verordneten Heimathschcine auf Stem»

pelpapier abdrucken und jedem Gemeindegcrichte eine

hinlängliche Anzahl solcher Abdrücke durch ihr Stem«

pelbureau zum Gebrauch zustellen lassen.

5-6.

Für die Ausfettigung eiuez Heimathscheins nach

gegenwärtiger Vbrschtift wird die gleiche Gebühr be»



zahlt, welche für die übrigen Heimathscheine durch

den Regierungsbeschluß vom 9len May l«oS. ftstge.

styl worden ist.

Heimathschcine für verheirnthete Personen.

i

Heimathschein für das Ausland.

Wir die Gemeindeverwaltung der A^'"^ crz zss.

im Gerichlskreise N. N und Amtsbezirke N N. de«

Kantons Llucrn Urkunden hiermit: daß der Vorwei«

str dicstö NN. seines Alters Jahre, Uns«

wahre Gemcindcbürgcr sey, und Wir ihn, als sol«

chen, zu allen Zeiten anerkennen werden; daß auch

seine Ehefrau, Rahmens N- N. , auf gleiche Weise

des Bürgerrechts Genossin sey.

In Kraft dessen Wir die fcyerliche Versicherung ge«

bm: daß besagter U>>str Mitbürger/ seine Ehefrau und

alle semc Kinder unter allen Zeiten und Umständen in

Unserer Gemeinde wiederum Aufnahme finden^ sollen.

Urkundlich dessen ist gegenwärtiges Zeugniß, nach

hierorts gewohnter Uebung und Form, unterschrie,

den, besiegelt und ausgefertiget worden.

Gegeben R. den «" <g

Rahmens der Gemeitideöerwaltung,

,^ N. N.

R.N. , .

N. N.

Für die Gemeindeverwaltung

der Schreiber, N. N.



Heimathscheine für unverehelichte Personen.

Heimathschein für das Ausland.

«l> ' Gemeinde «, ^

A>ir die Gemeindeverwaltung der Stadt ^' vl ,

im Gcmeindegerichlstreise N. N. u»d Amtsbezirke

N N. des Kantons Luzern, Urkunden hiermit: daß

Vorweiser dieses N. N- , ledigen Standes , Jahre

alt, Unser wahre Gemeindcbürger fty. und Wir ihn,

als solchen, zu allen Zeiten anerkennen wcrdei. mit

der feyerlichen Vernchcru' g: daß besagter Unser Mit»

bürg« zu allen Zeit n und Umstanden in Unserer

Gemeinde wiederum Aufnahme finden soll.

Mit der weiter» Erklärung jedoch: daß geaenwär«

tiger Schein nur zur Beförderung seines auswärti,

gen Aufenthaltes, und mit Nichte» zu dessen allfälli.

ger Verheirathung ihm zugestellt worden ; indem zu

seiner Ehceinsegnung eine besondere Einwilligung von

Uns, durch die hiesige Hohe Regierung legalisirt,

erforderlich ist.

Urkundlich dessen ist gegenwärtiges Zeugniß, nach

hierorts gewohnter Uebung und Form, unterschri«,

ben, besiegelt und ausgefertigt weiden.

Gegeben st. den «" 12

Nahmen« der Gemeindeverwaltung,

N. N.

R> N.

N. N.

Für die Gemcmbeverwaltuntz

der Schreiber, N N.



Die AeMheit des vorstehenden Aktes und der

demselben bco^efügten , amti,cljen Unterschriften bezeugt

N. den "n ^ .

Der Präsident des Geweindegerichts , N. N.

Der Gerichtsschreiber, N. N.

Nebst angelegentlicher Empfehlung zu guter Auf«

«ahme und Angedeihiing respettwen Obrigkeit'ichen.

Schutz^, beurkundet die Aechthcit obiger U>>lerschrif»

ten und Siegels, und daß vorgenannter N N Un»

ser Kanton ?bürger und seit Jahren ein Schwei»

ze'bürger scy, unter Btydruckung des gewohnten

Standes« Siegels,

LuM»> den .^

Der Amlsschultheiß

N. N.

Für den Kleinen Rath

, der Staatsschreiber, ,

^ , N.. 3l. > .

>
^ -

,
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Beschluß

vom V'"N Wcinmonai, ,«N6.

Ueber die Bedingungen zur Fertigung einer

von tinem Ausländer oder Bürger eines

andern Kantons der Schweiz im Kau

ton Luzern erworbenen Liegenschaft.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern;

Be schliefst«;

§. t.

Nevor einem französischen Bürger eine im Kanton

Luzern an sich gebrachte Liegenschaft zugefertigt wer,

den kann, muß ein solcher vorerst der betreffenden

Gerichtsbehörde , von welcher die Fertigung verlangl

wird, nebst seinen, ordentlichen Zeugmß als französi,

scher Bürger, noch einen von d.r kompetenten Be«

Horde seines Heimathortcs ausgestellten und durch

die französische Gesandtschaft in der Schweiz gleich,

falls legalisirten Bewiüigungsatt für diesen zu ferti,

genden Kauf vorweise».

Demnach soll auch die Fertigung eines solchen

Kaufes, mit Angabe der Daten, nahmentlich die Er.

tlärung enthalten: daß dieselbe sowohl auf die einge»

legte Zeugniß über das französische Bürgerrecht alt

auf die dieser beygelegene, vorgeschriebene Kaufsbe.

»illigung «folgt sey.

U. Bd. " G



Allen übrigen Auslandern, welche weder französi,

sche Bürger noch Angehörige anderer Kantone sind/

soll hingegen keine Liegenschaft zugefertigt werde«:

es haben dann dieselben hinfür eine nahmentlich re,

denbe Bewilligung von dem Kleine» Nathe erhalten,

und für sich aufzuweisen.

§. 3.

Die Bürger aber anderer Kantone der Schweiz

sollen den Angehörigen des Kantons Luzern durch,

aus gleich gehalten, und ihnen somit auch, ohne den

. Besitz und die Einlegnng eines förmlichen , von ihrer

betreffenden Heimathbchörde ausgestellten und sonach

durch die dortige Kantonsregierung legalisirten Kauf,

Heimathscheines, keine Liegenschaft zugefertigt werden.

Regierungs - Verordnung,

vom l6ten Miz 18^, «nd ?ten HolNUNg/ 18U6.

Die Anforderung des Hopf- oder Holzgeldes v.

. Angesessenen mit Heimathschein betreffend.

wir Schultheiß und RIeine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. i.

Es sollen, von nun an und auch in Zukunft, den

auf Heimathschch, Eingesessenen lein besonderes Kopf>



und Holzgeld/ noch sonst eine besondere Auflage,

unter was irgend für einem Verwände, abgefordert

werden dürfen, als di' durch das Gesetz vom Loten

May 18««. ausdrücklich festgesetzt ist.

z. 2.

Die Herren Amtmänner seyen aufgefordert: ein«

vorzügliche Aufmerksamkeit auf die unbedingte Voll«

zichung gegenwärtigen Regieruu 'sbeschlusses zu hal»

ten , und die dagegen handelnden Gemeindeverwaltun»

«en oder Beamten sogleich den, betreffenden Gemeinde»

gerichle zur vorschrtftmäßigen Bestrafung zu oerzelgen.

. .5- 3-

Zugleich seyen diejenigen in einer Gemeinde auf

Heimalhschein sitzenden Familien oder Partikularen,

welche, ihres 'Aufenthaltes wegen, einer dieser Regie»

rungsvcrfügung entgegenlaufenden Abgabe, — unter

was immer für einer Benennung dieß geschehen soll»

te, — angehalten werden wollten, angewiesen: ihre

dahengen Beschwerden unverweilt dem bctreffeuden

Herrn Amtmanne einzugeben.

, 5. -4-

Es seyen zu dem Gleichen auch diejenigen anfge»

fordert, welche aus der Ursache, weil sie mit derley

auf Heimalhschein sitzenden Personen ein Lehen abge»

schlössen, einer solchen besondern Steuer nnterwor»

fen werden wollten.

. . 5- 6.

Falls die betreffende Gemeindeverwaltung oder der be.

treffende Beamte der diesfalls erhaltenen Zurechtweisung

» K

^ ^ ^ .1 ^' ^
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keine Folge leisten , und sich eine« widersetzlichen «"gehör-

sames schuldig machen sollte, od« falls das Gericht

die ihm verzeigten Fehlbaren nicht sogleich absira.

fen würde; so wird der Herr Amtmann hiervon auf

der Stelle dem Kleinen Rathe, zur weiter« Verfü»

gung , vollständige Kenntniß geben.

§. 6.

Diejenigen Gemeindeverwaltungen oder Beamten,

welche dcrley widerrechtliche Abgaben bezogen hätten,

seyen aufgefordert: dieselben, ohne mindesten Abzug

und Kosten, denjenigen zurückzuerstatten, welche sie

hatten bezahlen müssen.

' Gesetz,

vom loten Hornung, 1804.

Das verlorne Gemeindebürgerrecht, wegen

- Heirathen mit Fremden, betreffend.

wirSchultheiß, Rleine u.GroßeNäth>e

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. l.

Es seyen bloß diejenigen durch das Dekret vom

<9ten^Avrill i8<io., welches dahin lautet: »daß alle

,, diejenigen helvetischen Bürger, die ihr Gemeinde»

»bürgerrecht verloren haben, weil sie sich mit Angc»

»hörigen von andern Gemeinden vttheirathet haben,
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» ohne bey der ihrigen die bestimmte Summe hinter«

»legt zu haben"/ wieder in ihr voriges Gemeinde«

bürgenecht eingesetzt, welche:

5.) persönlich dasselbe , vermöge altern Vererb«

nungen, verloren haben, weil sie, bey ihrer

Verehelichung mit einer Angehörigen aus ei»

ner andern Gemeinde, die erforderlichen Wei»

bermittel nicht ihrer Gemeinde hinterlegt

haben, und dann , .

d.) diejenigen Kinder , deren Vater sich in dem

obgemeldten Falle befunden haben, und seit

der Bekanntmachung des mehrgenannten De«

lrets gestorben sind.

§.2.

Den im vorigen Artikel begriffenen Personen wird

hiermit gestattet: in Zeit von sechs Monaten, von

der Puolitajion des gegenwärtigen Beschlusses an,

sich um die Wiedererhaltung ihres Gemeiudebürger«

rechts bey der Polijtytammer des Kleine« Roths

zu melden.

Nach Verffuß dieser Zeit aber soll ihnen die

Wohlthat des obigen Dekrets, welches alsdann sein«

gesetzliche Kraft verlieren wird , nicht mehr zu«,

lannt, noch ihnen einiges. Recht darüber gchaltt«

werden.

' <

i
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Bischöfliche Verordnung

Ueber die Ewverlöbnisse.

Des Hochwürdigsten Fürsten» und Herrn H?rrn

Aar! Theodor, zrrMsckofe,, des Heil. S'uhls

zu Mayn;. des Heil. Rom. Reichs Erzkanzler»

durch Germanien , und ^Kurfürsten » vischofen

zu Worms, und Ronstanz des Heil. Rom.

Reichs Fürsten lc>

Wir zu den GeisilichenSachen verordnete«

Vitarius Generalis «.

3)ie vielfaltiqe Erfahrung hat längst erwi-sen daß

die, ohne gesetzliche Formaliiäten und ohne Zeugen ,

eingegangenen Eheoerlöbnisse sehr oft die Spuren der

Uebereilung tragen, die Partheyen sehr leicht in ver»

wickelte Plozesse stürzen, und mancherley Nachtheil«

für das sittliche Wohl , für die häusliche Ordnung

und für das Glück der Ehen veranlassen.

Das Bischöflich« Ordinariat sieht sich daher, in»

Einverstänbniß mit der liehen Regierung des Kantons

Luzern , durch »eilige Pflichten aufgelordert , der Will»

tühr und Leichtsinnigkeit in Abschüessung der Ehever

sprechen, durch Feststellung gewisser Erfordernisse zu

ihrer rechtlichen Gültigkeit, bestimmte und heilsame

Schranken zu setzen , und in dieser Absicht für die

Bisthums » Angehörigen des Kantons Luzern Nach

stehendes zu v«oldntn:



Erstens. In Zukunft wird kein gemachtes

Eheversprechen als bindend anerkannt, als welches

bey den feyerlichen Sponsalten vor der Verheirathung

im Pfarrhause, in Gegenwart des rechtmäßigen Pfar.

rers und der gewöhnlichen Zeugen/ deren wenigstens

zwey seyn sollen, gemacht worden ist. Jedes Ehe»

versprechen, bey welchem eines dieser Erfordernisse

nicht beobachtet worden ist,' bleibt künftig ohne vcr«

bind'iche Kraft, und wird vor Gericht für nicht

geschlossen angesehen.

Z w e y t e n s. Weil nur solche feyerliche Spon.

salicn die Verbindlichkeit zur Ehe nach sich ziehen ;

so soll eine, auf vorherige Zusicherung der Ehe, gt»

schehene Schwächung oder Schwängerung kein Recht

und keine Verbindlichkeit zur künftigen Ehe begründen.

Drittens. Eben deswegen soll auch , wenn ,

in Folge eines vor oder ausser den Sponsalien ge,

machten Eheversprechcns, eine Parthey der zu ver»

lobenden Personen durch Ausgaben mit Essen und

Trinken, oder durch Einkaufung von Kleidungsstücken

und andern Effekten , die auf die Hochzeit Bezug ha»

den , oder durch Vorbereitungen auf die Hochzeitfeyer

in Schaden kommt, dieselbe den Schaden selbst tra«

gen , und es soll weder bey geistlichen noch weltlichen

Gerichten hierüber eine Klage Statt haben.

Viertens. Kinder , die ein förmliches Ehe

versprechen eingehen wollen, sie mögen noch unt«

derälterlichcn oder vo rmundsch aftlichen Ge,

»alt stehen oder nicht, sind verbunden: ihre Aclttt»

vorher deßhalb zu begrüße»«. <

!,



jo^ -----

Wmn die Atltern nicht selbst zum Pfarrer tom»

wen» und ihm die geschehe! e Begrüßung anzeigen,

oder wenn der Pfarrer nicht aus' andern Uustäneen

auf die Zufriedenheit der Acliern mit völliger Sicher»

heit schliessn kann; so sollen die Minder einen Sck in

von den Nelteru mit sich b.ingeu : daß sie diese be

grüßt haben.

Widrigenfalls soll dcr Pfarrer sie abweisen, wenn

sie vor ihm ein Eheversprechcn schliessen «rollen. ;

Fünftens. Wenn die Aeltem ihren mündi«

gen oder großjährigen Kindern förmlich die Ein»

willlgung zur Vcrhciraihung verweigern würden , und

der Ortspfarrer durch angemessene Vorstellungen sie

nicht zum Jawort bereden tonnte; so würde, auf ge»

scbchcne Anzeige , das Bischöfliche Kommissariat die ver»

weigernden Neltcrn vordcrusm, und sie zur Einwllli»

gung zu vermögen suchen.

Bcy andauernder Verweigerung solcher Acltern

soll die eheliche Einsegnung, ungeachtet aller Emwen»

düngen, dennoch ihrcn Fortgang haben; aber «st

in Monatsfrist nach geschehener Vorladung der Ael»

tern an das Bischöfliche Kommissariat /von welchem

auch ein solcher beharrlicher Weigerungsfall dem Klei»

nen Rathe soll angezeigt werden.

Sechsten«. Zu der Gültigkeit eines Ehever,

svrcchens minderjähriger Peronen , nämlich : der

Jünglinge, die das zwanzigste, und der Mädchen ,

lie das achtzehnte Jahr ihres Alters noch nicht zu»

«ückgelegt haben, wird «fordert: daß sie die Einwil»
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liauna der Aeltlln od« der Vormünder einholen,

und sich darüber bey ihrem Pfarrer ausweisen sollen.

In dem Falle, daß die Aeltern oder die Vor«

wunder ihre Einwilligung verweigern, der Lohn

oder die Tochter ab.r sich durch diese Verweigerung

getränkt glaubt , ist ihnen gestattet : sich durch den

Ortspfarrer an das Bischöfliche Kommissariat z» wen«

den, und die Untersuchung der Sache zu verlangen.

Findet das Bischöfliche Kommissariat, nach gesche»

hener Einvernehmung der Aeltern oder Vormünder,

daß ihrer Weigerung Eigennutz, Habsucht, Vorur«

thcile, blinder Eigensinn oder andere unlautere Trieb»

ft'ern und nichtige Bewegursachen l»m Grunde lie»

gen; so wird dasselbe die Aeltern oder Vormünder

zur Ertheilung der verweigerten Einwilligung ^auffor«

dern, und durch ernstliche Vorstellungen sie zu errei»

chen suchen.

Bey dennoch fortgesetzter Weigerung wird das

Bischöfliche Kommissariat die Sache dem Kleinen

Rathe vortragen, welcher darüber, als eine bürgcr»

liche Sache/ rechtlich entjcheiden wird.

In dem Falle, wenn minderjährige Kinder od«

Pflegkinder von ihren Aeltern oder Vormündern,

sey es durch Ueberredung oder durch Zwang, Dro»

hungen und dergleichen , zu einer Heirath gcnöthiget

werden wollten, und sie sich widersetzen zu müssen

glaubten, sollen sie ebenfalls durch den Orlspfarrer

«it geziemenden Vorstellungen sich an das Bischöflich«



Kommissariat wenden können, welches die Sache,

wenn es die Vettern oder Vormünder nicht durch

Vorstellungen von ihrem Verlangen abzubringen ver»

mag , dem Kleinen Nathe zum Schutz solcher Kin,

der od,er Pstegtmder vorlegen soll.

Siebentes. Nur , wenn nach gemachten Svon»

fallen beym Pfarrer , ein Theil zurückgehen will , kann

eine Klaqe über ein Eheverlöbniß bcy dem Bischof»

lichen Kommissariate Statt haben.

Wenn diese Stelle ein solches Eheversprcchen , aus

Bischöflicher Vollmacht, wieber aufhebt; so soll in

einem, mit den Gründen versehenen Rezesse an die

Partheycn bestimmt werden, welchem Theile eine Ge»

nugthnung oder Entschädigung gebühre, welche so»

dann die Zivilbehörde, der es zukömmt, den Zustand

der zeitlichen Miucl der verurtheilten Parthey zu un

tersuchen, begn'nidet auf das geistliche Urthcil und

mit gänzlicher Rücksicht darauf, der betrankten zuspr«»

che« und verschaffen wird.

Achtens. Das Eheversprcchen und die prie«

sterliche Einsegnung dürfen nicmal an einem und

demselben Tage geschehen, ausgenommen in höchst

wichtigen und dringenden Fällen, mit Erlaubniß des

bischöfl. Kommissariats; und es soll das Eheversprcchen

der dreymaligen Verkündigung jedesmal vorangehen.

Für den Fall, daß beyde Theile, oder auch nur

«in Theil die Jahre der Mündigkeit noch nicht erreicht
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M^HKdx^ine Bcdeül^it von acht Tagen fcstqe.

setzt, binnen welcher Frist jeder vo» bcuden Theilen

wieder zurückgehen tann.

Erst nach Versmß dieser Bedenkzeit gewinnt das

Ehnersprechcu vollkommen verbindliche Kraft.

Neuntens. Dieft Versüailna über die Ehe,

»ttlöbnissi, welche? der Große Ruch des Kantons Lu»

zern seine gesetzliche Bckäl.gung erthcilt hat, soll mit

dem Aschermittwoch des Jahres »»»5. in Kraft er«

»ochsen, vorher aber überall durch die Herren Pfar»

l« verkündet , und in einer Predigt oder Christen»

lehre faßlich erklärt werden.

Neydes, das V rtünden der Verordnung und

lit Ettlärung darüber , soll in Zukunft jährlich zwey

Mal, und zwar in der Advents» und in der Fasten»

zeit wiederholt werden.

ll. 8,) Ig „«z Heinrich Freyherr von Wessenberg,

geistlicher Regierungspräsident und Gcneraloitar.

Vorstehender Verordnung hat der Große Rath

des Ramons Luzern unterm 2». Christmonat

t«u< seine Landesherrliche Genehmigung ertheilt.

>./,.. . ,
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Gesetz, ^ .

vem i^e« Uprill, t80^.

Das uneingeschränkte Heirathen betreffen^

wir Schultheiß, Rleine u. Große Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

V« Herren Pfarrer sotten in Znkunkt keine Ehe

zusammengeben, vor Empfang eines schriftlichen Zeug«

niffes der betreffenden Gemeinde» oder Steuer «Brief»

Vorsteher, wodurch bewiesen werden muß: daß die

Brautleute den hiernach folgeubenBeytrag an die Armen«

lasse des Bräutigams Heimathortes abgegeben haben.

> , 5- 2.

Dieser Betrag ist für Brautleute, wenn beyde

aus dem Kanton gebürtig, auf zwey und drcyßig Fran,

len, wenn aber die Braut keine Kanconsbürgerin ist,

auf vier und sechszig Franken gesetzt, und wird zu

gleichen Theiien bezahlt.

Die von diesen Beytra'gen herfliesseuden Gelder

können sogleich zum Unterhalte der Armen und Waisen

»erwendet werbend

5 <

Die Gemeinde» oder Steuer » Brief , Vorsieher

dürfen die Abnahme der besagten Beyträge und

folglich das daherige schriftliche Zeugniß nur solchen

Personen verweigern/ welche entweder «us den Spend«



und Armenämtern erhalten werden, oder der Führung

eines erwiesenen, verschwenderischen und unsittlichen te«

benewandels beschuldiget sind, und daher kein Dicustzeng»

niß von einem rechtschaffenen Manne aufweisen tonnen.

§. 6.

Die über eine solche Weigerung entstehenden Be,

schwerden tonnen an den Kleinen Rath gebracht wer

den, welcher, nach vernommenen gegenseitigen Vor,

stellungen, mit Hinsicht auf jeden besonder« Fall/

über die Zuläßigkeit der Heirath entscheidet.

§. 6.

Durch Eingehung einer gegen diese Vorschrift

laufenden Ehe macht man sich fremd.

Beschlüsse,

vom 9ten May ,8!X>, lItcn Mrzmonat, t8U7. und ?»«»

Brachmonat, !809.

Einschränkung der Eheeinsegnungen für Kan

tonsbürger, Nichtkantonsbürger , Aus

länder und Militärs, nebst Festsetzung

daheriger Strafen gegen dießfällige Aus-

serachtsetzungeu.

wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Knntons Luzern;

Verordnen:

Ven Herren Pch»rrherren sey gänzlich untersagt :

die Ehe eines Kantonsbürgers einsegnen j» dürfen,

>
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wenn ihnen nicht vorerst durch den Bräutigam ein

schriftliches Zeugniß , von Seite des betreffenden

Gemeinde« oder Steuerbriefsuorstehers ausgestellt,

vorgelegt werden sollte/ wodurch förmlich bewie»

sen wird: daß dieser einerseits den durch den j. 2.

des Gesetzes vom tHten Aprill l««^, für Brautleute

bestimmten Bcytrag in die Armenkasse seiner Hei»

mathgemeinde erlegt habt/ und daß er andererseits die,

nach Inhalt des §. <2Z, des Militärgesetzes vom 22sten

Aprill <8o6 , verordnete , ordonanzmäßige Miiitättlei»

düng und Bewaffnung besitze.

Wären aber unter diesen Kantonsbürgern sogenannte

Eingelhcilte begriffen; so müssen dieselben, neben vor» .

stehender Zeugniß , gemäß dem §. 6. Litt. c. des Ge»

setzes vom 26tcn Weinmonats i»oH., roch mit einer

förmlichen , von dem Kleinen Rathe ausgestellten Ehe«

bewilligung versehen seyn.

§. 2.

Vorgedqchte Zeugnisse sollen, nebst den erforderli«

chen Unterschriften der attestierenden Oemeiüdeocrlval»

tung, noch nebenhin mit jene»- des Präsidenten und

des Schreibers und dem Siegel derjenigen Gerichts»

stelle versehen werden^ inner deren Bezirk eine solche

Gemeindeverwaltung eingegrenzt liegt.

§. 3. ,

Den betreffenden Herren Pfarrherren sen es dem,

nach gänzlich untersagt :. Die Ehe eines Kantonsbür»

gers einzusegnen , wenn die Brautleute sich nicht mit

den nach der vorstehenden Vorschrift beglaubigten

Zeugnissen förmlich ausweisen können.



Nichtkantonsbürger oder Ausländer, — es wögen

diese im Kanton angesiedelt styn, in demselben bloß

wohnen oder ihn auch nur durchreisen,— dürfen tei.

neswegs ehelich zusammen gegeben werden: wenn sie

nicht von dem Kleinen Rathe ausgestellte, förmliche

Ehebewiüigungszeugnisse für sich aufweisen können.

§. 6.

Diese Bewilligungen können aber erst dann erhalten

werden: wenn der betreffende Nichtkantonsbürger oder

Ausländer durch ordentliche, von seiner Landeshoheit

wenigstens visirte Zeugnisse hinlänglich barthun kann:

daß er das vollkommene Recht besitze, sich unbedingt

zur Ebe begeben zu dürfen.

Diese Zeugnisse müssen überhin bey den Auslan«

dern solcher Staaten , welche bey der schweizerischen

Eidsgenossenschaft Abgesandte u. s. w. halten, von

diesen legalisirt seyn.

§, 6.

Alle diejenigen, welche sich der IKchtbefolgung

gegenwärtiger Verordnung, auf was immer für eine

Weise, schuldig machen würden, sollen «hrer Stellen

entlassen und für den Nachtheil, welcher hierdurch

dem Kanton oder einztlnen Gemeinden desselben zu«

stoßen würde, no,ch nebenhin persönlich belangt werden.

z. 7.

Den Gememdevorgesetztcn und Steuerbriefbeamten

liegt die Beaufsichtigung der genauen Handhabung

derselben vorzüglich ob.
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z. 8.

Unter der im j. 6. gegenwärtiger Verordnung an«

gedroheten Strafe » soll ebenfalls leine Eye eines

wirtlich in Kriegsdiensten stehenden Militärs, — fey

dieser ein Kantonsangehöriger, ein Bürger eines all«

der« Kantons oder ein Fremder, im Kanton ange«

sessen oder in demselben sich bloß auf Werbung bcfin»

dend ober sonst aufhaltend, — anders als gegen

Vorweisung eines förmlichen Ehebewilligungszeugnisses,

von Seite des Kleinen Ralhs , eingesegnet werden

können.

§. 9.

Diese hohe Bewilligung kann aber erst dannzumal

erhalten werden: wenn der betreffende Militär, —

in so fern er nicht im Dienste des Kantons selbst

stehet , — bey Stand.estompagnien oder Truppen an

derer Kantone, von der betreffenden Kamoi'sregttrunq;

bey ausländischen Diensten aber von den, «bersten

Befehlshaber des Korps, bey welchem er dient, und

wäre ein solcher als Untergeordneter für die Werbung

angestellt, von seinem Werbungs . Chef eine schrift«

liche Zcugniß vorweisen kann, wodurch in seine vor«

habende Ehe förmlich eingcwilliget Ikird.

Stühnde hingegen ein solcher Militär, welcher ein

Nichttantonsbürgcr oder Ausländer wäre, im Dienste

des Kantons selbst; so hat derselbe sich ganz nach den

iln> z, H. dieser Verordnung enthaltenen Anordnungen

tu benehmen.

GM/
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G e s e t z e , >

vom 26ss«n Weiümonat, t80l!. und l8ten Uptill, !8<o.

Die Cintheilung der heiluathlosen Perso

nen betreffend.

wir Schultheiß, Kl ei neu.GroßeRäthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

§. l.

Alle jene, die von dem Kleinen Rathe auf die Liste

der Einzntheilenden gebracht worden sind, sollen durch

denselben auf folgende Weist vcrtheilt werden: als

der Stadtgemeinde zw?» und zwanzig, den übri.

gen Gemeinden des Kainons nach der Mediazionsakte

in vier Acmter, nämlich: Sursee, Willilau, Hoch»

dorf und Entlebuch, eingetheilt, für jedes derselben

zwey und drcysig Personen. ,

§. 2.

Bey dieser zu machenden Cintheilung soll der

Kleine Raih die Verschiedenheit der Umstände dieser

Leute, in Beziehung sowohl auf das Alter, Vermögen

und Bedürfnisse derselben, als auf ihr Geschlecht,

wie auch auf die Verheiratung, nicht ausser Acht

setzen, folglich sie auf nachstehende Weise rubriziren und

nach dem im §. l. festgesetzten Maßstabe, jeden der

lmchfolgcndcn Klasse insbesondere vertheilen.

§.3.

Den Herren Amtmännern liegt ob: sobald sie

das Verzeichnis ber in dm Gemeinden bemeldt« ver»

II. Bd.- ' H
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fassungsmäßigen Aemter einzutheilenden Personen «.

halten haben werden, von jeder Gemeinde oder Steuer»

blies« ihres Amtes einen Ansgeschossencn , der von

seiner Gemeinde oder Steuerbries dazu erwählt und

bevollmächtiget werden soll, vor sich zu berufen,

und mit denselben die Eintheilung zu bewerkstelligen.

Nebenhin sollen die Amtmänner und Ausgeschossenen

auch gleichfalls Rücksicht auf die Größe der Gemeinde

oder Steuerbriefe, ihren Vermögcnözustand und auf

die wirtliche Last ihrer Armen nehmen.

§. ^

Sollte dann die einte oder andere Gemeinde

Gründe zu haben glauben, gegen die Anzahl der ihr

zugetheilten Personen sich beschweren zu tonnen ; so

hat dieselbe, an den Kleinen Ruth sich zu wenden,

der, nach Einsicht der deßwegen von dem bclref«

senden Herrn Amtmanne einzugebenden Vormei»

nung , ihre Beschwerden untersuchen und endlich

darüber entscheiden soll.

§. ö.

Diese Einaetheiltcn haben keinen Anspruch auf

irgend ein Recht in einer Gemeinde als , im unver«

mögenden Falle ^ auf Kienes einer Unterstützung z»

machen. Hingegen sind jene derselben, die Vermögen

besitzen/ verbunden: alle Staats» und Gemeindelastert,

wie ein Gemeindedürger, auszuhalten. Dieselben sollen ,

so lange sie sich nicht in einer Gemeinde tingelanft

haben werden, ebenfalls lein Atliobürgeirecht aus

üben dürfen. -^ ' <;-^

5



Die auf diese Weise Eingetheilten soll?« sich,

Hey Strafe der Landesverweisung/ nicht eh« verhet»

lachen dürfen, als sie:

«. in einer Gemeinde des Kantons sich werden

verbürgert, od«

b. die Bewilligung der Gemeinde, in welche sie

«ingetheilt sind , dazu erhalten haben.

e. Im Falle ab« ein solcher sein zwey und zwon«

zigstcs Jahr zurückgelegt hätte» Zeugnisse sowohl

von seinen Ortsvorgesttzten , alsvo» dem Meister,

unter welchem er steht, wodurch seine gute Auf»

führung und Treue bewiesen werden , vorlegen

könnte, und ssch verehelichen wollte; so lMdersel,

/ be sich deßhalben an den Kleinen Ralh zu wenden ,

der, nach Einholilung eines von der Gemeinde

des Bittstellers einzugebenden Gutachtens, des.

sen Ansuchen bewilligen oder verwerfen wird.

§. 7.

Diejenigen Personen , welche von der ehemaligen

Regierung M die Aemt« oder in mehrere Gemein»

den oder Steuerbriefe eingelhetlt worden sind, oder

auf «ine solche Eintheilung Ansprüche zu machen

hatten, sollen von den Ausgcschosscnen dieser betreffen,

den Gemeinden oder Steuerbriefe, bcy ihrem deßhalb

zu habendenZusammentritt, nunmehr ein für allemal

unter jene Gemeinden od« Steuerbriefe, in welch« sie

«ngetheitt worden waren , verlhlilt werden,

H2
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Diese solcher Gestalt Eingetheilte« hoben, wenn

sie sich verehelichen wollen, die gleichen Bedingungen,

unter denen die Vcrheirathung der Ncueiugethcilten

bewilliget wird, zu erfülle»; stehen, in Hinsicht der

politischen und Gemcindcgemlßrcchte , mit denselben

im gleichen Verhältuiße, und hadcn die nämlichen

Beschwerden vermögendenfaltt auszulMen.

5. 9.

Jede Gemeinde ist verpflichtet: von allen jenen,

die keine Kantonsbürger sind , und in ihrem Gemein«

debezirk sich aufhalten oder dienen wollen , einen nach

Vorschrift des Beschlusses vom e^ftm Weinmonat

<8U9. culsacstelllcn Hcimathschein zu fordern. Im

unterlassenden Falle fallen alle » die ohne Hinterlegung

eines solchen Heimathscheins geduldet, und deren

eigentliche Heimath nicht mehr gefunden, und die

ebenfalls nicht als Vagabunden könnten angeschen

werden, derselben Gemeinde anHeim.

Die Gemeinde oder der Steuerbrief hat aber deßhal.

den den Regreß auf jene Bürger, welche künftighin

solchen Leuten einen Aufenthaltsort einräumen , und

sie den Gemeindevorstehern nichl anzeigen würden;

und dieselben sollen nebenhin dem betreffenden Ge»

meindegerichte zur Strafe übergeben werden.

Die Handwertsgesellen sollen auf eine förmliche

Kundschaft oder Zcugsame so lange in einer Gemein»

de verbleiben können, als sie ledigen Standes scyn

Und als Gesell bey einem Meist« stehen werden.
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Der Kleine Roth soll nicht an die im §. l. vor«

bestimmte Anzahl der EmMhcilende!, gcl'midcn sevru

sondern derselbe wird diese, im Falle sie sich seit dem

Untersuche jener Einthetlung vermehrt oder vermin«

de« hätte, für jedes Amt und die Gemeinde Luzcrn/

nach dem angenommenen Maßstabe bestimmen.

§. K.

Me Herren Amtmänner h^ben ein pünktliches,

nahmcntlichcs und umsiändttÄcs Vcrzcichniß der je»

der Gemeinde oder Steuerbuese in ihrem Amte ein«

getheüt wordenen Personen zu verfertigen , und das,

selbe kopialiter den» Kleinen Mthe zur Aufbewal>»

«mg einzusenden.

, §. <2.

BHncbens ist keiner Gemeinde benommen-, den

bey ihr Eingetheilten das Hcimachrccht zu suchen.

§. l3.

Ebenfalls ist den Gemeinden überlassen über die

Art der Verpffegimg der ihnen auf diese Weise Zu,

getheilten, desondere Reglements, auf Natifikazion des

Kleinen Raths hin, zu entwerfen.

. 5.' ^.

Die Vollziehung gegenwärtiger Verordnung fty

dem Kleinen Rathe übertragen.
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Beschluß,

»om <«« Heumonat, 1503.

Die neuerliche Ciuthcilung der Heimathlosett

., auf die Gemeinden des Kantons, auf

. Wohlverhalten hin, anordnend.

wir Schultheiß und Rleine Näthe

des Kantons Luzern;

V e r o r d m^ n : , ><

z. t.

Vie Verkeilung der bereils auf die Kantons. Ein«

lheilungslilie getragenen Hcilnathloscn in > ie versch«,

denen Gemeinden inner dem Kanton hat , unter

Aufsicht und Leitung der Amtmänner, nach Vor,

.schrift des Gesetzes vom 26te» Weinmonat iuo4. ,

vor sich zu gehen.

z. H.

Bey Anlaß dieser zu machenden Vertheiluttg und

zwar, mit Rücksicht auf den s. ?. des ebeneiwähnttn

. Gesetzes, soll aus gleiche Weise auch die Austheilung

«uf die Gemeinden inner jedem politischen Beziree

, des Kantons derjenigen Personen vorgenommen uzer»

den, welche schon bey der ehemaligen Regierung in

die damaligen Aemter, in mehrere Gemeinden ode»

Steuerbtüss zugleich ««lgtthtilt worv««i warltl.
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: . z. 3. .^

Ueber diese Verhandlungen haben die Amtmänne«

umständliche Verbalprozesse im Doppel abzufassen,

welche, nebst ihnen» von den der Verlheilung amtlich

beygewohnten Ausgeschossenen der Gemeinden und

S'cu«bries'e unterzeichnet werden sollen, und in wel»

chen jeder der Eingetheiltwordenen mit seinem Vor»

und Geschlechtsnahmen , so wie die Gemeinde, wel«

eher « nunmehr , in Folge der vorgegangenen

Verlheilung , zugcfallen wäre, bestimmt angegeben

seyn muß.

§. <i.

Das einte Doppel dieser Verbalprozesse bleibt im

Archive des Amtmanns, das andere hingegen wirb

durch diesen beförderlich der Regierung zugestellt^ und

die Gemeinden» welchen ein Gnzutheilender zugefal»

len wäre, erhalten hierfür einen ordentlichen Auszug

aus demselben. c

Die einsweiligen Duldungsscheine, welche zur

Zeit den Einzutheilenden ausgefertigt worden find,

sollen, nach vorhergegangener Eintheilung dieser in eine

Gemeinde des Kantons, denselben durch die Vorge»

sitzten derjenige» Gemeinde, welcher sie l«g«theilt

worden, abgenommen und dem Amtmanne zugestellt

werhen, der fie sogleich l«nichten wird. '



Von da an seyen dann auch alle zur. Zeit ausge»

sertigttn Duldungsscheinc als ungültig erklärt, und

dicse sollen weder von den Zivil, noch den Polizey.

Beamten und Bediensteten mehr geachtet werden.

i. 6.

Die Woblthat der Einthcilung werde den Einzu,

iheilenden mn unter folgenden, unerläßlichen Bedin»

gnngen zu Theil:

2 ) Daß jeder derselben sich nicht anders als

nach Vorschrift der Gesetze und Regierung« »

Verordnungen vereheliche » und

d) Daß/ so wie die schon früher Eingetheilten ,

nur auf Wo^loerhalten hin , eingetheilt wor»

den find, auch die gegenwärtig Einzutheiien.

den die ihnen angediehcne, Einthcilung nur

auf so lange zu aenieen haben sollen, als sie

, sich dieser laudesväterlichen Huld würdig be«

zeugen werden.

' §. 7.

Die Gemeindeverwalter haben jedem der ihnen

zu Theil werdenden Einzutheilenden vorstehenden Be

schluß, zu seinem Verhalt, vorzulesen.

§. 8<

Die Amtmänner seyen mit dessen Vollziehung,

Handhabung und Unsere Zivilkammer mit allen wei.

tern Anordnungen, wiche jene allenfalls noch «hei,

scheu dürfte , beauftragt»



Gesetz,

vom l««<" Holmllig, tA)^>

Die Organisazion des Gesundyeitsraths füp

den Kanton Luzern enthaltend.

wir Schultheiß/ R leine u. Große Näthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

I.

Gesnndheitsrath.

Vi« Obsorge für die öffentliche Gesundhtltspstege

für Menschen und Thiere ist einem Gesimdheilsrathe

übergeben, welcher, durch Handhabung zweckmäßiger

medizinischer Polizeyverordnungen , sowohl für die E»

Haltung der allgemeinen Gesundheit wachet, als durch

strenge Ausübung einer guten Medizinalordnung sor«

gel, daß die verlorne, mittelst unterrichteter Medizi«

lialpersonen, wieder tonne erlangt werden.
'- - ,

II.

Besetzung desselben.

Der Gesundheilsrath soll bestehen : aus

<>) dem Kommissarius des Kleinen Raths. ^

l.) dem Direktor des Mcdizinalwesens.

s.) dem Stadtphlisikus des Amts Luzern.

X' 4.) dem Landphysitus des Amts Luzern.

«> H.) dem Aufseher der Medizinalkasse,

t.) dem Sekretär. '

7.) dem ältesten der jeweiligen Atlzte der Stadt.



Der Konlmissarius des Kleinen Raths hat, zu«

Ansehen und Unterstützung dieses wichtigen Dikaste,

riums, den Vorsstz bey demselben; sorget für die Thä,

tigteit desselben; wachet, daß teine Gegenstände m

Bcrathung gezogen werden, die nicht hiecher gehören,

und, obwohl er kein Stiinmenrecht hat; so ^ann er

jedoch über die zu verhandelnden Gegenstände seine

Meynung äußern. -.

Der dirigirende Arzt des Kantons hat die Aus.

ficht über das ganze Medizinalwesen; er empfängt

alle eingehenden Schreibin an dieses Dikasterium; hat»

tet ein Protokoll über die zu oerhandel, den Gegen,

stände; bringt dieselben in Berathung, oder wählt die

Mitglieder einer Kommission ober eines Augen«

scheins, ans dem Mittel des Sanitätsraths, wenn

derselbe obige erkennt hat.

Er unterzeichnet alle abgehenden Akten, Beschlüsse

und Briefe, zu welchem Ende ihm ein eigenes, für

den Sanitätsrath bestimmtes Siegel anvertraut ist;

er wachet ftrners: daß sowohl die Mitglieder dieses

Raths als die in den Aemtern angestellten Medizt.

nalpersonen ihre Pflichten erfüllen.

Im Falle einer Krankheit , Abwesenheit oder An«

Häufung der Geschäfte, übermmmt der Stadtuhyflkus

die Leitung derselben, ^der theilt sie mit dem diri,

«irenden Arzte. > , - .^. .^

Die beuden Physizi des Amt« Luzern besorgen

insbesondere die Gebnrts, und Sterbelisten, so«wie

die Kranlenlisten, M^Kenntniß Zft htstthenden
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Bevölkerung, und 5em allgemeinen Zustande der Ge«

sundheit , welche sie von halb zu halb Jahren dem

Sanitalsrache vorlegen.

Der Aufseher über die Medizinalkasse führt Rech»

nung über die Einnahme und Ausgabe derselben ,

welche er am Ende jede» Jahres dem Sanitätirache

zur Einsicht vorlegt, und die alle zwei) Jahre dem

Kleinen Rache soll eingegeben werden.

Der Sekretär besorgt die alifälligen Beschlüsse,

Gutachten «., welche medizinische Kenntnisse erwr»

dem, und hat die Aussicht über die Prototolle und

Schriften des Sonitälsraths.

Dem Sanicatsralhe steht frey: in wichtigen Sa»

nitäls» oder Mstchinalgeschaften , auch wenn es um

Vcterinar.Angticgcnhciten zu lhun ist, die Sitzung mit

zwcy Ehrenmitgliedern zu vermehren, und zwar im

ersten Falle mit zwey erfahrnen Aerzten oder Wund,

«rzten, im ietztcn Falle mit einem gutunterrichlctcn

Viehaizte.

>'' ^ -.'-,',, . ,
-

Obige fünf Mitglieder des Sanitätsrathes aber

sollen» wo möglich, promovirte Aerzte oder doch in

ollen Theilen der Arzt, und Wundarztney. Wissenschaft

wohl unterrichtete und geübte Männer scyn.

Der Kleine Räch wird diesem Dikasterio , zur

Führung der Korrespondenz und der Prototolle «., ei»

den Sekretär aus seiner Kanzleo und, zur Bedienung,

«inen Abwart zuordnen, welcher letzle in Geschäften

' des Sanitätslaths mit einem Schilde des Standes



versehen seyn soll: imgletchen soll er diesem Rathe

einen anständigen Ort zu seinen. Sitzungen und

zum Aufbewahren seiner Protokolle und Schriften

anweisen.

Die Wahl obiger fünf Mitglieder des Smitäts.

raths hängt das erste Mal unmittelbar von den, Klei,

ncn Nathe ab: in der Folge wird, bsy erledigrer Stelle,

dcr Sanitätsrath, durch. eine m.oizimsche Unter«,

düng, die Fähigkeiten der Kompitttten ,n dies«

Stelle prüfen, und dem Kleinen Rathe das Resul.

tat einsenden , welcher aus dm Fähigen diesen Platz,

besetzen wird.

Die Stelle eines dlrigirenden Arztes und die

der Physizi des Amts und der Stadt Luzern «,«,

den von dem Kleinen Rathe besetzt ; so wie hlngegeif

der Sanitätsrath die Stelle eines Aufsehers der Me,

dizinaikasse und des Sekretärs aus seinem Mlt<

tel besetzt.

Bey der ersten Sitzung werden sammtliche Mit«

glieder, so wie in Zukunft jedes ncueintrelcnoe Mit»

glird, von dem Kleinen Rathe beeidigt; der volr dem

Kleinen Rathe zugeordnete Sekretär und Weibel abe«

sollen von dem Sanitätsrath« beeidigt werden.

III.

Sitzungen des Sanitätsratys.

Alle Wochen soll der Sanitätsrath sich einmal

zu einer bestimmten Zeit versammeln, um entweder

eingeleitete Geschäfte zu besorgen, oder noch ige medi«
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zinische Polizeygesetze oder Verbesserungen in der Me»

dizinalordnung zu entwerfen, wobey jedes Mitglied,

'unter einer von dem Kleine» Rathe zu bestimmenden

Strafe zu Händen der Medizinalkasse , ohne Erlaub,

niß des dirigircndcn Arztes, nicht wegbleiben darf,

welche derselbe nur in dringenden Fällen zu ertheilen hat.

Wenn die Wichtigkeit eines Geschäftes augenblick«

«che Bcrachungen des Sanitätsraths erfordert; so

ftll der dirigirende Arzt auch ausserordentliche Sitzun,

gen zu halten , befugt seyn : findet er aber , daß ein

Gegenstand durch ein Zirkular könne beseitigt wer,

de»! sosollen die Mitglieder gehalten seyn: ihrschrift.

liches Votum in Zeit von zwey Stunden dun Gegenstände

ieyzusetzcn, und dasselbe ihrem folgenden Assessor zu.

zusenden, und zwar ebenfalls m,t«v obiger Verant.

wottlichtcit.

Die in den Versammlungen vorkommenden Ge»

genstände werden gemeinschaftlich in Bcrathung gezo«

gm, und jedes Mitglied soll seine Meynung darüber

»oliffnen.

Stimmenmehrheit entscheidet , so wie jeder seine

Slimme offen und mit Anstand vor der ganzen VersM.

luug zu geben gehalten ist. Sollten die Stimmen über ei.

nen Gegenstand auf zwey Seiten^gleich getheilt seyn; so

hat die Meynung das Uebergewicht , welcher der diri,

girende Arzt beysällt : entsteht bey einer sehr wichti.

gen Sache , besonders über einen Entwurf eines me,

dizinischen Polizeygesetzes , eine Stimmengleichheit ; so

kann der dirigirende Arzt beyde Vota mit ihren

Gründen dem «leinen Rathe zum Entscheide vorlegen.



Glaubt ein Mitglied des Sanitätsraths durch g«.

nugsame Gründe von der Wichttgleit und Gründlich,

leit seiner Meynung überzeugt zu seyn; so soll der

Sanitätsrath dieselbe mit allen ihren Gründen zu

Protokoll zu nehmen und mit seinem Giltachten

dem Kleinen Rath« einzuschicken , gehalten seyn.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses wird erfor»

dert: daß wenigstens brey Mitglieder des Sanitäls«

raths gegenwärtig seyen.

Verrichtungen des Gesundhelts'raths , als

Aufseher der Medizinalpolizey, und insbe-

stre der Medizinalordnung.

Der Sanitätsrath hat die Pfiicht: alle Ursachen

aufzusuchen, die der öffentlichen Gesundheit sowohl

der Menschen, als der Thiere schaden tonnen, und

die zweckmäßigen Mittel zur Entfernung derselben

vorzuschlagen. Er entwlrst daher:

^) Die Vorsorgen zur Erhaltung einer gesunden

Bevölkerung ,

. ?. Durch dienliche Polizeyobsorge für Schwangere,

Gebahrenbe und Ncugeborne.

s.) Durch mögliche Einführung einer zweckmäßi»

M,<ülpelljchen Erziehung der Kinder.
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«.) Durch Errichtung von Geburts», Krantheits«

und Sterbelisten, zur Kcnntniß der steigenden

oder fallenden Bevölkerung.

' F.) Er berathet sich über die nothwendigen und

ausführbaren Maßregeln , zur Entfernung der Gesund«

heit schädlichen Gebräuche , vorzüglich durch Vor»

schlage: '' "^ '

i) gegen Errichtung ungesunder Wohnplatzt,

«.) gegen Verunreinigung der Luft durch öffent»

ches Aussetzen oder Austragen von faulen

und verdorbenen Körpern.

3.) Gegen den Genuß der Gesundheit schädliche

Nahrungsmittel oder Getränke.

l7.) Der Sanitätsrath entwirft ferner die Per«

ordnungen um öffentliche, der Gesundheit schädliche

Zufälle lind Unglücksfälle zu verhüten, als:

l.) Die Vorsichtsmaßregeln beom Scheintode

durch Tobten beschau .u. s. w.

2.) Die Rettungsmitttl für Verunglückte, Er«

trunkene, Erstickte/ Scheintodte . Neugeborne.

3.) Warnungen , Vorsorgen und Hülfsmittel

gegen die Wuth und den Viß giftiger und

wüthender Thiere, besonders der tollen Hunde.

''' '^.) Die Mittel, um öffentliche Gebäude: als

Spitäler, Waisenhäuser, Zuchthäuser, Ge»

^ ' fängnisse ,c. , so wie ebenfalls die Begräbniß.

Plätze unschädlich der Gesundheit einzurichten.
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. H.) Die Mittel zur Verhütung oder Unterdrückung

7 ansteckender , epidemischer ober endemischer

Krankheiten: durch

«.) nöthige Polizeyvorsorgen.

K.) Durch medizinische Verordnungen.

c.) Durch fortgesetzte einzuziehende Berichte

von den Anusphystzi und den Sanitätsrä,

then anderer Kantone, oder durch Hinscn,

düng seiner Mitglieder an Ort und Stelle.

H.) Der Sanitätsrath hat vorzüglich die Aussicht

auf alles, was die Gesundheit des Viehes betrifft; er

sucht zu veranstalten: ,

<.) daß der Landmann nach, und nach, durch

öffentliche Bekanntmachung, eine zweckmäßige

,. diätetische Behandlung des Viehes erhalte,

" und untersucht daher den landwirthschaftlichen

, , Zustand des Kantons, in so fern derselbe auf

die Gesundheit des Viehes Einfluß hat.

2.) Daß bcy ansteckenden Krankheiten sogleich die

,^ sichersten Mittel angewendet werden, derselben

Ausbreitung zu hindern: durch

».) Polizeyvorsorgen , als Absonderung des kran«

ken Viehes von dem gesunden, Banne «c.

b.) durch Mebizinalvorschriften ;

e.) durch Verordnung fleißiger Berichte der

Physszi oder Absendung einiger Mitglieder

an Ort und Stelle:

6.) durch



6.) durch Einholung der Berichte von den

Sanitätsrächen anderer Kantone, wenn sich

Spuren einer Seuche in andern Kantonen

zeigen sollten ;

«.) endlich durch zweckmäßige Vorschlage zu«

Einrichtung von Gesundheitspässen «.

I.) Er veranstaltet ferners : daß jährlich eine Ge»

„eraltabelle über den Viehzustand des Kantont

der Regierung könne mitgetheilt werden.

F)^Er wird die Naturprodukte des Kantons,'

in so fern sie auf die Heilkunst einen Einfluß habe»

können, besonders Gesundbrunnen, Bäder u. s. w.

untersuchen, und ihre nützliche Anwendung bestimmen.

?.) Endlich wird der Sanicätsrath sowohl einen

Vlon entwerfen, nach welchem in Zukunft die Armen

des Kantons in einzelnen Krankheiten und Epidemien

nnentgeldlich "und für die betreffenden Gemeinden,

mit minder lästigen Kosten zweckmäßig mit arzneyli«

cher Hülfe tonnen versorgt werden ; als die schädlichen

Folgen zu hindern suchen, die so oft durch das Her»

umwandern von mit erblichen Krankheile» behaftetem

Gesindel entstehen.

Alle in obige Fächer einschlagenden, eristirenden Po,

lizeygesetze wird der Sanitätsrath prüfen, und deren

Bestätigung oder zweckmäßige Abänderung vorschlagen ;

für jene aber , welchen keine zum Grunde liegen , wird

derselbe dem Kleinen Rathe neue in Vorschlag brin.

gen, und, im Bestätigungsfalle , dafür wachen, daß die»

selben in pünktlich« Ausübung gebracht werden.

u. Bd. 2
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Die wider die medizinischen Polizeugcsetze sich ver,

fehlenden Privatpersonen soll der Sanitätsrath zur Ver,

antwortung ziehen, die Sache untersuchen, und den

Verbal »Prozeß dem behörigen Gerichte übergeben,

welches, nach ausgesprochenem Urtheile, den Spruch

dem Sanitätsrathe unentgeldlich einzuhändigen hat,

um allfällig an den Kleinen Rath rekurriren zu lönnen.

Verhängte Geldbußen in diesem Falle kommen in die

Medizinalkasse.

Werden Zivilbeamte in dieser Sache der Nach,

läßigleit überwiesen; so soll "der Sanitätsrath bieselben,

mit Auseinandersetzung des Faktums, der Regierung

verleiden, welche das Weitere über dieselben verhängt.

In solchen Fällen beauftragte und sich verfeh,

lende Mcdizinalpersoncn werden dem Sanitätsrathe

unmittelbar verantwortlich , welcher dieselben mit

einer Geldbuße, zu Händen der Medi,inaltasse , belegen

kann, die nicht weniger als acht und nicht mehr

als zwey und dreißig Franken betragen soll :

Ucbcrsteigt die Strafe die Hälfte des Maximums,

oder glaubt der Bestrafte, mit genügsamen Gründen

sich über Partheylichteit beklagen zu können; so ist

demselben der Rekurs an den Kleinen Rath gestattet ,

der im ersten Falle die Sache, im zweyteu Falle das

^5 ' Betragen des Sanitälsraths untersucht.

^'
'

In bevden Fällen soll sich der Bestrafte in Zeit von

zehen Tagen bev dem dingirendei, Arzte melden, danut
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der Sanitaslllth den Bericht über den beklagten Fall

der Regierung eingebe.

In Fallen aber, wo durch eine solche Vernachläßi.

gung oder Ungeschicklichkeit Menschen am Eigenthum

oder Leben wären benachtheiliget worden, wird der

Fehlbare dem gehörigen Gerichte übergeben.

V.

«

«ls Handhaber der Medizinalordnung, wird d«

Sanitälsrath sowolS alle Medizinalanstalten des Kay.

tons untersuche»/ die uöthi^en Verbesserungen oder

neuen Einrichtungen entwerfen, als die unmittelbare

Aufsicht über alle Medizinalpersonen halten, daß diesel

den theils ihre Pflichten erfüllen, thcils , daß sie in ihren

Rechten nicht getränkt wcrden. Er wird daher:

z.) sein hauptsächliches Augenmerk auf die Spi

täler, Waisenanstalten und Strafhauser rich.

ten ; um die möglichen und zweckmäßigen Ver»

besserungen, insoweit selbe in das arzneyliche

Fach einschlage» , in Vorschlag bringen zu

lönucn: insbesondere wird er die bey diesen

Ansialten angestellten Aerzte anhalten, baß st«

jährlich dem Sanilätsrathe die Kranken, und

Sterbellsten, wie auch der gesund entlassenen,

von ihnen in diesem Haust behandelttn Per»

sonen eingeben.

I2
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y.) Er wirb ferners die Einrichtung einer guten

Medizinalpstege für die Miliz in Kriegs . und

Friedenszeiten, den bestehenden Gesetzen anpas,

send, entwerfen und dafür sorgen: daß die

dadey angestellten Mediziimlversonen , welche

er zu wählen hat , rechtschaffen? und einsichls«

volle Männer seyen.

Z.) Dem Sanitätsrathe liegt ob: die nöthigen

und möglichen Verbesserungen/ in Hinsicht der

Apotheken/ vorzuschlagen.

<.) Um allen Mißbräuchen und Bevortheilungen

Einhalt zu thun , soll derselbe eine Medizinal»

tore für Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Aps«

theter und Thierärzte errichten.

H. Er wird einen Vorschlag machen: ans was

Art öffentliche, in die Arzneywissenschaft ein.

schlagende, gemeinnützige Lehranstalten können

«richtet werden , worunter eine H e b a m«

mcnschule, eine chirurgische Lehran»

stall für nunderunterrichtete Wundärzte

und eine zweckmäßige Veterinär schule die

ersten seyn sollen.

c.) Betreffend die gerichtliche Arzneywissenschaft,

wird der Sanitätsrath dafür sorgen : daß alle in

diees Fach einschlagenden Untersuchungen, Be»

richte und Gutachten mit der gehörigen Rich»

tigleit und Behutsamkeit vorgenommen wer»

den; daher:
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».) wird der Sanitätsrath einzig bey allen wich,

tigcn Nechtsstreitigteiten, die vor dem Zivil,

oder geistlichen Richter müssen abgethan wer«

den, und welchen medizinische Gutachten zum

Grunde zu liegen haben, z. B. bey Erbsstrei»

«gleiten, Ehescheidungen, die nöthigen Unter»

suchungen vornehmen, und sein Befinden der

gehörigen Behörde eingeben.

d.) Alle gerichtlichen Leichenöffnungen, die einen

Kriminalprozeß zur Folge haben tonnten ,

alle Sektionen von Todtgefundenen sollen von

dem betreffenden Amtsphysstus, mit Zuzug de«

Amtschirurgus, vorgenommen, die Visa und

Reperta verfaßt und dem Sanitätsrathe ein»

gegeben werben, welcher dieselben, nach gescheht«

ner Prüfung, visiit, der betreffenden Behörde

eingiebt.

e.) Alle Verwundungen , die einen Kriminalprozeß

zur Folge haben könnten , dürfen nur von

Wundärzten erster Klasse m die BeHand«

lung genommen werden, und in jedem dieser

Fälle soll der Amtsphysilus und der Amts»

chirurgus , wo möglich , beym ersten Ver»

bände gegenwärtig seyn ; um das gerichtliche

Befinden aufzunehmen: in Fällen, wo <M Ver.

zögerung Schaden erwachsen wurde, soll der

Amtsphysitus und der Amtschirurgus wenig,

stetts beym zweylen Verbände gegenwärtig
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styn , bey dem ihnen der behandelnde Wund«

orzt die nölhige Auskunft zu geben hat.

Bcy allfällig «folgendem Tobe des Ver,

wundeten wird der Amtsphysskus, in Beyseyn

des Amtschirurgus und dessen/ Verden Kran»

ken behandelt/ die nöthige Sekzwn vorneh»

nehmen und/ wie oben, verfahren.

ä.) Minderwichtige Visa und Reperta Gutach,

ten / Zeugnisse über Wunden tc. können von

jedem Arzte oder Wundärzte erster Klasse

ausgestellt werden ; jedoch immer mit dem Vi»

sum des Amtsphysitus begleitet.

Ueber alle diese Gegenstände wird der Sanitatsrath

die nöthigen Formen bäldigst in Vorschlag bringen.

Als Anfseher über die Medizinalpersonen wird der

Sanitätsrath :

l.) Die Pflichten und Befugnisse der Acrztt,

Wundärzte/ Hebammen, Apotheker und Thier«

ärzte bestimmen.

2.) Genau darauf sehen: daß keine Medizinal»««

son ihre erhaltene Erlaübniß zu praltiziren

übe! schreite ; daher sollen, zur Kenntniß aller

Medizinalpersonen des Kamons , alle jene, die

sich mit irgend einer Art von Heilung der

Gebrechlichkeiten bey Menschen oder Thieren,

oder mit Arzlltyvcrkauf bis jetzt abgegeben ha

ben, ihre Erlaubnisscheine dem Amtsphysitus
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l.

!»

ihres Wohnortes in Original zusenden, wel,

chcr dieselben sogleich dem Sanitätsrathc ein»

schickt. Dieser wird, nach genommener Abschrift,

gedachte Erlaubmß »Scheine dem Physitus zu

rücksenden» welche er zu Protokoll nimmt und

dem. Eigentümer zurückgiebt.

Alle jene, die sechs Wochen, nach Besetzung

der Phyfikate, dieses verabsäumen würden,

sollen als unpatentirt angesehen und , ohne

neue Erlaubmß, sich mit nichts, was in obige

Fächer einschlägt , abgeben dürfen.

Zur leichten Uebersicht wird der Sanitäts»

rath alle Wundärzte, nach ihren in Händen

habende» Patenten,"in drey Klassen eintheilcn,

deren jeder ihre Befugniß genau vorgeschrie»

den seyn soll.

Der Sanitatsrath kann Wundärzten erster

Klasse, die im begründeten Rufe von Kennt«

nissen und Zutrauen stehen, ihre Erlaubniß«

scheine, auf ihr Begeh««, auch ohne neue

Prüfung und Kosten , auf die innerliche Praxin

ausdehnen; allen andern aber soll verbothen

seyn: sich, ohne neue Prüfung, mit etwas zu

befassen, zu was sie nicht bestimmt ihr Pa,

tent berechtigt.

Das Vcrzeichniß aller dieser Medizinalp««

sonen soll jedem Amtmanne, zu Händen sei.

«er Untergeordneten, von dem Physitus nutze»

lhcilt werden, welches immer bey neuen Er»
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lanbnissscheint« oder bey der Wohnandernng

ei^er Medizinalperson in ein anderes Amt ge»

schchen soll.

«.) Damit aber die Medizinalpersonen bey ihre»

Rechten geschützt , und die oft durch viele»

Fleiß und große Unkosten gebildeten Aerzte ,

Wundarzte «. nicht durch gewissenlose/ eigen,

nützige Pfuscher verdrängt werden ; so soll sich

in Zukunft niemand und unter keinem Vor»

wände mit irgend etwas befassen/ was in die

Behandlung der Gebrechen der Menschen und

Thieren, oder in die Zubereitung und Aus.

theilung der Arzneyen einschlägt, er sey dann

von dem Sanitätsrathe geprüft und dazu

begwältigt worden.

Die Art des Examens und die Taxe,

die solche Reupatentirten in die Medizinal»

lasse zu entrichten haben, wird der Sanitäts.

rath baldigst in Vorschlag bringen; und. bis

zur Genehmigung dieser Vorschläge von dem

Kleinen Rache, soll niemand Mehr, wenn er

sich nicht bey der jetzt existirenden Sanitäts.

kommission zum Examen gemeldet, den Atzeß

zu einerPrüfung erhalten.

Auf Universitäten graduirte Doktoren sollen

sich ebenfalls, wenn sie sich mit der Praxi«

im Kanton abgeben wollen, bey dem Sani,

tätsrathe um die Erlaubniß dazu zu melden

haben; und dieser soll, nach Gutbesinden der

Sache, entweder zum Eramen schreiten, od«
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wenigstens ihren Studienkurs untersuchen,

und hauptsächlich nachforschen : ob und in

wie weit der Kompete« klinische Anstalten

besucht habe. ^

Anerkannte Aerzte anderer Kantone, beson»

der« jener, wo ebenfalls zweck näßige Medizi«

nalordnlingm existiren, sollen ohne weiter« in

begebendem Falle ungehindert ihre Wissenschaft

auszuüben haben; minderbetcmnte Aerzte der«

selben sollen, falls sie aufgefordert werden, die

bey Hauben habenden Erlaubnißscheine vor»

weisen.

Zugelaufene Pfuscher aber sollen gleich je»

nen des Kantons gehalten werden, und, fall«

sie überwcislich betlagt sind, können sie von

der betreffenden Behörde requiriert werden;

so wie der Kanton Luzern alle jene Pfuscher

zur Verantwortung ausliefern wird , die in

gleichen Fällen von andern Kantonen begehrt

werden sollten.

Herumziehende Zahnärzte, Augenärzte Ope«

»atoren sollen, ohne Prüfung von Seite des

Sanitätsralhs , ihre Kunst auszuüben nicht

befugt seyn, wofür sie ebenfalls eine Taxe in

die Medizinallasse zu entrichten haben.

1.) Damit aber der Sanitätsrath um so eher

bis Handhabung der Medizinalordnung bemerk,

stelligen kann; so ist derselbe berechtigt: alle

jene, welche sich wider die Medizinalordnung

»«fehlen,— seuen es Medizinalpersonen »der an»

!«
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de« Prioatleute, — vorzuberufen, und in Fal«

len, wo durch ihren Fehler leine nachtheiligen

Folgen entstanden, mit Geld, zu Händen der

Mebizinalkasse , oder mit Aufhebung ihrer

Praxin auf bestimmte oder unbestimmte Zeit

zu bestrafen: int letzten Falle und bey dem

Maximum der Geldstrafe kann der Bestrafte,

in Zeit von zehen Tagen , an den Kleinen Rath

rekurriren, welches er dem dirigirenben Arzte

anzuzeigen hat.

Wenn aber durch Ucbertretung der Medi,

zinalordnung Menschen an Eigmthum oder Ge«

sundheit wären beschädigt worden^, ft wirb

der Sanitätsrath den Bericht darüber ent,

werfen, und die betreffende Person dem gehö.

«igen Gerichte leiten, welches, nach gethanem

Ausspruche, diesen unentgeldlich dem Sani«

tätsrathe einzuhändigen hat.

Wenn eine Medizinalperson um Schadener

satz, wegen schlechtgelungener Kur oder wegen

übertriebener Forderung, angegangen wird,

soll der Sanitätsrath über diese Fälle sein

medizinisches Gutachten entwerfen; den Gerich.

ten aber ist der Ausspruch darüber anheimge,

stellt, ohne daß anmit dem Sanitatsrathe be,

nommen sen , wenn die Nachiäßigkeit oder

Gewissenlosigkeit einer Medizinalperjon erwiesen,

wirb, dieselbe zur besonder« Bestrafung »or

sich zu berufen.
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Ueber diesen letzten Artikel wild, der Sani»

tätSrath nach dem Geist desselben ein ausge»

dehntereö Polileygesetz in Vorschlag bringen.

Verliältnist des Sanitätsraths zur Kan,

tonsregierung, zu den Kantonsbeamten und

andern Kantonen.

Nöthige Abänderungen od« Vermehrungen <»

den Grundsätzen dieses Entwurfes wird der Sanitäts»

räch , aufgefordert oder unaufgefordert, von ihm ent»

werfen, dem Kleinen Rathe eingeben, welcher sie so«

«ach dem Großen Rathe zur Santzion vorlegen wird.

Alle nach diesem Gesetze nithigen Polizeyverord«

«uugen aber sollen nach dem Sinne gegenwärtigen Ent»

Wurfes von dem Sanitätsrathe verfaßt, und dem Klei»

nen Rathe zur Genehmigung vorgelegt werden, welcher ,

im Falle der Gutheißung , dieselben durch die Unter»

fchrift des Amtsschuliheiß zur Publikazion beMiget.

Der Sanitätsrath wird, nach erhaltener Anzeige

davon, sorgen: daß dieselben vertheilt und von den

betreffenden Zioilbehörden , unter der Aufsicht der

Amtsphysizi, in strenge Ausübung gebracht w««^n.

So wie der Sanitätsrath , als ein selbllständiges

Dikastrium zu betrachten ist ; so hängt er einzig von

der Regi-rung ab: er bleibt daher in unmittelbarer

Korre<pondenz mit derselben, und wird für alle Ver»

nachläßigungen bey ihr verantwortlich.
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Bey wichtigen Ereignissen in Begehung auf die

Gesundheitspolizey wird er sogleich dem Kleinen Rache

die Ereignisse und die diesfalls getroffenen und noch zu

treffenden Maßregeln einberichten , und alle Jahre soll

er demselben über die Fortschritte seiner Arbeiten eine

summarische Uebersicht eingeben. ''

Alle in das Fach dieser Polizen einschlagenden

Berichte, Anzeigen, Vorschläge, Beschwerben tc.,

seyen sie von Kantdnsbeamten, Medizinal» oder an»

der« verständigen Personen , sollen diesem Rache

eingegeben werden, welcher sie in Berathung zu

ziehen hat.

Alle Zivilbeamten sollen , bey strenger Verantwort,

lichleit, gehalten seyn: diese medizinische Polizeyverord,

Unna", wie auch alle über diesen Gegenstand weiter zu>

erhaltenden Gesetze auf das strengste zn handhaben,

und jeder Aufforderung dieser Behörde, in so fern

sie dieser Ordnung nicht zuwiderläuft, ein Genüge

zu letMn.

Mit den Sanitatsräthen anderer Kantone, wie

«uch mit fremden Behörden dieser Art bleibt der

Sanitätsrath in unmittelbarer Korrespondenz, und

sucht durch freundschaftliche Erkundigungen uno Mit«

iheilungen in diesem Fache die Gesundheitspolizey de«

<esammten Vaterlandes zu befördern.

Zu diesem BeHufe sollen die an Dieses Dikasterium

gerichteten oder von demselben erlassenen Schreiben

»ostfrey seyn.
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Medizinalkasse und Entschädigung der

Sanitätsräthe.

ES soll eine Medizinalkasse tllichtet werden , von

welcher das Depositum entweder bey der Finanzkam.

mer oder in dem Hause des Besorgers derselben,

gegen hinlängliche Kauzion, verwahrt styn soll.

Ihr Fond desteht:

<.) aus der ehemaligen, medizinischen, chirurgi.

schen Lade, falls die Antheilhaber derselben

gemeinnützig genug ihre Rechte, zu ihrem und

des ganzen Publikums Nutzen, der Regierung

abtreten wollen, zu welchem Ende sie bäldest

von dem Sanitätsräthe um ihre Einwilligunz

sollen ersucht werden.

2.) Aus den Gefällen von Examen, Patenten

und Strafgeldern «.

3.) Aus Beyträgen der Regierung.

Die Kapitalien dieser Kasse sollen nicht angegriffen

werden ; im Gegentheile soll einstweilen jährlich ein

Viertel der Einnahme zum Kapital gelegt und frucht

bar gemacht werden. Die übrigen Einkünften dieftr

Kasse werden verwendet :

z.) zu gemeinnützigen, in das medizinische Fach

«inschlagenden Anstalten, z. B. zur Anschaf.

fung der wichtigsten und kostbarer« chirurgi.

schen Instrumente für jedes Amt, zum «e.
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brauche der Medizinalpersonen, oder zum An«

kauft der Rettungsapparate für Verunglückte

und Scheintod«.

, , . Ueber solche Ausgaben aber soll zuerst

. das Gutachten dem Minen Rache vorgelegt

werden:

2.) zu allfälligen nöthigen Ausgaben des Se«

tretariats.

3.) Zur Entschädigung des Sanitatsraths, welche

die Regierung, nach Verhältnis der Arbeiten

seiner Mitglieder, bestimmen wird: einsweilen

aber beziehen die Mitglieder für ihre besonder«

Verrichtungen die bisher gewöhnlichen Taxen.

VII. .'

Eid der Scmitätsräthe.

Ben' dem Antritte des Amtes schwört jedes Mit.

glied des Sanitätsraths folgenden Eid :

»Ich schwöre, als Mitglied des Sanitäts,

,, raths : die mir übertragenen Rechte und

«Pflichten streng auszuüben; über das Sanitäts,

»Wesen im ganzen Kanton beßtens ,u wachen;

«dasselbe durch zweckmäßige und wohlthätige

»Vorschläge zum allgemeinen Beßten zu bcsör,

« der« , und alles nach Kräften abzuwenden ,

»was der öffentlichen Gesundheit schädlich oder

»gefährlich seyn könnte; bey den mir übertra,

»genen Prüfungen, gerichtlichen Visilaztonen,
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«und Unttrsuchungtn unpartheyisch und gewissen,

«Haft zu handeln; hierbey stets weder aus Gunst

«noch Ungunst, nieinand zu lieb noch zu leid, zu

«verfahren; alle in mein Amt einschlagenden

«Geschäfte und Verrichtungen pstichtmäßig zu

«vollbringen, und überhaupt alles zu thun, was

«zur Handhabung einer guten Sanitätspolizey

«und zur Bewahrung und Erhaltung der Ge«

«sundheit meiner Mitbürger beytragen kann,

«ohne alle Gefährde; so wahr mir Gott helfe

,, und die lieben Heiligen. « ,

VIII.

Amtsphysizi und Amtswundärzte.

Um im ganzen Kanton die Gesundheitspflege

gleichmäßig zu befördern, und die Medizinalordnung

besser zu handhaben, soll:

z.) in jedes Amt , nach Ernennung der Sanitäts«

räche, ein Amtsphysitus erwählt werden, der

«!S ein torrespondirendes Mitglied des Kam«

tätsraths zu betrachten ist, und theils alle in

seinem Amt nöthigen medizinischen Polizeymaß»

regeln dem Sanitätsrathe vorschlägt, theils

auf die Vollziehnng der von demselben eltheil»

ten Verordnungen wachsam ist.

Ihr« Ernennung hängt das erstemal und zw«

in der ersten Sitzung von dem Sanitätsrathe,

».. guf Bestätigung von Etile Ki Kleinen Ratbl,
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ab : in der Folge wird , nach erledigter Stelle,

der Sanitätsrath, nach einer zu bestimmenden

Zeit, mit den Kompetenten ein Examen oeran«

stalten, und den Bericht über dasselbe dein

Kleinen Rathe einsenden , welcher hierauf die

erledigte Stille aus den Fähigbefundenen zu

besetzen hat.

Der Sanitätsrath wirb sowohl über die

Wichten als über die Entschädigungen der

Physizi dem Kleinen Rathe, „ach dem Geiste

dieser Verordnung, einen vollständigen Vor«

schlag thun.

Indessen haben dieselben für ihre besondern

Verrichtungen, wie die Sanitätsräthe, die bis«

her gewohnten Taxen zu bezichen

2.) Imgleichcn soll für jedes Amt ein Amtschirur«

gils von dem Sanitätsräthe, auf Vorschlag de«

Amtsphysitus, nach Besetzung desselben, erwählt

werden ^ der als ein Gchülfe des Physitus zu

betrachten und hauptsächlich in gerichtlichen

Fällen, als eine für diese Sache besonders

beeidigte Person, zu betrachten ist.

Ihre Pflichten , Befugnisse und Cntschädi.

gung wird gleichfalls der Sanitätsrath dem

Kleinen Rathe vorschlagen.

Es soll jahrlich eine öffentliche Versamm.

lung des Sanitätsraths und der Amtsvhysizi

^. schalten werden , wozu alle Aerzte und Wund.

ärjte
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ärzte erster Klasse des Kantens sollen eingcla»

den werden, um theils die Fortschiilte und den

Nutzen dieser Anstalt bekannt zu machen , theils

neue, in die Arznenwissenschaft tinschlaqcnbt

Entdeckungen oder Vorschläge, zur Vervollkom»

nluig dieser Ordnung, in Ucberlegung zu zilhen»

Beschluß

vom <tcn Vugust, 1«08.

Grundsatze, zur bessern Einrichtung des He«

"bammeuwescns im Kanton / aufstellend.

Der Sanitätsrath des RantWs Luzern^

Beschließt-^

^cde Gemeinde des Kantons soll ein« gesetzlich an«,

kannte, examinierte und patentierte Hebamme und,

nach Maßgabe des Bedürfnisses und der Bevölkerung,

deren mehrere haben , so daß wenigstens auf litt

tausend Seelen eine Hebamme seyn soll.

§. 2.

Da hingegen, wo es die Lokalität und geringe

Bevölkerung erlaubt, tonnen sich zwe» oder mehrere

Gemeinden, unter Guthcißung des Saiutätsraths, ein,

verstehen , mit einander gemeinschaftlich nur eint

Hebamme zu hallen.

§. 2.

Jede Gemeinde, die noch leint Hebamme haben

sollte, ist vetpfiilbttt? «ine Person, auf ihr« Koste«/ Vit

V ll. Bd. K
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Entbiubungslunst «lernen zu lasse»; es wäre dann

Sache: daß eine Frauensperson 'sich aufih« eigenen

Kosten hierin unterrichten lassen wollte.

Im ersten Falle aber darf eine Hebamme die

Gemeinde, auf deren Kosten sie unterrichtet worden ist ,

vor zehen Jahren nicht verlassen , ansonsten sie gehalten

ivare: derselben ihre Unterrichtstosten nach Verhältnis

wieder zurückzuerstatten.

§.5.

Jede Gemeinde ist verpflichtet: ihr« angestellten

Hebamme, nach Maßgabe der Bevölkerung, der An,

zahl ihrer Armen und ihrer Hülfsquellen , ein jähr«

liches Warlgeld von sechszehen bis vierzig Schweizer»

Fvunten auszusetzen , welches Wartgeld jeweilen von

dem Sanitätsrathe bestimmt werden soll.

, §. 0.

Jede Gemeinde ist bcymbens verpflichtet: ihrer

Hebamme ein gutes Hedammenbuch, einen wohlge»

machten Kreißstubl, eine Klistier, und «ine Tauf,

spritze anzuschaffen , wozu sie aber Sorge zu trage»

hat, und die stets ein Eigenlhum der Gemeinde bl«ft

' Ken sollen.

5. 7.

Obwohl zu wünsche» ist, daß sich die Gcbährenben

vorzüglich an ihre Gemeindehebammen halten; —

zenießen diese nun von ihrer Gemeinde ein Warlgeld

oder nicht; — so soll doch bießfallS keine in ihrem

Zutronen beschränkt styn; Mch, „nm sich eine jM»
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v/r Hülft einer Hc5amme ausser ihrer Gemeint

»edicnen will ; so ist sie nichtsdestoweniger schuldig :

ihrer ältesten Gemeindehebamm« die geringste «tnlbtn»

l»ungslaxe zu bejahten.

z. 8.

Keine Gemeinde darf «ine Hebamme unterrichte,

lassen, dieselbe sey dann vorher dem Sauilälsrache

vorgestellt und von diesem zum Empfang des U»»r«

lichts tüchtig erfunden worden.

§. 9. .

Die von dm Gemeinden dem Sanitätsrathe ,00,

zustellenden Hebammen. Kandidatinnen müssen:

».) eine untadelhaft« Aufführung haben.

b.) Schreiben und Les«n oder doch wenigst«««

das Letztere tonnen.

«.) Nicht alt seyn und Teslmdheit und Ttäll,

besitzen.

5. !0.

^3o lange im Kanton keine allgemeine Hebam«

menuchransta« beucht, sollen die Gemeinden, die ei.

«er Hebamme bedürfen, sich an den Sanitäcsrath

»enden, der ihnen hernach, sowohl in Rücksicht de<

Unterrichts als des dabey zu «zielende» Ockonomi«

tum«, bestmöglichst mit ZlalH unb Hülfe ««die

Hand gehen wird.

Der SonttstSrath wird Sch «hestcns mit dem

Vutwurf «in« «<K«m«itl«n HebammenotdnunH bsiZs»



'<<„, in welch« auch die Taxen für die GebuMlMft

festgesetzt werden.

^ '.-- ^. .t2. i,^'^

Sobald diese zu Stande gebracht seyn wird,

wird er sowohl die altern als.neuangehenden Hebam.

wen zur Beobachtung dieser Hebammenordnung , wo.

von jeder ein Exemplar zugestellt werden soll, in Ge»

lübd ilehmen.

§. 13.

Gegenwärtige allgemein«, Grundsätze sollen der

hohen Regurung ^ur Sanlzion eingegeben werden.

Der Hochlöbliche Rleine Nath hat vorstehende

Verordnung unterm «. August i»o«., ihrem gan»

zen Inhalte nach / gcnehnugi.

Hebammen-Ordnung

für den Kanton Luzern;

vom lu«n W<»ter«onat, iL»«.

. -

Der Sanitälvrath des Rantone Luzern

beschließt folgende

H e b a m m e n . Ordnung.

t. Rechte der Hebammen.

Nur den bereits anerkannten oder künftighin von

dem Sanitatsrattzl eraminirteu und patentirlen He,
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Hammtn-M <s erkubt seyn: das Hebammen. Ge<

schüft zu besorgen.

So wie abtr in unserer- zu errichtenden Lehran»

stall ten Hebammen der möglichst »ollständige Unte»»

richt , nach NiUeilung des Lehrbuches/ entworfen von

Dotlor Elia« v«n Siebold, ertheilt wird, so

werden auch alle zw prüfenden Hebammen, — sit

s«yen in dieser Lehranstalt- unterrichttt ober nicht,-«

sowohl nach diesem Hcmdbuche geprüs» und entweder

ftr dießmal, znr bessern Erlernung, zurückgewiesen

2dcr aber nach ihren Fähigkeiten in zwey Klaffen

«ugetheilt werden, nän»lich k

»3) i». Hebammen erster Klasse, als welche» so» '

wohl natürliche als widernatürliche Gedur«

ten, — in so fern selbe keine Instrumenten

erfordern, — und das Beleben von todtschtt«

«enden NtugeKorneu. überlassen werden toll«

nen, und -

l».) in Hebammen zweyt« Klasse, als welche

bloß natürlichen Geburten lxystehen- dürfen. -

Da nach dem Examen teder Hebamme ihre Be,

ftgniß in ihrem Patent- genau wird angemerkt wer»

Ken; so« ist hiermit, jede gewarnt : dieselbe, nicht zn

überschreiten. . >^i

Alle vor dieser Hebammenordnung patentirten He«

wmmen sollen nu« als Hebammen zw<yter Klasse

angesehen werden. > ^ - '

Iy dem Falle: da5.die einte oder andere dies«

^ die. erste Klasse z«. treten wünschte,, hat sich die«
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^

selbe bey dem eKanitätsrathe zu melden , der , «ach

Bcwandtniß der Sache, entweder ohne oder nach ei.

«em Neuen Examen, welches jedoch unentaeldlich

ftyn soll, über ihr Begehren in Berathung tritt.

Hingegen solle» die Hebammen, welche nach el,

«m bestandenen Lehrters in der zu eröffnenden ltn.

temchts. Anstalt nicht fähig erfunden werden sollten,

in die erste Klasse zu kommen, gehalten scnn: in

xulunft, zwar unentaeldlich, noch einem zweylcn

Lehrkurs beyjuwohnen.

z. 2.

Alle anerkannten Hebammen haben das Reckt,

«ußer ihrem Wartgelde, von den Geburten folgende.

Haren zu beziehen, als:

Von einer

für eine einsacke

natürliche Geburt

für eine Zwillmg«.

«cburt

für ein, wi^erna»

lüiliche Gebu«

Die Taxen für die Armen werden aus der Ge»

metndekisse bezahlt, so wie dann ebenfalls die 3lei.

chen billig eine höhere Taxe bezahlen werden.

Aussergcwöhnllche Fälle und Entfermmg«« , die

eine lange Zeltoersäumuiß erfordern, werden beso»,

ders bezahlt.

Bemittelten
minder

N^mittelten
Armin

Fr B. R. Fr. B. R. Fr. B. ».

3 2 l

< » 6 s l H z

s 6 6 .4 « ->./



§. s.'

Alle wider diese Verordnung handelnden Perft»

nen, — ftycn es Hebammen oder nicht, — sollen

von dem Sanitätsrothe» nach Anleitung der organi«

schen Gesetze für den Tesundheilsralt), zur VMiNt.

»ortuug gezogen werden.

U. Pflichten der Hebammen.

§. 4

Jede Hcbamme soll in ihrem Lebenswandel ehr«

lar, sittlich und nüchtern; in dem Betragen in Hau«

fern/ wohin sie berufen ist, verschwiegen, ohne Zll.

tlinglichleit und SchHazhaftigkclt seyn; auch lieb»

reich und sanftmnthig sich gegen die Gebähernbet»

betragen. >

§. 6.

Um ihre Hände immer weich zu erhalten, h»te

sie sich vor schwerer Handarbeit; in ihrem AnzuA

sey sie immer sauber und reinlich; ihre gehörig«

Geräthschaften halte sie immer in gutem Stände,

und Ordnung. Auch soll sie durch fleißiges Lesen

guter Hebammenbüch« sich immer mehr mit ihrer

Kunst bekannt zu machen suchen, und ihre Kennt»

Nisse erweitern ; besonders soll jede Hel'ammc das

von dem Sanitatsrathe Mgeheiss.ne Lehrbuch sich

anzuschaffen gehalten seyn.

z. o.

Keiner Hebamme soll erlaubt seyn : vor » in » oder

»lach der Geburt innerliche oder äusserliche Armeyen



zu verordnen od«/ auf Anrathen anderer als an«,

kannter Aerzte, zu geben, sie sey dann durch ihr be«

standeneS°Eramen für das einte oder andere dazn

beawältiget; hauptsächlich haben sich dieselben auch

vor dem Gebrauche sogenannter Hausmittel, beson«

ders von hitzender Art , «Hb vor abergläubischen

Wßbrä»check zu hüten.

Keine Hebamme , die von ein« Gemeinde ein

Wartaeld bezieht, soll sich vier und zwanzig Stun,

den lang aus derselben entfernen, ohne dieses dem

Präsident der Gemeindeverwaltung angezeigt ^ und ,

im Nothfalle, «ine andere Hebamme für, sich bestellt

zu haben.

§. 5. .

So wie sich eine Hebamme gegen die Verorh«

«ungen eines adoptirten Ar<tes, W'",l»arttes od«

Geburtshelfers den Schwangen, , Gebährenden od«

Kindbtttcrinncn oder sonstigen Gelegenheiten folasan,

,md mit Achtung bttiagen soll; sv wird sie ernstlich

ermahnt : mit Eifer denselben alles das u, berich.

<en, wcis auf den Zustand ihr« Frauen, oder Kin.

der Einstuß haben fann.

§. 9. , / ^ ' '

Nicht minder sollen alle Hebammen unter sich

in Fri;d:^ Ruhe und Einigkeit leben; sich weder

M'ß'lunsi, Zudringlichkeit noch Verlaumdung gegen

ihre MtschwMrn yd« Aerge zu Schulden lom.

^



»in lasse», und jederzeit bereit seyn, einander bey

her ersten Aufforderung mit Roth und That zu un.

terstützen, oder, in Abwesenheit oder Krankheit der

einen, derselben Mestt'äft willig zu übernehmen , und sich

nie davon durch Neid oder Eigennutz abhalten zu lassen.

Vergehen gegen diese Vorschriften werden von

l,«m Sanitatsrathe streng geahndet werden.

Jede Hebamme ist verpffichtct: willig l«n Tag

ober Nacht sowohl armen als reichen Schwangern

oder Kreissenden die nithige Hülfe zu leisten.

Sollte fie kurz nacheinander an zwey O te bern.

fen werden ; so hat fie vorzüglich dem erste« Ruft

zu folgen, und darf nie eine Frau, bey der sie eine

Geburtsarbeit angefangen hat, verlassen, bis da«,

ganze Geschäft beendiget und dieselbe nach einigen

Stunden außer aller wahrscheinlichen Gefahr kann

betrachtet werden, oder bis sie der Gebährenden eine

andere, derselben anständjgeMd. anerkannte Hebamme

verschafft hat; obiges soll auch in jenem Falle ver.

standen styn. wenn sie bey, einer Schwängern schon

vorher versprochen wäre, und zur Zeit berufen würde«

indem sie wirklich an einem zweyten Orte ihre Gl»

burtshülft ausübte, , '

, Iloch ..strafwürdiger würde jene Hebamme styn,

die gewissenlos genug wäre, eine Gebahrende durch

Worte, durch Arlneve» öd« durch »u ftühlliligen



Wassersorung in ihrem Geschäft gtwattthätig »n über,

treiben, um »um dieser zu einer andern eilen und ih.

««Eigennutz befördern zu können.

l. i2.

Alle ihr von einer Schwange« oder Gebührenden,,

bekannten geheimen Umstände soll sie sorgfäliia «r.

schwiegen halten, wenn dieselben weder der Mutcee

noch dem Kinde zum Nachthell gereichen nnd a:ch

Ntne Vergehen sind , wie Fruchlsbtrcibung n. s. w.

l. 43.

Bey allen bedenklichen Zufällen sowohl vor. in .

als nach der Geburt, über deren gehörige Vehanv.

lung sie in den, Unterrichte nicht vollständig belehrt,

und nach ihrem Examen zu derselben nicht bevoll,

mächtig« worden ist, soll sie, ohne Zeitverlust, einen

anerkannten Geburtshelfer, auch wider den Mille»

der Gebährenden, berufen, ohne jedoch dem Zu»

trauen der letztern in der Wahl desselben vorzugreifen.

Besonders gehören hierlier Geburten, die mit In»

strumentcn müsse» bewirkt werben , so wii «llle de«

denklichen Fälle de« Nachgcburtsgeschäftes.

Ueberhaupt werden alle Hebammen ermahnet: in

allen schweren Fällen nicht al,f ihrem Vornehmen

allein zu bestehen, noch sich zu viel zuzutrauen, ftn.

der« bey Zelten sich nach Hülfe umzusehen.

Insbesondere soll eine Hebamme, im Fall sse zu

«iner Schwanger» berufen würde, die nach «m fünf.
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lw «on«t, ohne zu «tbähren , gestorben Wille , so»

gleich den nächsten Wundarzt crsterer Klasse herb^y.

»ufln, um von diesem ungesäumt den Kaiserschnitt

mchen zu lassen.

Jede Hebamme ist schuldig: in der ersten Woche

«ch der Geburt täglich wenigstens einmal und i»

l>!» folgenden, noch Nothdurft, so oft und so lange

l» den Wöchnerinnen zu kommen , um sie, sowohl

i» Hinsicht des Stillens und ihrer nöthigen Diät ,

I» leiten, als derselben Kind zu besorgen, bis diese!,

im ihrer Hülfe füglich entbehren können. .

Dies« alles darf sie eben so wenig der Wickelfrou,

(Vorgängerin), allein überlassen , als sie derselben in tei.

»ein Falle die Besorgung einer Geburt anvertrauen darf.

Alle bedenklichen Vorfallend««« aber hat sie

dem Arzte anzuzeigen.

«. !b.

Jede Hebamme soll sich die Besorgung der Neu>

««lornen auf da« Beßte angelegen seyn lassen, und,

ftlli die Kind« sehr schwach oder gar schemtodt

zur N«lt kommen sollten; so hat sie ungesäumt/

llnoeldrossen und lange genug zur Wiederbelebung

«Kl jene Mittel anzuwenden', über die sie in der

schule ist belehrt worden: indessen soll sie aber de»

«ichst«, Arzt herbeyrufen lassen.

§. <7.

Kindern, die sehr schwach zur Mit kommen,

»der be, denen die »endunz zn machen nöthi« ist,

'



oder bcy welchen anttre für das Kmd bedenkliche

Zufälle sich ereignen, ftll sie ungesäumt die Nolh^

tauft «rthellen.

Um die Wichtigkeit dieser Handlung und da«,

Verfahren dabey möglichst zu begreifen , ist jede

Hebamme «mahnet: sich darüber von dem Herrn

Vfarrer des Orts^elehren zu lassen..

Sollte «im Hebamme «u dem Kinde etwas Wi^

bernatürliches antreffen ; so soll sie es den nächsten.

Anverwandten mittheiltn , dir Mutter aber scugfältig,

zu verbtlgen suchen.

Sollte eine Mißgeburt zur Welt gebracht wer.

den; so» hat sie, wie oben, zu- handeln, dieses ab«,

sogleich dem AmtsvWtus anzuzeigen dir. dieselbe.

NN den Sayitätörath auszuliefern hat.

Gegen jedermann ander soll sie die strengste Verz

sthwiegenheit beobachten. . . ..

Wenn eine Hebamme unverehelichte oder unbe»

kannte Personen zu entbinden hat; so soll sie nicht'

minder, nach Vorschrift des Gesetzes vom «ste»

Avrtll- lno5i gewissenhaft alle obigen Pflichten er»

füllen.

Zu der Geburt eines unehelichen Kindes , dessen

Vatcrschaflstlage angestritttn wird, soll sie einen

Ortsbeamten nebst einem unvartheylschen, redlichen

Mann« zuziehe»,, und dt« G«<hwäugerte vor. in«

und nach b« Geburt, des. Kindes, ohfie.zwar cmdllrch.
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derselben Geburtsschmcrzen zu verlängern, um d«

tcutliche Angabe seines Vaters befragt werben.

' Wenn eine Hebamme ftrners von Personen , bei,

ren Umstände eine Schwangerschaft vermuthen lassen,

um Hülfe und Räch angesprochen wird, oder wenn

sie von solchen todte Kinder empfangt ober bey ih

nen anttifft, hat sie die Anzeige hiervon dem G<,

richtspräsidenten oder Ortsbeamten zu machen.

Bey harter Strafe aber soll sie nie auf irgend

«ine Weise zur Äbtreibung einer Frucht behülstich seyn.

§. 20.

Alle, von obrigkeitlichen und gerichtlichen Behör»

len, in ihr Fach einschlagenden, an sie gestellten Fra

gen oder Untersuchungen soll sie, ohne Ansehung der

Person, nach beßtem Wissen und Gewissen bcantwor«

ten und vollziehen : im Fall sie dieselben nicht zu

beantworten im Stande ist, soll sie dieses mit Offen,

heil gestehen, damit durch eine unwissende oder nur

mulhmaßende Antwort Niemand Unrecht geschehe.

z. 2l.

Damit aber dieses Verordnung genau gehalten

n>erd>; so soll sie allen Hebammen mugetheilt, uuh^

Hits« derselben eidlich nachzuleben gebaltcn werden. .

Eidesformel für die Hebammen.

» Ich. N. N. schwöre einen leiblichen Eid zu Gott

«dem Allmächtigen: daß ich der mir abgelesene" he-

»bammtnordnung, nach bestem Wissen uno Gewissen«
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,, nachlebt»,, unl^Mj und jedes, was ile mir als H^.

»dämme vorschreibt, ,u thun und zu beobachten mich

»Kstreben; hingegen alle«, was darin oeibothen ist,

»meiden und unterlassen, auch überhaupt, Hey Aus,

»Übung meiner Kunst, mich so verhalten wolle, wie

»ich es gegen Gott, die Obrigteit, und jedermann

»mit gutem Gewissen zu veranworten gedenke.

» So wahr mir Gott helfe und die lieben Heiligen

von dem Hochlöblichen Rlelnen Rathe de, Van»

tons Luzern wurde vorstehende Hedammenord

den ls. Jänner l»03. genehmigt.

«

!«

Verordnung,

««»« Zt« Vlückmonat, <«o6. und 20««» Nrachmonat, l«V.

In Betreff gemein -eidsgenössischer Gesund

Hctts-Polizey- Anstalten, zu Abhaltung

der Gefahr des gelben Fiebers oder an

derer pestartigen Krankheiten.

>,

Erster «hell-

srster Abschnitt.

^ Grenzanstalten für den Ein, und Au«gang der

Menschen und waaren.

Ein, und Ausgangs. Pässe der Schweiz. -

z. <.

Die Vässe, Straßen und Wege auf der gesammtn,

schwliitrischen Grenze find in drey Klassen ein««-
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, lhcilt: die eiste derselben ist für den Ein »und Ans«

tritt von Menpchen , und Waaren aller Art offen ;

die zweyle «st es allein für Menschen und füc Ge

genstände des täglichen Verkehrs mit de» Nachbar

schaft; die dritte bleibt überall geschlossen.

ä.) Offene Pässe für Menschen und

Waare'n.

§. 2.

Das Einbringen ausländischer Waaren in die

Schweiz, durch die Post, aufWägen, Schiffen, Last«

lhieren oder durch Menschen getragen, darf (mit der

unterm §. 16. bemerkten Einschränkung jedoch) nur

auf den, durch die Regierung jedes betreffenden Grenz»

lantons, mit Gutheissung der eidsgeniMchen Gesund»

Heils» Kommissar«», bestimmten Pässen und Straßen

Malt finden.

j. 3.

Eben dies« Pässe und Straßen sind auch aus,

schließlich für die Waaren 'Einfuhr der -Schweiz de«

stimmt.

Ben jedem dies« Pässe ist eitr Grenz . Kommissär

Mit der nöthigen Mannschaft angesteltt.

§. e.

Es soll zunächss bey jedem dieser Gnnzpafst ein

tvohl oerschlosstnes und trockenes Gebäu'.e, Magaztn

«d« lNewilb bereit und bestimmt seon, um M Auj»
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nahm« und Aufbewahrung solcher Waoren zu die»

neu, denen, wegen mangelhafter Zeugnisse oder umv

andern Verdachte« willen,, für einmal die Einfuhr

nicht gestattet werden kann.

Ein genaues Verzeichniß dieser Gebäude soll je«

derzeit im eidgenössischen Archiv aufbewahrt seyn ,

und es wird demnach der Landammann der Schweiz

die betreffenden Stände einladen: ihm die dafür er«

forderlichen Angaben einzusenden.

Auch soll die eidgenössische Kanzley dafür sorgn, :

daß , je nach Versüß von drey Jahren , durch Korre»

spondenz mit den betreffenden Ständen, eine Reoi,

sion und Bereinigung des gedachten Verzeichnisses

vorgenommen werde. ,

z. 6.

Die Bestellung der Grenzsufseher , so wie di«

Ausstellung der durch diese Verordnung nothwendig

befundenen Wachen und Militärpöstcn der Grenz»

passe, kömmt d<n Regierungen der betreffenden Kan»

tone zu, welche' tidesmal den Santtäts.Kommissa.

rien über die Vollziehung dieser Obliegenheit de»

nöthigcn Bericht erstatten werden.

Dem Landammanne der Schweiz wirb jedoch die

Vollmacht ertheilt: in denjenigen Gegenden, wo es

die eidgenössischen Sanitäts'Kommissarien nothwen»

big erachten , und auf ihr motioirtes Gutachten hin ,

das Aufsi^ts, und Wachtpersvnale selbst zu er.

nennen.
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- §. 7. '

Die Wichten der Grenz aussehet sind:

».) Die Gesundheitspässe und, wo es der Fall

ist, auch die Quarantänescheine aller einge«

henden Menschen, nach Anleitung der 5§. 23,,

30. und 3<. Fieser Verordnung, zu prüfen, und,

wenn dieselben in der Ordnung sind befun»

den worden, sie mit ihrem Visa zu versehen;

im entgegengesetzten Falle aber den verlang«

ten Eintritt nicht zu gestatten.

h.) Die Gesundheitsschtine und , wo der Fall

ist, auch die Quarantänescheine aller einzu»

führenden Maaren, nach Anleitung der z§ 32.,

33., HH. und 35., genau zu untersuchen, in»

Falle des Richtigbefindens denselben ihr Visa

beyzusetzen ; im entgegengesetzten Falle aber

die Einfuhr nicht zu gestatte«!, sondern die

Maare» entweder zurückzuweisen, oder sie in

das für die Waarenaufnahme am Grenzvaß

bestimmte Gebäude bringen zu lassen , bis

entweder die mangelnden Zeugnisse auf hin»

länglich befriedigende Weise zur Hand ge

bracht find, oder von der Sanitätsbehörde

des Kantons über den Fall wird entschiede»

«der das Nöthige verfügt seyn.

' «.) Die ihnen vorzulegenden schweizerischen Ge»

sundheitsscheine nnd. . Frachtlisten, für auizn«

führende Maaren und Güteklassen, welche nach

II. Bd. , «

l -
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Anleitung der zz. Hli, 52., «. und HH. dieser

Verordnung sind ausgestellt worden, mit ih,

rem Bisa zu versehen.

<!.) Ueber die ebenerwähnten, ihnen obliegenden,

verschiedenen Prüfungen und Visaertheilungen

genaue Register zu führen, nach den in der

Benlage I.»«.^. enthaltenen Formularien.

e-,) Für die Sicherheit der einsweilen in Ver,

Währung genommenen, zweifelhaften Maaren,

unter Verantwortlichkeit für allcn durch Ver,

wahrlosung und Nachiäßigkeit verursachten

Schaden, Sorge zu tragen.

k.) Alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Ucbertre»

tungen der eidgenössischen Sanitäts.Polizcy»

Vorschriften bey der lompelierlichen Behörde

unverzüglich anzngebem

8-) Den weitern Weisungen und Auftragen,

welche ihnen entweder von den Regierungs ,

«ad Sanitäts» Behörden ihres Kantons oder

von de» eidgenössischen Zentralbehörde gege»

den werden, genau nachzukommen.

K.) Wöchentliche, summarische und schriftliche

Berichte über das, was auf ihrem Passe vor,

gefallen ist, an die ihn«, dafür angewiesene

Kantonqlvehörde zu erstatten und, so oft etwas

wichtiges und ausserordentliches vorfällt, sol«

ches eben dies« Behörde ungesäumt einlüde»

richten.
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. , §. 8,

Die Grenzaufseher müssen verständige, zuverläßig«

Männer, die schreiben und lesen können und, wo

immer möglich, angesessene Eigcnthümer und Mili»

tärs oder solche seyn, die gedtt',t haben. Auch sol»

len sie der deutschen bnd französischen Sprache, und

auf der italienischen Grenze / der deutschen und ita«

lienischen Sprache kundig seyn.

§. 9.

Ihr Gehalt wird , je nach dem Umfange ihrer Ge»

schäfte und nach der Wichtigkeit ihres Grenzpasses ,

auf den Vorschlag der Sanitätsbehörde des Kantons,

von dem Landammanne der Schweiz bestimmt.

§. 10.

Die Sanitäts'Polizeydehörde jedes Grcnzkantons

wird jedem ihrer Grenzpaßaufseher eine, auf die oben

(j. 7.) enthaltene Pfiichtbestimmung desselben und

auf die örtlichen Verhältnisse des betreffenden Grenz«

passes zugleich berechnete, nähere Instrukzion erlhei«

len , von welcher sie den Sanitäts « Kommissarien eine

Abschrift zukommen läßt; sie wird genaue Aufsicht

über die Handhabe derselben und über die Erfüllung

der Pflichten ihrer Grenzaufseher halten, und die

Nachläßigen, unbeschadet der Strafen, die sie mögen

««schuldet haben, von ihren Stellen entfernen. '

Eine ähnliche, nähere Instrukzion wixd die eibgft

nissische Zentralbehörde auch den von ihr unmittel,

bar aufgestellten Grenzaufsehern zukommen lassen und

« 2
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dieselben dadurch zugleich den betreffenden Kantonal«

Behörden gehörig unterordnen.

§. !l.

Diese den Grenzaufsthern zu ertheilende, nähere

Instrutziou wird ihnen, neben m,er strengen, unpar»

theyischen und ohne Rücksicht der Personen zu bcob.

achtenden Pflichttreue, alle die Achtung und Scho.

nung anbefehlen, welche gegen die Reisenden und

Fremden überhaupt zu beobachten ist; sie wird ihnen

auch diejcniqe vollziehende oder richterliche zunächst

gelegeye Behörde anzeigen , von der sie in zweifelhaft

ten Fällen , die leinen Verschub luden , Anleitung

und Weisungen sich einholen tonnen.

Auf gleiche Weise wird den Polneywachen, Land«

lagern oder Militaristen der Grcnzvässe «wn der

Sanitäts.Pollzeybehörde des Kantons oder, wo es

der Fall ist, von der Zentralbehörde aus die erfor»

derliche Konstant erthcilt werden, nach welcher sie

die übergebenen Pässe bcy Tag und Nacht gehörig-

bewachen, weder Menschen «och Waaren, ehe diese!«

den von dem Aufsei,« sind untersucht worden , dm

Eintritt gestalten, für die Sicherheit der zur einst,

weiligen Aufnahme zweifelhafter Waaren bestimm»

ten Magazine Sorge tragen, und dem Grenz,

aufsther,' wo «^erforderlich ist, jederzeit Hüls« lei»

sie« sollen.
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«.) Offene Passe für Menschen und für

Gegenständ« des täglichen Verlechrs

mit der Nachbarschaft.

z. l3.

Die Negicrmig'jedcs Grenzkantons wird diejenige»

Eingangspässc auf ihrer Grenze bezeichnen, die zwar

für Waarcneinsuhr und für den Eintritt von Reisen«

den überhaupt geschlossen, hingegen für den täglichen

Verkehr der Grenzbewohner mit den Nachdarschaftti»

geöffnet find.

§. t4

Sie wird, mit der Bezeichnung der Eingangs-

passe dieser zweyten Klasse , zugleich die reglementari«

schen Vorschriften verbinden, unter welchen jener

Grenzvertehr für tägliche Bedürfnisse von Lebensmit,

teln, Arbeit, Produktenabsatz u. s. w. gefühlt wer»

den darf, ^und die Bestimmungen: in wie weit und

worüber sich derselbe ausdehnen soll.

Es können, je nach dem örtlichen Bedürfnisse,

diese Pässe mich für den Eingang von Reisenden-,

die aus gesunden Gegenden kommen, offen erklärt werden.

Jene reglementarischen Vorschriften sowohl, als

auch ein Veizeichniß derjenigen Pässe, welche als Ein»

gangspässe der zweuten Klasse offen behalten werdew

sollen, wird im vorkommenden Falle jede betreffende

Kanlonsregiceung de» Sanitäts » Kommissarien wib»

tbtillk > > ,
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z. l5.

Diese Cingangipässe der zweyten Klasse werben

an einer in die Augen fallenden Stelle an der Grenze ,

milder auf Holz oder Stein angebrachten Aufschrift:

», Verbothener Weg für Waareneinfuhr

»bey Konfislazion" bezeichnet.

§. <6.

Die Aufsicht über die Handhabe der oben (z. l<l.)

bezeichneten, reglementarischeu Vorschriften, so wie

die Untersuchung der Gesundheitspässe der einzulas»

senden Reisenden wirb auf jedem der Gränzpässe

der zweyten Klasse einem Landjäger oder andern

Polizeywache übertragen; dieser liegt auch ob: die

Gesundheitspässe, wenn sie die im §. 3a. dieser Ver»

ordnung angegebenen Erfordernisse haben, zu visiere«/

und über die visierten Passe ein Verzeichniß zu führen.

Diese Grenzwachen werden alle fremden Maaren,

ohne Unterschied, so wie alle Reisenden, sie mögen

Schweizer oder Ausländer seyn , und alle andern ,

deren. Gesundheitspässe nicht die vorgeschriebenen Er«

fordernisse haben , zurück ober den Eintrittspässen der

ersten Klasse zuweisen.

§. l8.

Eie werden keinerley fremden Hausierern , Keß«

lern und Bettlern den Emtritt gestatten, sondern die«

selben zurück oder an die offenen Pässe der ersten



Klasse weisen; sie werden insbesondere anch über das

hiermit allgemein verbothene Einbringen von alten

Kleidern und Lumpen wachen.

3. l9.

Sie empfanden von ihrer betreffenden Kantonal«

Sanitätsbehörde ihre nähere Konflgne und die An«

leilungen : an welchen nächsten Beamten sie sich 6»

schwierigen Fällen zu wenden haben.

§. 20.

Auf demjenigen Theile der schweizerischen Grenze»

dessen Hauplpässe unter gemein . eidgenössische, l»n»

mittelbare Leitung und Aufsicht genommen sind (s. 6>),

soll auch über die Bewachung der Pässe dieser zwey«

teu Klasse von der Zentralbehörde aus jederzeit das

3!öthigcrachtett verfügt werden tonnen.

c.) Geschlossene Eintritts - Pässe.

z. 2l.

Alle und jede nickt in der ersten oder zweyttn

Klasse der überalt odcr zum Theil geöffneten Pässe

begriffenen mid bezeichneten Grenzpässe oder Wege

sind, so lange als diese Verordnung in Kraft seyn

wird, für geschlossen erklärt, und es ist jeder Ein«

tritt von Menschen oder Waaren durch diest oerbo«

lhcnen Wege untersagt.

§. 22.

Diese geschlossenen Wege werben allenthalben ,

wo es möglich ist, destrut« und durch Ver»

^ ,
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tammlun« also geMossen, daß der Eintritt ganz

unmöglich wird.

Sie werben auf jeden Fall an einer in die All»

gen fallenden Stelle an der Grenze mit der auf

Holz oder Stein angebrachten Aufschrift; „Verbo,

Athener Weg bey Leib^sstrafe für Men«

«.schen und bey Konfislazion der Waa,

»ren " bezeichnet.,

!. 23.

Die Sanitäts'Polizeybchörde jedes Kantons wirb

durch sorgfältige Patrouillenanstalt die verschlossenen

Pässe ihrer Grenze mö'lichst genau bewachen lassen,

und dafür den Landjägern oder andern Polizeywachen

M «forderliche Konsigne erlheilen.

§. 2^.

Auf demjenigen Tbeile der schweizerischen Grenz« ,

deren Pässe unter gemcincidgenösilsche Aufsicht sind

genommen worden, soll auch die Bewachung der

a/scl^ossencn Wege durch Patrouillen oder «»der«

Nachtdienst von der Zentralbehörde aus angeordnet

werden tömicn.

v) Verbindung derEintrittspässe au fder

schweizerischen Grenze gegen Italien

mit den schweizerischen Quarantäne«

und Riinlgungs. Anstalten.

§1 2Z.

Mit den Grenzpässen aeg?n Italien, von denen

v« der. Schweiz besondere. Gefahr drohen, tann (§. 6,),



werben Quarantäne, und Reinigungs »Anstalten ve»»

bunden. . - , ,, ,

z. 26. v

Die Aufseher der Grcnzoässe gegen Italien haben

mit den übrigen Grenzaufiehern die gleichen im §. 7.

dieser Verordnung angegebenen Verpflichtungen.

Sie sollen übcrdieß jeden, zwar mit gehörigen

Gesundheits» und Quarantäncschcinen, nach V?> schritt

der z§. 29., 30., 3.«., «ersehenen, aber aus einem an.

gesteckten Laude kommenden, Reisenden, — er sey

Schweizer oder Fremder, — nach der Quarantäne»

und Reiniguügs. Anstalt, zu welcher ihr Grenzvaß

gehört, unter sicherm Begleite bringen lassen, damit

derselbe da , nach den Vorschriften der Quarantäne »

Anstalt, (siehe den dritten Abschnitt dieser Verord«

nung ) behandelt und je nach den Umständen , ent»

^weder selbst der Kontumaz unterworfen oder mit

seinen Effekten die Reinigung vorgenommen werde,

Sie sollen ebenfalls alle, übrigens mit Gesundheit»

und Quarantanescheincn, nach Vorschrift dcr §. 32.

u. s. w. , gehörig versebenen Waaren , welche aus irgend

einem Lande, in dem die Seuche sich gezeigt hätte,

herkommen , oder diese Länder als Transitgut berührt

haben, in die Quarantäne» und Reinigungs . Anstalt

bringen lassen, wö' selbst dieselben, nach ihrer verschie»

denen Beschaffenheit und gemäß den im dritten Ab,

schnitte dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften,

der erforderlichen Reinigung oder auch ter , jweyten

Qmucmlän« zu unterwerfen , sind. « -. ?< 5 ^ f^/ >»



§. 28.

Von der Votschrist des vorhcrgeyeliden Artikel«

sind auch die Waaren und Pakete / welche durch dl«

Posten eingeführt werden, nicht ausgenommen; die

Briefe altein sollen auf den Grenz . Postämtern selbst

durchstochen und mit Salpetersäuren » Dämpfen ge.

reinia« werden.

Zwcyter Abschnitt.

Gesundheit«. Pässe, Gesundheit«, und

Quarantäne , Scheine.

§. 23.

Wer immer aus den nicht verdächtigen , angren»

«enden und ftembett Staaten in die Kantone d«

Schweiz kommen wlst, — es mag solches mit fahrender

Post , mit Diligence oder sonst auf irgend eine Wels«

geschehen , — der soll mit einem Sanität« , Zeugnisse

oder Gesundheitspässe (es kann jene« Heugniß den ge»

wohnlichen Reisepässen beyaefügtscyn) aus dem Ort, von

wo er herkömmt, versehen und gehalten senn: den»

selben dem Aufseher des Grenzpasses vorzuweisen.

Dieser Reisevaß soll die Person , für welche er ist

ausgestellt worden, gehörig bezeichnen, und überdief

bezeugen: daß sowohl der Ort, aus welchem diele

limmt, als sie selbst, ihre Effekten und die Thle»,

die «llfälltg mitgeführt werden, unverdächtig find.

§. 2l.

Alle «ms einem von der Seuche heimgesuchten Lande

llMMiM» Reisende, — ge mögen Schweizer oder



Ausland« seyn, — müssen/ wenn ihnen der Eintritt in

die Schweiz gestattet werden soll, Zeugnisse der in

einer Quarantäne »Anstalt eines Landes, in welchem

die Seuche nicht herrscht, wirtlich ausgestandenen

Quarantäne vorweisen.

z. 52.'

Alle aus unverdächtigen angrenzenden und fremden

Ländern in die Schweiz ein. oder durch solche zu

führenden Waare» müssen mit Gesundhcitsscheine»

versehen seyn, deren Erfordernisse unten (§. 54.) des

nähern bestimmt werden, und welche dem Aufseher

der Grenzpässe vorzuweisen sind.

§. 23.

Alle aus einem Lande, in welchem die Seuche

sich gezeigt hatte, kommenden Waaren ohne Unter,

schied müssen mit Zeugnissen der ausgestandenen

Quarantäne in der Quarantäne» Anstalt eines Lan«

des, in welchem die Seuche nicht herrscht, ver»

sehen seyn.

Die Erfordernisse, dieser Quarantänescheine wer«

den unten (z. ZH. ) naher bestimmt.

' . j. 34

Die Gesundheits » und Quarantänescheine für

Maaren müssen , um als gültig angenommen zu

werden, entweder für jede Ballt/ Kiste, Faß u. f. w.

besonders ausgestellt seyn, oder, wenn sie mehrere

Mleich betreffen; so müssen diese einzeln Stück für

Otück barin genannt und vollständig aufgezählt seyn ,

lind sie müssen ferner des nähern ««Hallen':
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2.) DaS äussere Zeichen der Balle, des Fasses

u. s. w. , mit Angab« der' allfalligen Plom»

bierung, Versieglung u. s. w.

l>.) Die Angabe der darin enthaltenen Waare

und ihres Gewichtes.

<:.) Den Nahmen des Versenders.

6.) Den Ort der Erzeugnis oder Fabrikaziou

der Waare / und jenen ihrer Bestimmung.

e) Den Tag der Ausstellung des Scheines.

5) Die Unterschritt der ausstellenden Behörden.

§. 35.

' Die Quarantänescheine insbesondere müssen über»

bieß noch enthalten : l

,.) Die Angab« der Dauer der Quarantäne,

mit Bestimmung des Tages , an dem sie an.

fieng, und an welchem sie aufhörte.

l>.) Die Ertlärlmg: daß die Waare sey ausge»

packt, und daß sie nach ihrer verschiedenen

Beschaffenheit durch Lüftung , Näuchcnmg

oder Waschung sey gereinigt worden.

§. Zb.

Die Gcsundhcitsscheine der Maaren sowohl als

dle Quarantänescheine müssen entweder im Original

vorgewiesen werden, oder, im Falle die Originale ben

irgend einer Behörde zurückgelajstn werden mußten ,

<n einer durch diese letztere Behörde vidimierten Ab»

schritt oder «uszuge de« Originals, welche« letzte«

.^



alle wesentlichen, durch die z§. Z4 und ZH. bestimmten

Erfordernisse der Gesundheits. und Quarantäneschein«

enthalten soll. M

Bey den Gesundheitsscheinen für Waaren, welche

aus Frankreich, Deutschland, Italien oder andern

Staaten des festen Landes herkommen, und die von

Munizipalitäten oder ähnlichen Ortsvchörden ausge»

stellt sind , wird erfordert : daß dieselben überdieß

durch das Visa der höhern Behörden bekräftiget

und beglaubiget seyea.

§. 33.

Die bey den für den Eintritt von Menschen so

wohl , als von Waaren offenen Grenzpässen ange»

strllten Aufseher (§. 6 ) werden sich die Gesundheits«

pässe der erstell, sowohl, als die Gesundheits» und

anfälligen Quaraulänescheine der letztem vorweisen

lassen, ehe sie den Eintritt der «inen oder andern

gestatten dürfen.. '

!. 2s.

Sie werben dieselvigen sorgfältig mit Pen Perso»

nen und Waaren, für welche sie find ousgestelft wor»

den, vergleichen, dies« untersuchen, bey den Waa»

ren Stück für Stück vornehmen , und sich insbeson«

dere, wo es der Fall ist, von der Unverlctztheit der

Siegel, Plombierimgen u. s. w. versichern.

Die Fuhr, und Schiffleute find, bey Straft d?r

Zurückweisung tter des auf ihre Güter zu legende,,

Arrests, verpftichm i das bey jenen Untttsuchungen

^



erforderliche Ab » und Umvackc» ihrer Ladungen wil.

lig geschehen zu lassen, und dabcy auch selbst be.

hü!stich zu sey».

Die richtig befundenen Reisepässe und Scheine haben

die Grenzaufseher alsdann mit ihrem Visa zu ver»

sehen , wofür ihnen drey Kreuzer bezahlt werben.

Die GrelninspeKoren werden üb« all« von ihnen

visierten Reisepässe undScheine, nach Anleitung der ihnen

erthetlten Anweisung (§. ?. 6.), genaue Register führen.

Ben Waarenladungen , welche niit gehörigen Ge,

sundheitsscheinen versehen ankommen, und deren ein«

zelne Colli in der Schweiz selbst verschiedene Bestim.

mimgspnnkte haben , sind die Greuz-mspektoren befugt :

gegen Zmückbehaltung eines allfaNig für die ganze

Ladung vorgewiesenen Scheines, »besondere Scheine

für die einzelnen Partheycn und Colli der Ladung aus.

zustellen,"die jedoch immer wit einem vidimierten Aus»

zuge des betreffenden Originalgesammtscheincs bcglet.

tet seyn müssen. ^ ..

Für die Ausstellung jedes solchen, besonder« Scheines,

mit dem dazu gehörenden vidimierten Auszüge, wird den

Grenzaufsehcrn eine Gebühr von zwey Batzen bezahlt.

Sie werden auch hierüber ein besonderes Register

führen, und die 'zurückbehaltenen Scheine sorgfältig

aufbewahren.
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Die mit den von den Aufsehern der Grenzpässe,

gehörig ausgestellten oder visierten Ladung« . und Fuhr»

zetteln versehenen Waarenladungen können in der

Schweiz überall frey Yassiren.

Die Fuhrleute find jedoch verpflichtet : allen von

der Regierung irgend eines Kantons für die Kontrolle

der Gesundheitsscheine bestellten Beamten oder Aufsehern

ihr« Zeugnisse jederzeit, wo es begeh« wird/ vorzulegen.

§. 4i.

Alles Abladen der in die Schweiz kommenden, mit

Waaren beladenen Wägen soll lediglich in'den Doua.

»en , Kaufhäusern oder Süssen geschehen , und kei.

nerley Güter sollen bey Wirths. oder Privathausern

abgeladen werden dürfen , es wäre dann : daß sich

die Fuhrleute vorbey bey jenen Stellen gehörig legiti,

mieit hätten, und beym Abladen eine von diesen an.

geordnet« Aussicht Statt fände.

Die auf der Grenze gehörig aufgestellten oder

Mcrlen LaduNgs. und Gesundbeitsscheine sollen bey

den Doucmen u. s. w. vorgewiesen, und die Richtig,

leit ihres Inhaltes soll beym Abladen selbst erwah.

ret werden.

z. <!S.

Wer aus der Schweiz ins Ausland reisin will',

soll sich mit einem Gesundheitspässe versehen.

',.' ,.^ §. <iü.

Dieser wird von den dafür bestellten Behörden

jeden .Kantons «rlheilt. Er soll die Kennzeichen der
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Person, für die er ausgestellt wird, und annoch die

Angabe chrer den sich führenden Effekten und alifälli»

gen Thiere enthalten.

z. N.

Die aus der Schweiz auszuführenden Waaren,

welche nicht schon bcy ihrem Eintritte in dieselbe mit

den erforderlichen Gesundheitsscheinen begleitet wären,

sondern Produkte inländischer Erzeugung oder Manu»

fakiuren sind, sollen mit schweizerischen Gesundhcits«

scheinen versehen werden.

z. ^.,

Wer einen solchen Gesundhcitsschein erhalten will,

de» soll bey der für ihre Ausstellung bestimmten Be«

Horde eine mit seiner Rahmens »Unterschrift bekräf«

tigte, schriftliche Erklärung einlegen, durch weiche er

in. wahrer Treue den Erzcugungsort , die A?t und

das Gewicht der Waaren, so wie auch die äusserlichen

Zeichen der Eiuvackung anzugeben hat.

Dieser Erklärung sollen auch die anfälligen, als

Beweisstücke dienenden Fakturen , Spedizionsbriefe

und erhalttlicn Gesundhcitsschcinr zur Einsicht bcy»

gefügt werden.

,, . ^ ^'

Die Gesundheitsscheine für auszuführende Waaren

dürfen nicht für ganze Ladungen oder Frachten ,u>

sammen, sondern sie müssen entweder einzeln für jedes

Fast, Kiste, Balle u. s. f. ertheilt werden; ober wo

für mehrere Stücke zusammen nur ein Gesundheit«,

schein



schein verlangt wird; da muß doch jedes Stück einzeln

genau angegeben und bezeichnet weiden.

§. 60.

Die Gesundheitsscheine der schweizerischen Eidge»

nossenschaft find als acht anzusehen, wenn sie, im

Nahmen der Regierung ober Sanitätsbehörde des

betreffenden Kantons, den guten Gesundheitszustand

des Kantons insbesondere und der Schweiz überhaupt

bezeugen, mit dem Kantonsstempel versehen und von

der in jedem Kanton hierzu eigens verordneten Behörde

ausgestellt sind; wenn sie auch ferner angeben:

».) Das äussere Zeichen der Balle, des Fasses

u. s. w. , d,r allfalllgen Plombierung und Vcr»

fieglung u. s. w.

!,.) Die enthaltene Waare, mit Bestimmung bei

Gewichtes derselben.

o.) Den Nahmen des Versenders.

6.) Den Ort der Erzeugniß oder Fabrikazion der

Waare , so wie denjenigen seiner Bestimmung.

«.) Den Tag der Ausstellung des Scheines.

Aas Formular zu denselben ist in der Bcylage

l.Kt. L. enthaltm.

§. ZI.

Die Gesundheitspässe und die für die Ausfuhr

aus der Schweiz ertheiltcn Gesundheitsscheine sind für

diesen Ausgang nicht länger als vierzehen Tage gü7<

lig/Mch lnrn» Verlauf sie «rneucrt werden müssen.

u. Bd. M
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§. 62.

Die in den schweizerischen Quarantäne» Anstalten

gelegenen und gereinigten Waaren werden mit Qua»

rantänescheincn versehen, welche im Nahmen derRe»

gierung oder des Sanitätsraths des Kantons, worin

die Anstalt gelegen ist, von den Auf<ehern derselben

ausgestellt scyn müssen.

Dieselben werden die bestimmte Erklärung enthal»

ten: baß die Waaren seyen ausgepackt und, nach

ihrer verschiedener Beschaffenheit, durch Räucherung,

Lüftung oder Waschung gcreinigct worden ; eben so

soll darin die Dauer der Quarantäne, mit der An»

gäbe des Tages ihres Anfanges und desjenigen ihres

Schlusses, enthalte» styn.

Das Formular dieser Quarantänescheine ist in der

Beylage Ktt. c. enthalten.

§. s3.

Die schweizerischen Gesundsheits» und allfallizen

Quarantänescheine für Ausfuhrwaaren, und für das

Transitgut die Original »Gesundheitsscheine oder die

vidimierten Kopien und Extrakte derselben müssen den

Zoll . und Kuufhausauffthern , so wie den PostwOgen

Erpedizionen vorgewiesen werden, und die Waaren

sollen von diese» Stellen nur dann angenommen werden ,

wenn jene Scheine in gehöriger Ordnung sich befinden ;

sie werden, daß dieses geschehen sey, in den Fracht,

bliesen oder Ladungsschcinen bezeugen , und diese letz»

lern sollen beym Ausgange von den Aufsehern der

Grenzpässe mit einem Visa versehen werden, wofür

ihnen brey Kreutzer zu entrMen sind.

-

'»



Dritter Abschnitt.

Schweizerische Quarantäne, und Reinigungs,

Anstallen.

Es sollen an den Grenzpässen der Schweiz gegen

Italien gemcineidgenössische Quarantäne » Anstalten

und Kontumazhäuser errichtet werden.

v §. 65.

Die G«nlpässe,wo dieses geschehen soll, sind:

2.) Im Kanton Graubündten beym Dorfe

Splügen und für Waaren bey Casaccio.

b.) Im Kanton Ury auf dem Volkhard.

c.) Im Kaliton Waadt bey Bcx. ^

§. 56.

Die Kommissarien werden, wenn die Umsiänbe

es erheischen, durch eigene Beschlüsse b kamt machen,

wenn diese Quarantäne, und Kontumaz. Anstalten in

Aktivität zu setzen seyen ; und was in dieselben

gebracht oder den verschiedenen Atterl der Reinigung

unterworfen werben soll, anordnen.

Da die an den oben designierten Stellen zu er.

richtenden Quarantäne.Anstalten und Kontumazhäuser

nicht so fast auf eine ganzliche Isolierung und den

Zustand einer unmittelbar die Schweiz berührenden

Gefahr berechnet und angepaßt weiden konnten, »ls

vielmehr auf den Endzweck der Konstalimmg der von

M «
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italiänischen Behörden ausgestellten Gesundheits.

und Quarantäneschein« und der der Schweiz selbst

und ihren Rachbaren zu verschaffenden Beruhigung

und Sicherheit, durch «ine nochmahlige, jedes mög,

liche Ueberbleibsel von Ansseckungsstoff tilgende Be.

Handlung und Reinigung; so sollen sie, diesem beab.

sichtigten Endzweck gemäß, nach folgendem gleich,

förmigen Plane entweder neu erbaut oder, wo dieß

nicht thunlich «rächtet werden und für einmal uner»

hältlich seyn sollte , die schon vorhandenen Gebäude ,

bcy denen die nachfolgenden Erfordernisse, so viel

als möglich, angetroffen werden, nach den auf.

gestellten Vorschriften und Angaben, so annährend

als die Umstände es erlauben , eingerichtet werden.

ä.) Allgemeine Lokalbedinge.

5. 68.

Der Ort, wo eine Quarantäneanstalt errichtet

werden /oll , muß trocken , von sumpfigten oder feuch»

ten Stellen entfernt, etwas erhöht, einzeln stehend

und von menschlichen Wohnungen wenigstens fünfhun,

de« Schritte abgesondert liegen.

§. 69.

Er muß in sehr geringer Entfernung oon de«

Hauptstraße gelegen seyn, so daß nichts die Straße

Yassiren kann, ohne von der Anstalt aus wahrgenom»

men zu werden : der Zugang muß leicht »nd bequem

für jede Art des Transports eingerichtet seyn.

^>.



? §. 60.

Der Ort muß mit einer oder mehrern Wasser»

«uellcn versehen seyn , so daß immer hinlänglich

reines Wasser inner dem Umfang« der Anstalt zu

haben ist.

§. 6l.

Er darf nicht an Stellen seyn, die durch Regen«

güsse , Ncberschwemmungen , Bergstürze ober Lau»

winen gefährlich werden tonnten.

§.62.

E? soll, so viel möglich, an der iussersten Grenze

des betreffenden Kantons ausersehen werden,

§. 63.'

Er muß ringsum, in der Entfernung von zwölf

Schritten von einander, mit einer doppelten Einfas«

sung von Pallisaden oder einer Mauer umgeben wer»

den können.

L.) "Einrichtung der Gebäude der

Quarantäne.Anstalt.

V 64

Die Anstalt soll aus brcy Gebäuden beltelM:

».) Das Hauptgebäude oder Kontumazhaul

selbst. ,

K.) Das zweytc Gebäude oder Wohnhaus

c.) Der Schopf für die Uusbcwahrung der

Thie«.
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z. 65.

Das Haupt« oder Kontumazgebäube :

Seine Größe laßt sich nicht füglich gegenwartig

schon zum voraus bestimmen', da sie von der Be«

schaffenheit des Platzes selbst abhängt, und mit der

Anzahl der Menschen und Waaren, folglich der Fre»

quenz des Passes, im Verhäliniß stehen soll.

Allein es muß dasselbe folgende Vorrichtungen

darbielhen.

i. 66.

Es muß ans zwey Haüptabtheilungen bestehen,

die durch eine feuerfeste Scheidewand voneinander

zu trennen sind, wovon jede besonders verschlossen wer.

den tann , und wovon die eine ausschließlich für Men»

schcn, die andere aus chließlich für Waaren bestimmtist.

Es dürfen für beyde Abtheilungen vier Stockwerke,

mit Inbegriff des Erdgeschosses, als zweckmäßig, an»

genommen iverden.

Anstatt des in zwey Abteilungen getheilten Kon.

tumazhauses töünen auch zwey neben einander gelt«

gene Häuser als gedoppeltes Kontumazhaus einge«

richtet werden.

§. 6?. *

Die Abtheiluna für Waaren bestehet aus einem

einzigen Saal oder Boden auf jedem Stockwerke,

dessen Höhe zu circa zwölf Schuhe festzusetzen wäre;

jeder Saal oder Boden aber ist dmch eine höchstens



zwsy Schuh Vobe Riegelmauer in vier Unterabthei»

lungen , zu einiger Sönderung der mchr ober weni«

gei verdächtigen , so wie der früher oder später an«

langenden Waaren zu theilen.

Die Kreutzstöcke der Säle oder Böden gehen von

oben bis wenigstens zwcy Schuhe vom Boden eines

jeden Saals; sie sollen höchstens drey bis vier Schuhe

voneinander abstehen, und sind, statt mit Fenstern,

an ihrer inner» Seite mit beweglichen Läden oder

sogenannten Jalousien, an ihrer äussern Seite aber

mit ganzen gut verschließenden Läden versehen.

Der Boden der Säle besteht aus Steinplatten

und die Wände aus der mit Kall beworfencn und

gcweißten Mauer; an jeder, der vier Seiten eines

Saal« wird eine kleine Erhöhung von Mauerwerk

angebracht, in deren Mitte eine einen Schuh im

Durchmesser hallende runde Schaale von Glas,

Serpentinsteil, oder englischem Steingut gelegt wer«

den kam» , welche zu den Mineralsäule < Räucherun,

gen dienelv »

In Ermangelung solcher größerer Säle, mögen

auch kleinere, hinlänglich hohe Zimmer, deren Winde

mit Kalk beworfen und geweM norden find, ge

braucht werden.

§. 68.

Auf dem Erdgeschoß dieser Abtheilung werden

zwen Gemächer zu Magazinen eingerichtet, wovon

das «ine zur Aufbewahrung der benöthigten neuen



Emballage/ Seiler, Bindfaden, Wachstuch, Papier

u. s. w dienet, das andere aber ausschließlich, für

Bewahrung der Mauchcrunqs» und Reinigungs-In»

gredlenzien , der Wachstuch » Kittel und ähnlich«

Kleidungsstücke der Arbmsmänner, und der zu Ver»

richiung ihrer Arbeit nolhwendigen, eisernen Geräth«

schaften, Schwämme und übrigem Waschzeug be»

stimmt ist.

Von allen diesen G rathschaften soll immer ein

hinlänglicher Vorrath bey der Anstalt bey Hanben scyn.

§. 69.. ,

» Jeder Saal oder Boden kann mit einer einzigen

Thür verschlossen werden; diese muS, zum Behuf

der Sicherheit, besonders fest, mit doppelten eisernen

Riegeln versehen und diese mit starten Schlössern

verwahrt styn.

z. 70.

Es darf in dieser Abtheilung kein Feuer ange»

macht, .noch irgend ein Rauchsang durchgeführt

wilden.

§. 7l.

Die zweyte Abheilung des Kontumazhausts be.

stehet ebenfalls aus vier Stockwerken, wovon das

erste od« der Erdgeschoß zu Kammern, zur Ausbe.

Wahrung , Lüftung und Reinigung der Effekten der

Reisenden , .eingerichtet wird, die übrigen aber nus»

schließlich für Fremde» die sich der Kontumaz zu

unterziehen haben , bestimmt sind.



;. 72.

Die letztbestimmten Ctockwerle werden so tinge.

theiit, daß in die einzelnen Zimmer nicht mehr als

eine Bettstelle zu stehen tommt , mit Ausnahme ei»

nes geräumigen Zimmers auf jedem Stockwerte, das

mit einem Ofen versehen und, so ferne es der un.

Verdächtige Gesundheitszustand der Kontumazhallen,

den erlaub», zum gemeinschaftlichen Geselischaflö«

zimmer benutzt wird.

j. 73.

Die Zimmer bestehen nur aus den mit Kalk de«

Neide«?« und aeweißtcn Wänden, oder höchstens aus

dem mit Kalt gcwcißten Getäfel ; teinerley Zierarth

wird barin gelitten; sie sind mit festen Thüren ver»

sch«, die durch verdoppelte Riegel, mit Anlcgschlös»

fern geschlossen werden.

In der Thür eines jeden der Schlafzimmer wird

ein feste«, jedoch z« eröffnendes, eifern.es Gitter ange,

bracht, durch welches besonders verdächtigen Perso»

nen ihre Bedürfnisse hereingegeben und Herausgenom»

men werden tonnen. > ^

In jedem dieser Zimmer wird ein kleines, steiner.

nes Gestell errichtet, welches zur Ausnahme d:r Räu»

chcrungsschale/ deren jedes Zimmer «ine haben soll,

bestimmt' ist. '

5. 74,

Die Bettstellen sollen, wo möglich, von Eisen seyn ;

tie Bellen selbst bejkhen aus einer Malratze , zwey

Leintüchern und einer Ueberdccke.

>
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;. 75>

Jede« Stockwerk kann durch eine einzige Thür,

die ebenfalls mit doppelten Riegeln und Anlegschlös.

fern, auch mit einem eisernen Gitter versehen ist, vcr,

schloff« und gänzlich abgesondert werden.

Jede« hat einen eigenen Abtritt , der ausserhalb

de« Gebäudes an dasselbe angemauert ist, und in

den von oben eine Wasserröhre mit einem Hahnen

geleitet wird, um von Zeit zu Zeit gereinigt werden

zu können : die Gtuben müssen durch Deckel wohl

»erschlossen werden , und letztere wären mit ein«

Lage von ungeloschenem Kalte oder Asche zu belegen,

die zuweilen erneuert werden müßte.

l. 76. '

Auf dem Eldgeschosse dieser Abtheilung werden

jwey besondere Gemächer eingefaßt , wovon das eine

zur Aufbewahrung dir für die Reisenden nöthige-i

Paellücher, Seele, Bindfaden, Papier u. f. w. , das

andere zur Bewahrung der nölhi<ftn Wucherung«,

und Reinigung«. Ingredienzien, Schwämme, Wach«,

tücher, eisernen Instrumente lc. bestimmt ist.

j. 77.

Da« auf die angezeigte Weise eingerichtete Ge.

bände wird ringsuln, in der Entfernung von 'wenig,

sten« zwölf Schritten von demselben, mit einer Ein.

fassung von zugespitzten Pfählen oder einer Mauer

s« verwahrt: daß niemand ohne Gefahr über die.

stlbe sich hinwegbegeben und fiüchtig machen tönne.



In der Entfernung von wiederum zwölf Schrit.

ten von dieser Einfassung wird eine zwcyte, ähnliche

angebracht, um erssern Endzweck zu verstärken und

zu verhüten : daß keine verdächtige Waaren verstohle.

ner Weise herüber geschafft und der Kontumaz «nt»

zogen werden tonnen.

Beyde Einfassungen weiden übrigens, dem Ein«

gange des Kontumazhcmses gegenüber, mit fest zu

schliessenoen Pforten versehen.

> 78.

In der entlegensten Ecke zwischen den beyden

Einfassungen wird der Platz angewiesen, der zur

Beerdigung dienen kann: seine, Beschaffenheit muß

so seyn, daß auf demselben hinlänglich liefe Gruben

gegraben werden können.

j, 73.

Am Eingange zu dem Kontumazhaus, zwischen

der ersten und zweyten Einfassung, wird das zweyte

Gebäude oder das Wohnhaus aufgeführt.

Da sein Zweck in der Aufnähme und Beherber,

gnng des aufzustellenden Personale, so wie der noch»

wendig erforderlichen Militärwache , und in der Er»

leichterung des von ihr zu verrichtenden Dienstes be«

steht; so wird dasselbe diesem entsprechend eingerich«

tet, und es ist überstüßig, hier eine ausgedehnte Vor»

schrlft deßhalben zu geben.
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§. «Ü. '

Endlich wird noch , ebenfalls zwischen dir «sten

und zwcyten Einfassung, an der schicklichsten Stelle,

mit einer besondern Eingrenzung umgeben , ein

Schopf mit Ställen ecbaut/ theils zur Verwahrung

der mit Fremden aus vcrdäch'igcn Gegenden her»

kommenden Thiere, theils auch zur Aufbewahrung

des bcy der Anstalt nothwendigen Holzes, der Ki,

sten » Fasser u. s. w.

Die Bestimmung seiner nähern Einrichtung aber

muß dem Lotalbedürsnisse überlassen bleiben.

Der Landammann der Schweiz ist eingeladen :

nach den aufgestelllen Ideen von solchen Gebäude»

architektonische Zeichnungen und die dazu gehörigen

Kostens -Devise entwerfen, zu lassen, die in dem etd»

genösslschen Archive aufbewahrt werden.

c) Aufstellung des nöthtgen Personale.

§. »2. .

Das Personale der Anstalt ist folgendes:

«.) Ein Oberaufseher oder Direktor, dem die

Oderaufsicht und Direlzion der ganz« Anstalt

anvertraut ist.

Er muß ein vertrauter, sachkundiger, er»

probt rechtschaffener, mit der italienischen,

französischen und deutscheu Sprache, bekannt«



Mann seyn, und ist verbunden: eine Kauzion

von <«oo. Franken zu leisten.

b) Ein Arzt, der hinlängliche medizinisch« und

chirurgische Kenntnisse besitze und, wo möglich,

schon in Kontumaz. Lazarethcn oder Spitälern

ang stellt gewesen, oder wenigstens mit ihrer

Einrichtung einigermaßen vertraut siy. *

c.) Ein Unteraufseher, als Gehülfe dcS Ober,

aufsthers, der, unter dessen Leitung, über die

Beobachtung der emgeführten Verordnungen«

wacht, dessen hauptsächliches Geschäft aber

seyn wird: als Sekretär der Anstalt, die Re»

gister, in Betreff der ein » und ausgehenden

Maaren, der Reisenden, so wie die Rechnung

der eingehenden Gelder zu führen.

Es wird deßnahen hierzu vorzüglich ein

in Handelsgeschäften gesi>.. euer Mann ersordert.

Wann sich die in den obigen Artikeln

«mahnten Erfordernisse des Obcraufsehers und

des Arztes, oder des Arztes und Unteraufschcrs

in einer Person vereiniget finden lassen, soll,

r-a ein: Vereinigung oender Stellen sehr zweck»

mäßig wäre, darauf besonders Bedacht ge«

nommen werden, und einem solchen Manne

alsdann auch der Gehalt beyder Stellen zu

gut kommen,

«l») Zwly Wärt«, die sowohl für die Bedürf,

Nisse der Kontumaz haltenden Gesunden, als
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insbesondere für die Abwart der Kraulen

sorgen müßten.

Einer davon wenigstens muß verheirathet

styn, und seine Frau bey sich haben, damit

sie als Wärterin für weibliche Kontumazhal»

' tttide dienen möge.

e.) Drey Arbeitsmänner zum Ein» und Aus»

tragen der Waaren, zum Ein» und Auspacken

derselben und der damit vorzunehmenden Be»

Handlung und Reinigung.

Es müßte wenigstens einer davon im Em,

ballieren , Verpacken und Bezeichnen der Waa»

«en schon geübt styn. ,

Ein vierter würde vorzüglich zu Besorgung

der Thier« zu bestellen styn.

5.) Zwey Mägde , wovon die eine die Küche ,

die andere die Wasche, so wie die Reinlich«

Haltung des Wohnhauses zu besorgen hätte.

8) Die Militärwache. Die Zahl derselben

kann nicht bestimmt werden, sondern hängr

von der Frequenz des Passes, dem Umfang«

der Anstalt und der Leichtigkeit dnrchzuschle»,

chen ober allmfaM selbst aus der Quzran.

tän.eanstalt zu entkommen/ ab.
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Pflichten, Verrichtungen und Vesoldung dieser

Angestellten.

z.) Oberaufseher der Anstalt. .

z. 8ö.

Der Oberaufseher oder Direktor führt die Ober«

aufsicht über die ganze Anstalt : alle übrigen Angestell,

ten sind ihm untergeordnet / und empfangen seine

Aufträge oder Befehlt/ und er hat allein die Schlüssel

des Kontumazham'es in seiner Verwahrung, welche

er alle Abende zu Hanben nehmen wird.

j. 84

Eben so steht auch mMücklich die Militärmacht

unter seiner Aufsicht und Disposizion, und der dabey

angestellte Unteroffizier hat seine Befehle anzunehmen

und zu vollziehen.

5. 85.

Der Oberaufseher steht in unmittelbarer Kor«,

spondenz mit der Zentral. Sanitätsbehörde, oder der

an ihrer Statt anzuweisenden Behörde, und er giebt

ihr wöchentlich regelmäßigen Bericht über alle unter

sein« Diretzion sich ereignenden Voifallenheiten , so

wie er ihr auch das vierzehentägige Verzeichnis der

in die Anstalt aufgenommenen oder daraus entlassenen

Menschen und Maaren mittheilt.

« §. «6.

Ohne seine Einwilligung, linnen weder Menschen

noch Maaren aus dem Kontumazhause entlassen wer«
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den; er unterschreibt daher alle von dem Sekretär

aufgesetzten oder ausgestellten Quarantänescheine.

§. 87.

Er wird fich besonders angelegen scyn lassen : daß

die aufgenommenen Fremden Mit dem Nöthigen gut

besorgt seyen; daß keinerley Gefährden durch sie oder

gegen sie getrieben; daß die Absonderung derselben

nach den verschiedenen Stockwerken gehörig beobachtet

und überhaupt alle Vorschriften, in Betreff derselben,

pünktlich erfüllt werden.

§. 83. '

Richt weniger wird er sich angelegen seyn lassen:

daß die eingebrachten Waaren gut besorgt, vorschrifts»

mäßig behandelt und vor Beschädigung möglichst

gesichert werden. ,

Ein gleiches ist ihm, in Betreff der Effekt«, de«

Reisenden, auferlegt.

In so fern« diese durch seine erwiestne Schuld

oder Nachläßigkeit geschadigt werden ; soll die von

dem Aufseher geleistete Kauzion für den Schaden«,

sotz verwendet werden.

- 5. K9.

Wenn einer der Quarantänehaltenden oder auch

tiner der Angestellten erkranken, oder sich bcy eincm

derselben nur ein verdächtiger Zufall zeigen sollte,

wird er sogleich denselben ausser alle Kommunikation

mit
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mit nnbern setzen, den Arzt lierbeyrufcn, und sich

von diesem ein schriftliches Befinden geben lassen.

Findet der letztere,' daß der Zufall oder die

Krankheit gefahrloser Art sey, und keine Ansteckungs«

gefnhr dabey obwallc; so maa, wiederum eine vor»

fichtige Kommunikazion Statt finden.

Ist aber das Befinden des Arztes nicht durchaus

beruhigend; so wird er d,e strengste Absonderung

anbefehlen, dem Kranken aber einen Abwart zugeben,

der ebenfalls, ausser unmittelbarer Gemeinschaft mit

andern Menschen, denselben unter unten berührten

Vorsichtsmaßregeln, zu besorgen hat.

Für mehrere Kranke dient ein und derselbe Abwart.

Von dem schriftlichen Befinden des Arztes s ^°hl,

«ls von seinen getroffenen Vorkehrungen wi>d üvri«

gens der Oderaufseher schleunigen Bericht an die

Zentral . Sanitalstommissson oder die ihm angewie

sene Behörde erstatten.

,§. 90.

Im Falle er gegen seine Untergebenen, wegen ver»

absäumterPfllchlerfüllun!;, ungel,or»amcm oder unmo»

ralischem Lebenswandel, einige Beschwerden zu führen

hätte , wird er dieselbe an die Zentralbehörde gelan«

gen lassen, die darauf da5 nöthig Erachtete ver«

füge« wird.

Auch ist ihm, in Betreff der Dienstleute, die Voll»

macht gegeben : im Falle grober Vergehen «der wtrk»

N.Bd. N

^
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sicher Veruntreuung, dieselben sogleich ausser Dienst

zu setzen, und in letztem Falle sie dem tompetierlichen

Richter zu übergeben, woben sich jedoch wohl versteht:

daß die Miss« Dienst gesetzte Person das Kontumaz.

Haus nur dann »erlassen darf, wenn nach dem Be>

finden des Arztes dieses ohne Bedenken geschehen und

teinerley Gefahr damit verbunden seyn kann.

»

§. 0l.

Er nimmt wöchentlich die von den Menschen und

W mren durch den Sekretär ,» beziehenden Quaran«

tänegebühren, nach Kontrollier»««, der Rechnung/ des

letztcrn, in Empfang; so wie hingegen auch die Zah.

lungen an die Angestellten durch ihn geschehen.

Ucbet beydes hält er der Zentralbehörde genaue

Rechnung in, einem eigens diesfalls führenden Kas«

sabuch.

i. 92.

Er ist ferner gehalten: sich wahrend seiner Dienst,

zeit .niemals von der Quarantaneanstalt unter keiner,

lcy Vorwlind zu entfernen, sondern ihr ausschließlich

alle Zeit zu widmen ; es w?',re dann : daß er hierzu

die ausdrückliche Einwilligung der Zentral > Sanitäts,

behörde oder der ihm angewiesenen Behörde einge.

geholt und erhalle» hätte.'

' z. 93. ^

Seine Besoldung wird auf zehen neue Loulsb'or

monatliche, wahrend feincr Dicusticit, zu bestimm»

^
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vorgeschlagen, wohey> jedoch ausdrücklich v«standen

ist: daß er für seinen Unterhalt, so wie für das ihm

benöthigte Hausgeläthe, ftlbst zu sorgen hat.

K) Der Arzt.

z. 9^. '

Der Arzt ist verpflichtet : wöchentlich zlvcy Mal

regelmäßig die Quarantaneanstalt zn besuchen, sich

über den Gesuudheillizustand der in derselben aufge«

nommenen Fremden sowohl, als der dabey Angcsiell»

ten genau zu eltuudi.,en , und ein schriftliches Be»

finden darüber dem Oderaufseher zu übcrgebeu.

.§. 95.

Ausser den gewohnten Besuchen ist er verpflichtet :

so bald sich irgend 'eine Quarantäne haltende oder

bey der Anstalt angcstcll« Pmon unpäßlich befindet,

sich zu derselben, auf erhaltene Anffordarung des

Oberaufsthers , unverzüglich zu begeben und über ihren

Zuliant» die genaueste Erkundigung einzuziehen.

z. 95,

Er wird seine Benierkungen und sein Bcstnden

dem Oderaufseher sowol)l mündlich als schleich

miltheilen, und, in so fern sich etwas verdächtiges aus

dem Zustande der betreffenden Person ergäbe, wird,

« mit jenem die nöthigen Maßregeln zur gänzlichen

Minderung derselbe» verabreden und in Aussührung

bringen helfen.



,§.9-5

Er wird die betreffende Person mit den benothig,

ten Arzncycn versehen. Zu diesem Ende/ wen» leine

Apotheke in der Nahe der Anstalt scnn sollte, wird

er einen kleinen Vorrat!) der nothwendiggen und gc.

bräuchlichsten Arzneymittel in einem eigens anzu.

weisenden Zimmer des zwcyten Gebäudes anlegen.

Wenn aber eine öffentliche Aphotheke in der

Nähe styn sollte, wird er die Arzneyen aus derselben

verschreiben.

§. 98.

Ehe er eine in der QuaraZtancanstalt unpäßlich

oder krank gewordene Person besucht, wird er jedes,

mal seine Kleider in dem zwcnten Gebäude oder

Wohnhanse ablegen, und dagegen einen lleberzug von

wohl durchräucherter Wachslcinwand und eine Kappe

und Handschuhe von gleichem Stoff anziehen.

Nach vollende'em Besuche wird er , nachdem er

diesen Uebcrzug adgclegt hat, und ehe er seine Klei,

dnng wieder anzieht, sein Gcsicht und seine Hände

mit verdünnte"! Wg waschen , und auch seinen

Ml,»d einige Mal misipi'chlcn, odcr er wird sich eine

halbe Stünde dcn Snlpetersmlle» Dämpft,, aussäen;

die gleiche Vorsicht wird er beu jedesmaligem Besuche wie»

dcrholen; und es blecht ihm dann unbenommen,

wieder in Umgang mit andern Menschen zu lrtte«.



z. 99.

sollte sich aber mis stinem Bruche und Befinden

ergeben , daß unzweydcutige Zeichen einer verdächtigen!,

ansteckenden Krankheit und n.-ymentlich Vorbothen oder

Symptome der gelben Fieberseuche den dem betreffen^

den Kranken sich äusserten ; so ist er verpflichtet : von

diesem Zeitpunkte an, die Anstalt leinen Augenblick

mehr zu verlassen und/ in Betreff seiner eigenen

Sicherheit und der mit ihm annoch nothwendii, kom«

munizierenden Personen, die nvten vorkommenden

Norsichtsregeln zn beobachten.

^. lN0.

Er wird sich angelegen scyn lassen : ans die medi«

zinifche oder chirurgische Behandlung rer Kranken

die gewissenhafteste Sorgfalt zu verwenden, nnb sich

bey ihrer Besorgung weder Zeit noch Müh« danern

zu lassen.

§. 10l. ^ ^„^„

Er" ist gehalten : ein Tagebuch der behandelte»

Kranken z» führen und in dasselbe die vollständigen

Rezepte einzutragen.

Dieses Tagebuch wirb er, auf Verlangen der

Zentral' Sanitätsbehötdc oder einer von ihr bezeichne»

ten Behörde / vorweisen,

i. 502.

Er wird bemüht seyn : sich eine möglichst vollständige

Kennlniß pon den ansteckenden/ fi<belhafcenKranchetteu
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und insbesondere der gelben Ficbersmche zu verschaffen,

und zu diesem Ende wird er die nciicstcn Schriften üb«

diesen Gegenstand zu seinem Hauptstuüium machen.

§, <03>

Da die in der Qüaramäneanstalt aufgenommenen

Personen, mit Ausnahme der Dicustleute , die benö.

thigten Arzneyen, s» wie die Bemühung des Arztes

selbst ,u bezahlen haben; so ist er verpflichtet: seine

dieyfälligeu Anforderungen an dieselben, sowohl für

Arzneyen, als für seine Mühwalt so mäßig als mög.

lich und den üblichen Preisen konform zu machen,

damit keine begründeten Beschwernisse von den bccref»

.senden Personen gegen ihn geführt »Verden , und sie nicht

im Falle fcyen , Klagen durch den Oberausseher an di<

Zentralbehörde oder die von ihr anaewlesene Behörde

gelangen zu lassen, als wozu sie berechttg« find.'

z. 10^. ' ' -

Er wnH übrigens, so viel an ihm liegt, dahin

trachten: daß die Vorschriften, zur Reinigung der

Menschen und Waaren. pünktlich erfüllt und nichts'

verabsäumt werde^ was zu S'cherstcllung von Anstec«

kmigsgefahr dienen kann ; so wie er auch besonders

verpflichtet ist: von dem etwa Versäumten oder noch

nolhwendig Einzuführenden , nebst seinen Vorschlägen ,

der Zentral, Saüitäcsbchördt Kenulniß zu geben.,

5 WS. >

Er erhält als Wartgeld, so lang die Quarantäne.

Anstatt ttOntt ist/ und' in der Voraussetzuna: daß



«r tm Fasse ist, in der Nahe der Anstatt zu wohnen,

eine wöchentliche Besoldung von einer neuen Louisd'or.

§. i08.

Der Landamman der Schweiz ist bevollmächtigt:

in eintretendem Falle , eine den Uniständen ange,

messene Erhöhung des Gehaltes dieser bcyden Veam.

ten und, aus den Fall eines in solchem Dienste sterben«

den Beamten, eine billige Gratifttazion , zu Gunsten

seiner Hinterlasse««« , der Tagsatzung anzutragen.

'S.) Der Untlt'iusseher oder Sekretär.

§. W7.

Der Uutcrausseher oder Sekretär hält eben so, wle

der Oberaufseher, gehörige Aussicht auf alles, was

die Quarantäne-Anstalt betriff! ; er geht diesem ,

«ls sein Gchülfc, in allem nach bestem Vermögen

«n die Hand; wacht mit ihn» über strenge Vollzie«

hm,g der gegebenen Vorschriften z zeigt ihm gewissen.

Haft an, w,s er Nachthcüigcs oder Gefährliches

bemerkt ; ist ihm übrigens aber untergeordnet.

., tz, 108.

E? führt ws Negisier ü^ber alle ankommenden Waa»

ren. Zu diesem Ende bestimmt er ein eigenes Buch , in

welches er, sogleich bcy Ankunft der Wiare, einträgt:

,.) Das Datum der Ankunft. -

b.) Den Nahnsen des Fuhrmanns,

r) Die Zlrt der Verpackung: od Ballen,' Sitte,

Kisten, Fässer, ,,. ^',



<i.) Das Zeichen oder Nummer der Kellt.

e) Die Beschaffenheit oder den Nahmt« der

Waare ,- >

5) Die Menge oder Gewicht dtrselben.

8) Ob Fnhrbriese oder andere Papiere und

welche,, dazu hinterlegt worden.

§. !09.

Er fertiget EmpfanZscheine für die ankommen»

den Waaren aus, und unterzeichnet sie nach dem

zur» l^Kt. L. beyliegenden Formular.

Er führt das Neqicjl.er über alle abgehenden Waa.

«n, u?id hält hi-rzu ebenfalls ein eigenes Buch, in

welches er, nach Vorschrift des tz. ins., das gleiche

Detail/ mit Beysügung : wie lange die Waare der

Reimgung ausgesetzt, und dasi ihr ein Quarantäne»

schein mitgegeben worden , eintragt.

§, , N I. ,

Er stellt die Quarantancscheine nach vorgcschrie«

bencm Forniular (^, .52. dieser Verordnung) aus.

Diese Mulsin aber, ncbst seiner Unterschrift, noch mit

derjenigen des Oberauisehers versehen seyn.

Er zieht gegen dicsen Quarantäneschein die frü>

her ausgefertigten Enchfangschcinc zurück.

§. Il2.

»Er bezieht die auf Waaren gclcUe Quarantäne«

Gebühr, lühu hierüber ein eigenes Kaffabuch, und über.
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gilbt wöchentlich den Betrag sincr Rechnlina dem

Odcraufsther, der die Richtigtelt derselben zu ton«

trolllcrcn hac.

§. ll3.

Er stellt die für die zu. entlassenden Fremden noth»

wendigen Gesundheit«!, und Quaraütänescheine nach

vorgeschrichenem Formular aus , die «der, nebst seiner

llüllri'chrift , mit dt« 5li Odcrauffthers verwahrt

seyn müssen. . . . , .

Er bezieht die Hierauf gcschte Taxe , führt darü.

bcr in seinem K^ssabucde Rechnung, und verfährt

übrigens ganz damit nach Anleitung des §. l»«.

Er ist vorzüglich bey der Behandlung der Waa>

ren zugegen, sorgt dafür: daß dieselben nichl beschä»

digct, nicht veruntceuet und sorgfältig wictcrum.,

so vervackc und mit Nummer und Zeichen versehen,

werden, wie sie es bey ihrer Ankunft waren.

z. llb. ^ ' ^

Er erhaltet, wahrend seiner Dienstzeit, eine mo,

natliche Besoldung von sechs neuen Louisd'ors, ver»

schaft sich aber dabcy, das bei'.üthlgte Haus^er^lh,

so wie Speill und Tränt sechst.. , , ,.. . .. .

" v.) Die Wärter.

§. ll?.

De« Dienst der W«t«r besteht : in ' Besorgung

und Wartung der in das K»ntnmazhaus iuifgenom»
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«Nene« Personen , vorzüglich aber der Kranken ; deß.

nahen ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet

w rden soll , zn der einten dieser Stelle« ein chiiutt'

gisches Subjekt auszuwälK«.

f. i«8.

Sie werden dalicr die Quarantänehastenden mlt

den ««thwendi^l' Bedürfntsst!i versehen , ihnen Speise

und Trank zutragen, für Rellchallung des Zimmers

und die Iurüüung tcr Betten sorgen.

l. <l9.

Sie werden die unten anzuführenden Räuchern«»

gen und Lüftungen <« den Kammer« der ausgenom»

menen Peisouen besorgen.

Sie verrichten ebenfalls die Lüftung und Reini,

gunq der in den Koffern der Arcinden cnlhalmien

Effekten und Hardes; jedoch darf die erste Eröffüüu^

dieser Effekten nicht anders, als i« Gegenwart des

Oberaufschers oder des Sekretäre, borgenomnlen,- und

es mi'ß von die,«>u ein spezifiziertes Verzetchniß des

Inhaltes aufgesetzt werden.

Auch hat de« Fremde das Recht , wenn^ er in

unverdächtigem Gesundhemzustande in der Änssalt

anlangt , zu begehren : daß dies.s Verzcichniß in seli

ner Ocgcuwatt aufgenommen werde.

Dte Wärter sind sodann für diese Effekten ver.

ontwvttlich. > .^ ,
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Wenn eine jn du Quarantäne «ufgenommene

Person erkrankt: so wird ihr einer dieser Wärter zu»

gegeben, der dann verpflichtet ist: nach Beschaffen«

'heit der Krankheit, sich ebenfall' der Abänderung

von andern Menschen zu unterziehen, und allein mit

Adwartung .der tränten Person sich zu beschäftigen.,

Wenn aber, mchre« Personen trank fallen; so ist

<r verbunden: sie gemeinschaftlich mit allem Nöthi,

gen zu besorgen und se:ne Dienstzeit unter sie zu

theilen : dem Oderaufseher ist es überlassen , ihm die

Anzahl der Kranken zur Wartung anzuweisen. , .

z. iA,'>

Im Falle ein Kranker stirbt, besorgt der Wärter

die Einwicklung und Verwahrung des Leichnams in

den Sarg oder in ein anderes, schickliches Behältniß

«nd reinigt hernach das Vctt , so wie alle zurückge»

bliebenen, gebrauchten Effekttn des Verstorbenen ,

nach der ihm gegebenen Vorschrift. ,

Die Wärter werden sich angelegen seyn lassen,

die Befehle und Aufträge des Oberaufschers , dessen

Gehülfen und des Arztes, ohne Widerrede, zu voll»

iichen, ihnen gehorsam und zugethan zu seyn ; so wie

ihn«« besonders auch anbedungen ist : gegen die

Fremden und vorMlich die jt ranken, ein gefitle»

tes, bescheidenes und. sanftmüthtges Benehmen z»

beobachte«/ sie treu und zuvorkommend zu betiF»

nen/ und M leintrleH Klagen Arllaß zu Aben^ so

^
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wie es auch hinwiede-um ihre Pflicht ist: wenn sie

bey diesen -etw^s Unrichtiges, Verdächtiges oder" Nor.

schriflwidriges bewerten, sogleich die Anzeige daoo»

dem Oberaussehcr oder dessen Gehülst» zu machen.

Sie erhalten voll dem Oberausseher wöchentliche

Besoldung, die per Diensttag in ein und. ein halbe«

bis zwcy Frank?« bestehen soll , woraus sie sich aber

sc bst zu ernähren haben. Dabey ist ihnen nicht vcr.

bochen, wenn Fremde mit ihrer Wartung wohl zu.

frieden find, von diesen ein frcynMlgeö Geschenk

anzunehmen.

k) Die Arbeitsmanner.

§. <25.

Der Dienst der Arbeitsmanner besteht in dem

Empfange der für die Quarantäne bcstilnmten W^a.

ren-Kslli; im Tragen derselben auf die angewiesenen

Böden; in Eröffnung Mio Deballletung derselben;

in den mit den Maren selbst und ihrer Emballage ,

zu ihrer Reinigung und Lüftung, vorzunehmenden

Arbeiten, und in der Wiedttverpackung und Nczeich.

nung derselben, insofern Zeichen und Nummer ver«

wli'cht und neue Emballage gebraucht seyn sollte;

endlich in der Avllesernng an tie Fuhr.

i. l2^.

Bey der Eröffnung der Waaren,' scyen sie in

Bollen, Fässer», Kisten ic., werden sie sorgfältig zu

Werl gehen, damit nichts unnölhigcr Weise beschH.

dtgt ob« verdbreen werde, sie werben jedesmal an
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ten Oberaufseh'r oder dessen Gehülfen die Anfrage

machen:' ob die Waare nur zum Thcil od« gänzlich

von der Emballage entblößt we.den mW.

§, 127.

Ben der Wiedcrverrackung der Waaren werden

sie gmau dahin trachten: daß dieselben, so viel immer

möglich, auf gleiche Art gut verpackt, und die Bal«

!c>te weder an Größe, »»och an Fo^m u. s. w. we<

sentlich verschieden seyen. -,

Es soll daher einer von ihnen vorzmweise mit.

diesem Geschäfte sich, besaßen und, so viel möglich,

ausschließlich die Verpackung und Bezeichnung der

Kolli besorgen.

, §. <23.

Ben den Handgriffen, die sie mit den zu reini.

genden Maaren vorzunehmen haben, werden sie sich

vünklllch an die ihnen von dem Obcrausscher er,

lheilten Vorschriften hallen ; auch jedesmal vorher

eigens, hlerzu bestimmte Kittel von Wachsleinwand,

auch solche Handschuhe und Mtzen anziehen ; diese

wttbcn sie, nach vollendeter Arbeit, im Kontumaz«

Hause selbst an dem hier;,, bestimmten Orte ablegen,

üch das Gesicht mit verdünutcm Eßig waschen und

eben damit den Mund ausspülen.

Eie Men jedesmal diese Vsvsichtöreqeln beobach»

li», che sie mit einem andern Menschen Verkehr haben.

Die Albeitsmänner werben sich übrigens angelt

gen seyn lassen : die Bifthle uch schräge VeV Ober

:<

.^'



«ufsehers oder dessen Gehülfen genau zu beobachten,

ugd ihnen den schuldigen Gehorsam ;u erweist!, ; so

wie es ihre Pflicht ist: wenn sie etwas. Verdächtiges ,

Unrichtiges oder der Anstalt Nachteiliges bemerken,

sogleich es dem Oderausseher oder dessen Ochülfen

anzu^ci^ln. '

§. lÄ0.

Sie erhalten von dem Oberaufseher wöchentlich

einen Lohn von ein und einem Halden bis zwey Fran,

ten per Diensitag, womit sie sich' aber stobst zu e»

«ähren haben.

?.) Die Mägde,

j. <3l.

Der Dittlst 3er ersten Viagd besteht im Kochen

und Zubereiten der Sveiscn für die Quarantäne

Haltenyen Personen , und in der Aufsicht der vom

Staate nothwendig, anzuschaffenden Hausgerathe.

5. 132.

Der Dienst der zweyten Magd besteht im Wa.

scheu, Trocknen und Zurüsten der den aufgenomme.

nen Personen unentbehrlichem Wäsche und Kleidungs.

stücke, so wie selbst.

Doch sollen sich diese beyde Dienstbotbcu Wechsel«

weise ln ihrer Arbeit Helfen und unterstützen.

'§. 433.

Sie hängen übrigens ebenfalls von dem OKsvauf,

ftheü ab, und erhalten von ihm einen Wochenlohn
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von sechs Franke«, woraus sie sich aber selbst zu

ernähren haben. .

Es soll nämlich in der Anstalt selbst Haushaltung

gemacht und für jedermann Tisch gehalten werden,

wo alsdann diejenige« Angestellten , die sich aus

ihrem Lohn zu ernähren haben , dafür ein durch

den Aufseher zu bestimmendes Billiges entlichten.

6.) Die Militärwache.

'„ ' z. 55!.,

Die Mllitärwache besteht, nach Verhältnis der

Lokalität, aus einer größern oder lleinern Anzahl

Mannschaft mit einem Unterosftzier.

§. lsö.

Dieser ist mit seiner Mannschaft dem Obttauf»

scher untergeordnet und verpflichtet: seine Befehle

sogleich zu vollziehen. >»

§. 536.

Nebst dicsem besteht der regulär« Dienst der

Mannschaft darin: daß immer zwey Mann Wache

stehen, einer cm dem Einsangt' des Gebäudes, der

andere an dessen emgcaenqesctzter Seite , ober da,

wo die Lokalität am iMesten Gefährden erlauben

würde.

5. 137.

Sie haltet jeden an, der unerlaubter Weise un>

ohne schriftliches Zeugnis sich «us b« Anstalt «ntftr.
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neu oder Effekten daraus flüchten wollte , und soll

auf jeden, der nach dreymaligem Anrufen nicht Red«

stehen wollte, Feuer gebeu^

§. l28.

Sie läßt »iemand aus dem Kontnwgzgcbäude hin»

ausgehen, er habe dann eine schriftliche Erlaubnis

von dem Oberaüfseßer , ober sey ein Angestellter der

Anstalt.

z. l33.

Ihr selbst ist der Eintritt in das Kantumazge,

bände , ohne ausdrückliche Aufforderung des Oberaus»

schers , streng untersagt.

Eie läßt weder Rciseude, Thiere, noch Waaren

auf der yorbcysührenden Straße passive» , ehe sie sich

über ihre unverdächtige Eigenschaft durch Gesundheits«

oder Quarantäncscheine bey dem Oberaufsehrr hin»

länglich legitimiert haben.

-' > ,,. l l^l. ^

Erst, w?«« dieß geschehen ist, und mit ausdrück»

sicher Einwilligung des Ooeraufschn-s, gestattet sie den

Durchpaß; im «ntgegeng' setzten Falle weist, sie die

Reisenden, Thiere oder Waarenladungen in die An.

fialt, und ist berechtigt : gegen Widersetzliche die

Waffen zu gebrauchen, um sie durch Gewalt zum

Gehorsam- zu Minzen.

«m



Um das unerlaubte Durchgeht» von Reisenden

oder Waaren zu erschweren/ wird an der Landstraße

ein Schlagbaum errichtet.

^
v.) Behandlung der Waaren.

So bald Waaren ,' die der Quarantäne oder Rei»

nigung zu unterwerfen sind , bcy dem Kontumazhaus

anlangen, wcrdensie, nachdem^olche vom Fuhrmann«

sind abgeladen worden/ von den Ardcitsmännern in

Empfang genommen/

Hier wird von dem Untcraussther die Liste der,

selben / nebst Nummer und Zeichen/ nach Anleitung

des j. «8. dieser Verordnung, schriftlich aufgenommen.

So bald dieß geschehen ist , werden die Waaren

von den Arbejlsmänncrn auf den dazu bestimmten

Saal oder Boden gebracht, sorgfältig eröffnet, die

Emballage hinwegaenommen, und die Kmügüch an,

steckungsfähigen Stoffe, als: Wolle, Baumwolle/

Seide, die daraus verarbeiteten Fabrikate, ferner«

Felle, Haute, Pelzwaaren, H^are und Fcoern mög,

üchst abgesondert und in die für ste bestimmte , beson«

de« Abtheilung des Bodens getragen.

z. l^. , , '

Alle wahrend vierzchcn Tagen anlangende infek«

tible Waare wird auf den gleichen Boden, jedoch,

U. Bd. O



nachdem sie früher oder später angelommeu , in tu

besondere Unterabtheilung des Bodens gebracht.

Nach Verstuß dieser Zeil wird der Boden für

neu angekommenen Waaren geschlossen, und die dam

verwahrten haben die vorschriftmäßige Kontumaz,

zeit, je nach Vcschaffercheit ihrer Anstcckungsfähigleit ,

zu bestehen.

Der unterste Vodcn oder das Erdgeschoß ist aus.

schließlich für die Aufnahme und Bewahrung solcher

Waaren bestimmt, die an sich nicht giftempfäxg.

lich, sondern nur in empfänglicher Emballage vcr.

packt angekommen find, oder auch solcher, die den

Mmeralsäure. Räucherungen nicht ausgesetzt werden

tonnen, ohne beschädigt zu werden.

§. 4M

Die Emballage ist allezeit als ei» Theil der zu

reinigenden Waare anzusehen , und sie ist daher b«

gleichen Vorschrift, wie jede andere ansteckungsfähige

Waare, unterworfen.

§. l^7. '

Die Eröffnung per Kolli und Entblößung von

ihrer Emballage darf nie durch unmittelbare Beruh,

rung mit einem Thcile des Körpers vorgenommen

werden, sondern geschiehet jederzeit vermittelst eis«,

ner Instrumente.

Es werden hierzu «fordert:

»-) Einige mit laugen Armen versehene Scheeren.

l») Einige mit^ einem eisernen Stiel versehene MGr.



«.) Einigt mit tinem eisernen Stiel versehene

Haken.

6.) Einige mit clito ^ Hämmer.

«) Einige mit «Kt« Hebelsen,

f.) Ein paar <iit» Aexte.

8.) Drey üito Gabeln.

Die Arbeilsmann« sollen sich in dem Gebrauch

dieser Instrumente >o üben, daß sie mit Fertigkeit

damit umzugehen) und alle nöthigen Urbciten damit

zu verrichten wissen.

§. M.

Die Reinigung der Waaren selbst geschieht:

2.) Durch Lüftung. ,

Zu diesem Endzwecke werden die Maaren

von aller Bedeckung entblößt, dem ununter»

brochenen Strome der Luft ausgesetzt ; es

müssen daher die Kreutzstöcke , mit Abnahme

gewisser Stunden , wo die Mineralsäure » Räu«

cherungen vorgenommen werden , beständig

offen und der Zutritt der Luft frey seyn : <l

werden daher des Nachts nur die inner,, oder Ja«

lousieläoen geschlossen ,. die immer einen Zn«

gang der Luft gestatten ; die Waaren müssen

jeden andern Tag, vermittelst der eisernen Ga,

beln, gekehrt werden, so: daß ihre untere

, Fläche, wie die obere, von dem Luftzüge be.

strichen werbe,

b.) Durch Mineralsaure. Dämpfe, vorzüglich die

gewöhnlichen Salzsäuren, und orygenirten Salj>

säure » Dämpft. ^

O 2
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Zu diesem letztern Endzweck werden tie

äussern Läden an den Kreutzstöcken, so wie

alle übrigen Oessnungen gut verschlossen ; in

zwey der angebrachten Schaalen wird, zur

Entwicklung der orugenirten Salzsäure. Da'm.

pfe, als der vorzüglich wirksamen, zu gleich«

Zeit ein Gemisch geworfen, nach d»m Ver.

hältniß eines Raumes von vierzig Schuhen

in der Länge und Breite und zwölf Schuhen

in der Höhe, von acht Loch Kochsalz, zwe,

Loth pulverisierten Brunnstein, mit vier Loch

Wasser in jede Schaale. mit einander wohl

zerrieben, und hernach sechs Loth reines Vi.

triolöhl auf jede Schaale unter schnellem Um.

rüffrcn gegossen, worauf sich die dieses ver.

richtenden Personen schnell aus dem Saale

entfernen und die Thüre verschliessen.

Die Läden, so wie alle Oessnungen, wer.

den während vier bis sechs Stunden sorgfäl.

tig beschlossen behalten, nach dieser Zeit aber

werden sie wiederum von allen Seiten geöff.

net, und dem Luftstrome freyer Zutritt verschafft.

Diese Operazion wird in dem gleichen

Saale jeden dritten Tag vorgenommen und

wiederholt.

Anmerkung. Wenn sich Maaren in dem

Saale befinden sollten, die ohne Schaden den

Mincralsäure . Da'mvfen nicht «»««esetzt wer.

dm tonnen, wie dieß von der Seide z. B.

und manchen farbig«,, Stoffen behauptet
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wird; so müssen sie entweder vorher aus dem

Saale entfernt werden, wenn dieß ohne Ge»

fahr oder große Unbequemlichkeit geschehen

kann, oder aber sorgfältig bedeckt werden,

wozu ein Umschlag oder Troggehäusc von

verzinntem Eisenbleche , das .laktert ober mit

Oehlfarbe bestrichen wäre , am zweckmäßigsten

dienen dürfte.

Diese Stoffe wären sodann aber noch

der Essigsäure . oder aromatische» Räuche«

rung zu unterworfen.

o.) Durch das Eintauchen in giftwidrige Flüsi

figkeiten und Abwaschen mit denselben.

Zu ersterm Endzwecke dienen olle Säuren,

wenn sie so verdünnt sind, daß sie auf den

eingetauchten Körper selbst keine zerstörende

Wirkung mehr haben ; jedoch sind als die

zweckmäßigsten dazu anzurathcn, das mit der

orygenirten Salzsäure geschwängerte Wasser

und der Eßig in seinem mehr oder weniger

tonzentrirtcn Zustande.

Das Eintauchen m diese Flüssigkeiten kann

bey kleiner« Gegenständen zur Reinigung von

Papieren, Wäsche u, d. gl., nicht aber bey-

großen Massen , oder/ erst zu verarbeitenden

Substanzen angewandt werden.

6.) Durch das Abwaschen mit solch n Flüssig»

leiten , wohin zu dm »wen vorherzenan«.
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^ ten noch das Kalkwasser und die konzentrir»

ten Laugen zu zählen sind.

Diese« kann angewandt werden: bey Ki.

sien, Fässern «. , die zwar keine verdächtige

W,arcn enthalten, wohl aber in verdächtige

Emballage gekommen sind; sie, werden daher,

«ach Hinwegnehmung der Emballage, und

. nachdem ihr Inhalt lonssaticrt worden, mit

einer der obigen Flüssigkeiten , vermittelst

Schwämmen oder andern, Waschzeugt, aus,

scrlich abgewaschen, und so gereiniget: daß

lein Nachtheil für den Inhalt daraus entstehe.

Auch must diese O^razi?« , nach Beschaffe«'

heit der Umstände, wiederholt werden.

^> Das nämliche Abwaschen findet auch Statt :

bey wenig oder nicht infektibeln Gegenständen,

die unter sehr infcklideln gelegen wären, als:

Gold, Silber, Kleinodien, Uhren u. s. w.,

bey denen es hinlänglich ist, daß sie durch

einen in Eßig ober Lange getauchten Schwamm

abgerieben und wieder getrocknet werden.

§. 1H.

Die Dauer der Kontumaz. Diese ist verschieden ,

nach der verschiedenen Natur der betreffenden Waa«

ren , und zwar können dießfalls drey Unterschiede

festgesetzt werden: > —

2). Die vorzüglich infettibeln Waareu, als: Wolle,

Baumwolle /t Seide , dt« daraus bereiteten
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Glosse, Häute, Leder, Haare» Federn u. d. gl. ,

nebst der aus einem dieser Körper bestehenden

Emballage. Diese Maaren müssen , ohne Aus»

nähme, eine Kontuniazzeit von sechs Wochen,

während welcher sie obenbeschriebencr Mani«

pulazion unterworfen sind, bestehen.

l>.) Die weniger inftktibeln Waaren, als: alle

Material» und Farbmaaren, die gedörrten

Früchte, Taback, Thee, Kaffee u. s. w.

Diese werden unter eine Kontumaz von

trey bis vier Wochen und unter der in der

Anmerkung zum Vorhergehenden angeführten

Vorsicht, unterworfen.

«.) Die nicht empfänglichen Waaren, als: Me.

talle, alle Arten Mittelsalze, Geyeid, R.ls,

die grünen Früchte, Wein, Liqueur, Oehl

n. s. w., die nur allenfalls wegen verdächtigere

Emballage in die Qnaraniäneanstalt gebracht

worden, und die von dieser bcfreyt und mit

neuen versehen, unter der im z. ^7. vorg«,

schriebenen Vorsicht , sogleich weites gesandt

werden tonnen.

§. lS0.

Die bev der Eröffnung und Behandlung der

Waaren gebrauchten eisernen Instrumente, werden

täglich mit Eilig oder sehr verdünter Vitriolsäure

gewaschen und sorgfältig wieder abgetrocknet; auch

sollen sie dann und wann im Feuer ansgeglühet »«den.

, /
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Die geringfügigen Gegenstände, in welchen infek.

tible Waaren eingewickelt oder verpackt waren, die

^ der Mühe der Reinigung nicht werlh sind , als :

Papier, Bindfaden, Häkerlmge, Flachs» ober Hanf«

fasern. Bast, Lappen, Schachteln werden sogleich

ins Feuer geworfen und zernichtet.

§. <6l.

Diejenige Waare, die die vorschriftmaßige Kon,

tumazzeit ausgestanden hat, und geeignet ist, weiters

gebracht zu werden , wird der Unceraufseher den Ar»

beicsmännern jedesmal bezeichnen.

Sie soll sodann sogleich zusammengenommen ,

aus gleiche Art, wie sie angekommen und in die

gleiche Emballage verpackt, auch mit dem Zeichen

der Quarantäne »Anstalt versehen werden; sie darf

mit keiner andern Waare mehr in Berührung kom»

men, und muß entweder sogleich auf den Wagen

befördert werden , oder an Ort und Stelle , wo sie

bisher gelagert , liegen bleiben , bis dieies gesche«

hen kann.

Im Falle die alte Emballage incht mehr brauch«

bar, oder sonst aus irgend einem Grunde neue Embal»

läge genommen , oder Zeichen und Nummer verwischt

worden wären, soll diese genau, wie vorhin , auf das

Ballot gezeichnet werden.

§. 152.

Ueber diese also verpackte und weiter zu sendende

Waare soll der Unteraufseher einen Quarantänescheiu



»

nach dem vorgeschriebenen/Formular, §. «. dieser

Verordnung, aussilllen, und Hn von dem Obcrauf»

sehcr unlerzeichncn lassen.

> , j. l63.

Die mit diesem Scheine versehene Waare kann

nun auf die Fuhr gebracht und verabfolget werden ;

ihr ist der Eintritt in alle Kantone de« Schwell

- geöffnet.

§. !6^.

Alle Quarantänchaltende Waare ist emer Gebühr

unterworfen/ die mit der Zeit, welche sie in der

Kontumazanstalt zubringt, im Verhältnisse steht, und

die wöchentlich auf fünf bis zehen Batzen per Zem»

ner , je nach dem Wcrth der Waare , durch eine

besondere Verordnung zu bestimmen wäre; die blos

zu Entbiösung von der Emballage und äussern Rei<

nigung in der Anstalt gebrachten Wasren, bezahlen

«in» für allemal zehen Batzen per Kolli.

Jedoch ist immer verstanden: daß, wenn neu«

Emballage erforderlich und verbraucht wird, solche

besonders nach dem kostenden Preis angerechnet wird.

Diese Gebühre» Hai der Fuhrmann oder Spebitor

zu bezahle», so wie die Waare abgeholt wird, und

ehe ihm der Quarantäileschein ausgeliefttt worden;

für diesen zahlt er übrigens noch besonders eine Taxe

von sechs Kreuzern für jedes Kolli.
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L.) Behandlung der Menschen.

§. l6S.

So bald Menschen aus verdächtigen oder ange«

steckten Orten bey dem Hontumazhaus anlangen,

wird sie der OderaufsOr über ihre Herkunft, Reise.

ro»tt,Oai'Mtn und Stand vernehmen, ihre Aussage

zu Papier bringen , und iure Reisepässe damit vergleichen.

Er wird ihnin dann die Zimmer zu ihrer

Wohnung anweisen.

§. i66.

Die ben sich habenden Effekten der Reisenden

werden sogleich in das erste Stockwevt oder Erdge«

schoß, das ,u dieser Aufnahme bestimmt ist, gebracht;

die Koffers, Fclleisei, u s. w. eröffnet, ihr Inhalt

Stück für Stück herausaenommen , von dem Setre»

tär e»n Uerzetchnlß davon niedergeschrieben, und ein

Goppel davon, wenn es der Fremde verlangt, ihn,

übergeben; so wie er auch berechtigt M, zu fordern :

daß das Verzeichnis in seiner Oegenwart verfertigt,

und daß ihm einige nothwendige Wäsche, so wie

das Geld, Papier, Prezlofen, Uhren u. s. w. heraus«

gegeben werben.

Zu diesem Endzweck wirb das Papier oder die

Wäsche einige Zeit der Mineral, oder Essigsäure,

Raucherung ausgesetzt, und die Prcztosen , Geld,

Uhren u. d. gl. mit einem in «lfig getunkten

Schwammt abgttlebn».

^ !



§ <57. .

Wen»« der Fremde auf seinem Zimmer angelangt

ist, wird er sich ausziehen, feinen ganzen Körper

mit einem Schwämme, der in lanem, mit Wasser

verdünntem Essig getaucht ist, waschen und reinigen,

sodann die frisch gcräuchette Wäsche anziehen.. »

Dieses Waschen. wird er jeden Tag wiederholen.

z. 458. V .

Alle 5 wahrend einer Woche, anlangenden Fremden

werden in Zimmer des gleichen Stockwertes gewiesen;

sie dürfen das Stockwerk, bcy scharfer Ahndung, nie»

malS verlassen, um sich auf ein anderes zu begeben.

Dem «uf einem Stockwerke sich aufhaltenden

Fremden wird ein Wärter zugegeben, der für ihre

Bedürfnisse zu sorgen hat , und ebenfalls auf diesem

Stockwerke wohnt.

§. l69. /

So lange alle Fremden eitles Stockwerkes sich

gesunt) befinden, wird ihnen zwar die Kommuni«

kazion untei einander nicht untersagt, und sie dürfen

im Gesellschaftszimmer zusammenkommen ; allein sie

sollen sich möglichst hüten, einander unmittelbar zu

berühren , nichts aus gemeinschaftlichen Eß> oder

Trinkgeschirren genießen, teinerley Kleidungsstücke

miteinander wechseln : alles dieß ist ihnen bep schar»

fer Ahndung unter/agt?

'.
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5- 460.

Vo bald aber einer der Fremden erkrankt, und

der besuchende Arzt etwas Verdächtiges an seinem

Zustande wahrnimmt; so hört dnrchMs alle Kom»

munikazwn auf; ein jedes Individuum des gleiche»

Stockwerkes wirb auf sein Zimmer eingeschlossen , und

die einzige Gemeinschaft, die noch gestattet wird, ist

durch das in die Thür »angebrachte eiscl»e Gitter,

das aber einen solchen Zwischenraum otcr Einrich.

lunq dardietken muß: daß die nöthi«sten Bedürfnisse

der betreffenden Pers uen hereingereicht oder heraus»

genommen werden tonnen, welches dem Abwarte zu

thun obliegt.

Wenn der Kranke eines Geistlichen bedarf; so

soll ihm derselbe, unter der gehörigen Vorsicht und

unter Anwendung der Mineralsäure - Rauchcrungen ,

Maltet werden.

l l6l.

Sollte der verdächtige Kranke seine Kräfte ss

verlieren, daß er sich nicht mehr selbst helft« konnte;

so ist der Wärter verpflichtet: nachdem er sich, so

genau als möglich , in durchräucherte Wachsleinwand

wird eingewtcket haben, sich in das Zimmer des

Kranken zu begeben, demselben möglichst beyzustehe«/

und ihm das Röthige darzureichen.

Auch soll er die unterm z. l62. vorgeschriebene Ztän»

chtrung des Zimmers täglich z»ey Male vornehmen.
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§. l62. , , ' .

Würde die Krankheit sich mit dem Tode endigen;

so wird der Oberaufseher mit dem Arzte ( nachdem

das Zimmer, im Falle die, Krankheit verdächtiger

oder ansteckender Art war, sehr stark geräuchert wor,

den ist) sich in das Zimmer begeben, daselbst sich

von dem wirtlichen Tode vergewissern und darüber

einen Verbalprozeß aufnehmen, der die Art der Kraut,

heit, den Zustand des Leichnams, das Datum des

Hinschtibes, den Nahmen, Stand, Alter und Wohn,

ort der Person enthalte, und der von ihm, so wie

von dem Arzte, unterschrieben werden muß.

Eine Abschrift hiervon wirb sogleich an die Zent»

ral.Sanitätstüm Mission, so wie eine andere an die

Regierung des Kantons oder Landes, in welchem

der Verstorbene seine Niederlassung halte, befördert;

der Leichnam selbst wird, nach dieser Konstalierung,

durch den Wärter unter vorgeschriebenen Vorsichts,

regeln eingewickelt und in den Sarg gebracht; wor,

auf dieser, nachdem er noch äusserlich mit Efsig oder

Kalchwasser abgewaschen worden , weggetragen und

an den zwischen beydcn Einfassungen gelegenen , hierzu

bestimmten Ort in tiefer Grube beugesetzt wird.

Die gebrauchten Effekten des Verstorbenen und das

Bett werden ^ während vicrzchcn Tagen , im Zim«

mer selbst den oxygenirten Salzsäure «Dämpfen aus,

gesetzt , hernach aber , mit Ausnahme der Betten,'

in das allgemeine Räucherungs» Zimmer des Erd.

gcschoffes, zur Fortsetzung der Reinigung/ gebracht;
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die Wände des Zimmer« sodann mit Kalk wieder

gcweist und der Boden gescheuert.

z ^63.

In den bewohnten Zimmern des Kontumazhauses

muß täglich wenigstens eine halbe Stunde, oder in

von gesunden Personen bewohnten Zimmern^ jeden

ziventen Tag mil den Salpetersäure . Dämpfen ge«

räuchert werden. ^

> Es werden zu diesem Ende in eine gläserne oder

aus englischen» Steingut bestehende Schaale ( wovon

für jedes Zimmer eine vorräthig seyn soll ) ein Loth

gereinigten pulverisierten Salpeters geworfen , und dar»

auf allmählig, unter beständigem Umrühren mit einer

gläsernen Stange oder Barometerröhre ,' ein Lol^

lonzentrilte Schwefelsäure oder Vilriolöhl gegossen.

Während der Entwickelullg der Därnpfe', bleibt das

Zimmer beschlossen , so lange wenigstens als der

KoutumazlMcnde keinen Nachtheil davon verspürt.

, Dieser Art Räucherung hat sich jede in die

Anstalt aufgenommene Person zu^ unterziehen, es

wäre dann, daß sich erwiese: dclß irgend eine dieselbe,

wegen Schwäche der Brustorgane , durchaus nicht

ertragen tonnte, in welchem Falle die Dämpfe des

m einem Glas über dem Feuer erhitzten Essigs

substituirt werben dürfen.

Die Kontumazzeit für die Menschen ist verschic«

dm, je nach dem höher» oder geringer»» Grade ih,

r« Vttdachtigleit.



Wenn die betreffende Person ans einem bloß ver»

dächtige» Lande kommt , und es schon zehen und

mehrere Tage angestanden ist, seit sie dasselbe ver»

lassn; so ist eine Kontumazzeit von vierzehen Tagen

hinreichend.

Wenn sie aus einem Lande kommt, wo noch

Spuren der Seuche sind, oder wo sie eben erlo»

schen ist; so können nicht weniger als vier Wochen

Kontumaz für hinlänglich sichernd angenommen

werden. .

Wenn sie aber direkte aus einem Lande kommt ,

wo die Seuche eben ausgebrochen ist, oder noch fort» ^

wüthet, müssen sechs Wochen festgesetzt werden.

§. t65.

Wenn , während der Kontumazzeit, eine Person «in

der Anstalt an einer ansteckenden Krankheit und nah,

mcntlich am gelben Fieber sterben sollte; so haben

alle auf dem gleichen Stockwerke Wohnende , die

Quarantäne wieder von dornen a?zufana>n und

durchzugchen, die auf den andern Stockwerken Lo»

gierten aber die Hälfte Her Kontumazzeit.

§. 166.

Die Bestimmung der Dauer der Kontumaz ,

nach obigen allgemeinen Regeln, hängt jedesmal für

jete Person von dem Oberautschtr ab , der es sich

aber zur Wicht machen soll: hierin immer eher mit

einiger Strenge als Nachgiebigkeit zu verfahren.



22H >^----

§. "l67.

Wenn eine Person die vorschriftmäßige Quaran,

jane bestanden , und sich nichts Verdächtiges in der

Zeit t> zeigt hat; so mag sie nun, nachdem sie vo?»

her vo» dem Arzte ist untersucht und gesund erklärt

worden) entlassen, und mit einem Q'Mrantäneschein,

nach vorgeschriibenrm Formular (Bcylage Litt. L. ),

der von dem Ober » und Unterauf,eher unterzeichnet

wird , versehen werden. x

Dieser Quarantäneschein wird von dem Unter»

aufscher , seinem Hauvlinhalte nach , in das hierzu

bestimmte Buch oder Register eingetragen.

z. 168.

Ehe aber der kontumazbestandenen Person der

Quarantäneschein zugestellt wird, bezahlt sie, zu Han«

den der Kassa, an den Unteraufseher die festzusetzende

Konlumazgcbühren, und zwar:

Für das Zimmer, Bett, Räuchern und Besor«

gen der Effekten und dem Wärter

per Tag ... Frt. «. Btz. —

Für eine Mahlzeit , — » —

Für ein Frühstück » — , —

Wobey immer der Maßstab der größten Billigkeit

angenommen werben soll.

Für den Quarantäneschein bezahlt sie noch ins,

besondere die Taxe von einem Franken.

Es ist ihr unbenommen : nach dem Grade ihrer

Zufliedenheit mit dem Wärter, diesem ein Trinkgeld

zukommen zu lassen > hingegen ist ihr ausdrücklich

verbo«
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verbolhei, : dem Ober » oder Untcraufseher ein Ge»

scheut zu machen, so wie diesen, ein solches an«

junehmen.

z. l59.

Sollte aber eine Person ausser Stand sich be«

finden , diese Unkosten zu bestreiten , und dieses durch

Zeugnisse erwahret senn; so darf und muß ihr durch ,

den Oberausschir, „<,ch Verhältnis ihrer Vermögens, '-.

umstände, ei» Nachlaß von den im vorigen Artikel ent«

haltenen Gebüdreu qelcaltet; und es müßte auch hier»

auf, in Betreff ihrer Nahrung, Rücksicht genommen

werden.

j. 170.

Die in den Koffres > Felleisen «. der Reisenden

enthaltenen Effekten, Hardes u. s. w. werben, wie

die Waaren mit eisernen Instrumenten sorgfaltig

auseinandergenommen, an hölzernen Stangen in

dem allgemeinen Reinigungszimmer so aufgehängt,

daß die früher angekommenen vo» den später ange

kommenen oder verdächtigen möglichst entfernt und

ausser Berührung gehalten werde" , und daß sie der

im §. 14X. 1.1«. ». dieser Verordnung vorgeschriebe»

nen Lüftung fleißig ausgesetzt und daher nach allen

Seiten gekehrt , vorzüglich aber den «üb Utt. b. des. '

selben Artikels erwähnten Orygen, Salzsäure. Däm.

pfen alltäglich mehrere Stunden unterworfen werden.

Ein gleiches Verfahren giltet auch für die Kos.

fres, Felleisen «. selbst, wobey auch nicht zu verges,

sen ist: unbedeutende Sachen, die zum Einpacken

der Effekten gedient haben, als: Papier, Bindfaden,

U. Bd. P
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Loppen tc. dem Fcucr zu übergeben und sie durch

neue zu erstyeu.

Die Esselten der zu entlassenden Vcrson werden

sodann in die wob! durchräucherte« Kossres :c. sorg«

fältig wieder veruackt »nid der Person/ gegen Zurück'

fordcrung des ihr allenfalls zugestellten Verzeichnisses,

zu ihrer Dispostzion übergeben; sie müssen aber so»

gleich wegkeiöl'derl oder im Reiuigluigszimmcr selbst

so lange verwahrt behalten werden, bis dieß gesche»

hen kann.

Die zum Aufhängen derHardcs gebrauchten Stan»

gen werden jedesmal mit EiM oder Kalkwasser ge<

reinigt und gewaschen.

?. Allgemeine Vorschrift.

Die Ernennung des personale und die polizey

im Rontumazhause betreffend.

§. . l7<.

Der Oberaufseher wird durch den Landammann

der Schweiz, auf den Vorschlag der von ihm dazu

beauftragte» Zentral «Sanitätsbehörde, ernannt, und

er kann nur durch diese Behörde von seinem Posten

wieder abgerufen werden.

Er ist nur dieser Behörde Rechenschaft und Ve»

antwortung über die ihm anvertraute Anstalt schuldig,

und wird, ohne Rücklicht auf den Kanton, da gewählt,

wo das hierzu taugliche Subjekt gefunden wird.

Er wird von der ihn erwählenden Behörde in

eidliche Wicht genommen.
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5. 472.

Der Arzt wird ebenfalls von der gleichen Be»

Horde ernannt , und ist ihr Berichterstattung und Re«

cheuschaft, nach Maßgabe seiner ihm angewiesenen

Obliegenheiten/ schuldig.

Er wird gleichfalls nur von ihr zurückberufen.

5. 173.

Der Unteraufseher oder Sekretär wird uon

der gleiche» Behörde bestellt , und zwar ebenfalls

ohne weitere andere Rücksicht, als seine Kenntnisse

und Fähigkeiten zu dem von ihm zu besorgenden

Posten.

Er bleibt zwar dieser Behörde ebenfalls verant»

wörtlich; ist aber, nebst diesem , dem Oberaufsehcr un.

tergcordnet, nimmt dessen im Kreise seiner Obliegen,

heilen liegende Aufträge an , und ist ihm < über alles

sein Amt Betreffendes , Auskunft und Rechenschaft

zu geben schuldig.

Seine Zurückderusiing steht jedoch einzig bei) her .

ihn ernennenden Behörde.

Er wird von dieser oder, an deren Statt, von

dem Oberaussehcr in Wicht genommen.'

5. <74

Die K^mkenwärtcr werden von dem Ovcraufse«

her gewählt und angenommen ; jedoch soll auf den

Kanton, in welchem die Anstalt liegt/ hierbey mög»

lichste Rücksicht genommen weiden. >

P 2
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§ i?6.

Ein Gleicht« gilt von den Arbeitsmännern.

Dies, sowohl als die Krankenwärter können zwar,

im Falle grober Vergehen oder Veruntreuung , von

dem Oberaufseher auf der Stelle entlassen werden ;

jedoch soll er hiervon die Anzeige der Zentralbehörde

sogleich machen und ihre Bestätigung einholen: üb.

rigens werben beyde Klassen bey ihrer Anstellung

von dem Oberaufseher durch das Handgelübde in

Pfiicht genommen.

Die Bestellung der Mägde ist gänzlich den«

Oberaufseher überlassen, so wie ebenfalls ihre We«.

scndung.

z. 177.

Die Militärwache wird ans der Hey den Grenz»

passen aufgestellten Mannschaft gezogen; steht zwar

im allgemeinen unter degl Befehle des tommandie»

renden Offiziers, kann aber von diesem nur mit Ein«

verssändniß des Oberaufsehers abgeändert und er«

neuert werden.

Was ihren besonbcrn Dienst bey der Kontumaz,

anstatt betrifft; so ist sie, nebst dem ihr zugegebenen

Unteroffizier, dem Oberaufseher untergeordnet, und

gehalten : seine im Bezirke ihres Militärdienstes lie«

sende Befehle und Aufträge ohne weiter« zu voll«

ziehen.
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Jedes Individuum derselben ist- der Zenlralbe»

Horde für Vcrnachläßignng ober Ungehorsam hierin ver«

antwortlich, und so« militärisch bestrast werden.

§. 178.

Jeder Kontumazhaltende ist dem Oberaufseher,

so wie den bestehenden Verordnungen, über deren

Vollziehung er wacht , Achtung und Folgsamkeit

schuldig ; jedes Vergehen hingegen wird zuerst mit

einem ernsten Tadel, und im Wicderholungssalle mit

Belegung einer Arreststrafe von ein» bis zweymal

vier und zwanzig Stunden, nach vollendeter Koluu»

mal / oder mit einer Geldbüße von einer bis zwey

Louisd'ors, z» Händen der Kassa, gerügt.

! l79.

Wenn sich Kontumazhaltende unerlaubter Weist

flüchten wollten; so hat die Wache Befehl: wenn

sie, nach dreymaligem Rufen, nicht Rede stehen wol»

len, auf sie Feuer zu geben und sich ihrer auf jede

Weife habhaft zu machen.

Ueber jeden solchen Vorfall soll sogleich Bericht

an die Zentralbehörde erstattet und von ihr erwar,

tet werden : welche Slraf« sie über die ergriffenen

Flüchtlinge, so fern sie noch am Leben sind, v«,

hängen wird. '

Das Gleiche findet Statt gegen solche, dit uner»

l-ubter Weise sich in das Kontnmolhauil begebe«

wollen.



§. l80. V'. ', ,.-

Alle Waarcnoder Effekten, die verbothencr Weise

aus der Anstalt geflüchtet werden wollten , sehen ohne

Ausnahme/ zu Händen der Anstalt, konfisziert werden.

^. 5. l8l.

Die Anstalt steht, unter der Garantie der /Eid»

genossenschast, dem Eigenchümer der Maaren oder

Effekten von dem Zeitpunkte an < wo dieselben den

ihr sind abgeladen worden/ für jeden Schaden gut,

der dmck Untrem oder Vernachiäßlgung der Ange

stellten eitstehen sollte, bis sie ebendaselbst wieder

auf die Fuhr verladen werden.

§. l82. .

Es dürfen im Sommer nur von fünf Uhr Mor«

gens bis sieben Uhr Abends, und im Winter von

acht Uhr Morgens bis vier Mir Abends Menschen

oder Maaren ans dem Kontumazbause entlassen wer«

den; während der übrigen Zeit ist dasselbe beschlossen,

und die Schlüssel liegen in Händen des Obcraufschers.

§. 183.

Jede Quarantäne . Anstalt hat einen eigenen

Stemvel, der auf alle von ihr ausgefertigten Attestate

und Scheine gedruckt wird; auch wird sie ein Zei,

che« bestimmen , das auf alle ihr durch die Hand

gehenden Maaren angebracht wird.

Es soll eine Waaren »Wage für das erforder,

liche Abwägen der Waare im Kontumazhaus vor«

Händen seyn.



Vierter Abschnitt.

SttafdcsiinnlNlNym.

Die Vcrgchlmgen g^cn di? in den drer, ersten

Abschnitten gegenwärtigcr V'rord.mnq nnfgcstellten

Sanitälsvoltzcn . Vorschriften gcgs» ansieckcüdc Krant«

heilen sind enlwcdcc ,gegen gemelneir^ii.össische oder

gegen Anstauen begangen worden , tcren Inswcrk.

sctzung den einzelnen Kantonen überlassen ist.

' 5. i«5. ,

letztere werden in gcgenw.ittigcr Verordnung nur

aufgezählt (§, '«?-, 's«-, ^''-' 19»., '9l.,) und

die betreffenden Kanioue eingeladen: sie möchten

dafür Strafdcstimmungen ftsifttzcn/ und dieselben auch

den Kommissarien mittheilcu.

Bcy den erstem werden wiederum die Polizcyvcraehen

von denjenigen getrennt, welche eigentlich als krimi»

nell anzusehen sind.

Für jene sind in dm folgenden Paragraphen

Strafbestimmungen aufgestellt. Diese sollen nach den

Kriminalgcsetzen desjenigen Kantons/ in welchem fit

btgangen worden/ bestraft werden.

§. 286.

Die Anwendimg auch der gemeineidgenvssifchen

Strafbestimmungen auf die Fehlbäreu kömmt denjeni»

gen richterlichen Behörden jedes Kantons z«/ denen

sie von der betreffenden Kanlonsiegierung wild übfr«

tragen werden.
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Die Regierungen der sammtlichcn Kantone sind

eingeladen: eine so viel als möglich summarische

Prozedur, bcy Beurtheilung dieser Vergehen , eintreten

,u lassen. ^

Von den ausgefällten Kriminal 'Strafscntenze!,

werden die betreffenden Kantonsregicrungcn den San».

täls.Komlmssaricn offizielle Mittheilung machen.

§. i87.

Die hauvtsächlich^en Arten der schwere» Ver.

zehn, deren sicl, diejenigen schuldig machen, die bey

bestehenden Llchelheilsaustaltcn gegen das Einbringen

pestartiger Krankheiten aus entfernten Ländern , solche

Handlungen begehen, welche entweder, nach ihren

'natürlichen, leicht erkennbaren Folgen oder vermöge

der bekannt gemachten Verordnungen und Vorschrif.

ten , das Ucbel herbeyfthren können, und deren

Bestrafung von den betreffenden Kanlonsregierungcn

festzusetzen ist, sind folgende:

».) Der verbotliene Eintritt von Personen oder

das verbothene Einbringen von Waaren.

b.) Die Verfälschung von Reisepässen, Gesund«

l heitsschetnen , Waarcnzeichen u. s: f.

«.) Die Vernachläßigung von Pstichten, von Seite

der angestellten Beamten.

ä.) Die Verheimlichung der Gefahr.

§. M.

Der ersten dieser verschiedenen Arten von Ueber,

tretuu« macht sich schuldig :
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«.) Wer auf geschlossene,, Nebenwegen (§, 2<.,

22.) in die Schweiz eintritt oder Waaren

auf denselben einbringt

b.) Wer auf den für den Eintritt von Menschen

. und Waaren geöffneten Wegen / ohne Gesund»

heitsvaß (§. «9. , 3<i.) oder ohne solchen dem

Grenzausseher zur Visierung (§. ?., <ü.) vor»

gelegt zu haben, durch List oder Gewalt in

die Schweiz eindringt, oder Waaren, ohne

die Gesundheitsscheine derselben (§. 32., 33.)

zur Untersuchung und Visierung vorgelegt zu

haben, auf obigen Wlgen einbringt.

«.) Wer Personen, und Maaren, 'zur Umgehung

der bestehenden Eintriitwcge und heimlichen

Eintritt oder Einbringung, durch Räch, Weg«

Weisung oder auf andere Weise bchülstich ist.

§. M.

Der Verfälschung macht sich schuldig :

2.) Wer falsche Urkunden , Gesundheitspasse ,

Gesundheitsscheine oder Quaranlänescheine für

Menschen oder Waaren verfertigt oder oerfer«

tigen läßt, oder zu ihrer Verfertigung auf

irgend eine Art mitwirkt.

d.) Wer achte Urkunden dieser Art auf irgend

eine Weise durch Hinzuthun oder Hinweg«

thun oder durch irgend eine Veränderung,

durch falsche Unterschriften oder Visa u. d. gl.

verfälscht oder verfälschen läßt. ^
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c ) Wcr sich falscher öder vcrfälscht'r Urkunden

oder solcher, dle für eine a> bere Person oder

andere Na.nen wären ausgestellt worden,

wissentlich bedient.

6.) W?r, durch UApacknng von W^aren oder

durch Veränderung und Verfälschung ilircr

Zeichen, S«egel, P!o»,l>lerun,gc» , den zur,

I.iu c. bezeichneten Vttruq begeht, oder zu

Begehung desselben bchu!fiich ist.

Der Psslchtversäumnlß machen sich schuldig :

«.) Dle bcy den Grenwässen angestellten Grenz.

aufscher, die durch Uebertrctnng oder Nicht»

befoigung ihrer in der gegenwärtigen Verord»

nung vorgeschriebenen Pflichten , oder der

besonder«, ihnen crtheillen Instrnkzioncn ober

endlich der Weisungen und der Befchle ihrer

Obern zu irgend einer möglichen Hcrbehfüh«

rung von Gefahr Gelegenheit gegeben.

b.) Eben diese Beamten, wenn sie insbesoüde«

dle ihnen obliegenden Anzeigen und Berichte

zu erstalten unterlasse,, oder dieselben verzögern.

l ' 5. 19l.

Der Verheimlichung der Gefahr macht sich jeder

schuldig/ der von einer der oben angegebenen Ucber«

tretungen , von welcher Art dieselbe scnn mag , Kennt»

«iß erhält, und davon nicht unoerwelll der nächsten voll»

Menden oder richterlichen Behörde die «„zeige «acht.



5. <92. ^

Die Vergebungen geaen die gemeineidgcnössischen

Quarantäne» und Kontumaz» Anstalten sind von

doppelter Art^ entweder gehören sie zur Klasse der

allgemeinen als selche anerkannten Krimmaloer^e»

hen, wie: Diebstahl. Einbruch u. dgl., oder <ö sind

schwere Polizcyvergchcn.

?. 193.

Eigentliche Kriminalverbrcchcn werden nach den

peinlichen Gesetzen des Kantons bestraft, in welchem

sie sind begangen worden. . >

§. lg^.

Für die schweren P5li;eyvcrgehen, deren man sich

bey Kontumaz, und Zleimgungs« Anstalten schuldig

niachen kann, werden von gememeidgenössischer Be«

bördc Strafbcstimmungen festgesetzt, d^-e,, Anwcn.

düng, so wie sie in gegenwärtiger Verordnung aus»

gesprochen sind , durch die von den» Kanton , in

' welchem die Anstalt befindlich ist, aufzustellende, rich,

terliche Behörde geschiehet.

§. !95.

Die schweren Polizeyvergehen beziehen sich auf

Vereitlung der Kontumaz, und Reinigungs. Anstalten.

Solcher macht sich schuldig:

».) Wer Maaren unter falschen Angaben und

- Gesundhcilsscheinen einführt, ob« , in die Kon«

lumazhäuscr bringt.



b.) Wer, vor Beendigung der vorbeschrießenen

gleinigungszeit , aus dtm Quarantänehause

entweicht. F

e) Wer Maaren aus dem Quarantanchause,

vor »ollendeler Rcinlgungszelt und «he er die

erforderlichen Zeugnisse der ausgestandenen

Remigmig von dem Aufseher erhalten hat,

heimlicher oder gewaltsamer Weist wegblin,

gen würde.

6.) Wer durch glatt) , durch Hülse , durch Behcr.

b rgung und Verheimlichung zu den obstehen.

den Entweichungen beförderlich und behülilichist.

«.) Die tn den Kontumazhäusern angestellten

Beamten und Diener, die durch Ucderlretuug

oder Nichtbesolgung ihrer in der gegenwär,

ttgen Verordnung vorgeschriebenen Pflichten

oder der besondern ihnen ertheilten Instrut.

«tonen oder endlich der Weisungen und Befehl«

ihrer Obern, zu irgend einer möglichen Her,

beyführung von Gefahr, Gelegenheit geben.

l. i96.

Die unter falschen Angaben eingeführten oder

<« die Kontumazhäuser gebrachten Waaren (j. <9H ,)

sollen , zu Hauben der Kontumazanstalt , konfisziert

werden.

De» Ttndringer wird überhl« mit einer Geld,

büße, dl« dem dritten Thetle de» Walhes der

Vaan gleich kömmt, »,le,t.



j. <97.

Wer, vor Beendigung der vorgeschriebenen Ret»

nigungszcit / aus dem Quarantänehause entweicht

(§. l<)H. b.), auf de» wird die Wache, wenn er auf

drcymaliges Anrufen nicht zurückweicht/ Feuer geben.

Sollte er dennoch sich zu entfernen Mittel gefun,

den haben, aber aufgefangen und in die Anstalt

zurückgebracht worden seyn ; so hat derselbe von

neuem die ganz« Quarantäne zu mache«/ und wird

nachher mit einer Geldstrafe von fünfzig bis achthun«

dert, Franken ober verhältnißmäßiger Gefängnis«

strafe belegt. , >

z. 198.

Das Wegbringen und Entziehen der Waaren

aus einer Kontumazanstalt (§. l35. c. ) ist von

doppelter Art:

».) Entweder qualifiziert es sich als förmlicher

Diebstahl zum Kriminaloerbrechen, das nach

den Landeögesttzen darum auf's schärfste zu

bestrafen ist, weil es zugleich das Einbringen

der Krankheit zur Folge haben könnte.

b) Oder, indem einet nur sein sonstiges Eigen,

thum der Quarantäncanstalt vor der Zeit zu

«ntziehen sucht, qualifiziert er sich dadurch zum

schweren Polizeyoerbrecher, und soll, neben

Konfiskazion der Waa«, annoch mit einer

Geldbuße von fünfzig bis achthundert Franken,

zum Besten de« Koutumazanstalt «der «it ei.
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ner vcchältnißmäßigcn Gefängnisstrafe belegt

werden.

§. 199.

In die gleiche Strafe verfallen diejenigen, die

sich auf die im §^ <ZH. «üb 1.1«. cl. angegebene

Weise vergehen.

z. 200.

Wenn die bey Kontumachäusern angestellten

Beamten oder Dicnstleule sich verfehlen würden

(§, 135. e.) und dieses unter erschwerenden Umstän,

den, als: 'Bestechung, angenommenen Geschenken oder

Verheißungen , eigennützigen ober andern sträflichen

Absichten, oder den vorhandener offenbarer Gefahr

geschehen ist; so sollen sie als Kriminalverbrecher,

nach den bestehenden Kantonsgcsttzen , bestraft werden.

Nur bey eintretenden, vorzüglich mildernden Um,

standen, wo überall weder eine böse Absicht, noch

besondere Gefahr vorhanden war, mag entwedce

einfache Entsetzung oder , in bedeutenden Fällen ,

d«ueben noch Ueberweisung an die richterliche Be.

hörde des Kantons', zu' Geld, oder Gefängniß.

strafe, Statt finden.

§. 20l.

, Uebcrhaupt ist bey Bestrafung der im 5. 195. ansäe»

stellten Vergebungen darauf zu sehen : ob dieselbe,»

unter erschwerende» Umstanden Stattfanden, wohin,

line m,f den Ort der Herkunft des Reise»den oder

^
^
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der Waare gegründete/ größer? ober geringere Gefahr/

die bctn'igliche oder böse Absicht / die gebrauchte

Arglist, Bestechung oder Verführung, die Wiener»

holung des Verbrechens u. s. w. gehören, und wo

die Strafe nach dem peinlicheli Gesetzbuche des

Kantons Statt findet : oder ob mildernde Umstände

dabey «»treten; ob das Vergehen offenbar aus Un»

Vorsichtigkeit seye begangen worden; ob der Ort, von

welchen, der Reisende oher die Waare herkömmt < keine

wirtliche Gefahr besorgen lasse u. s. w., in welchen

Fällen die Sirafe eine Geldbuße seyn soll von fünfzig

bis achthundert Franken, zum Besten der Kontumaz»

anstatt/ oder eine vtlhältnißmäßige Oefängnißstrafe /

tie durch Züchtigung mit Ruthen verschärft wer»

den kann.

j. 202.

Die Vergehen gegen die militärische Subordi«

nazion/ von Seite der bey den Kontumaz» und

Grenzwache. Anstalten gebrauchten Militärs/ werden

militärisch belkoft.
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B e y l a g e Litt. V.

G e s u n d h e i t s sch e i tt.

Wie Präsident und Mitglieder, des Sanitäti»

raths des Kantons ^ in der Schweiz ,

thun kund und bezeugen hiermit: daß in hiesigem

Kamen und in der Schweiz überhaupt, Gott sey

Dank! im geringsten nichts von einer ansteckenden

Krankheit unter den Menschen verspürt wird. Zu

Bekräftigung dessen ist gegenwärtiger Schein mit

dem Kantons , Stempel verwahrt und von

eigenhändig unterschrieben worden.

Laut dir mir eingehändigten schriftlichen Er<

klärung enthalten die bezeichneten an

Gewicht haltenden

welche von an versendet werden.

Gegeben in den »

Der

Die Aechtheit obstehender Unterschrift bezeugt

. der .
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Veylage Litt. 0.

, Formular

eines Quarantäne . Scheines für Waaren.

W3ir Präsident und Mitglieder des Sanitats»

raths des Kantons in der Schweiz,

erklären hiermit: daß an» durch Fuhrmann

von ein bezeichnete ,

an Gewicht haltende Balle von

kommend, mit versehen, ist

abgeladen und ins Quarantänehaus gebracht wor,

den., ollwo sie, nach Anleitung des für diese An»

stall gegebenen Reglements, ist eröffnet 7 ausgepackt,

gelüftet , geräuchert und wieder verpackt worden;

d«ß dieselbe, nach Bezahlung von !>.

n« »» der Quarantäne

entlassen, und dem übergeben worden»

Die,« kann nun durch die

Schweiz ungehindert hassicren, und wird auch aus»

ser derselben für ferner« Durchpaß empfohlen.

Den «3

Der Aufseher de« Quarantäne» '

Hauses.

Der Grenzwache 'llnteraufsehek

Q 2 ,
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B e y l a g e Litt. V.

Formular

der Empfangsscheine, so der Unteraufseher für die

in den Quarantäne . Häusern ankommenden Maaren

auszustellen hat.

Unterzeichneter bezeugt hiermit : daß von Fuhr«

mann Waare, enthaltend

an Gewicht , mit N°. und

Zeichen versehen, in hiesigem Quaran«

<äne» Hause abgeladen, und in Empfang genom»

men worden, welche, nach ausgestandener Reinigung,

'zegen Rückgabe dieses Scheines, wiederum wirb

verabfolget werben.

' Den t»

Der Unteraufseher des Quarantäne, Hauses
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V e y l a g e Litt. K

Formular

<ines Quarantäne . Zeugnisses für Menschen.

Verbündete Schweiz.

Wir Präsident und Mitglieder des Sonitäts,

raths des Kantous in der Schweiz,

bezeugen hiermit: daß, nachdem Vorweiser dieß

von alt Jahr

Fuß Zoll hoch Haaren

Augenbraunen Auge»

Nase Mund Kinn;

herkommend von in das Quarantäne»

Haus zu sammt Effekten aufgenommen

worden, daselbst eine tagige Kontumaz und

Reinigung bestanden habe, und da der Gesund»

hcitszustand d selben sowohl als der l»ey sich

habenden Effekten , als gänzlich unverdächtig und

frey von Ansteckungs . Gefahr befunden wurde, daß

diese Person den aus der Kon.

tumaz entlassen, und mit diesem Zeugniß, zu ihrem

weiter« Fortkommen, versehen worden ist. In Ge,

folge dessen alle betreffenden Zinil . und Militärbe«

Horden in und außer der Schweiz ersucht sind ,



die selbe aller Orten frey , sicher und ungehindert

mit ihren Effecten passleren und l«

lassen.

Dessen zu Bekräftigung ist dieses Zeuaniß in un«

serem Nahmen von dem Oder, und Unteraufseher

des Quarantäne . Haust« unterzeichnet und mit

dem Stempel desselben versehen worden.

Gegeben den <«

Unterschrift der ent» Der Oberaufseher des

lassen«» Person. Quarantäne, Hauses,

Der UnterauWer desselben.



w e y t e r T he i l.

Verordnungen,

welche auf den Fall der in einem der an

die Schweiz angrenzenden Länder auss

brechenden Seuche entworfen find.

Erster Abschnitt.

Aufstellung eidgenössischer Truppen, um einen

Sperr . Rordon gegen Italien zu ziehen.

Wenn eine ansteckende Seuche und besonders da«

gelbe Fieber, von Italien her , sich den Grenzen d«

Eidgenossenschaft nähern sollte; so müßte der Sperr.

Kordon se.inen Anfang in dem Kanton Waadt neh«

wen , an den Rljodan oey cke?el , von da an die

Brücke St. Moritz./ durch den Kanton Bern gegen

den Sanetfch an beb Lenk, die Gemmi und Grimsel

besetzen, in dem Kanton Ury den Paß über die Furta

Hey Realp und den St. Gotthard, endlich sich an

der italienischen Grenze des Kantons Graubündten

hinziehen , «wo 8w. ttlaria im Medelserthal , die zwey

Passe des Galankerthals , 8c. Vittore, 80222, rui-culz

und St. Bernhardin im Misorerthal, nn Rheinwald

der Splügenberg, im Schamserthal AoerS, im Ber«

,ch Kastascgna, Soglio und Mloya, im Puschllav

.. /
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Brüs, Pistiadella und Lareusa, im Engadin Zernetz,

im Münstcrthal 8t. ülaria und endlich das Starl»

thal zu besetzen sind, wo dann die Grenzen gegen

Oesterreich ihren Anfang nehmen.

§. 2.

Damit durch die Besetzung dieser Pässe die größt«

mögliche Sicherheit bcy der nahe drohenden Gefahr

«zweckt werden tonnte , müssen die betriebensten die«

ser Pässe oder die/ welche leicht zu umgehen sind,

««noch mit einem rückwärts stehenden Posten verse»

hen seyn, damit, was etwann der Wachsamkeit der

erster« möchte entgangen seyn/ durch den zweyten

könne angehalten werden.

Dem zufolge kann die Ueberfahrt des Rhodan

bey ckeze! und aufwärts mit einem einfachen Posten

bewachet werden, der Posten an der Brücke zu St.

Moritz aber durch einen zweyten in Bex versichert seyn.

Der Sanctsch au der Lenk , die Gemmi und

Grimsel sind theils wenig betriebt«, theils sehr be,

schwerlich und deswegen leicht zu bewachen; die

Furta und St. Gotthard hätten den zweyten Posten

in Howithal ; 8t. Nana im Medelserthal , so wie die

zwey Pässe im Galankerthal sind sehr beschwerlich

und «on Fremden wenig betrieben; das Miwrerthal

würde durch einen Posten auf St. Bernhardin, und

ber Splügerbcrg durch einen in dem Dorf Splügen

«n der Brücke versichert; Avers ist ganz abgesondert
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und sehr beschwerlich < von Fremden wenig gebraucht ;

Caztazeßna hätte seinen zweyten Posten bey dem zer»

fallcnen Schloß (ÜÄStelmulo. Soll (^li«) ist ein

wichtiger Nebenweg , der aber an dem hochgelegenen

Ort selbsten mit einiger Aufmerksamkeit sattsam be«

wacht werden kann. Der Fußsteig, der von dem

Veltlin auf Maloya führt, ist wenig betrieben und

sehr beschwerlich ; Brüs hat seinen Vorposten unweit

der Rudera von kiau» mala und dessen beyden Sei»

ten, den zweyten am Eingange des Orts selbsten.

Pisciadella und Larensa sind jwey sehr beschwerliche

Pässe, die wenig gebraucht werben und von den bey»

den Orten selbsten genugsam besetzt find; Zernctz

würde dem Münster» und Slarlthal Sicherheit ge»

währen.

5. 3.

Diesen Ansichten gemäß, könnten diese Posten nach

gegenüber stehender Tabelle besitzt werden.

Wegen ihrer besondern , sehr ausgedehnten Grenze

und Lage würde es die Kräfte der Eidgenosscnsch«ft

übersteigen, wc<>n in dem Kanton Tesscn auf hin»

länglich befriedigende Weise ein Sperr »Kordon ein»

gerichtet werden sollte.

Seine Bewachung, gleichsam als eines Haupt»

Vorpostens der Schweiz , wäre indessen Mrding«

wünschenswetth und wichtig.
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Sollte dah« die Regierung des Kantons Tessin

eidgenössische Tzuppenhülfe begehren ; so wären ln

demselben zu besetzen: Centovalii, «lis^o, Mgaäinn,

»,2N20, ?onte 1l082, Nollluto. 8t»llKia, (^KiÄ850,

I.2M3 und Bellen; endlich, als Vereinigungspunkt ;

wie die Aufstellung stärker oder schwächer nach dee

Wichtigkeit der Pässe eingetheilt wird, ist in d« Ta,

belle paß. «Hl. zu ersehen.
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Um die unumgänglich nöthige Oberaufsicht über

das Militär dieses Kordons zu erzweckcn , müßtxn die

Posten in besondere Bezirke abgetheilt und jeder einem

Kommandanten untergeordnet styn. Davon wären

jedoch auszunehmen die allzuweit entfernten und

isolierten, an den beyden Flügeln des Kordons, als:

Chesel an dem Rhot>an, die Posten gegen Wallis >

St. Moritz, der Sanetsch an der Lenl, die Gcmmi

und Grimsel auf dem rechten , und Zernez , Münster

und Skarlthal auf dem linken Flügel, welche der

unmittelbaren Aufsicht der respektive» Kantonsregie»

rungen oder den Behörden, die diese damit beauftra«

gen, unterworfen wären.

Die Furta und St. Gotthard, obschon sie auch

zu isoliert sind, um einem Bezirks. Kommandant Mr.

geben zu werden, könnten jedoch füglich direkte von

dem Oberbefehlshaber unter Aufsicht genommen werden.

Das übrige ist in drey Bezirke zu theilen, wovon

H« erste das Misorer. und Galankerthal, Rheinwald

und Avers , der zweyte das Berge« und Maloya ,

»,nd der dritte das Puschtlav bis Lareusa begrei.

fen würde.

Wenn eidgenössische Truppen in dem Kanto'»

Tessln stehen , bilden sie einen eigenen Bezirk.

§. 7.

Da es sehr wesentlich Ist , daß der ganze Kordon

im Einverständnis und nach gleichen Grundsätzen
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handle ; so muß das Ganz« dem Kommando eines

Oberbefehlshabers untergeordnet werden , mit nxl»

ichem die Bezirks. Kommandanten, so wie der Kem,

Mandant, der im Kanton Ury den dem Gotthard

u. s. w. aufgestellten Posten, in ununterbrochen«!?

Verbindung stehen müssen»

Der Oberbefehlshaber hat die Korrespondenz mit

dem La dommanne der Schweiz sowohl, als mit den

Regierungen der Kantone, welche mit eidgenössischem

Militär besetzt sind, zu unterhalten, auch nach Zeit

und Umständen die zweckmäßigste Aufstellung und

Verwendung der Truppen zu besorgen; «r wird sich

nn dem Ort aufhalten, wo er nach den Umstanden

seine Gegenwart am zweckmäßigsten glauben wird e

seine übrigen Befugnisse sind in dem eidgenössischen

Militär» Reglement enthalten»

Damit er die ihm aufgetragenen Pflichten gehö»

rig erfüllen tonne, ist ihm ein Staabsadjutant mit

Hauptmanns. Ztang und ein Sekretär mit Untcrlieu»

tenants . Rang zu wählen gestattet.

Für sammtliche Truppen ist auch <in Zahlmeister

mit Hauptmanns« Rang, der eine Bürgschaft zu lei«

jkn hat, zu bestellen, welcher ebenfalls einen Set««

«m, für den <r Bürge seyn muß, zu erwählen hat.

Der Zahlmeister hat, «nter des Oberbefehlshabers

Aufsicht lind Leitung, die Besoldung und Verpflegung

der Truppen nach folgender Norm z« besorgen.
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Es ist ihm bey der Aufstellung auch anzuzeigen,

wo « die seiner Kasse nöthigen Gelber zu erhe.

den habe.

§. 8.

Von der Verpflegung der bey einem

Sperr. Kordon aufgestellten eidge,

nössischen Truppen.

Diese aufgestellten Truppen sollen nach dem in

dem gemeineidgenössischen Militär. Reglement ange.

«ommenen Fuß, jedoch mit folgenden in der ver.

schiedenen Natur des Dienstes, gegründeten Modifi-

lazienen behandelt werden.

Dieß ist ein Hauptgrundsütz , von dem nicht darf

abgewichen werden; da aber eine Aufstellung dieser

Art von einer nur in militärischer Rücksicht noch

wendigen wesentlich abweicht; so muß auch auf diese

besondere Lage Rücksicht genommen werden.

In diesem Falle werden die Truppen in seht

kleine Abheilungen vertheilt, und diese sclbsten weit

«ntlegen von einander verlegt ; sie werden zu einem

beschwerlichen und sehr thätigen Dienst gebraucht:

weil er aber weder zum Angreifen noch zum Ver,

lheidigen, sondern nur zum Bewachen geeignet ist 5

so muß eben deßwegen keine Un,te>-stützungs , Mann»

schaft dabey seyn , welche den Dienst, weil sie öftere

Ablösungen gestattet, so sehr erleichtert, und. der

Mannschaft , die in größerer Zahl auf einem Punkt

rersammilt ist, gestattet, von ihren Razionen V«.



250 -----

brauch zu macht« , weil z. B. zwanzig Mann mit

zehen Pfund Fleisch gut bestehen , hingegen aber

zwey Ma»n mit einem Pfund nicht bestehen können.

In Rücksicht auf Staats -Oekonomie, würde es

«uch sehr hoch zu stehen kommen, wcnn alle zwcy

Tage Fleisch und alle vier Tag« auch Brod den

kleinen, so weit entlegene» Posten Müßte zugeschickt

werden , mehre«r andern Beschwerden nicht z«

gedenkn.

Allen diesen Beschwerden abzuhelfen , dürften die

Razionen nur, anstatt in Natura, in Geld bezahlt

werden, welches allerdings die bequemste Weise wäre;

allem sie hat auch einen so wesentlichen Nachtheil,

daz sie nur im äussersten Nothfalle oder bey besondern

Umständen angewendet werden darf.

Dieser ist: den Soldaten meistens an ein sehr

unordentliches Leben zu gewöhnen; da der Leicht»

finnige seinen so ansehnlich vermehrten Sold lieber,

lich durchbringt, der häusliche sich zu viel ein,

schränkt , und endlich jeden , der weder das eine

noch das andere ist, so isoliert, daß ihm eine ordent,

liche Weise sich zu «nähren unmöglich wird. Die

unausbleibliche Folge davon »st, daß die Gesundheit

bes Soldaten d<ocy unterliegt ; er wird ausser Stand

gesetzt den Dienst fortzusetzen, und muß durch einen

«ndern ersetzt werden, den der Staat bezahlen muß,

während er selbst in einem Ktankenhause ihm eben,

falls zur Last fällt..

Für



------ . 2Z7

Für die schon etwas entkräftete Mannschaft,

welcher die Krankfallenden die Vermehrung de»

Dienstes zuziehen, «st die traurige Foigenreihe leicht

zu berechnen, -

Diesem wesentlichen Uebel wäre dadurch vorzu«

beugen, jedem bey der Sperre Angestellten bey seinem

Hanswitthe anständige Hausmannskost um einen b-lli«

gen Ersatz, den der Staat, anstatt der Lieferung der

Razionen, tragen würde, zu verschaffen, welche in

Mittag» und Nachtessen bestehen würde, ohne Getränk.

Der Preis des billigen Ersatzes könnte entweder

mit den Kanlonsregierungen , wo die Truppen auf«

gestellt sind, verabredet oder von der hohen Tag»

satzung entschieden werben. .

Bey der Truppenaufstellung gegen die italienische

Grenze müßte von dieser Maßregel ausgenommen

werden: der auf dem St. Gotthard aufzustellende

Posten, welcher mit Fleisch, Brod, Gemüse und

Holz nothwendig versehen werden müßte; so auch

jeder Posten , der in ejner unbewohnten Gegend auf«

zustellen nöthig erachtet würde.

Die allgemeinen Verhaltungs . Befehl« für den

Oberbefehlshaber des Bezirks und Posten . Komman,

danteu, die Schildwachen oder Plantons .find aus

folgenden Ordonanien zu entnehmen.

II. Bd. R
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Allgemeine verhaltuilgsbefthle für den Militär-

< . Rordon.

») Für den Oberbefehlshaber.

«.) sobald der Oberbefehlshaber von der eidge

nössischen obersten Nundesbehörde ernannt ist,

wird er sich mit allen eidgenössischen Gesund.

Heils »Maßregeln genau bekannt machen, zu

deren Handhabung, Anordnung oder Vollzie

hung die Truppen aufgebothen worden sind,

um denselben in allen Theilen ein Genüge zu

leisten.

2,) Er wird mit den Regierungen der Kantone,

< in welche die Truppen verlegt werden sollen ,

die nöthige Rücksprache nehmen, um die

Verpflegung der Truppen, sty eö durch Haus»

mannskost oder anders, je nach den Umstän»

den, auf die zweckmäßigste und wenigst beschwer

liche Weis« zu veranstalten.

Da die Korrespondenz der Posten mit dem

Oberbefehlshaber, sowohl wegen geringer Zahl

der Mannschaft, als auch besonders weil die

selbe der Wege unkundig wäre , durch das

Militär unmöglich unterhalten werden könnte;

so wird er für diesen Dienst ebenfalls das Er

forderliche verabreden, damit derselbe sicher und

schnell besorgt werde.

3.) Auf dem Sammelplatze, wo die eidgenössischen

Kontingente zusammentreffen , um auf die
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verschiedenen Posten vertheilt zu werbe«/ wird

<r sie anloben (oder schwören) lassen:

,, Den Nutzen des gemeinsamen Valcrlan,

« des nach Möglichkeit zu fördern , und dessen

«Schaden zu wenden; zu dem Ende sowohl

»den allgemeinen als besondern Beftllen det

» respektlos« Ober« genau nachzuleben; sich we»

«der durch Mieth, Gaben, Versprechungen

»oder Drohungen von Wicht und Schuldigkeit

«abhatten zu l.ssc,n , alles der öffentlichen

«Ruhe, Sicherheit und Ordnung Zuwider«

«lausende bestmöglichst zu verhindern und sei«

?
nen, Obern anzuzeigen , und dieß alles treu /

«redlich und ohne alle Gefährde."

Wenn mehrere dergleichen Sammelplätze

wären , hat er bey denen , wo er nicht selbst

gegenwärtig seyn tonnte, dem dort lomman«

dierenden Offizier den Auftrag zu geben: feint

Stelle zu vertreten.

«.) Er wird auch seine Posten in Militärbezirke

abtheilen , die Aussicht eines jeden einem be.

sondern Kommandanten übertragen, demselben

die Grenzen seines Bezirks und die Kdmman«

danten' der angrenzenden Bezirke bekannt

machen, und die Zeit und Art bestimme»,

nach welcher sie ihm ihre Rapports einzu»

schicken haben.

R2
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H.) Auf jedem Sammelplatze wirb er dafür sor

gen: daß die Mannschaft auf eine gerechte/

zugleich aber auch auf die zweckmäßigste Weise

auf die zu besetzenden Posten vertheilt werde;

und jedem Kommandant einer Abtheilung

wird er die nöthigcn Verhaltungsbefehle, und

für die mit ihm zu pflegende Korrespondent

die erforderliche Weisung geben.

6 ) Bevor die Abtheilungen auf ihre Posten ver«

schickt werden, wird einer jeden der eigens zu

verfertigende Pönalkoder vorgelesen werden.

?.) Er wird auch mit den Kantonen, die es

angeht, die nöthige Rücksprache nehmen, daß

seine Korrespondenz mit Sr. Exzellenz, dem

Lanbammanne der Schweiz, durch dazu be«

stimmte Ordonnanzen! auf eine sichere und,

nach Erforderniß der Umständen , auf schleu

nige Weise könne unterhallen werden.

».) Alle Wochen hat er dem Landammanne der

Schweiz einen umständlichen Rapport einzu»

schicken, aus welchem die Vertheilung der Trup«

pen und alles, was sich etwa Neues möchte

zugetragen haben , bemerkt ist.

In außerordentlichen Fällen wird er ei«

neu besonder« Rapport uuverwcilt einsenden.

3.) Er hat mit den Kantons «Regierungen, in

welchen die Truppen verlegt sind, das Nöthige

zu verabreden, damit gewöhnliche Kranke sei«

ner unterhabenden Mannschaft gehörig besorgt

/werden tonnen..
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Diese Verabredung wird er auch jedem

Kommandanten der Unterabtheilungen mitthei»

len, damit sie sich, im ereignenden Falle, dar»

nach zu richten wissen.

«o) Mit den Regierungen der Kantone, in wel«

che« die Truppen verlegt sind , hat er ein«

Korrespondenz zu unterhalten , und dieselben be,

sonders über die öffentliche Gesundheit und

Sicherheit angehende Vorfallenheiten zu de»

lichten.

»l.) Er soll, so viel es Zeit und Umstände er«

lauben, seine aufgestellten Posten hin und wie»

der besichtigen , um sich von der Zweckmäßig,

keit ihrer Aufstellung sowohl als der Ersül»

lung ihrer Pflichten zu überzeugen.- .

<?.) Wenn von seiner Mannschaft schwere N?r»

brechen , ^ die mehr als eine Polizeystrafe vel,

dienen , begangen würben ; so wird er nach

dem gcmeineibgenösstschen Militär» Reglement

ein Kriegsgericht an dem ihm schicklich schel»

„enden Orte zusammen berufen , demselben die

Untersuchung und Bestrafung der Angeklagten

übertragen , und für di« Vollziehung des Ur»

theils sorgen.

«3.) Wenn ihm von dem Oberaufseher einer

Kontumazanstalt angezeigt würde, daß Perso»

nen oder Waaren aus derselben unerlaubter»

weise herausgekommen wären, und nicht hät»

ten wieder habhaft gemacht werben können;

^Zo wird er t< mit der möglichst«» EU« b«t
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Regierung des K-intons, in dem der Fall sich

ereignet, dem Luidammanne der Schweiz und

den benachbarten Kantonen anzeigen, damit

die i > solchen Fallen im Innern der^Schweij

zu treffenden Vorkehrungen sogleich veranstal

tet werden tonnen.

<4.) Da es billig ist , daß die Beschwerden un»

ter der Mannschaft so gleichförmig als mög»

lich vertbeilt we>.dm , und es andererseits auch

vielleicht vottheilhafl >st » daß die zu nahe Be«

kanntschast mit den Grenzbewohnern vermie«

den werde; so wird er nach eigenem Kutbe«

finden zuweilen die Posten unter sich ablösen

lassen / dabcy abe? sorgen : daß nie keiner

auch für die kleinste Zeit unbesetzt bleibe.

«) Den Tropen wird ein Arzt zugeordnet,

der den Kordon von Zeit zu Zeit besucht oder

durch erbcchene Aerzie besuchen läßt.

Wenn sich unter den Truppen Spuren von

der zu befürchtenden Seuche oder sonst »er«

dächttge Krankheiten zeigen sollten; »o müssen

^ die, Verdächtigen alsobald in da>> Kontumaz,

Haus gebracht und der Arzt davon benachrich»

ti et werden, um das weiter Nothwendlgc zu

verfügen.

l,.) Für die Kommandanten der Abthei»

lungen oder eines Mllitärbezirts.

«.) Der Kommandant eines Militärbezirks wirb

sich ein« genaue und richtige Kommiß Der q^.
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allgemeinen Gesundheitsmaßregeln, welche in

demselben schon veranstaltet worden oder es^

noch werden sollen, zu verschaffen suchen; sor«

gen, daß alle hierüber ergangenen, eidgenössi»

. schen Verordnungen, so wie die besonder» des

Oberbefehlshabers, auf das genaueste vollzo»

gen werden, und dafür verantwortlich scyn. '

2.) Nach dem erhaltenen Befehle wird er die

Besetzung der Posten auf die zweckmäßigste

Weise, .so wie auch die Ausführung der be<

sondern Auftragt, die er von dem Oberbe»

fehlshaber möchte erhalten haben, mwerweilt "

vornehmen.

3.) Jedem Posten» Kommandant wird er einen

schriftlichen Vcrhallunasbefchl für sich sowohl

als die Mannschaft übergeben und , falls Lo.

talitäten noch besondere Maßregeln erheische»

würden, dieselben beyfügen.

Zugleich wird er ihnen yuch die ttithlge

Weisung geben, in Ansehung der abzustatten»

den schriftlichen Napporte , die gewöhnlich je»

den Mittwoch und Samstag, und überticß

jedesmal, wenn etwas Neues vorfällt, dem

Bezirks » Kommandanten eingeschickt werden

müssen; bey Ertheilung der Vcrhaltungsbe.

fehle wird er besonders trachten: die Mann«

. schaft sowohl als die Posten «Kommandanten

aufmerksam zu machen ans die Wichtigkeit

ihre« Dienste«, die schrecklichen Folgen und

schwere Nlrantworllichkcit , weiche die min»
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deste Nachläßiakeit darin nach sich lieh«

könnte , und sie demnach auffordern : ihre

Schuldigkeit treu zu erfüllen.

4.) In der künest ' möglichen Zeit soll er sich

auch die erforderlichen Lotalkcnntnisse seines

Bezirks verschaffen , und über die Zweckmäßig,

leit der aufgestellten Posten, deren allfällige

Verbesserung, Abänderung oder auch nöthig

scheinende Vrmehrung , dem Oberbefehlsha,

der schriftlich einen nmsta'Michcn Bericht

abstatten.

H.) Dem ersten einzuschickenden Rapport hat er

auch den Nahmen des Orts, wo er sich auf»

hält, seines Hauswirths und die N°. des Hau,

ses, wo er einanartiert ist, beyzufügcn ; so

wie die besondern Befehle, die jedem Posten»

Kommandanten zu ertheilen, für nöthig «ach»

ttt worden, umständlich einzuberichten. H.

6.) Jeden Sonntag wird er dem Oderbefehls,

Haber einen schriftlichen Rapport für die ver,

fiossene Doche einsenden , und ausserdem jedes«

mal 5 wen« sich etwas Neues von Belang er,

eignen sollte.

?.) Er wird oft und zwar unversehens die Pe.

sten seines Bezirks besuchen, um sich zu über,

zeugen , daß die Befehle vollzoIen werde» , auch

hierin nicht die geringste Nachläßtgteit dulden.

«.) Da Gesundheit das erste , unumgänglich » nö,

thige Bedürfnis ist, damit jeder seinen Dienst
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zweckmäßig versehen könne; so wird er auf

Erhaltung derselben den seiner unterhabenden

Mannschaft vorzüglichen Bedacht nehmen ,

diese zu einem ordentlichen Leben ermahnen,

und dafür sorgen, daß ihre Lcbmsart «gel«

mäßig und ihre Nahrungsmittel gesund seyen.

s.) Um den Diensteifer desto mehr anzufachen,

wird er ihnen auch bekannt machen: daß auf

Entdeckung von 'Übertretung der Vcrordnun.

gen, Belohnungen festgesetzt sind, und ihnen

diese aus der allgemeinen Verordnung er«

klären.

lo) Er wird sich alle mögliche Muhe geben :

um, wenn unglücklicher Weise Spuren der zu

befürchtenden , ansteckenden Seuchen nicht nur

bey seiner unterhabenden Mannschaft , sondern

auch in dem Bezirke oder dessen Nachbarschaft

sich zeigen sollte», davon sogleich unterrichtet

zu werden, welches « mit möglichster Eile

dem Oberbefehlshaber anzuzeigen hat , und

mittlerweilen die Veranstaltung trifft: daß mit

dem verdächtigen Hause und dessen Bewoh»

nern keine Gemeinschaft Statt finde.

5l.) Alle vierzehen Tage wird er der Mann«

schaft auf jedem Posten die Strafgesetze vor

lesen lassen : der Tag u>»d die Stunde, wo dieses

>?- » «lschthw s wird auf dem Rapport bemerkt.

«z^) An allen , zum unentbehrlichen Verkehr ,

bedingungsweise für Briefe, Lebensbedürfnisse,

siüsslge Maaren und Metalle, offenen Pässen
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wird er Schlagbäume und Barriere« errlch,

ten lassen, alle andern aber, so gut es sich

thun laßt, durch Hecken oder Pallisaden zu

schließen trachten,

ig) Er wird auch besorgen, daß auf allen PHs.

sen auf Stein oder Holz an schicklichen Or«

ten aufgestellte Tafeln jedermann warnen :

daß die Wege theilsweis« ober ganz geschlos»

sen sind.

c) Für die Kommandanten der Posten.

«.) Sobald der Kommandant eines Postens an

dem Ott seiner Bestimmung angelangt senn

wird, soll er sogleich die nöthigen Erkunde

gungen einziehen, um auf die zweckmäßigste

W.ise, durch Aufstellung der Posten, die Pässe

und Wegt , die er zu bewachen den Auftrag

hat, besitzen zu können; an dem angczciglcn

Ort, je nachdem er den Befehl hat, Plan«

to»s oder Schildwachen aufstellen, und denscl»

ben die nöthigen Verhaltungsbesehlt geben.

s.) Den aufgestellten Posten wirb er die Ver»

Haltungsbefehle erklären, und sich durch Fra»

gen versichern, baß sie recht verstanden »vor»

den seyen.

3.) Er wird selbst die Gegend feines Postens so

in Augenschein nehmen, um versichert zu seyn,

< daß die Posten ans die schicklichst« Mis« auf»

gestellt smd.

»

1
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4.) Sollte er nach eigener reiflichen Untersuchung

finden, daß ein Posten an einem andern Orte

zweckmäßiger aufgestellt werden tonnte ; so

wird er ihn sogleich an diesen Ort stellen

wenn der, wo er wirklich stehet, ihm nicht

susdrücklich von dem Bezirks »Kommandanten

bezeichnet worden ist.

«.) Nachdem die Posten aufgestellt und das

^Kommando einquartilt ist, wird er seinen

Rapport an seinen Kommandanten schriftlich

«bfassen.

Dieser soll enthalt,«:

«.) Um wie viel Uhr und mit wie viel Man»

er an seinem Bestimmungsorte angelangt ist.

l>.) Wie er von den Einwohnern empfangen

worden.

«H Wie viel, auf was Art und wo die Posten

aufgestellt sind.

Wenn er einen schicklicher» Platz, als

der so ihm angewiesen worden , besetzt hat,

" ' soll er es Melden , so wie in dem Falle.,

so ihm von dem Kommandant einer wäre

bestimmt worden , und er einen bessern

gefunden zu haben glaubte.

z,:)5Den Nahmen seines Hauswirths und die

.A°. l»s.Ha«ses, wo er einquartiert ist.

>- .. , Wenn er etwas anderes zu bemerken

. ..hat, wird «r tscheyfüM,, und Endlich
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«.) den Nahm« de« Orts, den Tag, Msnat

Und Jahr, nebst seiner Unterschrift.

Diesen Rapport wird er auf die ihm von

dem Kommandantm angezeigte Weis« die,

sem zusenden.

e.) Wenn sich etwas Neues ereignen sollte, wie

z. N, wenn die Wache oder Planton von Ein»

heimischen «der Fremden hätte wollen um«

gangen oder mit Gewalt überrumpelt «erden ,

oder einer diese- Fälle wirklich vorhanden

wäre; wenn Waare a,«f unerlaubte Weise

wäre hereingebrachc und entdeckt oder nicht

entdeckt worden ; wenn einer seiner Leute kraul

gefallen wäre, oder wenn sich gar unter sei.

nen Leuten oder den Landeseinwohnern Sp>«

«n einer ansteckenden Seuche oder unbekann»

ten Krankheit zeigen sollten , welches ohne

Zeitverlust zu erfahren er sich alle Mühe ge»

den soll , ober endlich sonst etwas Wichtiges ;

so soll er es sogleich schriftlich dem Komman«

danten melden. Auch im Falle er es, der Ti,

cherheit wegen , nöthtg glaubte . kann er die,

so, Rapport durch einen Mann von fNnem

Kommando abschicken.

7.) Unter seiner Mannschaft wird « gut« Mails«

zucht und Ordnung halten , damit leine Klo»

««n geführt werden können, für welch« er im»

»er zu« R«dt gestellt »ürbt» «r stll sein«



Untergebenen mit gutem Beyspiele vorgehen,

kleine Vergehen mit Arrest oder Strafdienste»

ahnden, größere Verbrechen aber sogleich! dem

Kommandanten einberichten.

«.) Er wird auch besiissentlich Obsorge tragen:

daß seine Untergebenen eine ordentliches Nah»

rung genießen. Wenn von ihnen oder den Ein»

wohnern Klage darüber geführt würde/ wird

«r diest genau und unparlheyisch untersuchen

und derselben abzuhelfen trachten, falls es

aber nicht möglich wäre> die höhere Behörde

davon benachrichtigen.

H.) Aden Mittwoch und Samstag wird er dem

Kommandanten einen schriftlichen Rapport

«inschicken, auf welchem die Stärke des

Kommando, die Zahl der Posten und was sich

Neues möchte zugetragen haben, bemerkt ist.

«.) Er wird seiner Mannschaft befehlen : wenn

sie auch ausser dem Dienst Uebertretungen

wahrnehmen sollte, welche die öffentliche Ge»

sundheit und Sicherheit gefährden könnten,

selbes unoerweilt anzuzeigen, damit dem Nebel

" ftgteich könne abgeholfen und die Uebertret«,

wenn es der Fall ist, zu gebührender Strafe

.;?. ?c »«zogen werden.

o, ? «.> Den Dienst unt« seiner unterhabenden

.^ Mannschaft wird er so ««heilen: daß keiner

^ chh« Hey U,d«rn w«d« Votthtil nach Nach«
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theil habe, sondern in allem gleich behan«

bell wetde.

Wenn er Schildwachen aufzustellen hat,

sollen dies« nie länger als zwey Stund stehen

blciben, auch bey großer Kälte alle Stunden,

und je nach Maßgabe der Umstände, noch

öfter abgelöstt werden; die Wache aber nach

vier und zwanzig Stunden, wenn er nicht

Befehlt dagegen hat.

«.) Wenn er hört , daß auf einem seiner

Posten geschossen wird oder Lärm entstehet,

soll er sich sogleich mit einem Theil seiner

unterhabenden Mannschaft bewaffnet an Ort

und Stelle verfügen; um sich über den Vor«

fall zu erkundigen, und nöthigen Falls seinen

Posten zu unterstützen. /

«.) Oft, unversehens und auf verschiedenen

Wegen bey Tag und auch bey Nacht, wenn

seine Posten mit Schildwachen besetzt sind/

wird er sie besuchen, um sich zu versichern:

daß der Dienst, für den er verantwortlich ist,

fleißig gemacht wird; und überhaupt allen

seinen Kräften aufbiethen, um dem Vaterlande

in diesem , seinemWohle so wichtigen Zeitpunkte

mit wahrer Treue und Ergebenheit zu dienen ,

seine Untergebenen mit guter Art, aber mit Strcn«

ge gegen jede Unordnung, zu behandeln, und

sich selbst durch die strengste Erfüllung seiner



Pflichte», und untadelhafte Aufführung ihre

Achtung zu bewerben bcfiiffen seyn.

<i.) Konsigne für die Schildwachen und

Plantons.

l.) Eine Schildwache oder Planton soll nieman»

den, unter welchem Vorwande es auch fty,

den Eintritt gegen ihren Posten oder das rück«

wärts gelegene Land gestatten.

2.) Sobald die Reisenden oder Waarenführer,

scy es mit oder ohne Lastthiere und Wagen ,

wahrnimmt, die gegen sie kommen, sollen sie

denselben zurufen: sich zurückzuziehen, weil der

Paß verschlossen sey.

H.) Wenn die Personen auf dreymal wiederholtes

Zurufen in einer solche» Entfernung, wo sie

das Zugerufene verstehe» können , nicht gehör»

«hen wollen; so soll sie auf dieselben Feuer

geben , und ihre Gewehr sogleich wieder lade» ,

um es im nöthigen Falle wiederholen zu

tonnen.

4.) Sie soll ihren Posten nicht verlassen; wenn

sie durch unumgängliche Nolhwendigkeit dazu

gezwungen würde, soll sie es, mit möglichster

Eile dem Posten »Kommandant anzeigen.

H.) Sie solle nicht nur den Weg , zu dessen

Sperre sie besonders aufgestellt ist, beobach

ten, sondern «nch, so viel möglich/ die Gl»

»
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ßtnd, und im Fallt fit bemerlen sollte, baß

'sich jemand neben ihrem Posten hereinschlei»

che» wollte ; so hat sie sich nach dem Artikel

«. und ». zu verhalten.

e.) Eine Schildwache soll, so lange sie aufge«,

stellt ist, weder sitzen, lesen, singen, pfeifen,

noch mit den Ländeseinwohnern sich in Gespräch

einlassen, und überhaupt sich nichts erlauben,

welches sie von der nöthigen Aufmerksamkeit

abhalten könnte, und «uf leine Art Geschenke

annehmen.

f.) An den für den unumgänglich nöthigerach,

teten Verkehr offen gelassenen Posten hat die

Schildwache, sobald sie jemand auf denselben

zukommen sieht, die für diesen Verkehr eigens

bestimmten Männer zu rufen, und sich in al»

len Fällen vor aller Gemeinschaft mit Frem»

den sorgfältig zu hüten, wo sie im Uebenre»

tungsfolle sogleich in eine Kontumazanstalt

auf vier ober sechs Wochen gesperrt und , je

nach Maßgabe der Umstände, noch anders

gestraft würde.

») Bey Nachtzeit oder schlechtem Wetter müssen

die Schildwachen ihre Aufmerksamkeit ver»

doppeln, weil Frevler von solchen Umständen

Vortheil zu ziehen, und sich hauptsächlich

dann hineinluschltichen suchen.

».) Die
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».) Die Schildwachen sowohl als Plantoni ,

wenn sie abgelöset werden , werden jedesmal die

mündlich erhaltene Konsigne treu übergeben,

ohne auch nur das Mindeste hiervon auszulassen.

,o.) Was für, die Schildwachen gesagt worden,

gilt, im Ganzen genommen, aüch für die

Plantons, und weil man diesen erlaubt, .den

Dienst auf eine bequemere Art zu verrichten,

sollen sie mehr Aufmerksamkeit anwenden. Von

Tagesanbruch bis zur geschlossenen Nacht soll

immer einer den Posten beobachten ; ihre Ge»

wehre sollen geladen und in der Nähe seyn,

um sie im Nothfalle zu gebrauchen , doch sol»

len sie so verwahrt seyn, daß nicht etwann

«in unglücklicher Zufall begegne.

«,.) Die Plantons sollen auch hin und wieder

zu Nacht aufstehen und horchen: ob nichts

Verdächtiges vorgehe. Sollten sie etwas be»

merken; so sollen sie anrufen, und wenn es

dreymal wiederholt und nicht Rede gestanden

würde, auf den verdächtigen Gegenstand Feu»

er geben.

«2 ) Bey Tagesanbruch werden sie sich jedes«

mal versichern : baß die Sperre an dem Weg

»»berührt geblieben; wenn sie etwas Unrichti»

ges wahrnähmen, soll es sogleich durch ihren

Kommandanten dem Bezirks, Kommandanten

angezeigt werden,

l. Bd. O ,



lZ.) Wo mehrere Plantonö aufgestellt Lud, soll

immer einer seyn, der in dem angewicsenen

Hause oder ocy gutem Wetter auf der Weite

den Paß beobachten und , bey schwerer Verant»

worllichteit, sich niemals davon entfernen wird.

,4.) Ohne besondere Erlaubniß des Bezirks»

Kommandanten soll lein Mann von der in

«inem Dorf od>r Gemeinde aufgestellten Mann»

schaft dasselbe weiter als auf eine Viertel»

stunde , wohl verstanden , inner den Grenzen

des Kordons , verlassen lönnen / und alle

Schildwachen und Vlantons sollen, ohne schrist»

lichen Befehl des Oberbefehlshabers, nieman«

den von eidgenössischem Militär über die

Grenze lassen.

Z w e y t e r A b s ch n i t t.

Wenn das gelbe Fieber oder eine andere, pestartige

Krankheit auf der unmittelbaren Grenze oder in der

Schweiz selbst ausbrechen sollte; so wäre im erster«

Falle ein besonderer enger Kordon um den Beruh«

rungspunlc , im menten aber em gänzlich ausschlies»

sender um teil angesteckten, unglücklichen Ort zu ziehen.

Da nun aber dieß mit der zur Besetzung der

Posten aufgestellten Mannschaft unmöglich geschehen

könnte; so wäre, auf Anordnung des Militärtoiu»

maüdo, welches die Regierung des angehenden Kan,

tons dazu aussordern würde, die vorgeschriebene Maß«
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«gel durch tin Aufgeboth Lanbesetnwohner, vermischt

mit einigem Militär, zu vollführen, welches aber nur

für den allerersten Augenblick Statt haben könnte.

Es muß also, in den Kantonen eine Reserve von

einigen hundert Mann bereit gehalten werden , welche

auf de» ersten Wiük in Marsch gesetzt und dazu

verwendet werden kann.

Wenn unglücklicher Weise die ansteckende Seuche

auch den an so vielen Orten an Italien grenzenden

Kanton Granbündttn ergreifen sollte; so wäre dann

eine neue Kordons. Linie hinler demselben zu ziehen

und folgende Pässe zu besetzen :

In dem Kanton St. Gallen bey Sargans : die

Rheinpässe Trübenbach und Flefch, die Zollbrücke

bey Ragaz . bey Valenz : der Paß über den St.

Margrelhenberg und bey Vettis : der über den Gun«

gels; im Kanton Glaris in dem Sernstthal, im

Wichler.Bad: der Paß über dic Wichler.und Fäzcr«

Alpen nach Panir und Ilanz, in dem Linlhthale

von dem Orte dieses Rahmens : der Bergpfad an dem

Dödiberg vorbey nach Disentis; in dem Kanton llry

ist von dem Dorfe 'Andermatt ebenfalls «in Weg

nach Disentis zu besetzen ; so wie auch einer in dem

Maderanetthal, der in den ober» Bund führet»

St. Gotthard, Realp und die übrigen Pässe gegen

Wallis bleiben wie zuvor besetzt, wie aus folgender

Tabelle ersichtlich ist,

S 2
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Dritter Abschnitt.

lkinverständnisse der eidgenössischen Stände für

allgemeine Sanitäts , Anstalten.

z. 13, , .

Die Aerzte und die übrigen anerkannten M dizi»

nalpersonen des Kantons werden verpflichtet: wenn

sie Spuren irgend einer epidemischen oder anstecken

den Krankheit bemerlen, davon unverzüglich dem

Präsidenten des Sanitätsraths oder der für den Em«

pfang solcher Anzeige» eigens vom Sanitätsntthe des

Kantons ihnen angewiesenen Behörde die Anzeige

zu machen.

Der Sanitätsrath oder die für diese Geschäfte

von ihm eigens beauftragte Behörde wird, auf jede

solche Anzeige, unverzüglich eine nähere Prüfung der,

erhaltenen Angaben an Ort und Stelle, entweder

selbst vornehmen oder vornehmen lassen, um sogleich

die erforderlichen Verfügungen treffen oder vorschla»

gen zu können.

Da es für die frühe Wahrnähme und Kenntniß

ungewöhnlicher, insbesondere auch epidemischer und

ansteckender Krankheiten wichtig ist, daß die Leich<

name verstorbener Menschen nicht eher begraben wer»

den , bis sie von dazu bestellten sachkundigen Personen

sind besichtiget worden ; so wird auf den Fall , daß

in einem zunächst an die Schweiz grenzenden Land

die Seuche sich zeigte, die Einführung einer Tobten»



278 -----

beschau in den sämmtlichen Kantonen mit aller Be«

förderuug bewerkstelliget werden.

z. l5.

Das Wesentliche dieser Todtenbeschau bestehet

darin, daß in jeder Gemeinde ein, und in größer»

Gemeinden einige Personen bestellt und beauftrag«

senen , den Leichnam jeder in der Gemeinde Verstor.

denen , in dem Zeiträume von vier und zwanzig bis

sechs und drenßig Stunden nach dem erfolgten Hin«

scheid, zu besichtigen, und sich von der Gewißheit

seines To>es zu versichern, um darüber das Zeugriß

durch Ausstellung eines Todtenscheins geben zu tön»

nen, ohne welches von dem Pfarrer der Gemeinde

leine Beerdiguxg gestattet werden darf.

Es versteht sich daher von selbst, daß bey jedem

Zweifel über das wirkliche Todtscnn der betreffenden

Person späterhin noch eine Myte Besichtigung vor»

genommen werden muß.

§- tÜ.

Wo Aerzte , Wundärzte oder andere anerkannte

Medizinalversonen angetroffen werden, da wird die

Todtenbeschau diesen zu übertragen styn, und nur in

denjenigen Gemeinden, wo jene nicht gefunden wer«

den, müssen andere verständige, sorgfältige und zu

diesem Geschäft taugliche Personen gewählt werden.

In die nähere Instrukzion , welche in jedem Kan»

ton für die Todtenbeschemer zu entwerfen ist, wird

die Vctpfilchtung derselben : dem ersten Beamten oder
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Vorsteher des Otts, zu Händen des Sanitätsraths, das»

jcnige einzubcrichten , was ihnen überhaupt und iosbe.

sondcre,aufAnzeigenrpidemischcr und ansteckenderKrank»

heilen, Bedenkliches oder der Aufmerksamkeit Würdiges

vorkommen sollte, ausdrücklich aufgenommen werden.

§. 58.

Da die übereinstimmenden Beobachtungen und die

in pestartigen Krankheiten überhaupt, insbesondere

aber in derjenigen des gclbcn Fiebers gesammelten

Erfahrungen unwidersprechlich darthun, daß allent.

halben , wo ihr Giftstoff sich entwickelt und verbrci»

tet hat, gewisse örtliche Gelegenheitsursachcn vorhan»

den waren, die jene Entwicklung beförderten, und

zum Ausbruch der Krankheit wesentlich bcytragen ; da

unter diesen Gclegenbcitsursachen ganz vorzüglich die

stehenden und faulen Wässer , Sümpfe und Moräste ,

die Kirchhöfe in den Städten , und was auf ähnliche

Weise zu Verunreinigung der Lust bcyträgt , und

dadurch schon überhaupt den öffentlichen Gesundheits»

zustand gefährdet , müssen gezählt werden ; so haben

die Sanitätsräthe der Kantone hauptsächlich auch in

solchen Zeiten größerer Gefahr , ihre besondere Nuf<

merksamkeit dahin zu verwenden : daß diese nachthei.

ligen Umstände, wo dieselben angelrossen werden,

allenthalben , so viel möglich, beseitiget und auf diese

Weise alles, was die Entstehung der Krankheit be«

günstigen könnte, entfernt werde.

§. l9.

Der Sanitätsrath eines jeden Kantons wird in

solchen Zeiten die Gedurti , und Sterbelisten aus den
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verschiedenen Abtheilungen oder Bezirken des Km«

tons einsammeln , und aus denselben eine General»

tabclle verfertigen.

Wo es die Verhältnisse möglich machen , da soll

mit den Glbims < und Sterdeilsten auch eine Tabelle

der Krankheiten , an denen die Gestorbenen darnieder«

lagen, verbunden werden.

5. 20.

Da es auf den Fall einer wirklich irgendwo in

der Schweiz ausbrechenden Seuche, und insbesondere

auf den Fall der Erscheinung des gelben Fiebers in

unserm Vnterlanbe , von äussoster Wichtigkeit zu

seyn erachtet wird , daß die Rcaierungen und die

obersten Sanitätsbehörden aller Kantone noch weiter

über einige allgemeine Grundsätze zum voraushin ver«

standen scyen , und daß sie sich auf die Ucberzeugung

von ihrer Zweckmäßigkeit und Hcilsamkeit gegenseitig

verpflichten, dieselben im eintretenden Falle wirklich

zu befolgen , und, sie als Grundlagen ihrer dannzu»

"«nl zu lr ffendcn Anordnungen und Maßregeln zuge»

brauchen ; so werden , auf diesen Fall hin , die Regierun»

gen und Sanitätsbehörden der Kantone aufgefodert:

folgende Vorsichls, M«ßl -gel« in Vollziehung zu setzen.

5 2l,

Aus der übereinstimmenden Erfahrung aller Zci»

ien und aller Länrer, in denen pestartige Krankt)«,

ten sind beobachtet worden, erhellet, daß die Be,

schräntung der Krankheit , die Hinderung ihrer wei»

lern Ausbreitung und ihre möglichst schnelle Ver»

tilgung dadurch allein am sichersten und gewissesten
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«reicht werben kann , wenn die Kranken sogleich

von den Gesunden entfernt, und wenn der von Kran,

ten erzeugte und an die sie umgebenden Körper über,

tragen« Krankhetcs. und Anstcclungsstoff vertilgt wird.

Es sollen daher in jedem Kanton solche vorläufige

»«Kalten und Einrichtungen getroffen werden» welch«

die Trennung der ersten, sich irgendwo zeigenden Kran,

ten von den Gesunden auf die zwar für jene selbst

wenigst möglichst auffallende, aber zugleich auch für

diese beruhigendste Weift möglich machen.

Zu diesen Einrichtungen werden hauptsächlich ge.

rechnet/

») Die Auswahl, Bezeichnung und Einrichtung

> - von Häusern , zumal in der Nachbarschaft

volkreicher Gemeinden , die von den übngen

Wohnungen in gehöriger Entfernung, so viel

möglich , an erhöhten, dem freyen Zutritte der

Luft von allen Seiten geöffneten, von Wäs.

fern und besonders von Sümpfen entfernt

gelegenen Orten gewählt seyn, auch leine

Gewerbe in der Nähe haben müssen , wo.

dnrch die Luft mit verdorbenen Ausdünstun.

gen geschwängert wird, wie: Schlachthäuser,

Loh«und Weißgeroereven, Seifensiedereyen und

dergleichen.

Auf dem Lande kann eine und dieselbe Anstalt,

(.die aber immer aus mehrern Gebäuden beste,

hen muß), für mehrere einander nahe gelege.

n« Dörfer dienen.
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Die Einrichtung selbst muß sich nach dm

tokaütäten richten. Jedes Gebäude, sogar ganz

einfache, doch gut eingemachte brctterne Hütten

können unter obigen Bedingnissen dazu ge

braucht werden.

Immerhin ist aber der Grundsatz besonders

zu empfehlen , daß lieber mehrere kleinere Gebäude

dazu eingerichtet, als daß die Krauten in ein

einziges zusammengehänft werden: auch soll,

so viel immer möglich, jeglicher Kraute sein

eigenes Zimmer haben.

Die Bettstellen sollen, wo möglich , von Eisen

styn.

Das Bett wird entweder durch die betreffen,

den Kranken selbst geliefert, oder es wird von der

Anstalt für Matratze ^ Kopfkissen , Leintücher

,»id eil« Ucberdccke gesorgt.

b) Die Bezeichnung und die eventuelle Beauf

tragung eigener Acrzte, welchen die Besorgung

und Behandlung der zu isolierenden Krauten

auf den eintretenden Fall übertragen würde,

und die alsdann , während dieser Behandlung ,

auch selbst isoliert und von den Gesunden

abgesöndert bleiben müssen.

c) Die eventuelle Bestellung von Gefundheitsbeam.

tcn und die Entwerfung der auf örtliche Ver»

Hältnisse gegründeten Iüstrutzionen derselben.

Diese Komissarien sollen zunächst den Austrag

haben : wenn sich die Krankheit in einer Ge»
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, gencn Instnilzionen gemäß, über den Gesund»

heitszustmio aller Einwohner des ihnen ange»

' wiesenen Quartiers zu wache» und , sobald

irgendwo sich ein neuer Kranker zeigt / das

Erforderliche zu veranstalten. ..

j. 22.

Sobald eine pestartige , ansteckende Krankheit oder

das gelb« Fieber sich irgendwo zeigen und als solches

anerkannt seyn wird; so sollen alle von den Kantons»

behörden zu treffenden Sanitmsanstalten auf die

Maxime jener Vereinzelung der Kranken gegründet

sl«n; und es soll demnach entweder jeder Kranke,

mit seinem Wärter und mit dem nöthigen Geräthe

»ersehen, in die dazu bestimmten Gebäude gebracht

und dem eigens dafür bcstillten Arzte übergeben werden.

Die von jedem Kranken'im Anfange seiner Krank,

Hut gebrauchten Kleider und Effekten , so wie seine

Zimmer u. s. w. sollen sogleich durch die kräftigsten

Reinigungsmittel gereiniget, und die Personen, mit

denen er seit seiner Kranthcit Umgang gehabt hat,

als Verdächtige , während drcy Wochen, in ihren

Häusern isoliert behalten oder in Kontumaz gesetzt

werden; oder, wo die Entfernung eines Kranken von

seinem Hause unmöglich erachtet werden möchte, da

wird der vorgesteckte Zweck der Isolierung durch Be»

wachung seines Hauses oder Stockwerkes und Unter,

sagung jedes Ein. oder Austrittes in oder aus dem.
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selben, verbunden mit den nöthigen Veranstaltungen

für die Bedürfnisse des Hauses, am beßten erzielt

werden.

Durch die Sperrung ganzer Gassen oder Quar»

tiere hingegen möchte der vorgesetzte Zweck ungleich

weniger zu erreichen seyn, indem dadurch eine Menge

Gesunder mit den Kranken zugleich eingesperrt , und

durch Furcht und Schrecken für die Ansteckung selbst

noch empfänglicher gemacht werden.

§. 23.

Eine Gemeinde, Stadt, Dorf oder anderer Be«

zirl, in dem die Krankheit wirklich schon mehrere

Personen befallen hatte, und der somit als angesteckt

müßte betrachtet werden, soll durch Verfügung der

Kantons .Regierung sogleich, mittelst eines strengen

Militär »Kordons, eingegossen und von aller andern

Kommunikazion, als welch« die Lebensbedürfnisse und

die schriftliche Korrespondenz der Einwohner erhei»

sehen, abgeschnitten werden.

Die Flucht aus solchen angesteckten Orten darf

durchaus nicht gestattet werden ; immerhin jedoch in

der Meynung : daß der Sperr - Kordon , welcher um

angesteckte volkreiche Gemeinden und Städte gezogen

wird, hinlänglich ausgedehnt seyn soll, um den Ein»

wohne: n den Aufenthalt ausser der Stadt selbst, den

Genuß der Landschaft und hie Beschäftigungen des

Landlebens möglich zu machen.
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Vierter Abschnitt.

Vorschrift, die beschränkte Rommunikazion mit

angesteckten Ländern oder Gemeinden betreffend.

Von der allgemeinen Regel der gänzlichen Spe«<

'lung gegen Menschen und Waaren aus einem an«

grenzenden, mit der gelben Ficberseuche behafteten

Lande/ leiden (laut j. 2ä.) einige Gegenstände eine

Ausnahme , die entweder von solcher Unentbehrlich»

leit sind, daß ihre gänzliche Hemmung mit den groß»

ten Schwierigkeiten verknüpft wäre, oder die durch

sich selbst wenig oder gar nicht giftempsäüglich und

folglich mehr oder weniger unfähig find , die Gefahr

fortzupflanzen, s

Zu erster« gehört der Briefwechsel und die Zir«

lulazion des Geldes; zu letzter« die Anschaffung noch,

wendiger Lebensmittel, als: Getreide, Reis, Brob

und Flüssigkeiten und das Hereinbringen der Melalle:

aber auch der Verkehr dieser Gegenstände kann nicht

dem Zufall Preis gegeben werden , sondern darf nur

unter gewissen Bedingnissen Statt finden, welche in

den nachfolgenden Bestimmungen enthalten sind.

§. 25.

Zur Aufnahme dzr Briefe aus dem angesteckten

Land, wird a»f einem oder mehrern, von dem

Oberkommando des Militär » Kordons aus vorzu»

schreibenden Punkten, zu äusserst dieser Linie ein«
,.^
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eigene Wachthütte bestimmt, an welche von aussen eine

wohlverschlossene, metallene Buchst/ in welche die

Briefe geschoben werden können, angehängt wird.

Sobald der Briefträger, der, um von Ferne

kenntlich zu seyn, «inen Schild oder irgend ein Uu,

terschndunqszcichen tragen soll, an den festgesetzte»

Tagen seine Briefe in die Büchse geworfen hat, ent»

fernt er sich sogleich nach der Seite, woher er ge<

kommen, und di« Wache, die während seiner Anwe»

senheit sich entweder in der Hütte selbst oder in einer

Entfernung von zehen Schritten von ihm wird auf»

gehalten haben, giebt genau acht: daß keine Gefährde

hicrbcy Statt finden ton» e. Die wahrend einem oder

zwey Tagen also gesammelten Briefe werden sodann

von einer eigens hierzu beau/tragten Person, nach

Eröffnung der Büchse in der Wachthütte, in Empfang

genommen , mit metallenen Pinzetten oder Z ngen an»

gefaßt und den Mineralsän«' Dämpfen ausgesetzt ; her«

nach mit einem eigens hierzu einzurichtenden , eisernen

Instrument, das mit mehrern Spitzen versehen sey,

durchstochen und abermal mit Mineralsäure. Däm»

pfen beräucbert, wo sie. dann, nachdem sie einige

Stunden noch an der Luft gelegen und getrocknet

sind, mit der Aufschrift: aussen und innen ge»

reiniget, weiters versandt werden dürfen.

Alle doppelten Briefe werden geöffnet, und der

Ginschlußeben, so wie der Umschlag, behandelt; dieje»

«igen Briefe, welch« noch andere Sache«/ als M»»
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ster von Wolle, Baumwolle, Seiden oder dergleichen

Fabrikate enthalten sollten, werden sogleich nebst dem

Inhalt verbrannt.

Zum Versenden der Briefe in das angesteckte Land

können die gleichen zwey Personen , diejenige, die zum

Empfang derselben, und die, welche als Träger an.

gestellt sind,. nachdem man über die Tage übereinge»

kommen, dienen, wovon erllere die eingegangenen

Briefe in eine offene, metallene Büchse» die an ei.

ner metallenen Stange befestiget ist, legt, und sit

dem Abholenden überreicht.

§. 26.

Zur Aufnahme und Versendung des Geldes , kann

die gleiche Verrichtung dienen ; nur ist dabey noch

der in der Wachthütte befindlichen Person die Voll,

macht zu enheilen: wenn Geldgroupps, die in Pa»

pier oder Leinwand eingemacht sind, anlangen, die»

selben, nachdem sie in Eßig oder hinlänglich verdünnte

Vitriolsaure geworfen ober beräuchert worden , zu öff>

nen, den Umschlag zu zernichten, und. nach wieder«

holter Reinigung, das Geld in frischen 'Umschlag zu

verpacken. .

5 27.

Zum Einbringen und Empfangen des Getreides,

des Heises und Brode s aus angesteckten Ländern,

wird bey den zu dieser Kommunikazion vorgeschriebe»

nen^mit einem Schlagbaum versehenen Stazionen,
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ein tigener, von allen Seiten freyliegender Platz ang«.

wiesen, auf welchem ein Boden von Steinplatten,

Ziegelsteinen oder hartgetrctener Lehmerde angebracht,

und dieser mit einem auf Säulen ruhenden Dach ss

verwahrt wird, daß der Boden vor dem Regen ober

Schnee gesichert, dabey aber dem Zutritt der Luft

von allen Seiten geöffnet stehe.

Auf diesem Boden werden nun, unter Aufsicht

einer in einiger Entfernung stehenden Wache, die er.

wähnten Lebensmittel aus dem angesteckten Lande von

den Fuhrleuten abgeladen , das Getreide aus den

Säcken oder andern Behältern in Haufen aufgeschüt.

tet, und das Brod aufgebeiget. Wann dieses »er.

richtet worden, kehren die Fuhrleute zurück, und die

Wache verhindert jede andere Kommunitazion. Nach

Verfluß von zwcy oder mehrern Stunden begeben sich

die von dem Kordon verordneten Leute mil Sacken «.

auf die Stellen, nehmen die Lebensmittel zu Hon.

den, wobey, in Betreff des Brodes, zu bemerken ist,

daß dasselbe durchaus nicht warm seyn darf.

§.28.

Auf eben diese Weise können allenfalls rohe und

verarbeitete Metalle, die in teinerley Verpackung aus

einem angesteckten Lande auf jene Kommunitazions»

platze gebracht weiden, in Empfang genommen, und

durch die Kordonslinie an ihre Bestimmung be«

fördert werden.

z. 2?.
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§. 29.

Auf ähnliche Mise werden die aus angesteckten

Gegenden kommenden Flüssigkeiten und nahmentlich

Wein , Branntwein und Ochl auf die Kommunika»

zionsplätze ohne andere Verpackung als : in hölzernen

Gefä^n gebracht, und, nachdem diese Gefässe sorg,

fältig abgewaschen worden, durch die aus dem Kor«

don beordneten Leute in Empfang genommen, und

an ih?e Bestimmung ausgeliefert.

§. 30.

Die gleichen, nach §.2?. eingerichteten Kommuni»

kazionsstellen dienen auch in entgegengesetzten Fällen,

zur Einbringung von Lebensmitteln und andern B<«

dürfnissen in angesteckte Gemeinden und Länder.

Fünfter Abschnitt.

Vorschrift für die von der aelben Fieberscuche

betroffenen Gemeinden.

§. ZI.

Sobald sich Spuren ein« Krankheit bey einer

oder mehrcrn Personen in einer Gemeinde äussern

oder ihre Aehnlichkcit oder Uebereinstimmung mit den

Zufälle» des gelben Fiebers von einem der Pestärzte

anerkannt worden ist; so wird unverzüglich die de,

troffene Person von aller Kommunikazion mit an«

dern Menschen abgesondert , und dieselbe entweder in

das zum voraus hierzu eingerichtete Krankenhaus

gebracht ober in ihrem eigenen Haust, mit Beyord«

II. Bd. T .
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nung eines Krankenwärters oder einer Wärterin, UN«

ter solche Verwahrung gesetzl, daß leine Gemein,

schaft mit den übrigen Hausbewohnern mehr Statt

finden könne.

§. 32.

In da« zu diesem Endzweck bestimmt? Kranken«

Haus sollen unnachsichllich gebracht werden : alle dieje«

«igen Kranken, welche in engen feuchten Gassen,

an sumpfigten Stellen, in niedrigen, dem fteyen Zu»

gange der Lust verschlossenen Gemächern wohnen ,

oder in Häusern , die ganz mit Menschen angefüllt

sind, in Zimmern oder Kammern, wo immer meh»

rere Menschen sich aufhalten, arbeiten, essen oder

schlafen.

Die übrigen Hausgenossen werden als Verdächtig«

ganz oder zum Theil in die Reinigungsanstalt ge»

bracht , und im letzlern Falle wird gegen die im Haust

Bleibenden der §. 3l. mit aller Strenge angewandt.

§. 33.

In den Häusern können, auf ihr Verlangen , die«

jenigen Kranke» verwahrt bleiben , deren Wohnhäuser

an trocknen luftigen Orten , und deren Zimmer dem

fteyen Zugange einer unverdorbenen Luft offen stehen.

Ihre Vermögensumstände müssen ihnen ferner«

erlauben : daß das Stockwerk , auf welchem sie ver»

wahrt sind, von niemand sonst, während ihrer Krant»

hcit und einige Zeit nachher, bewohnt werde, und baß
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sie sich einen besondern Wärter oder Wärterin zu ih«

«r ausschließlichen Besorgung halten tonnen.

5. 34

Es soll öffentlich bekannt gemacht werden: daß, in

welchem Hause immer die KrantlM ober nur einzelne

verdächtige Zufälle sich zeigen,— auf der Stelle davon

dem Gesundheitsbeamten i§. 2,.) oder dem bezeichneten

Arzte (§. 2l.) Kenntniß gegeben werbe.

Die entgegen Handelnden sollen, ohne weitere Ruck«

sichten, in das Krankenhaus gebracht werden.

Auch können sie oder ihre Erben , oder andere

darum wissende Personen für. den unmittelbar aus

einer solchen Verheimlichung entspringenden Schaden

belangt und überbieß noch mit der auf dieses Bergt«

hen gesetzten Strafe belegt werden.

§. 36.

Den in den Häusern verwahrten Kranken (Z. 33.>

ist es verbothen : ihre Privatärzte ferners zu gcbrau»

che«, wenn diese nicht unter die eigens verordneten

Pestärzte gehören.

Diesen allein ist es gestattet: solche Kranke zu

behandeln ; sie dürfen hingegen aber keine andern

Kranken , wahrend der ganzen Dauer der Seuche ,

auch ehe und bevor seit dem Aufhören der Krankheit sechs«

zig Tage verflossen sind, in Besorgung nehmen, und ha,

ben, wegen ihrer Ablonderung von andern Menschen«

sich mit den Gesnndhlitsbeamteu zu verständigen..

T2
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Sie werden übrigens, bey ihrer Behandlung der

angesteckten Kranken < sich vor aller unmittelbaren Be»

rührung derselben oder der sie umgebenden Ding«

möglichst in Acht nehmen: ehe sie in das Kranken,

limmer treten , dasselbe zuerst lüften und mit Mineral,

säure« Dämpfen beräuchern lassen.

Ihre Kleidung, de oi-derö die wollene ablegen,

und statt derselben einen Ucberzug von Wachs. Lein»

wand oder Tafet anziehen , womit Kopf und Hände

tbcnfalls bedeckt scyn sollen, und den sie im Hause an

einem luftigen Orte zurücklassen.

Sie werden mit einem Worte alle die Vorsichls»

Maßregeln ergreifen, die zu ihrer eigenen Sicherheit

und derjenigen der mit ihnen möglicher Weise tom»

muniziercnbcn, gesunden Meuschen dienen können,

auch werden sie den Gesundheitsbeamten täglich

Rapport über den Zustand ihrer Krauten erstatten.

Sie erhalten entweder von dir Gemeinde selbst,

oder vom Staate eine billige Entschädigung für die

ausschließliche Behandlung der angesteckten Kranke»

un> der tabey obwaltenden / größer« Mühe und Gefahr.

. §. 26.
»

Den Krankenwärtern ober Wärterinnen ist, so

viel es die Umstände erlauben, die Beobachtung der

gleichen Voisichtsrcgeln, wie ben Acrzten/ zu empfeh»

. len , wodey es sich jedoch von selbst versteht : daß

diesen Leuten , als vorzüglich verdächtig , der unmit. >

„ telbare Verkehr mit allen andern Menschen oder der

Austritt aus dem Hause gänzlich untersagt scyn soll.



§/ 37.

Dil in den Privathäusern Gestorbenen werden,

sobald als ihr Tod von dem Arzte konstatiert worden

ist/ ohne Glocken 'Geläute, Leichenzug oder Prozession ,

an den dazu bestimmten Orten, ausser dem Umfange

der Gemeinden, beygesetzt.

^ §. 38.

Alle von den Verstorbenen, wahrend ihrer Krank«

h'ett» gebrauchten Meubeln und Kleidungsstücke wer«

den, mit Ausnahme der wollenen und baumwollt»

nen Kleidungsstücke, die verbrannt werden sollen, ge»

lüftet, den Mineratsäure » Dämpfen ausgesetzt oder

durch saure Flüssigkeiten gezogen; daS Leinwandge«

räche ebenfalls in sauren Flüssigkeiten, wozu sich be«

sonders das mit or»genirter Salzsäure geschwängerte

Wasser empfiehlt , geworfen und nachher in starker

Lauge ausgewaschen. ^ '

Die Federn, Haare, Stroh oder Laub in den

Netten aber müssen ohne anders in Gruben in die

Erde geschüttet, und mit dieser wenigstens vier Fuße

hoch bedecket werden.

Die geringfügigen Gegenstände endlich, deren sich

der Kranke bedient haben mag, als: Papier, Lavpen,

Schwämme, Bänder, Pjlaster «. werden entweder

verbrannt , oder ebenfalls in die gleiche Grube, ge«

worfen.

z. 39. ^

Die Genesenden bleiben noch wenigstens vier

Wichen, von dem Zeitpunkte an, wo sich die Krank«
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heitszufälle zum letzten Male äusserten , auf ihr Zim.

wer und Haus eingegrenzt, und es dauern ^egen sie

alle die im j. ZZ. «wähnten Vorsichlsregeln fort.

Die in dem gleichen Hause mit drn Kranken Woh.

«enden sind als verdächtig anzusehen. Es darf ihnen

daher kein ftcyer Verkedr mit den übrigen Menschen

gestattet werden, sonder» sie bleiben, während der

ganzen Krankheit der betreffenden Person und drey

Wochen nach dem Aufhören derselben oder dem

Tode des Kranken, in das Hius eingegrenzl, wäh»

rend welcher Zeit ihnen die benölhigten Lebensmittel

und Bedürfnisse nur mittelbarer Weise auf die

schicklichste Art, wie z. B. durch metallene Vcrbtn,

dungswege angeschafft werden sollen.

Auch ist das Hans bis auf einen Ausgang ganz,

lich zu verschliesscn , und vor demselben , zur mehrerer«

Sicherheit, eine Wache zu stellen, welche den Dienst

für alle in der Nachbarschaft stehenden, im gleichen

Falle sich besindenden Häus« miloersehen wird.

Auch ist hicrbey verstanden, daß die dreywöchent,

liche Eiugrenzung so oft wieder von vornen angerech.

«et wird, als eine Person in dem gleichen Hause

»ou der Krankheit befallen worden oder daran ge»

siorben ist.

§. >ili

Den Kranken im Krankenhause (j. 32.) werden

ihre Lebensbedürfnisse durch die Wärter oder Warte,

«innen, wovon immer eine hinlängliche Anzahl be»
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und ist ihnen der Umgang mit allen fremden Perso»

neu strengstens untersagt.

Es ist keiner gesunden Person der Eintritt in das

Krankenhaus erlaubt, oder sie wlrd während drey

Wochen in die Reinigungsaistalt in Kontumaz gesetzt.

Die Aufseher, Aerzte, Wärter oder Wärterinnen/

die bey dem Krankenhanse angestellt sind, haben sich

übrigens der gleichen Vorsichtsregeln, die indenjj 39.

und 4u. berührt worden sind, zu bedienen.

§. ^2.

In einiger Entfernung von dem Krankenhause, je»

doch mit demselben in unmittelbarer Verbindung , wird

ein schicklicher Platz zu Begräbnissen der darin Ver»

storbencn angewiesen, in welchem hinlänglich liefe

Gruben zur gefahrlosen Beerdigung der Verstorbenen

gemacht werden tonnen.

§. ^3.

Zur Bch«»!dlnng der in das Krankenhaus gebrach»

ten Kranken wird ein eigener Arzt, und nöthigen

Falls auch ein oder mehrere Wundärzte, von dcm

Sanitätsrathe oder den Geftindheitsbeamten vererb»

»et, welche verbunden sind: von dcm Zeitpunkte an,

wo Kranke dahin gebracht werden , sich beständig

darin aufzuhalten, und ihnen ihre ganze Zeit zu

widmen. ^

. Sie erhalten übrigens von d^m Sanitätsrathe oder

den Gesundheittbeamtcn eine nähere Instrutzion über
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h« Pflichten und Verrichtungen, st wie über die

zweckmäßigste Behandlungsweise der Krankheit.

§. ^.

Das Innere eines Krankenhauses, die darin auf»

genommmen Kranken, so wie die dabey angestellten

Personen stehen unter der Aufsicht' eines Aufsehers,

der aus den Gesundhutobeamten ernannt wird, mit

dem sie in unmittelbarem Verkehr stehen und von dem

sie über den täglichen Zustand des Hauses und der

darin aufgenommenen Kranken Rapport erhalten.

Zur Erleichterung dieses Verkehrs auf eine gefahr»

lose Weise, wird unten am Eingänge des Hauses ein

Sprachzimmer mit doppeltem DcMgitter eingerich»

tet, in welchem die gegenseitige Mitteilung Statt

finden tan«.

Die Gesundheitsbeamten werden übrigens für'dcn

Aufseher ebenfalls eine ausführliche Instrukzion seiner

Pflichten uyd Verrichtungen , in Uebereinstzmmung mit

den bisher angenommenen Grundsätzen, entwerft«.

Auch kann füglich die Stelle desselben und des Arz«

tes in einer Person vereinigt seyn.

§. ^6.

Es kann niemand in das Krankenhaus aufge«

nommen werden, die betreffende Person sey dann

mit einem Erlaubnißscheine von* Seite der Gesund«

heitsbcamlen versehen; eben so kann niemand aus

^demselben entlassen werden, man habe dann ebenfalli
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<lnen von den gleichen Gesunbheltsbeamten ansge»

stellten Entlassungsschein, der sich auf den Rappölt

des Arztes und Auffthtrs gründen wird.

Zu mehrerer Sicherheit, daß dieses streng beobachtet

und alle Gefährde vermieden werde , wird vor den Aus,

gang des Krankenhauses eine Wache gestellt, die unmit.

telbar von den Gesundheitsbeamten ihreKonjigne erhält.

Personen, die als gesund wieder aus dem Kran«

kcnhause entlassen weiden, lassen ihre Kleidungsstücke »

Bett oder andere eingebrachte Gerälhfchaftcn daselbst ,

bis nach vollendeter Epidemie, zurück, mit Ausnahme

des hinlänglich gewaschenen , und geräucherten oder

durch sau« Flüssigkeiten gezogenen Leinenzcuges; sie

treten nur in letzteres gekleidet aus dem Kranken»

Hause, und erhalten wollene oder andere Kleidung,

erst ausser demselben.

Diesen Personen kann aber nicht gestattet wer«

den: daß sie sogleich in ihre Wohnungen zurückteh,

r«n , sondern sie werden von da in eine zweyte An«

stall oder das Reinig» ngs Hans gebracht, wo sie

, gleichsam die Probe ihrer Wiederherstellung und der

Befrevung von allem Ansteckungsstoff zu bestehen

und sich annoch drey Wochen aufzuhalten haben.

Es werden' deßnahen gegen sie alle die schon er«

wähnten Vorsichtsregeln fortgesetzt, und sie allen den
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Meinigungsoverazionen , nach einem von dem Sani»

tätsrathe oder den Gesundheitsbeamten für diese An»

statt besonders zu entwerfenden Reglement , unterwor»

fen, wodurch jeder noch mögliche Ueberbleibsel von

Giftstoff getilgt werden tonne.

§. ^8.

In die gleiche Anstalt werben auch , zu Bestehung

einer Reinigungszeit von drcy bis vier Wochen , dicje»

«igen Personen gebracht, welche den dem Kranken»

Hause nur angestellt waren, und die verlangen oder

genöthigt sind, dasselbe zu verlassen'.

§. ^9.

Es dürfen aus dem Krankenhause, so lange noch

Kranke in demselben liegen, und vier Wochen nach»

her, durchaus keine Effekten noch Gegenstände irgend

einer Art herausgeschafft werden.

Um jedoch eine schriftliche Kommunitazton nicht

zu hemmen, mögen Briefe oder andere Papiere mir

einem metallenen Instrument aufgefaßt, sodann mit

Mineralsaure» Dämpfen geräuchert, angenommen und

an ihre Bestimmung überlassen werden. Es wird aber

vorausgesetzt: daß dieses nur unter Aufsicht einer

von dem Gesundheitsbeamten dazu verordneten, sorg»

fältigen Person gestattet werde.

§- 60. , , ' ,

Es ist ebenfalls verbothen: daß aus Privathau«

fern, wo sich einer oder mehrere Kranke befinden,
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wahrend der Zeit der Krankheit und der Eingren.

zung, irgend etwas herausgeschafft werde, mit Aus»

nähme von Gelb und Papier; beydes aber nur un«

ter den im vorigen Artikel begriffenen Bcdingnissen.

z. öl.'

Es wird die besondere Pflicht der Gesundheitsbe

amten seyn, dahin zu trachten : daß das Kranken»

Haus immerwährend mit allem Nöthigen an Lebens»

Mitteln , Arzneyen und Geräthschaften versehen sen , und

laß , beym Hereinbringen derselben , keine unmittelbare

Kömmunitazion mit den sich darin aufhaltenden Men»

schen oder andern Gegenständen Statt finden könne.

§. 62.

Während die Epidemie, in einer Gemeinde herrscht ,

wird sorgfältig alles vermieden, was den Schrecken

vergrößern/ und die Einbildungskraft mit traurigen

Bildern erfüllen könnte.

Es wird deßnahen , besonders bey Begräbnissen,

alles Aufsehen vermieden , und das sonst übliche Auf»

biethen oder Leicheladen durch Männer oder Weiber,

so wie das Geläute der Glocken, streng untersagt.

§. 63.

Und da besonders die Erfahrung erwiesen hat»

daß zahlreiche Zusammenkünfte von Menschen, Pro»

Zessionen u. bgl. Vorzugsweise die Veibreitung bei

Giftstoffes über ganze Gemeinden und Gegenden be»

fördern; so sind auch diese gänzlich abzustellen. ^
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Da sich ebenfalls aus der Erfahrung ergeben hat,

daß das Anzünden und Unterhalten großer Feuer

«her nachtheilig als nützlich sey; so sind auch diese

zu verbietben; hingegen ist allen Hauseigenthümern

einzuschärfen : sich mit einem Vorrath von Eßig und

mit den Ingredienzen zu den Mineralsaure » Räuche»

rungen zu versehen , damit täglich in jedem ange»

steckten Hause, je nach den Umständen, mit einer

Gattung der sauren Dämpfe die Luft gereiniget wer»

den tonne.

' ' z. 65.

Nach dem Aufhören der Krankheit, werden die

Gesundheitsbeamten sich m jedes angesteckt gewesene

Haus begeben und untersuchen: ob die Reinigung

der Zimmer und der Effekten nach der von den Sa,

nitätskotnmissarien zu entwerfenden Vorschrift hin»

' länglich beruhigend vollführt, und ob alles getilgt

worden sen, was zur Erneuerung der Seuche Anlaß

> geben könnte.

Sie werden ebenfalls Sorge tragen: daß zu glei,

- chem Endzwecke mit aller Vorsicht in dem Kranken »

- und Reinigungshause z» Werte gegangen und alles

verbrannt, oder in tiefe Gruben uuter die Erde ge»

bracht werde, was noch einen Keim der Seuche ent»

halten , oder aus dem sich dieselbe wieder entwickeln

tonnte. .... ,. , - ,
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Es ist ihre besondere Pflicht : mit aller Strenge

zu verfahre«/ und nichts zu verabsäumen/ wag de»

geringsten Verdacht gegen sich hätte.

Sie stehen zu diesem Ende unter dem besondern

Schutz der Kantons > Regierungen , und tonnen- von

den Gemeinden für den daher entstandenen Schaden

niemals belangt werden.

§. 66.

Die Kommunitazion der angesteckten Gemeinde,

mit dem um sie gezogenen Kordon und dem gesund»

gebliebenen Theile des Kantons, für unentbehrliche

Bedürfnisse, als: Briefwechsel und die Anschaffung

von Lebensmitteln , Arzneyen u. dgl. findet unter den«

jenigen Vorsschtsregeln Statt, welche (§. 27.) für die

Kommunitazion mit angesteckten Ländern überhaupt

verordnet sind, und es ist besondere Obliegenheit der

Gesundheilsbeamten der Gemeinde, dafür Sorge zu

tragen : daß bey dieser Kommunitazion teinerley Ge»

fährde noch Unordnung Statt finde, und daß jener

die hinlängliche Verproviantierung gesichert sey.

wir Schu lt heiß, R leine«. Große »äthe

>, des Kantons Luzern;,

Mit Hinsicht ans Unsere vorlausig unter'm 2o!lm

Ahrill' l 809. gefaßte Schlußnahme, über den Ent

wurf einest allgemeinen Systems von Gesuubheits«

polizcyanstalten in der Schweizerischen Eidgenossen,

schaft, zu Abhaltung der Gefahr pestartiger Kraut,

heilen, welcher vyr der hohen Eidgenössischen Tqg,

,»
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satzung den 29stm Brachmonat verflossenen Jahres

einer neuerlichen Nerathung unterlegen, und sonach

mit einigen Abänderungen genehmiget worden ist;

Verordnen:

Die vorstehende Verordnung für ein allgemei

nes System von Gesundheitspolizeyanftalten in der

Schweizerischen Eidgenossenschaft, zu Abhaltung der '

Gefahr pestartiger Krankheiten, von Uns, ihrem gan.

<en Inhalte nach, genehmiget, soll mit gegenwärtiger

Ratisikazions. Urkunde betleidet und mit dem Staats»

Siegel versehen, dem Kleinen Rathe, zur Bekannt,

machung und Vollziehung, in Urschrift zugestellt

zverden.

Also verordnet in Unserer Großen , NatlMtzuns,

Luzern den l^tm April! i«»o. -



Beschluß,

««m 28sten Brachmonat/ tglV.

Polizeyverordnungen gegen die Hundswuth

und die, mittelst Ansteckung, anmit befalle

nen Menschen und Thiere, nnd Heilultg

der von tollen Hunden gebissenen armen

Leute, auf Rechnung der Regierung,

enthaltend.

wir Schultheiß und Rleine »äthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Erster Abschnitt,

polizeyvorsorgen zur Verhütung der Hundswuth.

Neu anhaltender Hitze im Sommer, bey anhal«

tender Kälte im Winter , und im Falle in den an»

grenzenden Gegenden die Himbswuth sich zeigte , soll

jedermann, bey der strengsten Verantwortlichteit, ge,

halten styn: seine Hunde entweder im Hause zu ver«

folgen / beym Ausgehen aher dieselben aligebunden

mit sich zu führen, oder mit einem Nasenbande l»

»ersehen.

Zu seiner eigenen Sicherheit , und damit die bey

diesen Thieren so gewöhnliche Krankheit nicht er«
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folge, wild der Eigenthümer wohl thun, wenn er

Obacht gilbt: daß dieselben an einem kühlen Orte

verwahrt, sich auf irgend eine Art weder erhitzen,

noch ereifern, auch ihnen öfters frisches Wasser und

wenig Fleischspeisen gereicht werden. Im Winter

aber und bey strenger Kälte werden die Hunde am

beßten unter obigen Vorßchtsregeln an einem mäßig,

warmen Orte gehalten.

z. 2.

Alle Gememdeaerichte sind,' bey strenger Verant»

Zärtlichkeit, beauftragt: bey obiger sich ereignenden

Witterung und nahmmtlich bey« der. in der Nähe

sich äussernden Hundswulh. das letzte sogleich sowohl

der Polizeykammcr als dem Sanilätsrathe anzuzei,

gen , und , nach vorläufiger Bekanntmachung , in je»

der Gemeinde jemand zu bestellen, der alle herum,

laufenden Hunde mit Vorsicht auffangen und sorg«

fältig verwahren soll. ,

Im Falle dieselben in fünf Tagen , nachdem sie

«ufgefangen worden, von dem Eigenthümer reklamiert

würden, wird er sie für das Lösegeld von fünf Bat

zen und das Kostgelb von zwey Batzen täglich, aus,

liefern , widrigenfalls , nach Verfluß dieser Zeit , auf

die Seite schaffen: sollten sich aber bey denselben

Zeichen der Hundswuth zeigen; so soll dem Gemein»

degerichte sogleich die Anzeige davon gemacht wer.

den, welches dann, wie unten folgt, in der Sache

verfahren wird»

Zwey.



Zweyter Abschnitt.

Zeichen der Hundswuth.

§. ö.

Um beurlheilcn zu tö»nm : ob wirklich die Hunds.

W"th vorhanden sty, wird jedermann auf nachbe«

schrieocne Zeichen genauest achten :

».) Erster G r a d. Werden die Hunde traurig ;

suchen wider ihre Gewohnheit die Einsamkeit;

lassen Fressen und Saufen vcrdrüßlich stehen;

schleiche!, mit herabhängenden Ohren und

Schweife umher; bellen nichc mehr, und mur.

nn nur statt dessen ; fallen, mit heimtücki.

schein Gram '«»bekannte Menschen an; und

nur ihren Meister scheuen sie noch.

Man nennt diesen Grad gemeiniglich die

stille Wuth, allein demungeachtet ist ihr

Biß schon alsdann gefährlich, denn bald dar»

auf fangen sie an bcy dem

l,.) Zweyteu Grade zu keichen; strecken die

Zunge aus ihrem geifernden und bald schau.

Menden Rachen hervor; verkennen ihren eige»

nen Herrn und schnappen nach ihm wie nach

einem Fremden.

Ihr Ga-ig wird unordentlich; sie schleichen

halb taumelnd umher; bald thun sie einen ja',

den Schuß oder Sprung, der von der rechten

Bahne abweicht; die Augen werden trübe und

fiießend, die sie nun anfangen zu schiiessen.

Endlich aber beym

II. Vv. U
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<i.) Dritten Grade fallen sie, ohne Unter«

schied, Menschen und Thiere und alles, was

ihnen h> den Weg kömmt , an ; beissen und

zerreissen ohne bellen alles, was ihnen vor»

, lömmt; sie können nicht mehr schlucken und

siiehen vor dem Wasser; sperren das Maul

weit auf; schnappen gierig nach Luft; schau,

wen heftig , und hängen ihre Zunge , die mm

eine blaulichte oder gelbe Farbe erlangt hat ,

weit heraus , und in diesem Zustande fii:)en

alle Hunde schüchtern vor ihnen: können sol.

che aber nicht entweichen; so legen sie sich,

ohn« Widersetzung , zaghaft vor ihnen nieder

und schmeicheln denselben.

Und in diesen beyden Graden ist ihr Biß al«

len Menschen und Thieren fast allemal tidtlich.

Dritter Abschnitt,

pslzeyvorsorgen bey wüthenden Hunden. ^

§. -i.

Verspürt ein Eigentümer an seinem Hunde die

Anzeige der anfangenden Wuth, oder ist ihm ein

mit diesen Zeichen befallener Hund entlaufen ; so

wirb er, bey strengster Verantwortlichkeit, sogleich

die Anzeige davon dem Gemeindegerichte machen,

das im ersten Falle sogleich, wie unten steht, zu«

Weaschaffung des Hundes Anstalten treffen wird : im

^>
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zweyten F.,ll aber soll derselbe, so wie alle andern

herumlaufenden, mit Znchcn der Wuth bcfallenen

Hunde oder auch andere Thiere, sogleich mit Ge,

wehren verfolgt und, so geschwind als möglich, er,

legt werden, wozu jeder Gutgesinnte mit Vorsicht

die Hand bieihen wird.

Das Gemeindegericht aber soll, wenn ihm von

diesem wüthenden Thiere Kenntniß gegeben wird,

dieses mit schleuniger Beförderung seiner Gemeinde

nnd den nächstliegenden, mit der möglichst umstand,

lichen Beschreibung des Toteres, bekannt machen,

damit besonders Kinder vor Schaden können ver

wahrt werden.

'
!, ^.

'

In dem Falle, daß sich in einer Gemeinde ein

Hund oder andere Thiere befänden, die mit der

Wasserscheue (Hundswuth) behaftet wären, sollen

die beym ersten Abschnitte angeführten Maßregeln

bahin verschärft wcroen: daß alle zugelaufenen, ohne

Nasenband und nicht festgemachten Hunde von je»

dem mit Vorsicht können todtgeschossen werden; auch

wird das Gemeindcgcricht, vey der ersten Anzeige da»

»on, Leute dazu beordern, die dieses aus Auftrag

thun sollen. >

Die Wegschaffung dieser Thiere geschieht auf die

beym fünften, Abschnitte enthaltene Anleitung. ^

U 2
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Vierter Abschnitt. ,

polizey > Vorsorgen , wenn Menschen oder Cbiere

von wüthenden Hunden gebissen werden.

z. 6.

Sollte ein verdächtiges, jedoch mit den Zeichen

der Wuth nicht' augenscheinlich befallenes Thicr je,

wand geleckt oder gebissen haben ; so ist äugen,

blicklich dasselbe, wenn noch keine Verletzung gesche.

Yen, todt zu schießen, und nach dem fünften Ab«

schnitte zu verfahren.

Im Falle einer Verletzung aber soll dasselbe ,

wenn man von dessen Wuth nicht zuverläßig verst.

chert ist, mit der möglichsten Vorsicht/ wenn es,

ohne Gefahr geschehen kann , an Ketten fest ge«

macht , eingesperrt und dem Gemeindegerichte die

Anzeige davon gemacht werden, damit man sich von

dessen Zustand vergewissern und allenfalls den Ver«

letzten über seinen Zustand beruhigen tonne, ohne

jedoch bey demselben die Mittel zu verabsäumen, die

bey dem Biß verdächtiger Thiere nöthig sind.

5. '7.

Wenn ein Mensch von einem Hunde oder einem

andern wüthenden Thiere verletzt wird, — sey die

Wnnbe klein oder groß, oder sey derselbe auch nur

von dem Geifer eines solchen Thiere« besteckt; — so

soll, ohne Zeitverlust, der nächst« Wundarzt herbey.

gerufen und dem Gemeindegerichte die Anzeige h»



von gemacht werden , welches sodann durch Eilbo.

lhei, den Bmcht der Polizcykammer und dem Sa»

nitätsrathc ertheilt.

Inzwischen wird dem Verletzten der besteckte Theil

sorgfältig mit kaltem Wasser, hernach mit seinem

eigenen Harne von dem Speichel gesäubert, und

die damit befleckten Kleidungsstücke und dabey ge.

brauchten Tücher werden nachher verbrannt. Bcy

einer Verwundung aber wird, nach obigem Versah,

reu, die Wunde mit Salzwasser, von zwey Hand

«oll Salz und einer halben Maß warmen Wassers

bereitet, mehrmalen und Hechhaft mit Tüchern aus,

gerieben. Dabey muß sich der Gebissene ruhig und

stillehalten, und de« Durst mit Wasscr, in welchem

Gerste abgekocht, und darunter man ein paar Löffel

Bienenhonig und eben, so viel Eßig gemischt hat,

löschen , und so die Ankunft des Wundarztes erwar»

ten , der alsdann den Kranken pflichtmäßig behau»

dein wird, und welchem, nach seiner Vorschrift, da«

Gemeindegericht, im Verlaufe der Krankheit, zu al,

lem die Hand bietheu soll,

§. 3.

Sollte es sich ereignen, daß v'n einem wüthen,

den Hunde andere, dem Mensche» nöthige Thiere,

als: Pferde, Hörn, oder Schmalvieh gebissen wür.

den ; so sollen dieselben sogleich an einem besonbcrn,

wohloersicherten Ölte aufbewahrt , fu keinem andern

Vieh gelassen und dem Gemeiudegerichte die Anzeige

x^
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davon ssemacht werden, welches alsdann, wann Ge,

wißheit da ist, daß dieser Hund wüthig war, so,

gl, ich zur Wegschassung dieses Thieres Anstalten tttf«

stn; widrigenfalls aber das Ti icr so lange abgesön»

dert zu halten befehlen soll , bis man darüber eine

gänzliche Gewtßhlil hat. Indessn aber werben, bis

zur Hcrdcyschassung eines Thicrarztcs, mit Vorsicht

ebenfalls jene Mittel augewandt, welche, wie oben

angezeigt, für den Menschen velorduet sind.

Fünfter Abschnitt.

polizey > Vorsorgen , welche mit an der Hunds»

wuth gkstorbe>,e» zssenschcn und getövclen

Chieren zu beobachten.

§. 9.

I!i ein wüthender Hund oder ein anderes in die«

ser Hinsicht verdächtiges Thier an dieser Kranheit

gefallen oder getöbct worden; so soll der Cigenthü»

mer oder die Anwesenden, bey Verantwortlichkeit,

gehalten seyn: dasselbe so zu bnvachcn, daß weder

Thiere noch Menschen demselben sich nähern lön»

»cn , und zugleich dem. Gemilndegerichte die Anzeige

davon machen, welches ohne Verzug durch eigene

dazu lestcllle Leute und» unter seiner Aufsicht, das

tobte Thier mit Haut und Haar an einem entlegenen

Orte, — wenn es klein ist, wenigstens vier Schuhe,

ist es gro,ß, acht Schuhe — lief verlochen laßt,

nachdem vorher auf das Aas eine hinlängliche Menge

guten Kalch's geworfen worden ist. Der Platz wird



hernach mit Sttincn und Gesträuchen lelegt. Das

Gericht wird ferner dafür sorgen: daß beym Trans»

Porte weder von dem Geifer noch dem Blute des

todlc» Thieres die Straßen befleckt werden, auch daß

die Stelle, wo dasselbe tobt gefunden oder getödet

wurde, bestmöglich und mit Vorsicht gereiniget werde.

Die l« diesem Geschäft gebrauchten Gerälhfchasten

sollen verbrannt werden.

Im Falle, daß das Unglück eintreten sollte: daß

«in Mensch an dieser schrecklichen Krankheit sterben

würde , soll derselbe , unter der Aufsicht des Gemein«

degerichtes , wenigstens sechs Schuhe tief vergraben

und mit Kalch bedeckt werden. Alle Kleidungsstücke,

Bettzeug und alle Gerälhschaften , die der Unglück,

liche, während sein»» Krankheit, gebraucht, und die

im geringsten verdächtig sind , daß er sie mit seinem

Schweiß, Speichel oder übrigen Säften besteckt hätte,

sollen nebenhin ohne Ausnahme verbrannt werden.

Die Zusammentragung dieser Gerälhschaften sollt«

»ermittelst hölzerner Gabeln oder Zangen geschehen,

die dann auch mit dem übrigen verbrannt werden.

Das Zimmer, in welchem dieser Elende gestor«

ben, soll vorerst mehrere Wochen nacheina»der alle

Tage öfters mit Eßigdampf ausgeräuchert und aus»

gelüftet, alsdann mit Vorsicht gewaschen und gerei»

«iget werden; das dabey gebrauchte Wasser aber

soll in ein in die Erde gemachtes Loch geschüttet ,

zugedeckt und die dabey gebrauchten Geschirre und

Iljstrumenlln verbrannt werden.

/
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z. n.

Die Gemeindegerichte werden vorzüglich ihren

Augenmerk dabin richten , und streng darauf halten :

l^aß die Menschen, welche das Unglück haben sollten,

von wüthenden Thicrcn venvundt worden zu seyn ,

oder die mit dieser Krankheit selbst befallen würden,

nach de,» vorgeschriebenen Heilungsmitteln genauest

und sorgfältigst behandelt werden.

Würden diese Unglücklichen erweislich arm seyn-,

so übcrüimmt die Negierl>ng, nach Maßgabe der

Umstände, die Bezahlung der Kosten, welche aus ei»

n?r solchen Heilung entspringen soften, welcher dann

darüber von dem bctrcsscnden Gemeindegcrichle eine

spezifizierte und von ihm selbst gutgeheißene Rech,

nuug, mit einem förmlichen ArmuihSscheine beglei»

ttt, jedesmal überreicht werden muß.

Da, wo em Gemciudegenchtskreis aus mehreren

Gemeinden zusammengesetzt ist, sollen die, nach In«

halt der (H. <5, 6, ?, 8 und 3, an das Gemeinde«

gericht zu machenden Anzeige.!!, zu Händen desselben,

unmlttclbar an den in der Gemeinde wohnenden Gc»

mciüde» ichler, und. in dessen Abgang, an den Ge»

nitindevyrsteher gethan werden, welcher dann, gemäß

den Anordnungen gegenwärtigen Beschlusses, das de»

Umstanden Aüg'Mcsscnc auf der Stelle vorläufig an«

ordnen und die Sache, zur nachherigen endlichen Ver»

fügung , dem Gerichle auf l)«r Stelle anyängig ma»

chen lmrd.
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§. !3.

Endlich werden sich die Gemeindegerichte, einzelne

Richter und Gemeindevorsteher, so wie die betreffen,

d?n Partikularen , bey jedem vorkommenden Falle ,

pünktlichst nach den vorliegenden Anordnungen ver.

halten, wofür sie der Regierung besonders vereint»

wortlich sind.

Beschluß,

vom tL»e» May , 48««..

Die Verfehung der Hunde mit Halsbanden

und Zeichen , und daß die Ausländer ihre

mit sich führenden Hunde, bey Abgang

solcher Zeichen, an einen Strick gebun

den halten sollen, anordnend.

wir Schultheiß und RIeine Näthe

des Kantons Luzern;

- Verordnen:

?. !.

e>> ^

jedermann, der einen Hund haltet, scn verbunden:

denselben mit einem Halsbändern versehen, und die»

fem ans dessen sichtbaren Seite ein Zeichen annchef.

ten , welches er von der Gerichtsstcllc seines Wohn«

ortes zu empfangen hat, und au niemand ander ab'

treten darf.



Auch d't Hunde der Durchreisenden sollen ein sol»

ches Zeichen an sich tragen oder, ln dessen Abqangc,

von ihren Eigemhümern, an einen Strick gebunden,

geführt werden müssen.

j. 2.

Demnach wird die Polizeylammer jedem Gemein-

tegertchie eine hinlängliche Anzahl solcher Zeichen zu.

stellen, welchen der Nähme des Glttchtstreists und

die betreffende Nummer aufgedruckt seyn soll.

Dieselben führen über das Abgeben dieser Zeiche»

ein genaues Verzeichniß, worauf sie den Empfänger

eines solchen Zeichens mit Vor« und Geschlecmsnah«

me«, die ihm zugestellte Nummer und den Tag ih.

ter Ablieferung vormerten. x

j. 4

Für ein solches Zeichen werden zwey Schwel,

zer.Franlen bezahlt.

j. 6.

Die Gemelndegerichte halten über deren Verbrauch

gegen di« Polizeylammer vierteljährlich spezifizierte

Rechnung , und liefern an diese den eingenommenen

Betrag ab, woraus dann die Polizeykammer alle,

zur Ausführung und Handhabung vorwaltender Poli»

zeyverorbnung, erfotderlichen Uxlosten bestretten wird.

Da jehem, der an die öffentlichen Ausgaben

nichts blhßeunt, das Hallen von Hunden gänzlich



nntersaqt ist; so dürfen auch an dergleichen Perso»

nen di: im §.2. voigrschrlcbenen Zeichen nicht ab»

gegeben werden.

§. 7.

Wer einen Hund , ohne die verordnete Bezeichnung ,

««treffen würde/ ist befugt: denselben entweder auf

der Stelle niederzumachen oder mit sich zn nehmen.

Der Eigenthümcr eines solchen Hundes verfällt

nebenbey in eine Geldstrafe von. vlcr Schweizer,

Franken.. , . .

',- , j. 8. ' , .

Ebenso verfallt derjenige in eine Straft von acht

Schweizer . Franken v welcher seinem Hunde ein un<

achtes Zeichen ober ein solches anheften würde, wel,

ches er bey der betreffe»^en Gerichtsstelle nicht zu

seinem eigenen Gebrauch genommen hätte, und dai

ebendaher auch allda sich nicht unter seinem Nah

men einregistriert befände. > > .

5. 9.

Eine gleiche Straft hat auch derjenige zu bezah«

len, welcher, zuwider dem vorstehenden §. 6., Hunde

hält, oder ist, im Falle der Ulwermögmheit , daze.

gen mit einer verhältnißmäßigen, lörperlichen Züchti»

sung zu belegen.

< ,'l: §.40.

"'Von allen obigen Geldbußen fömmt ein Drtt«

theil dem Kläger zu, einen DriltheU bezieht das ftrai
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sende Gc me'ndfgericht^ „nd ei», Dritlhcil wird alle

Viectlcjahre gegen die Pollzcykammer vereechn«.

§. tl.

Endlich bleibt jeder Eigenlhümcr elnes Hundes,—

es mag ein solcher mit dem vorgeschriebenen Zeichen

behangen seyn oder nicht, — für den durch diesen

allenfalls verübt werdenden Schaden, so wie für die

daherigen , nachtheiligen Folgen verantwortlich.

5. <2.

Unserer Polizeykammer sey die nähere Vollzte.

b»mg/ so wie auch die strengste Handhabung vorsltt

hender Verordnung aufgetragen. >

Verordnung,

vom 20Nen Vrachmonat, t8c»H.

die medtzinisthen Polizeyvorschriften betreffend.

wir SchultheiK und Rlelne Näthe

des Kantons Luzcrn ;

Verordnen:

j. t.

Von nun an soll sich niemand, weder In. noch

Ausländer, mit irgend etwas befassen, was in die

Heilung körperlicher Gebrechen bey Menschen nnb

Thieren oder in die Zubereitung oder ilusthcilung

der «l,nelM , — /ty « im Kleinen »der im Vroft
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sen, einschlägt, er sey dann von unserm Sanitäts»

raihe geprüft und dazu begwältigt. ° ' . < ,.-

§. 2.

Alle jene MedWalversonen, die sich bisher, ver«

möge ihrer Erünidnißscheine oder Patente, mit obj»

gen Geschäften abgegeben haben, fallen ihre Paticke

nicht überschreiten.

§. 3.

Jene Medizinalpersonen , welche ihre besitzende

Erlaubnis weiter ausgedehnt »vünschen, mögen ihr

daheriges Begehren an den Sanicätsrath stellen ,

über welches derselbe, laut dem Organisazionsgesetz,

und zwar vhne fernere Kosten, verfügen wtrd.

z. ^.

Alle jene, die sich im Besitze sogenannter Ars«,

ne, Sympathie, oder Wundermittel glauben, sollen

insoweit beschränkt senn ,, diese anszutheilen : daß,

vor Anwendung derselben, jedesmal ein rechtschaffe»

„er Arzt die Erlaubniß dazu geben soll.

§. 6. '

Wer sich in Zukunft der Erlernung der Arz .

oder Wundarzncywissenschaft , der Hebarzney « der

.Thurqrzney. und Apothelertunst widmen will, soll

sich vorerst bey dem Sanitätsrathe hierfür meiden,

welcher untersuchen wird: ob der, ober dieselben die

zeböMen^V°ttenntnlsse, Fähigkeiten und Hülfsqnel
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len besttzcu, um sich diesen Wissenschaften zu wid»

men, wo sodann der Sanilätsrath das Fernere ver»

ordnen wird. ,

§. 6.

ANe, die dieser Verordnung zuwiderhandeln, sol»

len dem Sanitätsrathe, laue dem Organisazionsge»

setz/ zur Bestrafung geleitet werden.

Verordnung

vom 6ten Hoinung/ t8N6.

Festsetzung der Art und Weise der Prüfung

der neu zu patentierenden Medizinal

personen.

Der Sanilätsrath des Rantons Luzern;

Verordnet

Folgend« Art und Weise über die Plü«

fungen der neu zu patentierenden

Medijinalpersonen.

§. t.

^Heder Arzt , Wund , und Hebarzt , der in der

Absicht/ einen oder mehrere Theile der Heilkunde

ausüben zu dürfen / geprüft zu werden verlangt , soll

sich deßwegen bey dem dirigierenden Arzte

melden, und/ durch Aufweisung sattsamer Zeugnisse,

darthun: daß er öffentliche und zu diesem
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Ende errichtete, sowohl theoretische als

praktische Lehranstalten gehörig und

mit guter Verwendung besucht, und den

Theil der Heilkunde, den er auszuüben gedenkt, mit

allen dazu nöthigcn Wissenschaften erlernt hat.

Ve« Thierärzten, Apothekern und Hebammen wird

<s hinlänglich seyn, wenn dieselben durch genügsame

Zeugnisse beweisen können : daß sie ihre Wissenschaft

und Kunst be» einem solchen Privatlehrer gehörig er,

lernt haben, der nicht nur allein öffentliche und zu

dieser Absicht errichtete Lehranstalten die gehörige

Zeit besucht hat, sondern auch von dem Gesund«

heitsrathe geprüft und zu diesen Verrichtungen be«

vollmächtig«! ist,

§. 2. >

Den wissenschaftlichen Zeugnissen sollen auch die

Zeugnisse de« sittlichen Betragens beogefügt und be«

sonders genau darauf gesehen werden : ob das kom»

peticrcnde Individuum die physischen und mora

lischen Eigenschaften besitze, «e zur Ausübung der

vbbenannten, Theile der Heilkunde nöthig sind.

' ' - §.2.

Der dirigierende Arzt untersucht die auf,

gelegten Zeugnisse: ob sie ächt und hinlänglich seyen;

legt sie bey der nächsten Sitzung dem Gesundhcits-

rathe vor; giebt sein Gutachten darüber; unterstützt

es mit Gründen, und dann soll durch die Mehrheit

der Stimmen entschied«, werden: ,5 dem kompe.
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lierenden Individuum der Zutritt zum Examen ge

stattet (m welchem Falle der dirigierende Arzt den

Tag dazu sogleich bestimmt) oder ob es nur auf

eine Zeit oder, nach Beschaffenheit der Umstände/

auf imum soll zurückgewiesen werden.

Jede Prüfung soll in einer Versammlung des

Gesundhcitsraths, an einem schicklichen Orte, gchal«

tn, werden , zu welcher auch den Amtsphysikern «nd

Amtschirurgen der Zutritt gestattet seyn soll/ ohne

jedoch vmum äeci8lvum dabey zu haben. .. ,

Jedes al'weseude Mitglied ist verbunden : meh,

rere Fragen au das zu prüfende Individuum zu stel«

len; es soll sich aber/ um alle Unordnung zu ver»

meiden / vorzüglich auf die Fächer einschränken , die

ihm der dirigierende Arzt anweisen wird/ shne daß

ihm jedoch die Frcyheit genommen ist: auch über

andere Fächer zu ftagen/ insoferne dieselben mit

jenen in Verbindung stehen.

§. 5.

Die Prüfung der Aerztt/ Wund, und Hebarzte

ftll auf zwey Sitzungen ausgedehnt werden. In

der ersten Sitzung soll der Kandidat aus der Theo»

ne, in der zwcylen aber aus der Praxis examiniert

werden.

Nach vollendetem Examen, läßt der dirigierende

Arzt das examinierte Individuum abtreten, und der

Gesund,
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Gesundheitsrath entscheidet sodann durch Stimmen.

Mehrheit über die gezeigte Fähigkeit und Tuch,

t ig teil desselben.

Wirb es für fähig erkennt ; so soll ihm, unte«

den gehörigen Bedingnissen/ der Zutritt zum prakti.

scheu Examen gestattet oder die Erlaubniß zur sreyen

Ausübung der Praxis ertheilt und, im letzten Falle»

von dem dirigierenden Arzte ein mit dem Siegel des

Gesundheitsraths versehenes Patent zugestellt werden.

Sollte aber ein solches Individuum im Examen

lein Genüge geleistet haben; so soll ihm, während

einer Jahresfrist, der Zutritt zu einem neuen Examen

untersagt seyn, nnd die Hälfte des erlegten Sitzgel-

des dem Gesundheitsrathe anheimfallen.

Das theoretische Eramen für Aerzte, die nur die

innerliche Praxis ausüben wollen, soll sich auf fol.

gende Gegenstände beschränken, als: Natura, e»

schichte, mit Hinsicht auf die dem Menschen schäd.

lichen Thiere und Mineralien ; P h y si k und B o»

lanik, mit Hinsicht auf offizinelle und giftige Pflan.

zen und Kenntniß des Sexualsystems von Linnä.

In dieser Absicht sollen dem Kandidaten, wenn

es immer die Jahreszeit erlaubt , verschiedene Psian.

zen zur systematischen Beschreibung vorgelegt werben.

Chemie, mit Hinsicht auf Pharmazeutil und

Prüfung der vergifteten Speisen und Getränks Un»

II. Bd. X



tttsuchmlg der an Gift , verstorbenen Personen, des

Trinkwassers und der mmeralii'chcn Ouellcn; Ana»

t o m i e, Physiologie, Hsate^a mcH'ca , P at h o»

l«gia, vorzüglich Semiotik, Hygienie, mit

Hinsicht auf medizinische Polizey ; allgemeine und be»

sondere Therapie; gerichtliche Arzncywisscnschaft,

l«s Allgemeine der Thierarzney, als: von den vor»

züglichsten Gattungen der Seuchen der Haust!)««,

ihren Kennzeichen, Ursachen und Mitteln, dieselben

zu verhüten oder zu heilen. ^

Da ferner alle T heile der Heilkunde so genau

miteinander verbunden sind , daß eine vollkommene

Keontniß des einen unmöglich ist, ohne von den üb,

rigen insgesammt eine wenigstens allgemeine Kennt»

niß zu haben, und niemand ein vollkommener Arzt

feyn kann, ohne von den chirurgischen Krankheiten

und der Hebarzncy einige Kenntnisse zu besitzen; so

ist es nothwend'g: daß der Kandidat auch im allge»

meinen wenigstens über diese Theile der Heilkunde

geprüft werbe.

§. 8.

Um zum praktischen Gramen den Zutritt zu ha«

ben, soll der Kandidat, unter der Aufsicht eines

Mitgliedes des Geiundheitsraths ober eines Amts»

phvsitus, den der dirigierende Arzt dazu bestimmen

wird, die Behandlung wenigstens zweyer Kranken

übernehmen z das Krankheitöeramen anstelleu; dieDiag»

nosis und Pr°gn».sis bestimmen; die Heilart festsetzen z
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dieselbe his zum Ende der Krankheit fortführen ; die

Krankengeschichten verfassen uüd sse dem Gesundheits.

rathe zur Beurtheüung überreichen.

Werden diese Daten für hinreichend befanden;

so soll ihm der Tag zum praktischen Nqmen von

dem dirigierenden Arzte bestimmt werden.

§.' 9.

In diesem Eramen soll der Kandidat theils

über die abgefaßten Krankengeschichten, theils aber

über andere , minder gewöhnliche Krankheiten befragt

werden.

In dieser Absicht läßt man ihn aus den ange.

zeigten S»mtome>, und Krantheitszeichen die Diag«

„osts und Prognosis und die Hcüart bestimmen ; die

Heilmittel verordnen; Rezepte verschreibe» u. s. w.,

um zu sehen: oh er durch praktische Uebung gelernt,

die allgemeinen Grundsätze der Heilkunde auf besou.

dcre Falle mit den nöthigen Einschränkungen' an,

zuwenden.

§. <o.

Da die höhere Enlbindungskunst ein wesentlicher

Theil der Wundarzney ausmacht, und der sicherste

und nützlichste Theil der ganzen Heilkunde ist; so

soll jeder, der die Chirurgie ausüben will, auch Heb.

arzt seyn und umgekehrt, ohne jedoch verbunten zu

seyn : diese beyden Fächer zugleich auszuüben.

X s
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- > . §. t 1.

Das theoretische Eramen für Wund» und Heb»

ärzte soll sich demnach auf folgende Gegenstände aus»

dehnen, als: Anatomie, wo er selbst soll seziert

haben; Physiologie; Pathologie; thcoreti»

sche und praktische Chirurgie (Non/oF/a

c/lü-ll^icll); die Lehre von dem Verband«, den

Maschinen, den Instrumenten und Opera»

z i 0 N t N , ^sate^'a mec/ica c/ll>u/-ssicll ; höhere

Entbindungskunst; die gerichtliche Wund»

«rzney. ,,. . >.,

Da es unmöglich ist, daß jemand ein vollkom«

mener Wundarzt oder Hebarzt seyn kann, ohne von

den innerlichen Krankheiten wenigstens allgemeine

Kenntnisse zu besitzen; so soll der Kandidat auch im

allgemeinen über diese geprüft werden.

§. i2.

UM zum praktischen Examen zu gelange«/ soll

der Kandidat, wenn immer Gelegenheit vorhanden

ist , in Gegenwart eines dazu verordneten Mitglie«

des des Gesunbheitsraths ober Amtschirurgen, ver

schiedene anatomische Sekzionen an einem Kadaver

vornehmen, einen Obdutzionsschein von einer zu

diesem Ende gemachten und von ihm selbst sezierte»

Wunde abfassen, mehrere chirurgische Operationen

verrichten und Bandage anlegen.

Ferner soll er, unter der Aufsicht eines andern,

dazu beorderten Mitgliedes , die Behandlung zwlv«
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chirurgischen Krankheiten übernehmen ; das Kranken»

Examen anstellen; die Diagnosis und Prognosts und

Kurart festsetzen, und letztere bis zum Ende der

Krankheit fortführen; die Krankengeschichten «nfneh»

wen, und dieselben, samt demObdukzionsschein, dem

Gesundhcitsrathe zur Beurtheilung vorlegen.

Werden nun diese für hinreichend erklärt; so soll

ihm der Tag des praktischen Examens von dem di

rigierenden Arzte bestimmt werden.

§. t3.

In dem praktischen Examen soll der Kandidat

theils über die abgefaßten Krankengeschichten , theils

über einzelne Fälle der praktischen Wundarzneywis»

senschaft befragt werden.

Zu diesem. Ende macht man ihm Beschreibungen

von einigen Geschwulsten, Wunden und Geschwüren,

wovon er Diagnosis , Prognosts und Kurart festsetzen

muß ; auch läßt man ihn einig« Rezepte für ausser»

licht Arzneymittel verschreiben.

' §. t4

Das theoretische und praktische Examen für

Hebammen kann, nach den Umständen, in einer ein«

zigen Sitzung vollendet werden, und soll sich auf

folgende Gegenstände beziehen, als: Beschreitung

der weiblichen Geburtstheilt/ ihrem Verhältnisse un»

ter sich und der Frucht.

Beschreibung der Frucht; V randemngen aller

dieser Theile in der Schwangerschaft , Geburt und
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Kindbette;, Erscheinungen bcy einer natürlichen Ge.

burt und den zu leistenden Bcnlland.

Zufalle in einer widernatürlichen Geburt, Mittel

dieselbe zu verhüten oder zu heben.

Widernatürliche Geburt, Erkemltniß derselben,

Mittel sie zu vollenden.

Touschieven künstlicher Entbindung oder Wendung.

Zufalle, die der Mutter oder dem Kinde oder

benden zugleich den schnellen Tod drohen, z. B.

Blmstuß, die Kennzeichen derselben und Wichten in

solchen Fällen.

Geburten, die vermittelst Instrumenten müssen

vollendet werden; ihre Zeichen «.

Jede Hebamme soll ferner folgende kleinen Ove»

razionen zu verrichten im Stande seyn, als: Kli,

stier geben, Mutlervorfälle zurückbringen, Mutter»

kränze einsetzen, schicfstehende Gebährmutter einrich»

ten, den Katheter einbringen lt.

Um ssch von ihrer Geschicklichkeit zu überzeugen ,

soll mau sie an einem Fantom, in Gegenwart eines

dazu beft mmten Hebarztes, die zu einer künstlichen

Entbindung nölhigcn Handgriffe verrichten lassen.

j. <Z.

Die Prüfung eines Thierarztes soll in eiurr Sit.

zung des Gesuntcheitsralhs, wie die andern Prüfun»

gen , gehalten werdln,'aber mit Zuzug eines dazu de»

stimmten Thierarztes.
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Die Mitglieder prüfen den Kandidaten sowohl

über die allgemeinsten Gegenstände der Thicrarzney,

als üb« die vorzüglichsten Gattungen der, Seuchen

der Hausthiere, ihrer Ursachen und Heilmittel; über

die dahin sich beziehenden Polizeyanstalten.

Der Thierarzt aber über die Zootomie und be»

sondern , weniger gewöhnlichen Krankheiten der

Hausthiere.

Auch soll der Kandidat, unter seiner Aufsicht, ei.

„ige tränke Hausthiere bchaüdcln, ihre- Kra»kenge»

schichten aufnchmen, und dicselbcu dem Gcsundheils»

räche zur Bcurtheilung übergeben.

B e s ch l u ß

vom 2lssm August, '806.

Die Pflichten der fremden Augenärzte und

Operatoren enthaltend.

Der Sanitätsrach des Rantons Luzern;

Verordnet:

5. ^.

2« Zukunft so« jeder fremde, hierscits noch nicht

hinlänglich ruhmvoll bekannte Operator , welcher von

dem Sanitätsrathe die Bewilligung, zur Ausübung

seiner Kunst, erhaltet, gehalten scyn: jede vorge.

nommcne Overazion sogleich dem Sanitätsrathe nah,

menllich anzuzeigen-
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§. 2.

Derselbe ist ftruers verpflichtet: die Person, a»

der er eine Overazion vorgenommen hat, in sein«

medizinischen Behandlung nicht eher zu verlassen,

bis dieselbe entweder gänzlich geheilt ist , oder bis

er sie einem anerkannten Wundarzt« erster Klasse,

zur weitere« Behandlung , übergeben haben wird.

§. 3. '-'

Im letztern Fälle ist er schuldig: dem Wund,

arzte, dem er diese Behandlung anvertraut, nicht

nur die Medizinen, sondern die schriftlichen Rezepte

zu übergeben. , ,

De«! Operator soll den Inhalt des f. 2. der ge<

genwärtigen Verordnung seinem herauszugebenden

Avisblatte bcydrucken lassen.

§. 6.

Nach Vollendung der Kur einer solchen Opera,

jion, soll entweder durch den Operator oder durch

den Arzt, dem die nachhinge Behandlung anvertraut

war, von dem Erfolge derselben dem Sanitälsrathe

umständliche Nachricht gegeben werden.

§.. 6.

Niemand kann verpflichtet werden : einem solchen

Operator , vor Vollendung der Kur , einige Bezah.

lnng zu leisten ; wohl aber mag die bedungene Be,

zahlung, zur Sicherheit des Operators und auf sein

Verlangen, hinter den Sauitutsrath gelegt werden.

^



§. 7.

Gegenwartige Verordnung' soll jedem fremden Ove»

«tot/ der/ zu Ausübung seiner Kunst , die Bewil»

liaung des Sanitätsraths erhaltet, vorher bekannt

gemacht und übrigens, zu jedermanns Keuntniß, ins

Kantonsblatt eingerückt werden.

vorstehende Verordnung wurde von dem

Riemen Nathe unter'm t3t«n Märzmonat iso?.

genehmigt.

Verorduung,

vom 23st°n Wintermonllt, 150^.

Die Herausgabe oder Hinterlegung des

Waisen - oder Vogtguts / Weiber - und

Erbguts, betreffend. . !..V

wir Schultheiß und Rleine Näthe

des Kantons Luzern? ^

Verordnen:

§. t.

t.Ieberall da, wo Gemeindeverwaltungen bestehen

sollen die Quittungen für hinterlegtes oder heraus»

gegebenes Waisen» vder Vogtgut, Weiber, und Erb»

gut, um gültig zu seyn, von dem Präsidenten .so»

Wohl als dem Schreiber eigenhändig unterzeichnet seyn.

In den Steuerbrieftn werden sie von Vem Wal»

senvegte und .einem seiner Gehülfen unterschri.bcn ; und
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in j nen Gemeinden/ welche keine besoldete Vcrwal»

tung haben, unterzeichnet sie der Getucindevorsitder

nebst dem Waisenvogt.

z. 2.

Jeder, der in den Fall kömmt, von irgend ei,

lier solchen, in diesem oder jenem Gemeindegerichts.

kreise gelegenen Verwaltungsbehörde eine bießfällige

Quittung zu verlangen, Muß sich douM, wenn sie

auf vorgeschriebene Weise ausgcfcrtigrt ist, begnügen.

z. Z.

Die Gemcindegerickte haben keine Verbindlichkeit ,

die von den genannttn Verwaltungsbehörden, üb«

ihnen anvertrautes Gut , ausgestellten Quittungen

noch besonders zu bekräftigen, sondern lediaecdingtn

die Unterschriften der Gemcindcucrwaltcr, Vorsteher

oder Naisenvögte, zum Zeichen ihrer Aechttieit und

zur -Sicherung der Inhaber solcher Quittungen,

zu bcscheinen , wenn diese es ausdrücklich verlangen

und dafür die Legalisazionsgcbühr entrichten.



V e sch lu ß,<

vom ö<M» Hcumoiiat, ^^^

Den Zeitpunkt bestimmend, inner welchem

und wie die Rechnungen der Gemeindege

richte, Gemeindeverwaltungen und Wai-

senvügte beendigt seyn sollen; und anord

nend förmliche Uedergaben bey jedesnialiger

Abänderung dieser Stellen und Behörden.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des K a n t o n s L u z c r n ;

Verordnen:

,. ,,,.., ... z. l.

Vie sammtlichen Gemcindegerichte , Gemeindever«

Wallungen und Waisenvögte sind hiermit nufgeftr.

dert: bis Mitte künftigen Weinmonms, vermöge der

organischen Gesetze und anderweitigen Regierung,

vecc>rdnu«gen , alle ihre Gerichts . und übrigen Pro»

tokolle über Gült» und Einsatzungscrrichtungcn/ Kauf»

und Tanschfettigungcn/ Thcilungen, Inventaricn u»d

Liquidazionen, Heimathscheine u. s. w. in Richtigkeit

zu bringen . so wie alle ihre Reclüiungen über Wn»

ber», Waisen», und Vogtgut/ Bußengelder, Gemein»'

deanlagen jeder Gattung u. s. w. abzuschlicsscii.

«^ 2. -

Jeder Richter / Verwalter oder WaijVnvogt , —

«r mag dermalen noch seine Htelle innehabe» oder
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nicht, — ist verbunden : diese Protokolle eigenhändig

i« unterzeichnen. / '

Diese Verbindlichkeit dehnt sich bey den abgetre.

tenen Beamten nur bis zum Zeitpunkt ihres Aus,

trittts aus.

s. 3.

In Zukunft muß diese Berichtigung der Proto.

lolle und Abschliessung der Rechnungen alle zwey

Jahre , jedesmal spätestens vierzehcn Tage vor der

durch die organischen Gesetzt vorgeschriebenen Wahl

vnd Ergänzungen der Gemeindegerichte und Gemein»

deverwaltungen , beendigt und dieselben von den

sammtlichen Mitgliedern des betreffenden Gemeinde«

«geeichtes oder der Gemeindeverwaltung unterzeich.

net seyn.

§. <!.

Bevor diese Vorschrift in gänzliche Erfüllung ge»

setzt seyn wird, darf keike neue Wahl vorgenommen

werden; wo dann den neu eintretenden Gemeinde»

Richtern und Verwaltern alsogleich eine förmliche

Uebergabe von allem, was in ihren Geschäftstreis

einschlägt, gemacht werden soll.

z. 6.

Die Regierung wird, um sich von der pünktlichen

Nachachtung dieser Verordnung selbst zu überzeugen,

von Zeit zu Zeit darüber an Ort und Stelle Unter,

suchungen anstellen lassen.
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Vey sich erzeigenden Unrichtigkeiten oder Vernach.

läßigungcn müssen diese auf Unkosten derjenigen Be,

amten, wichen sie zu verbessern obliegen, sogleich in

Ordnung gebracht, dieselben zu allfälligem Schaden,

ersatz angehalten, so wie auch , nach Umstanden,

hierüber noch zur gebühwnden Ahndung gezogen werden.

§. 6.

Gegenwärtige Verordnung ist den sämmtlichen

Gemeiudegerichtcn, Gemeindeverwaltungen und Wai

senvögten besonders abgedruckt , mitzutheilen , und

soll, bey jedesmaligem Eintritt neuer solcher Mit«

gliedcr , denselben von diesen Behörden alloorderst

vorgeöffnet werben.

Beschluß,

v«m lötü" Httbstmonat, L«os.

Die öffentliche Auslündung und Versteige

rung der unter vögtlicher oder beyständ-

licher Obsorge stehenden Liegenschaften

anordnend.

—

w<r Schultheiß und RIeine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Nn nun an soll keine Liegenschaft, welche einer

Person «»gchört , die unter vormundschastlicher Auf.

^

V
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ficht st.ht od« mit ci»tm ordentlichen Bevstande vcr,

seben ist, verkauft werden dürfen: es fty dann ein

solcher vorhabender Verkauf vorerst an eine össentti,

cht Sttilicrung gesetzt und diese im Kantonsimelli»

gcn«b!atte gehörig ausgeschliebeu worden.

§. 2.

Den Gcmeindcgerichtcn , als der erstinstanz/ichcn ,

vornoindschaftlichen Behörde, l«gt die genaueste Ob.

hallung dieser Verordnung ob.

Krcisschreiben/

vom 8"« Auglist/ t8<)H.

l Vorkehren gegen vorsttzliche Fallimente

enthaltend-

Schultheiß und RIeiner Rath

des Kantons Luzern;

An die Gemeindegerichte des Rantons.

^ Herren Gemeindelichtet!

35ir hatten ehemals eine, die Vergeldstagteu be«

trcsscnde heilsame Ucbuug, nach welcher die Nahmen

dieser öffentlich bekannt gemacht und das Publikum

vor anderweitige», Verbindungen mit denselben ge,

warnt wurde. Eine Schande, die demjenigen ge»

lMtt , welcher erweislich^ die Sicherheit des Eigen,

thums seiner Mitbürger gefährdet hat. Die Weder,

«inführung einer solchen Uebung muß in, Yen Tagen,

wo Treue und Glauben im Handel und Wandel scl»

teuer geworden sind, von bewährtem Nutzen se'yn. ,



Wir ertheilten Euch ,„ dem Ende den Auftrag:

U'is, nach jedesmaliger Versühvung eines Geldsta»

ges, die Nahmen der Falliten bekannt zu machen.

Wenn wir aber hierbey immer einen vorzüglichen

Unterschied zwischen schamlosen und vorsttzlichen Be.

trügern und Leuten, die durch unvorgesehene Un,

glücksfälle bey einem erkannten, rechtschaffenen, sitt»

lichcn Lebenswandel gezwungen werden, ihr Vermö.

gen den Gläubigern zu überlassen, zu machen geben.

ten; so werdet ihr die Nahmenscinsendung der Ver»

geldstagte» jedesmal mit einem umständlichen Be»

richte , über die eigentliche Veranlassung ihres Fallt,

ments und über ihren bisherigen Lebenswandel, be,

gleiten, damit Wir, nach vorgenommenem Unter»

tersuche, verfügen tonnen, welche derselben , zur War.

nung des Publikums und zu ihrer eigenen Schande/

ins Kantoneblatt eingerückt zu werden verdienen.

Luxusgesetz,

»,m HHllm Weinmonat, ^805.

wir Schultheiß, Rleine u. Große Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Als Luxusgegenstande find «klärt :

2.) Alle runden Hüte, die mehr als achtzehen Zoll«

«der dreu viertel Elle iln Durchschnitt halten.



K.) Alle ausländischen .Kunstblumen (Mayen),

Federn, Sträuße und' dergleichen.

c) Alle Arten von Spitzen«, von Gasen, Flop,

Sclde«5 und Sammetbändern, gestickter» Mous»

. selu^, und gestickten ober, genäheten Vuz«,

rüngen auf Kleidungsstücken^ lider Bändern ,

die Silber» und Goldschnure u. dgl.

6.) Für die Landestracht noch insbesondere alle

Kleidungsstücke von Seidenstoff , halb^ oder

ganz' seidenes Zeug, Därnasi u'. dgl."

, ,, ! 2. ^.... ...^ ,-.5,^, ,,'.'

Von dieser Eigenschaft, als Luxusartikel, styen je.

doch ausgenommen : .. ,^ ". c- .,!iü -^

») Die Spitzen an den Hauben, die schwarz«»

., glatten Sammetbänder , und die schwarzen,

seidenen, sogenannten Haarbänder, zwar letz«

tere einzig, insoserne sie wirklich zum binden

der Haare gebraucht werden. '

b.) Für die Landestracht : die Halstücher von

ScidenzeuH oder DamM '

c.) Die Kränze bey religiösen Feyerlichkeiten.

6.) Die für das Militär verordneten Unterschei

dungszeichen, und . - '

«.) Alle aus den als Lurusgegenstände erklärten-

Sachen bestehenden Kirchenverzierungen.

.' §. 3.

Die i»y §. «. unter Lir. 2. und K. genannten Arti,

lel sind, von» ersten Jänner «06. an,gänzlich oerbothen.
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. ' , §. ^ ',/'

Von ben ist, ebenerwähnten §. <. ausgeworfenen

Luxusartikeln dürfen auch alle jene Personen durch,

«us keinen Gebrauch machen, welche die Landes»

tracht tragen , und wirtlich das zwölfte Jahr mcht

zurückgelegt haben. >

. . §. S.

Alle, die für dergleichen, im §. t. genannten und

im KleHen verkauften Luxuswaaren noch irgend eine

Anforderung haben möchten , sollen sich hierfür bis

den toten Hornung <»oü. bezahlt zu machen suchen:

würden sie aber bis auf diese Zeit nicht bezahlt wor.

de» styn; so soll die von der genanntem Anforde,

rung herlliessenbe Summe zusammengezogen, in die

betreffenden Rechnungsbücher, mit Buchstaben auS.

geschrieben , eingestellt und dann am Ende von einem

Richter oder geschwornen Schreiber mit seiner Unter«

schrift versehen werben.

§. 0.

Für alle die mehrerwähnten Luruswaaren, die

nach der im vorstehenden Artikel bestimmten Zeit

angekauft werden würden , und für die frühem An.

forderungen dieser Art , weiche nicht auf die vorge«

schriebcne Weise eingeschrieben worden wären, soll

in Zukunft kein Recht mehr gehalten werden.

Demnach sollen auch die Geldausgaben für der.

gleichen Gegenstände allen Vögten, Anwälven und

Meisterlenten in ihre daherigen Rechnungen «ufzu,

nehmen , bey strengster Ahndung verboilM seyn.

II. Bd. " ' A



>B

-

B e s.ch l u ß,

von» Lösten May, 1k«7.

Anordnend den Druck der von der Regie

rung des Kantons Luzern mit dem Hoch

würdigsten Fürst Bischof, von Konstanz

im Jahr lwo. abgeschlossenen Ueberein-

lnnft in geistlichen Dingen , und deren Auf.

hewahrung bey den Akten jeder Pfründe.

wir Schultheiß und Kleine Käthe

des Kantons Luzern;

^1m Unser Volt mit den Bemühungen seiner Re»

gitrung, zur festen Begründung seines religiösen und

sittlichen Zustande« , näher bekannt zu machen;

> Verordnen:

Es soll die wischen dem Hochwürdigsten Fürst Bi.

schof von Konstanz und der Regierung des Kantons

Luzern durch beydstitige Bevollmächligte unter'm «9ten

Hornung ,806. in Konstanz abgeschlossene und unter'm

darauf gefolgten Uten Aprill von dem gesetzgebenden

großen Rache, nach allen ihren Theilen, genehmigte

Uebereintuyfc in geistlichen Dingen durch den Druck

öffentlich bekannt gemacht werden.

Ein besonderer Abdruck hiervon soll jedem im

Kanton Bcpfründeten zugestellt werden ; um bey dessen

Pfrundatten aufbewahrt l« werden.

,
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" §. 3.

Die Staatskanzley sey mit der Vollziehung dieser

Schlußnahme beauftragt, welche nebenbcy der der

Presse zu übergebenden ,,sioibemeldten Vcrtommuiß,

als Emleitung, vorgestellt werden soll.

Uebereinkunft in geistlichen Dmgen mit dem

Hochwürdigsten Bischof von Konstanz ,

Von Gottes Gnaden Wir Karl Theodor

Primas von Deutschland, des Heil. Stuhls zu

Rcgensburg Erzbischof, des Heil. Römischen Reichs

Erzkanzler und Kurfürst, Fürst von Aschaffenburg

lind Regensburg, Gr^af von Wetzlar lc. ,c., in der

Eigenlast als Bischof zu Konstanz, durch Unser'«

hierzu besonders bevollmächtigten' G e n e ra l v i t a .

rius, und ,

Wir Schultheiß und Kleine Räthe des

Kantons Luzern, in der Schweizerischen Bundesge.

nossenschast , kraft der Uns beywohnenden, ausseror,

deutlichen Vollmachte» vom lHten May und ztcst

Wintcrmonat <»05 , l'aben, zur Vezwcckung und

Beförderung des religiösen unl) sittlichen Wohls der

Einwohner des Kamons, Luzern , auf Hohe Gemh.

migung hin des souvränen , gesetzgebenden , großen

Raths 5lsselben , die in nachstehenden Abschnitten und

derselben Artikeln bestehende Uebtreinkimft in geistli,

che« Dingen abgeschlossen, und erklären demnach:'

x^

V 2



- 1 Erst r Abschnitt. > ^

Geistliches Semmarium oder priesterhaus.

Zu der so nöthigen Bildung dir Entsorg« so»

«iv Priesterhaus im Kanton Luzern «richtet werden.

, 5. 2.

In der Vorauisttzung , daß mir Einverständnis

der päbstlichen Nunziatur die Einrichtung diese« Prie.

stcrbauses im Kloster Werthenstein Statt fände, wird

der Regen« desselben zugleich Pfarrer der allda neu

zu «richtenden Pfarre (worüber man sich nach dem

Inhalt des Vten Abschnittes besonders in gegenseitiges

Einverständniß setzen wird ); und derselbe wird diese

mit dem Subregens , den allenfalls nöthigen Hilf«,

priest«« und den Seminaristen, so viel diese dazu

mithelfen tonnen, verwalten.

"'''-> ' §. 3.> .) ^. ..'.'

, Alle Geistlichen , welche im Kanton Luzern ein

Benesilinm «langen wollen , müssen dnö theologische

Studiums welches auf's mindeste die Dogmatil, ^ie

Moral , die Pastoral und das Kirchenrecht in sich

begreifen muß, entweder während drey Jahren auf

«in« öLentlichen Schule od« während My Jahren

«uf einer solchen und einem Jahre, im Prtcster^use

vollendtt, u>id in beyben , Wen wenigstens «m

Jahr in diesem letzter'« di« HlMe. SWiae. er.

lernt und ausgeübt habe»!
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Die Aufnahme geschieht! nach einer Prüfung,

welche bey jenen, die das ganze theologische Studi«

u'n an einer öffentlichen Schule »ollendet,, aus allen

Fächern dieses Studiums ; bey denjenigen aber, wel,

Fie diesem Studium an einer solchen, bloß wahrend

zweo Jahren, obgelegen hätten» nur aus denjenigen

Theilen der Theologie bestchen wird, die in dem zu

betretenden Priesterhause selbst nicht «lernt werden

sollen .und können. , . „ < ^

Bey diesen Prüfungen führt der bischogiche Koni»

missariu« den Vorsitz. >

Zu eitler solchen Prüfung wird aber kein Saudi,

dat zugelassen , wenn « nicht v»«lsufig, wtl Rücksicht

auf vorbestimmte zwey Fälle, der Prüfungs.Kom»

Mission befriedigende Zeugnisse aus allen oorgefchrie»

denen, betreffenden Fächern der Theologie, porwei«

sen kann. . ^ ' . ». ,

Die Entlassung aus dem Seminarium geschiehet

aufs früheste nach einem Jahre, und es kann hierin

nur in ausserordentlichen Fällen pom Bischöfe, in»

EinverständniK mit der Regierung , eine Nachsicht

bewilliget werden. ^ ^

^^^'.^ ' ' 5 4' ^^^ .,7 ,' -

Die innere Einrichtung de« Semlnarmms, in»

sow^tt sie die geistliche Bildung der Seminaristen be>

trifft, wird dem Bischöfe überlassen, der Regierung

abir'zür GenchmiMg vorgelegt. '' -
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Was aber die zeilliche Verwaltung betrifft; so

,wnd sie von dem Subregens, unter der Aufsicht des

Regens , geführt.

Bcyde sind hierin der Regierung verantwortlich,

und legen dieser jährlich , auf die ihnen vorgeschlie»

bene Zeit und Art, Rechnung ab. . ,

Zweyter Abschnitt.

Ruhestätte und Versorgung der Seelsorger.

Alle Geistlichen, welche Seelsorge üben, sollen,

vorzüglich Key eintretender Uüvermögenhcit zur See!»

sorge , auf eine Pfründe , auf welcher sie sich als in

Ruhe gesetzt, ansehen dürfen, Anspruch machen tön»

nen, wobcy aber auf solche, die sich durch besondere

Thätigkeit und Verwendung ihrer Kräfte und Talente

zum Besten ihrer Pfarrgemeinden ausgezeichnet ha«

den, besondere Rücksicht genommen wird.

§. 2.

Das Kollegiatssift zu Münster wird, mit Aus»

Nähme zweyer Kanonikale , für welche dem kleinen

Rache das unbedingte Wahlrecht zugestanden ist, zu

dieser Bestimmung für die Zukunft ausschließlich an»

gewiesen-
"', , , '. , > ,?,/ ! ^ .' c. 5>,' .,-.'!. ?> ' ' - .'

^Jedoch wird dem Leutvriester in Semvach , wel»

chft ein Exvosttus des Löbliche» Stifts bey St. Leo«

degar in Luzern ist » nebenhin noch auf dieses Stift

das Anspruchsrecht für eine Ruhepfründe zugestanden.



Derselbe ist demnach von nun an auch als Titu»

larchorlerr desselben angeschen, und erhält somit die

Ai'wartschafl und Mitkompctenz, Fähigkeit neben den

Hrchwürdigen Herreu Professoren sowl'hl auf die der.

mal, in Folge gegenwärtigen Traktats , zu besetzende»

sieden ersten Kanonikate , als in Zukunft aus die

Ruhcpstündcn Hm Stift zu Luzern.

^ , . l^

Und die Regierung behalt sich vor : bcy besonder«

Umständen sowohl das Anspruchsrecht auf eine Ru<

h.pfründe , zwar einzig an dem Stift im Hof, als

die Eigenschaft eines Titular- Chorherr» au demselben

auch dem Leutoriester in Mercnschwand (falls dieser

ein geboruer Kantonsbürger wäre), welcher nicht

minder ein Ervosttus mehrbemcldten Stifts ist , zu»

zugestehe«. . i

Es können an den» löblichen Stift zu Munster,

zwar ohne Verkürzung des für die Regierung im

vorstehenden §. 2. gegenwärtigen Abschnittes vorbc«

halttnen, unbedingten Wahlrechtes, drcy Kanonitate

wenigstens auf acht Jahre ftillcgcstctll , und dcrftl.

ben Einkünfte, zu Händen einer zu errichtenden Kasse,

das ist, für religiöse Anstalte« und für das allge»

meine Erziehnngswesen , bezogen werden.

Endlich werden dieser Kasse auch die Vakaturge<

fälle der, aus Ermanglung eines Subjikts nach §. l. ,

unbesetzten Kanonikate zugewiesen.

> ^'



. Dritter Abschtlitt. -^

Bessere Besoldung der öffentlichen Lehrer nnv

ihre Versorgung im Alter.

j. t. ' .

Die öffentlichen Lehrer an der Zentral. Schulan«

stall sollen, als Erzieher der Bürger , der Seelsorger

und der Staatsmänner ,' eint der Wichtigkeit ihres

Amtes angemessene Besoldung und/ im Falle der Ml»

vermögcnhctt zum Lehrstuhl/ eine sichere Versorgung

erhalten. - . . ^

§. 2. ,

Die Professoren der höher« Schulen oder des

Lnzäums zu Luzern sollen von nun ,an auf die an

dem St. Leodegarstift im Hof wirklich erledigte»

und in Zukunft ledigfallenden Chorherreustellen (in,

soferne nicht die Regierung veranlaßt werden sollte/

kraft des .§. 3. ves nachstvorhergeheuben Abschnittes ,

zu Gunsten der zwey Leutpriester in Sempach «nd

Merenschwand, wahrend den an diesem Slifr zu de«

setzenden ersten sieben Kanomtalen,. hiervon eine Aus»

nähme zu machen, oder das Ihr, «ach-Inhalt des

§.«. 'Mcnwarngen Abschnittes, zuerkannte/ u«be»

dingt« Wahlrecht auf ein solches Kanonikat selbst in

Ausübung zu setzen) nach dem Älter ihres Professor»

«untes/ angestellt werden/ wobev sie nichtsdestoweni»

gtt an des Stelle eines Professors verbleiben.

Würde bann der Fall eintreten , baß ein solcher

Chorherr Und Professor zum Lehrstuhl unfahiz wer»

t

«>
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1«n sollte; so behalt derselbe einzig und allein das

Kanonitat, in Verbindung mit dessen Einkünften

und Verpflichtungen, bey. , V.^,.. '

Für dermalen genießen das gleicht Recht, eine

Professur mit einem Kanonitate zu verbinden, die

wirklich angestcllten zwey Lehrer in beyden Rhetoriken.

Würde es sich aber vor der Zeit, als die betrcf.

senden Professoren alle zu einem solchen Kanonitate

gelangt seyn sollten, zutragen, daß einer derselben

zum Lehramte unfähig würde; so hat ein solcher

auf das erledigte Kanonikat den ersten und nächsten

Zutritt, wenn ihn auch sonst, den, erforderlichen

Profeßuralter nach, die Reihe nicht treffen sollte.

So lange sie Lehrer und Chorherren zugleich sind,

beziehen sie einen Iahrgehalt von vierzehenhunbert

Schweizerflanken, nebst einer jährlichen Zulage von

zweyhundert Franken für den zweckmäßigen An»

lauf wissenschaftlicher Bücher, deren Genuß ihnen

> auf Lebenszeit überlassen bleibt, die aber, nach ih,

.2H«m Tod , der öffentlichen Bibliothek anheimfallen

' Und Mst ganz«, auf die vollkommene Zulänglich.

M der für das Erziehungstvesen gewidmeten Fonds

berechnete Besoldung wird au« dem Schulfond, —

, so weit « hinreichen mag , -?- gegeben , und ans

de« ^»nonitate »ervollständigct.
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Wenn aber den Professoren von der Professur

abzutreten gestattet wird, und sie somit auf eine

Ruhepfrüod« übergehen; so erhalten sie nichts mchr

aus dem Schulfond, und ihre Einkünfte sind dann

wenigstens auf achthundert Schweizerftanken festgesetzt.

Jedoch behält sich die Regierung vor: auch auf

die Erhöhung dieser Gehalte zweckmäßig Bedacht zu

nehmen, insoferne es sich nämlich in der Folge zei.

gen würde, daß die geistlichen Fonds zu ihrer allsei,

tigen Bestimmung zureichen sollten.

§. 4'

Die Professoren, welche zugleich Chorherren sind,

wohnen in den Stiftshäusern im Hof, und der Un,

terhalt der Wohnung wird vom Stift bestritten.

So wie diese Professoren nun nacheinander auf

gedachtes Stift treten, und künftighin, wenn die

neuen Einrichtungen bereits vollends im Gang und

gänzlich in Ausführung gebracht sind , gleich bey

ihrer erfolgten Ernennung und mitocrbundenen Be«

sitznahme auf dem gedachten Stift, bezahlen sie,

wegen der Investitur und Installazion, nach stets

üblichem Gebrauche, sowohl den gewöhnlichen Ka»

non, als die übrigen Gebühren.

>,-, >'^ §. b.

Dieselben wohnen in der Mteigenschaft als Chor»

Herren dem stiftlichen Gottesdienste insoferne bey,



, <lls es ihre anderweitigen Bcrufsge/chäfte und, Ver<

pftichtungen erlaube«; und sie halten ebenfalls, der

Reihe nach, die Woche, entweder unmittelbar selbst

oder mittelbar durch die dazu bestimmten Kapcllm«.

Dir Kleine Nalh ernennt die Professoren.

' ^ §. 8.

, Auch bleibt demseM noch überhin allein und

unbedingt das Besatz, igsrecht auf eine Chorherrn»

Pfründe an dem Stift vorbehalten. '

, Endlich bleibt zum Behuf der neuen Einrich»

tung, welche das mchrerwähntc Kollegiatstift bey

St. Leodegar im Hof durch die gegenwärtige Ueber,

emtunft mit Seiner Kurfürstlichen Gnaden, dem

Hochmütigsten Herrn Herrn Fürst Bifchofen von Kon»

stanz erhält, verordnet: daß niemal zwcy der

nachstehenden Würden und Aemter dieses Stifts, als

da sind: die Probst«), die Küsterey, das Kammera«

rat, das Almosenamt, das Bauamt und die Leuc»

priesterey oder Stadtvfarrey, zugleich auf einen und

ebendenselben seiner Kopitularen übergeheu könne.

Die Professoren der untern Schulen haben im

Alter oder bey Unocrmögenheit eine anständige Ver»

sorgung , entweder im Priesterhause /»der auf eine

andere Weise zu erwarten, und vorzügliche Verdienste

.
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derselbe» sollen von der Regierung besondcti «nb

selbst »tt einer Rnhepfründe an d^em Stift im Hof,

gleich den Professoren der höher« Schulen^ belohnt

werden tonnen. . ^

§. <l.

Dle Aigierung wird ebenfalls jederzeit die Be.

soldung der Professoren d« «intern Schulen auf eine

binreichende und aMnbtgt^lct bestimme^ ?..

z. t2.

Da die bisßee bey den beyben SM» in» Hof

zu Luzern und zu Munster üblichen Karettzjahre mit

d>m Zweck obiger Bestimmungen , in Hinsicht dieser

Stlste, nicht wohl vtretnbarlich scheinen, wnl dt«

Ruhevfründen sowohl, als dle öffentlichen tchrer,

gleich beym Antritt

Genusses ihrer Psrünbe bewürfen; s« ist man dahin

etnverstanden : daß lünsttg dle Karenzjahre, jedoch

nur unter der Voraussetzung und Bedingung aufhö»

ten mögen, baß für die Interessenten, nahmentlich

die Fabriken und die Erben der jetzt schon angestell,

ten Chorherr«, die volle Entschädigung ausgemit«

telt »erde.

Vierter Abschnitt, -s

Ausgleichungen der Pfarreyen.

Die Pfarreycn des Kantons Luzern sollen, zur

bessern Verwaltung der Seelforse, und um de«
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dießfäüigen, asigcmeinen W,msch< und erwiesenen Be.

dürfnisse des Voltes möglichst entgegenzukommen, —

so viel eö d« Lokalität und andere Umstände gestat»

ten , — zugeründet werden.

Bcy dieser Zuründung wird auf die vorgelegte

Zuründungstäbelle , — insoweit sich ihre Zweckmäs.

figteit überzeugend erweisen sollte, — vorzüglich Rück»

ficht genommen werden.

Jedoch behält man sich die gemeinsam näht« und

endliche Grenzberichtigung vor.

'^ Abfällige Streitigkeiten, nielche die Abründung

Ver Pfarreyen in ökonomischer Hinsicht zwischln un«

terschiedlichen Gemeinden zurHolge haben würde/ hat

der Kleine Roth zu untersuchen^ und da, wo der,

gleichen Streitigkeit«, mit auf' geistliche Güter oder

"Stiftungen EinDuß haben sollten , ,— msoferne es

'dishin herkömmlich war, — im Einverstänbniß mit

bei oischöfilchtil Behörde ««entscheiden. ^ ,

^""''^ ^ n''^-^/?'',?'j. b^ ^ <"/'., ,^<. ,)<,,^.;" ^

Auch die Landtapittl sollen , in Folge der Auh

ründung tz«r Pfarreye»,«nd um. mannigfaltige Vor«

theile ebeu. dieser. Pfarttyen bMr^ zu töu«

nen, schicklicher zugeründet, und hierbey', mit noch

einiweiliger Beybehaltung beiden geistlichen Kapituln

t»es Mtons Lszetn ttnseMßte,» Pfarren anderer

MnlW ,M««ßf Äediichl^OntWme» MdM^daß

>"^



künftighin fünf geistliche Kavitul im Kanton bestehen ,

und daß jedem von diesen wiederum alle Pfarreyen

eines und ebendesselben Amtes zugehören.

Fünfter Abschnitt.

Errichtung neuer lXarrcyen.

Da, wo sich die unumgängliche, sowohl sittliche

als physische Notbwcndiglcit erweisen sollte, daß enl»

weder eine neue Pfarren angelegt, oder eine wirklich

schon bestehende Kuratkavcllancy zu einer solche)»

Pfarrey erhoben werde, wird man sich hierüber in

gegenseitiges Emoerstäncniß setzen, und hicrbey von

dem Grundsatz ausgehen:

ü.) Daß solche Pfarreinrichtungen mit billiger

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Mutter»

tirchcn erfolgen, und

Ix) Daß dieselben erst dann Statt finden: wenn

genügsame Mittel sowohl dazu, als zu deren

Forldauer und steter lUnterhaltung aufgefun»

den styn werden»

Sechster Abschnitte , . ^

Versetzung und Veränderung einiger Benefizien.

Der Grundsatz der Versetzung und Veränderung

einiger Benesizien, wo sich derselben Zweckmäßigkeit

«nb hierin liegende Nochwendigkeit aus einer vor»

läufig angestellten, sorgfältigen Plüsung über das
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kirchliche Bedmfniß sowohl jener Gemeinde, in

welche die Besetzung einer solchen Pfründe zu erfol»

gen hätte, als derjenigen, welcher dieselbe wegge,

nommen werden sollte, ergeben würde, wird aner,

lannt ; desselben theilweise Anwendung aber, auf

jeden lolchen Fall , einer gegenseitigen besondern

Ucbereintunft vorbehalten.

Siebenter Abschnitt.

Verhältnißmäßiges Einkommen der Gastlichen

und Rlasslfirazlon der Pfarreyen.

§. t.

Alle Geistlichen, welche vor der Einsetzung der

gegenwärtigen Verfassung und Regierung angestellt

waren, beziehen das ganze, ihren wirtlich besitzenden

Pfründen zugehörende Einkommen, so lange sie auf

ihrer jetzigen Pfründe leben.

Sie sind jedoch verpfiichtet: daran« zur Unters

stützung dürftiger Pfründen und zur Erhaltung des

Seminariums und anderer geistlichen Anstalten, die

zur Versit(lichung des Volkes dienen, jährlich einen

bestimmten, mit ihrem Einkommen, wie mit ihren

Arbeiten und Pfrund , Auslagen in Verhältnis stehen»

den Beytrog an die geistliche Kasse abzureichen.

Der kleine Rath wird ein nach diesem Maßstabe

verfertigtes Vcrzelchniß der Beyträge in den geistlichen

Unterstützungs » Fond zur Mitgenehmigung vorlegen.



SMuu tte Pfründen ewiger Geistliche«, die v«

dem Zeitpunkte der jetziaen Verfassung und Regierung

««gestellt waren, seit diesem Zeitpunkte an anständi.

<,er Kongrua Suaden gelitten haben; so wird diesen

Pfründen, zu Besoldung ihres Verwesers und zu

Bestreitung anderer Verpflichtungen, das Bedürfende

entweder durch den Zchentherrn , ?«ianuz Lcclesi»

oder KoUator, oder bey Mangel dessen öder sein«

Schuldigkeit beyzutragen, aus der geistlichen Kasse

abgcreicht^ /"^ ^, ^,^ ,^ . . ^^ ^,^,,^

Wenn der Fall eintritt: daß mehrere Priester ir.

gendwo zur Seelsorge angestellt, oder neue Pfarreyen

errichtet werden müssen; so sollen die' Zehentherrn

oder Patronen und Kollatoren , deren Zehentrecht

oder sonstige Einkünfte mit der Unterhaltungspflicht

der Seelsorge verbunden find, den Gemeinden hierzu

nach einem gerechten Maßstabe beysvringen, zwar in

5«m Verstände: daß durch die Unterstützung neuer

Pfarreyen die Seelsorge einer Muttertirche leinen

wesentlichen Schaden leide. ; ,. ).^ ,.<

Sowohl die Geistlichen, welche seit der Zeit, als

die jetzige Verfassung und Regierung bestehet, unter

her Bedingniß : künftigen, mit Gulhcissen dis Bi.

schofs, zu treffenden Verfügungen, in Rücksicht de»

Besoldung, sich unterziehen zu wollen, «nf Pfründen

gesetzt
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gesetzt wurden, als all« in Zukunft anzustellenden Geist»

llchcn beziehen , — um das bisherige Mtßverhältniß

zwischen Arbeit und Besoldung aufzuhcoen, und um

die Arbeit gleichmäßig belohnen zu tonnen, ein be»

stimmtes , derselben angemessenes , jährliches Ein»

kommen. .,, -

->. §. 6.

Dem zu Folge werden die Pfarreyen für die Zu.

tunst, nach gerechten Grundsätzen, in drey Klassen

äbgetheilt, als: in größere, welche die erste, in

mittlere, welche die zwcnte, und in llein«re,

welche die dritte Klasse bilde.» werden.

Bey dieser Klassifikazion wird ebenfalls auf die

vorliegende Klassisikazions » und Abründungs» Tabelle

vorzügliche Rücksicht genommen, und da»cy der Maß«

stab des Uminnges , der Bevölkerung und somit der

Seclsorgebeschwerden in Anwendung gebracht werden.

Sobald diese Klassifikazion durch definitive Ueber«

einklmft festgesetzt seyn wird, fallen alle Pfründen so»

gleich in eine dieser drey Klassen.

Die wirkliche , neue Zuründnng der Pfarrb^zirke

wird, nach Maßgabe der Umstände, bald möglichst,

zwar bey den jetzigen Pfarrherren, welch/ die Pfarre

schon vor der Verfassung besessen haben, mit denje

njgen Rücksichten^, in Hinsicht ihres Einkommens, ge

tchehen, welche sich im z. ».gegenwärtigen Abschntt,

tes angegeben befinden. . / . >

U. Vd. 3

>
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;. b.

Da, wo die , See! sorge der Ausstellung zweyer

Geistliche» bedurfte, wird man trachten, aus dem

borhandenen Vermögen, welches zur Scelsorge vh

stimmt ist , einen hinreichenden Unterhalt für einen

Hülfspricstcr zu schöpfen, der, unter der Leitung de«

Pfarrers, Aushülfe leiste.

In der Voraussetzung der Zulänglichkeit der geist,

lichey Kasse sey das jährliche, reine Einkommen de«

Pfarrer, mit Ausschliessung des Hauses und Gar»

tens, deren Werth nicht wohl in Anschlag gebracht

»erden kann, in folgendem Maßstäbe festgesetzt:

Für die erste Klasse <6oo. bis 50«». Franken.

Für die zweyte Klasse l2ou. bis !6oo. , — >

Für die dritte Klasse iono. bis l2o<i. —

Die Regierung wird es sich aber angelegen seyn

lassen, drese Klassen , „ach Möglichkeit, zu «wettern,

M dieftn Beft>ldungs. Maßstab in befondem Fällen

mit den beträchtlich vbw«chenben Fruchtpreisen wie«

her in «in richtiges Verhältniß zu setzen.

Jedoch tritt die vollständige Leistung der »«riKHM

den BewldMgen durch die gristttcht KM <rft d«nn

wirklich ein > wem, tzon den betreffenden Tbeilen z»<

»or ftr dK Kougrua einer Pft>Wde l>i»Mglrch gr»

chr^t fchn wird» WUlche wsMli» ans »»»; Fri»K<

te» bestehen <i>tl. ^ «' <
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§. .,.

seiner vorzüglichen MundttMwerden Nnd' ftnMelt

VerrichtMen ^ ch>ch ÜK5, die MGMaiiW ein« <We.

messcne BefowNWsKliage «estiM»u «mdM^ G^'l«^-.

s»U»e ist Ml »»lGlOrr Thwcherr an b°M GW O«^

Leodegar im Hof, — «« mn^ <y»f PMW^ A«- ^

der Stadt wohnen, — ancrtzmnt, tritt demnach in

d^ Rang uny die Rechte der übrigen Kapttularen,

dscl) detznabe» w fttne ne^ne Mrpß»chwntz^ in Mck

M des 6««rb>',1nches.

...Wenn er, im After.,, ope^ w Fasse eintretendet'

Ünvermügcnyrit, die LcntyrWley abtritt, kann er'

eine ledig werdende Prsbende an Nest« Stift erhat,

«n, vdet' iff^ttechM, vaMen «us ein Kanonitat

in Münster Anspruch zu machet

Die Berechnung des lvahren Einkommens einet'

jeden Pfarre, wird beym Anlaß per Abturung gesche

it, »wmsöeftnde«^ Grundzinsen

dsbe, nach dem Maßgabe des gesetzlichen Loskauft,

pttifes in Anschlag gebracht werdm.

.:?^I^'lat dies«! Berechnung wird sodann b«,

stimmen: ich das Einkemm/n das M.,ß, welches m

VW KlMkäzion de^ ftstgefttzl stehet, «wcht

o»ee Geri«ffe/M darunter stehen bleibe.

Im Falle sich ein Ueberschus über dieses Maß e» '

Mt, wiw DersMe bml neurn Pfarrer jedesmal vele

2 « '
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ber angezeigt, welcher die Einkünfte forthin M

bcucl't, den bestimmten Werschuß aber jährlich an

die geistliche Kasse abliefert.

. Diese Kasse hinwieder giebt an jene Geistlichen,

die ein Einkommen unter der, nach erwähnter Klass».

ßlazion, gebührenden Summe beziehen, das Ma>^>

«elnde jährlich zuschuZweift ab. '

Die Kapitalien, welche aus dem Zehentloskaufe

«rzielt werden, sollen sogleich, gegen doppelte geeicht,

«che Hvpothlken oder mit Priorität errichtete Kapi.

talbriefe , unter betreffender Dafüchaftung, angelegt,

die Kapitalbrieft aber in jeder Pfarrgemeinde in

'die Kirchenlade, in Beyseyn des Pfarrers, gelegt

werden. ^fü

In eben dieser Lade sollen auch di« Kapitalien

selbst, bis zu ihrer wirtlichen Anlegung, aufbewahrt

werden»

. Diese Lade wird mit dren verschiedenen Scklös.

"fern verschlossen, zu welchen ein Schlüssel dem Pfat.

rer, der andere dem Kirchenmeyer und der dritte dem

Gemeindevorsteher gegeben wnib.

Insofcrne ein solches Kirchspiel

Minden zusammengesttzt ist, und also auch mehrere

Gcmclndevolstelier besitzen , sollte , haben Me^Wam.

ten Kirchengenosscn, ohne Rücksicht ans die vorhande.

nm Gemeindevorsteher, aus ga,z fteyn Mhl, eine»



Ausgeschossenen zu ernennen, in dessen Händen, l»

ihrem Nahmen , der dritte , sonst für den Gemeinde,

Vorsteher bestimmte Schlüssel aufgehoben werden soll.

Ohne .Mitwissen und Einwilligung des Pfrundin»

Habers , soll keine dieser Kapitalschriften verändert

werden dürfen. '' '""'

Den Zinsrodel hat der Pfarrer in Händen, ulid

bezieht selbst die Zinse.

Als Theil des Einkommens wird bey denfenigm^

Geistlichen, welche in die Klassifikazion fallen, das

Pslundland (ausser dem Hausgarten) in einem mit,

tclmäßigen , billigen Anschlage in Rechnung gebracht.

Von den Einkünften^ aus Zahltags» und Meß,

Stiftungen wird nur dasjenige in Anschlag gebracht,

was die gewöhnlichen, landesübliche» Meßstivendien

beträchtlich übersteigt, und für keine andere, geistti,

che Verrichtung gegcben wild, die ein, vo^lvltum

verlangt.

5. 2t.

Ist das Einkommen irgend eines Kurattaucllans

so gering, daß es die Summe von 6oo.' Schweizer »

Frauken nicht erreicht; so wird ihm das Mangelnde

entweder durch den. betreffenden, besonder!, Besvl. '

dungspflichtigen , falls ein solcher vorhanden sthn

sollte, oder bey dessen Abgange, so viel möglich, aus

der geMiHeu Kasse verschafft,.



 

Hmaegt« Morden d« KaucssKne, >if,nach dsr

»euen Oob«ung der Dinge , angesiellt worden sind/

uud auch die andern, wenn sie kü'iftig über '«nc>.

Franken tzinlümie besitzen, einen vcrhältnißmaßigen

Neytrag an die geistliche Kasse abgegeben.

Und auf diese gleiche Art soll

§. 13.

Das Einkommen derjenigen Chorherren an den

Vollegialstiften , die keine Lehrstellen verwälkin s von

dem Ueberschuß über 5505. Franken einen verhaltmß»

.Uläßigen Beitrag an die geistliche Kasse überreichen.

Für die Beamtungen an den Stiften soll durch

«ngemoffem AcmuneraMn gesolgt werden.

§. l4.

Endlich verpsichtct sich die Regierung : die ge»

. fnmntt , verbündete Kantonsgeistlichkeit für ihr da.

lieriges Hfrunbemkommen nur den allgemeinen / o«<

, henllichen uud ausserordentlichen AMagen, Abgaben

und Steuern zu unterwerfen, und dieselben h«rbey,

«ach dem dießfalls für alle andern Staatsbürger «nd

Kantonsbewohner «ufgestcltten , allgemeinen Bcstcue»

rnngs.McMade, «nveeVandt zu bchanseln und de»

Knndsln W 'lassen ; 4vchhnl!den!auch!vt»l!^cnD,!'chN'!ssen,

W«MN Mäßiger «PrlMung <ilM Mgnneinen Steuer

LoMllljl , als einer ajiMigg, nci«n Steuer dieser A«^,

MBm«l Heu, MfchH'.Mn KFMmMiys wir,d Nach»

«icht ß^kcft.wcZ^n.. ,^^^ ^

HiMM MnM« M« B^f«»lft<le«l dic«ou ihr«n

Pftuudchiälfft,« aü M^ M^ WMhu ,h<y



VatMtung^esMMVeDaD^ die

Micht'Wft GltgDtnHa5en, für Mti "lmW

hältniß^egen dieselbe , in Abttchnüng btlmien^

Beförderung auf pfarrexen.

OW im Priesterhaufe dir vorfchrDmMig« Ach

zugebracht (ganz ausscrordeutliche, zwischen dem Bi.

schef und der Regierung gemeinsam zuerkennend«,

Falle vorbehalten) und die im Kanton Luzern ver»

ordnetet Prüfungen beftckd»g«mr> bestanden ^u hüben,

<ann in Zukunft teil, MistWir e^ MtlieOM'W

hallen. . ^

Jedoch' werden die GelstKchen , welche MW

fühiunH geücmvä»sia/r Übereinkunft bereits ei» Vi»

karilU pltscM haben <aüH'« dem FallL erwieleM

Unwissenheit und Unfähigkeit) nicht mehr arMMetz

werden, sich in das Priesiechaus zu bigeben.

Benuyung der Benefizien, welche dermal wed«

Oeelsorge,, Mch KchulpMt ausßch hahen. -

Alle Kaptllaneyen , denen bisher len« Eeelssrge

»blag, sollen nach den Bedürfnissen der Gemeinben,

inner welchen ß« stch bM>w^ mM cM^M»
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mit Seelsorge und i,l>lMentllch mit der Psticht de<

chlisiüchen Unterrichts belade» werden. . ^

Wenn und wie diese, "zur Versittlichunq des Vol»

les , Hülfsseelsorge leisten solle» , hat der Bischof für

jede Pfarren besonders zu bestimmen..., .

Nich Beschaffenheit der Umstände können den

Kapellan?« auch Schulpflichten aufgelegt werden.

S« sink aber auch in diesem Falle von der Hülfs.

scclsorge in Nothftillcn nicht befteyt, und helfen dem.

nach dem Pfarrer in der Seelsorge und dm gottes«

dienstlichen Verrichtliugen so viel aus,, als dadurch

die ihnen gleichfalls obliegenden Schulpftjchten nicht

«twa einen Abbruch leiden.

§. 3.

Dem Einverständnisse des Bischof und der Re«

zierung wird, nach Znt und Umständen, vorvehal.

ten: alle Stiftskcwellancrien zu L::zer>, und Münster,

nach dem Geiste der Kirche, nützlich zu machen» in

welchem F^lle derselben jetziges Einkommen, nach

Blschaffenh-lt der Umstände, im Verhältnis erhöhet

werden soll. . , , . ^ ^ ^

Die Kapellane an den Wüllfahrtstaucllen sind

schuldig: nach Erforderniß der Umstände, Hülssdienste

in jenen Pfarrkirchen Md^vfarceyen zu leisten, in

welchen die Wallfahrtskapcgen selM liegen., .',^
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Quellen, auo welches ^e-obWn E^rlchiüngell

Es soll eine geistliche Kasse, imter bfr nnmittel«

baren Verwaltung der Regierung, errichtet werden.

Diese Kasse hat die Bestimmung zur Aufbesserung

minder erträglicher Pfründcz,^ zur Unterstützung des

Seminalilims, der neuen Pfaneycn, derHülfspriestcr

und der Memeimn Erziehungsanstalten. ^ >'/

Alle geistlichen Einkünfte werden unmittelbar von

der Geistlichkeit selbst bezogen, »md nur billige Zu»

schüsse und Beytraae sind von den Bcpfründeteu,

nach einem angenommenen Maßstäbe , zu erwähntem

BeHufe, in die geistliche Knsse äbzureichen.

z. 2. '.

Nebst den Zu/chüssen von den Bepfründeten unv

andern Einkünften , welche dieser Kasse in gcgenwär»

tigem Entwürfe schon angewiesen sind, beziehet die«

selbe noch Beytcäge von, den reichern Kapelle» des

Kantoni, unbeschadet jedoch der Seclsorge, so wie

auch vor» permöglichl« Kongregazionen und Bru«

derschaften. ^ . -.; ,./,., .^

Das Vermögen eingegangener und noch eingehen,

der Bruderschaften fallt der geistlichen Kasse anhcim.

,,-,,§. ,3. .,- .,.>„.

Diese Kasse, welche, im Anfange ihrer Entsse»

hung, keine angelegten Fonds oder KapMl«» dt»

^



fitzt, sonbn« nur ^testende G«lde» ««will, und hier«

aus die ihr zustehenden, jährlichen CinnaWe^yH

ausgaben besorgt und bestreitet, stehet unter der G«,

ranzie der Regierung, und hat von Ihr bestellte Ver»

Walt«. '' ^'s< 5>^::'-:'^, ^'^ , " ,/ '^!','^'^>'

Da übrigens bieft Kasse aus geistlichen Einkünf,

ten bestehet, und geistliche Zwecke hat; so kömmt ihr

auch dt« Gn»a»i» des bischistichen A«sch«ns zu

Statt«. ,.„,,,, .,,.. ^

Eine von der Regierung ernannte Kommission

geistlicher und weltlicher Personen, unter denen er,

stern Anzahl der bifchöffiche Kommissmus jederzeit

witbtgriff», styn soll, nimmt jährlich die Emsicht

r>"m Bestand»« tn Kassc, und läßt sich die Rechnung

trr Einnahmen und Ausgaben derselben zur Abhöre

»erlegen, welche sie sotzann. mit ihrem Gutachten

dem kleinen Rache, zu Han,dM bsch gMcU 3f«ths,

zur endlichen Genehmigung o.c>er ^rHcMug <u«!cg/.

, , ''^,, ,^,v ' ,
Jeder, der solche Gefälle bezieht, deren. m.itrM«

bundcne Verpflichtungen die geistliche Kasse yb>t>

nimmt ^ wird schuldig erkannt: nach M^ßHahe di».

ser VerrsticlMugen' und Eefätle , an die geMche

Kasse beyzutrngen.

Zur urkundlichen Bekräftigung dessen haben Wi»

vorstehende , unterhandelnde Theile gegenwärtige lieber»

einkunft mit dM gegenseitigen Grklänulg : daß der

Inhalt, «Wehend«» Art«U tm» Mftntli«h« Bttug«
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nissen, d« bischiHichen Gewalt^ LoWehl, al^der lan,

deshcrrlichen Macht nicht zum mindesten Eintrag

gereichen so«, doppelt aus^rtigen lassen , eigenhändig

UNledzejMz, WtMt u^b MgewechÄt^ ^ .^ >

:' Konstanz, den <9te» Hornung, t8o6. .«? " i

Mit Vorbehalt der höchsten Ratifikation.

(I<. 8^.) (8ig.) Messend er g^Geilcralvitar,

^ als Bevollmächtigt« Sei«« Kmfürstltchen Gnaden,

< des Herrn Fürstbischofen von Konstanz,

(l,. 8.) - (8!8) Peter Genhart.

^ Wtgljed des kleinen Naths von Luzern,

^, , ^>: als Bevollmächtigter desselbln.

Wir ratifizieren und genehmigen hiermit obstehen.

den Vertrag noch seinem ganzen Inhalte , ^nv in

' allen seinen einzelntn Witt««; in Urtund Unserer

Höchsteigenhändigen Ünterbbrift und beygedruckten

Regzenöburg , den «ften März <8o6.

(t.. 8.) ( 8iF. ) K a r l K u r fü rO E r «7a nz l e r ,

>> u- ,;^^ ^' ^ M «NiMe/4«u, Konstanz.

Genchmigt von den, Hroßen Rache des Rgn«



vömi?«^ O«iM»»!<»t ,1806.

Die Fälle beMmeMj- wannM auf das

KoMwt- Stifts zn Luzev» gewählter

/Professor on der öffentlichen Schule zu

Luzern sein Kcmouikat verliert.

wir Schultheiff uüd Rleine »äthe

des »«.«<« »S LüjerMA 5<M

Beschließen': '

Nie Entlassung oder Resignation eines Professlirs

von stilier Stelle, welcher, den O. 2. und <o. in»

dritten Ahschnitte der Uedercinknnft mit dem Hoch«

würdigsten Bischof gemäß., , wittclhar in die Chor»

Herren. Stelle auf dem Sttft im H«f eintritt, zieht,

^ wenn jene nicht eine von der Regierung anerkannte

Foiqe seiner Attersschiväche oder eines ihm zufällig

zugestoffenen, physischen Ucbcls ist 5 für die/en auch den

Verlurst der Chorherrenpftüude nach sich. >.^

'§..2. , '^

Gegenwärtiger Beschluß so« jedem PrbfcM , so»

bald er bey dessen Wahl in die Chorherren. Stelle

W Luzern eintritt, sor» und abgelesen wcrdm, und

soll daher zugleich der Staatstanzlel,, zut Nachachlnng

vey tinttetendem Wahlfalle, besonders zngestM werden.
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Beschluß,

H0M Lüsten Aprils »8U2.

Me Wdentliche EröMung WIriestefhallfes

festsetzend , und den MnW^W^ri-

gen bewilligend, in MM Mn im

dritten Jahre ihres theMMen Stu

diums zu treten. ..

wir Schultheiß und NIeine Räthe

des Kantons Luzern;

Mit Hinsicht auf derl ersten Abschnitt j. 2. des

Konlordats in geistlichen Dlnyen;

B e sch linsen:

Die Eröffnung des Priesterhauses geschieht mit

Anfange des Studienjahres, sannt auf jedesmaligen

,stcn Nmttlmonat ; so wie dann auch in Zukunft

der Austritt und die Beendigung eines Kurses nur

deym Schlüsse eines Studienjahres von »ehen Mona«

ten geschehen wird . 'P^?'.^»«', - >.-> ^-^> ^ ,>

D, Zusunft können, in Hinsicht des gegenwättigen

Mange« an jMgen Pnjcste«,, Di« Kandidaten derHheo.

' logt,, die KHnron«an»tlMW sind, schon in», dritten

Jährt dis thWloaischB Stu^un^,>elH W M,PliMm

«usHlwtiht sind , W PrieKsshM M»tt«t. ,.

^->-,



Gs setz-, ^ ^, ,..^

«om gltlc« August, t?Ä8.

Koll len Geistlichen anzuerkennende konstl,

tuirte Behörde tn Sachen der bürgerli

chen und peinlichen Gerechtigkeitspflege.

Kein Vorrecht kan» St«t4 M» , welches die

GeMchen irgend, «»er RchgiP, bevollmächtig« : sich

der AnereennP»H tMßiluM«? Bctzörhen in Sachen

Per bürgerlichen und peinlichen GerechtiMtspsiege ,

,ü, entließen. . -'^, ,>,^,„ ,:, / ^ ^>,^

Gesetz,

von» «?stm Vlacbmonat , t8N3.

Die Annahme von Novizen in die Klöster

'betreffend. ,.° ^>

wlrSchultheiß, Kleine u.«»oße»äthe

des Kantonch Luzern;

Der «eine Math O Mgel«»de»: M,WM

Rathe, bey seiner nächsten Il»ft>NMenber«fun^ e;n«».'

Gesetzesvorschlag vorjulegcn, in welchem die Modi,

illaM'tn «nd EinschräntlMs'm bestimmt sehn sol.
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len , unter welchen die Klöster wieder Novizen an«

nehme» können.

Ä«n kleines Wche^Ht ^ eMMe«. Massin i ^

die Anfnahn« von Novizen tn den KäpuzinertiKslern

^u Mamn z. cho er es zMMchuft dj^ Religivns«

tultus noehwendig findet. Ale^ Mviziatslandiduten

sollen Ihm ober angczeigt werden.

BetreOnd die Wiedereinsetzung der Kldste^

in ihre Sclbstoerwattuna , und Bestim

mung der Art dieser und der jährll>

chin Rechnungsablage.

^c/'i^,.

wir Schultheiß und Rletne Räthe

des Kantons Luzern;

Äeko rd nen:

Die Most« St< Urban, Eschenbach, Rathhausn»

und St. Anna im Bruch, in der Gemeinde Luzcrn,

slM> m dn ilMu ,»»r d« in? Iah« <73». ausge,

l«^.ch«uLn Wß^tw« lMliandeoen Rechte , insoweit

d»G W MlMrnMMK ihrer Einkünfte, Gefälle,

L<e^eniMflt« W<^ «bttgeii MMwermögens beruh«
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' In Folge dessen scytn die bcy denselben bisher ,

«ach ItchlUt der frühcru G^tze, besiandenen , un«

miilelbaren Staatclai'minlstrazioni» Oufgchoben, die

dahcvil,e» Ve'wütter ihrer Slcllen einlasse», und den

vorcnuädnt^n Klöster» das Re>i>l anberaumt: sich die

für iyr^Oekonomlkum erforderlichen Beamten selbst

wählen zu löunen.

Den zwey Franziskanerklöstern zu Luzern und

Werthenstcin, deren Personale sich ans eine sehr

geringe Anzahl hinunlergesetzt befindet, sey.ehenfallS

die Verwaltung ihrer Klostergüter und EtMyfle zu.

gestanden ; jedoch sollen die Güllbricfe dc^ erstern ,

wie bishin, unter doppeltem Schlüssel, wovon' der

twe in den Händen des kleinen Ralhs liegm wird,

verbleiben ; jene' des zweyten müssen aber fortwäh«

«nd im Regierungsarchioe aufgehoben werden.

Sammtlicht Klölier sollen zu einer jährlichen

Mechnungsablage, über ihre Sclbsioerwaltung, ver.

pflichtet sc«n. Sie werden demnach ihre daherigen

Iahrrcchnungen zu bestimmter Zeit dem kleinen

Rathe im Doppel, zur Einsicht, Prüfung und Gc,

«ehmtgung, vorlegen. '" 1 . ^ ^I-°

».) Der Zeitpunkt der Abfassung und Stellung die.

ser Rechnungen ist anidas Ende jeden Iahres'fesi'

'gesetzt; die Üebeneichung derselben aber an den

kleinen Rath wird unfehlbar bis den ^"'Homung

.^« !. bts neueingetreltn«, Jahres Statt finden. >

- ^ ^ b) Diese
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l») Diese Rechnungen sollen nach der dm ihrer

Stellen enllass««!, Verwaltern, mtttelft des

Razionalschaffnerss im Märzmonat <»o». er,

theilten Vorschrift abgefaßt seyn^ welche dem.

nach, bey erfolgender Uebergabe, von den ab,

tretenden Verwaltern den Klöstern zueückge«

lassen werden soll.

«.) Würden sich in der Folge sowohl neue Ein.

nahmsqueüen als Ausgaben ergeben, welch«

unter die in der vorerwähnten Vorschrift aus,

geworfenen Rubriken nicht eingelheilt werden

könnten; so müssen dicßfalls neue, unter einer

schicklichen Benennung, angenommen werden.

«l.) Jede Ausgabe soll mit einer Quittung,

aquittirten Rechnung oder einem spezisizirte»

und durch den Klostervorsteher legalisierten Aus.

zug aus der Klosterbuchhaltung belegt werde».

«.) Bey jeder Einnahme von Kapitalzinsen , Zehen«

ten, Grundzinsen, Abtragung ausstehender For.

derungen, Pachtzinsen soll das Jahr ihres Ver.

falles, für welches sie entrichtet worden sind,

bestimmt ausgeworfen werden.

5) Das Gleiche versteht sich auch bey der in der

Ausgabe allenfalls erscheinenden Verzinsung

der vorhandenen Klosterschuld».

l ) Die bey den Pachtbriefen sür das Bedürfnil

des Klosters allenfalls ausbedungenen Lebens.

. Mittellieferungen, insofern« diese nicht unter

die in der Vorschrift »über die Bilduna

ll. Bd. A -,
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e^n'^13^üth^r e chn un g" benannten Pro.

' "VM Wß«n , ^wKlM unter der Rubrik,

' iebtnMtttlMtt'«gen> ^in die ba<lre Einnah.

me , ihren verWGeM Gattungen nach , ab.

gesondert, mit beygemerktem Quantitativum ,

> .aufgenommen, und in einem Mittlern Geld.

preise in d« Rechnung ausgeworftn.

b,) Diesen Rechnungen soll, gleich nach An<N.

zung der SchlußMnung,, jedesmal, in Soll

unp Haben abgetheilt, eine Uebersicht über

den wiMche«, realen Vermögenszustand des

tctttffelchen Klosters beigefügt MM, wel,

che« enthalten wird,, ,^.,^.^^piH

^. Bey dem Hoben t ^"^'^-^ ^^

F.) Die zinstragin^den GültverschrtlbuNgtn, in

«ine totalsumme zusammengezogen.

z.) Die Hinterlagen gleicher Natur.

3) Die aüfHandschriften linsMft <iusg«liehe.

nen Oclber. ' /

<^) Die nicht zinstragendem AnchchetunM.

»

Hi) De« durch die Rechnung M zeigenden

Früchrenvorrnth, nach dem lauftnden mitt»

lern Kaufpreise, in Geld ausgesetzt. .

6.) Die bcy den drey ersten Punkten aNcnsalls

atissschcnde,, Zinsen und Mrchjinsen, auf da«

jedesmal zu Ende geht»« I<lHt ausgerechnet,

>',!,

<z.c:^ «

„>

-'



- lW^n jchM dWchU^pßl^^z^n, und

' /- Mcx,Mstr MGtzM, ^^rhMßangener

.,, ; AusstMg des KMttMelraM, in meiner de«

,, ...sondern SnmM^^t^,,^ ' ^ ^

' M ausstehenden'ztzchWm, etM«s nach

vorsiehenden PMett^übgesündert/' ' ^

i> Insoferne die bey deck Bnchaben. vbns Schul,

j^en ä Verzeigen in Bvrfthem kömintnden, und

^W 'den vorstehendln. Nummern 2>z und H.

Wer migegcbenen Punkten "schön beym Ucber«

WM der Klöster zü 4tr nun aufgehobenen

Staatsverwaltung , MchMtN Mrei»^ und in

dm seitherigen Verwattnngsrechuungen »er«

zcW worden sind , mögen dieselben , zwar ih,

' «r Natur nach abgesönde'tt, in eine Total,

summe zusammengezogen , in den künftigen

Rechnungen erscheluc«; Me nbrizeA hingegen,

s^» wie die seither aufgelaufenen oder noch

künftighin nufimifenden Gegenstände dieser

Art müssen in denselben postenweise, mit Bey,

mertu«g des Datums und der Art Wer Ent.

^ siehMZ, ihr«H!Mr (Mferne diese nicht

schon- durch. Me bMimmt angegeben wird)

und.. des Schuldners Mr GUndigcrs , ou«.

. . , gesetzt werden.

tz.) MftUMM^B a,GBM«Dwohl beym

HG M Hechen , mit, einem Summarinm ge,

A « «
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schloffen^ und beMben noch ein KnhWeckNchi«

V,cheich«iß'dN"jedeSmHttgenKtc»st«liegensch»f,

tl«> des Ordenspetsonale, dtrKldster'Beamte«

lmd Bediensteten, und des allfälligen, eigen,

-thümlichen Viehebestandes des Kloster« (letz,

lere drey Punttm nach Anleitung der in dem

§.4. lit'H. angezogenen Rechnungsoorschrift

'< verfaßt) angefügt.

Vemeldte Iahrrcchlwngen , bevor sie dem. «eine«

Rathe übersandt werden, müssen dem Konvente, zur

Einsicht und Guthcißung, vorgelegt und, in dieser

Hinsicht, nach desselben erhaltener Apvrobazion, nebst

dem Vorsteher (der Vorsteherin) noch von zwe,

Ordensgliedern, welche dMbe bestimmen wird, «m»

tcrzM Hrden^^

^ Von den einzugeI^deu P^chnunaFd^peln wird

sodann das ein«; , nach, ^vorhergegangener Unters«,

chung , Genehmigung oder allenfalls erfolgter Berich.

tigung derselben, dem betreffenden Kloster, mit der

Gutheißung des kleinen Raths versehen , semer Zeit

MÜcheM.5^ K^,^M? , :?, l, ' ^-^ -".' '^ m" »:^^

R«Md« Iahtrechnnng w«rd<n die My Fran»

liskauereiöster zu Hnzern und Werthenstein noch,

von dM zu drcy Monaten, besondere Quartalrech,

«unzen eingeben, und hiermit zu Ende des künftigen
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HirbsttMWlU z HoD»he»oesteheydw .Il^iui^M gerech

«y, ttbln^WOnig s«ft»HMz i^bMiht« OG<V Selbst

««wgllung abV'MleMuchrMnnnz Men<

SämwtMe Klöster kö^m Dtdel Liegenschaften

«och ^ctzuldtitel^ n^ch überhaupt alles , was zu ih,

rem Klostervcrmögen gehört, oeraussern,,f»nd ebenso»

wenig neue Aquisizionen machen, ohne vorher die

Genehmigung dazu von dem kleinen Nathe erhalte»

zu AM? "'^'" >^^<"^> ^,. ^^-: /

. V c" n; . (U!^ ^ Ü'^1"Ä ,,?,:,,!,1>-!-! ^ lj,tt! ^'<^ -'r.^

' VM »w, Dinner, 1803. - , » ,

Versetzung der Kömmelldw HyztM, Ho-

he»rem und Reyden unter Staatsaufsicht.

wir Schultheiß u«v »leine Rätht

des Kantons Luzern;

^^^^^,A^chl,j<fMenz^^^

Alle den Kommenden Hyzkirch, des Hoch»und Deutsch»

Ritterordens , und jeneA von Hohenrein und Reyden ,

des Johanniter» Ritterordens, zufiiessendenZchent» und

Grundzins » Loskaufslapitalien sollen, unter der Ga»

ranzie der Regierung, eimr eigens hierzu Niedergesetz»

t«n Kommission so lange W Handln gestellt werden :



bis sowchl,.^« ^wWV.U^AU M" ^"mendn,

bMlMdlü^ staatsrechNicheu Mrhälcnisse zMand

beNunnu ajs^rch^^Dchem' G^Mi'pHtMn.

«M.anFM'Wt,w» i»^, ^„'^„^ ,^°'^

Es ist den bemeldtey Kommenden gestattet: die

^m v«Mht,U>e» Artikel, aen^nten Kapitajien, lAmmt

dem darql^ßtesststden Zins,^u ihren Händen^u» de»

ziehen , wsosmle dagegen doppelte Hypothek .( halbe

Uebet^iWug ) in guteft inländischen MntönIguIt»

bliesen von den Kommenden bey der abgestellten

Kommission deponiert würde/ wofür diese Kommen»

den inner zeden Tagen Zeit bey den im §. 4. auf.

gestellten Kommissaric« sich zu ertlärtu h^deji.l

Im Falle der inner ,,der hierzu vorMlinmten

Zeit nicht erfolgten Erkläftms, sind die Ionlmissa^

ritn angewicstn : die M ihne,, deponierten Gilder

zinstragend anzustellen, wovon die Zinse den Kom»

Menden justlessen sotzen>

Herr Konrab Pfyffer, Mitglied des Kleinen

Maihs von Luzern/ und Herr Xaver Leopold

Amrhyn von da, sind als Mitglieder der in, §. «.

des gegenwärtigen Beschlusses aufgestellten Kouuniffwn

ernannt. ^

§. 6.

Alle Gemeinden und Partikularen, 'welche Ge»

fälle od« andere Verpflichtungen in Geld an dj«
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mehrgenannten Kommenden zu entrichten haben, sind/

den ihrer eigenen VerantwortUchkeit / aufgefordert :

alle diese Gelder den vorgenannten Kommissarien zu

Händen zu stellen; so wie allsällige Schuldobliga'zio.

nen der Kommenden ebenfalls dcnselbcn altem eingt»

gebt» werden sollen^ .5 2

Es soll ein Inventar von alten den Kommend«»

in unserm Kantone zugehörigen Liegenschaften, Pcrti.

nenzicn und übrigen Besitzungen aufgenommen und

m dicfts alle Gefallt bestimmt eingetragen werden ,

die denselben aus dem Kanton jährlich zufiiciftn möge».

' u>- ,. ,> ^, ?„,,. ,,,-,. „.^,. „^

Die ?lusübmig des »olle» EigentHumsrechts d<r

mehrerwahnlcn Kommenden auf die im vorstehenden

^ 6. genannun Bcßtzungcn , so wie über alles üb»

l!gl.Elgc»thllin, ist dahin limtliert: daß deMlben,

bi; auf j.cdc weiicre Verfügung, nus^dicses ein bloßes

Rntznießungsrccht zugestanden feyn folli""'

^

'' '-" ^^'i ,'., ^.!./ ,,.1,,,.,., 1,,.^ <,^^."

 



BerichtabfordelwM lMRllMch/ Nytznleßem

wMittelßnrucVderz?nnmiMbar'pvV»r dem

! ßwate Mmyender Dhenten^ über die

'daherjgeu L^sDufsÄbschiltzunMutachten.

wir, Schultheiß und Rleln^e yäjhe

des Kantons Luzern;

Verordnen: . '

„
'

'5 ,5,

Alle Nutznießer des, vom Staatt mittelbar oder

unmittelbar abhängenden, geistlichen oder weltlichen

Korporaztönen zugehörendcn Zehentens ^ welcher von

vin" Helreffenben Pflichtigen aufgekündigt^ "lnid" ^>

uW Ms die^ durU dcks Gefttz und die hierauf

Bezug habenden NeMungsverfügungen vorgeschrie,

bene Art abgeschätzt worden ist, seyen bey Verant»

wortung gehalten: über die dießfalls ihnen zur Hand

gestellten Zchentabschatzungsgutachten ihre dahcrigen

Bemerkungen mit diesen begleitet, beförderlich an

unsere Finanz, und Staatswirlhschafiliche Kammer

einzuschicken, damit diese vollkommen in den .Stand

gefttzt welde, zu erkennen : ^ «ine Me^Mste^ vor

sich gegangene Zchmabschatzung angenommen werden

könne, oder ob dagegen auch von ihrer Seite mit

einer Appcllazion einzulangen ft».

-^



Ueber dietzrgünzunZMr Kongrna b«y gelch»

"' lichMPfeünvsn^nwelchsOurch^MNLos-

' ' Lauf der KKtnzchentsn ^wrloren Gehen

oder zu stark geschwächt werdW^iÄlte.

des Kan tonö Llrz e r n;

^ !. ^ " ^ ? Ä ,> ^ '->

Verordnen:

Va , Ho^ durch den Loslauf!der KleinzehentDcht

die Kongrua du unmittelbaren. Seelsorge dMessalt,

abschweinen, sollte: d^H du velorduele BefplduHgs«

Klassifitazion einer suchen Pftünde wederMs andern

Stiftungen noch .durch den- inner dem/ gleichen

Kirchspiele fatlenden Großzehenten wiebemm vervoll»

ständigt werden könnte/ soll dieselbe durch Pie bttref.

sende.Kirchgemeinde, mit billiger Rücksicht ans diejent»

OM^/'Mche ehedem dteBKoiigru«^, teIMchM«»,

«WchensNeßfalls von de«, kleinen RätheO iMm.'

mendeli Maßstabe, ersäht werdU . ,'^«ck^ z^
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VM 2«""htumsu«t,' t«66. und 22»«tI^n«, ««».'

M McherMg Derjenigen Zchmt - und

Grundzins, Loskaufskapitalien enthaltend ,

welche Kirchen, Pftünden, Armen-, Wai

sen- und Schulanstalten, so wie mit den

Zehenten und Grundzinsen verbundene

GeaenverpfiichtmWN und Sukzeffionsver-

bindlichkeiteu berühren.

wl« Schultheiß und R leine Räthe

des Kantons Luzern;

^ ... V e r o rd n e n:
.,. ... ,. ^.,, . ,° .,^i/^ ,. ^ -.^ ,^...>, ^-^ ^ ^,

^F'i jeder Gemeinde,, i» »velcher irgend iuie Zehenr.

ooer Grundzinspßicht, welche mit Oegenverossichtm».

gen behaftet wäre, zum Loslauf aufgerundet, oder

wo über derley Gefälle zwischen den, Eigenthümer

und Pstlchti^en eine Uebettintunft abgeschlossen wird ,

soll fcdcsmal dem betressenden Gemcindcvo«steher , —

der sich schon vLn Amtswesen in genaue Bekannt,

fchaft übtr fo!che> mit dießmigm Mi seiner Gc.

meinde zu entrichtenden Gefällen verbundenen Gegen,

schuldigkeiten, die von Seile des oetreOnoen Zedent,

oder Gundzinseigenthümers zu lcW» ß«d, zu setzen

hat, — von de« sich loskaufenden Pstichtigen voll,

ständige Anzeige davon gemacht werden, der sonach



gehalten ist : denselben einHn SchO für diese an ihn

geschehene .Anzüge aMnMn ^.^du, hie Dichten

fydann welcher

sie Uns M Amvci!u,ig''M

«der, falls über chr«^WÜmOdeÄ^ eine

gütliche Uebcreintunft Statt gesunden hätte, de»,

nach Inhalt des R«.z<emugsbeschlusscs von, <Nen

April! tßy6., zu machcndcn.MitthciluuK einer solchen

Verlo«lyniß, beyzulegen haben.

-^'^'^' ^><,^^

Sobald die Ausfertigungen eines von Uns festge»

sttztinf Khentloslaufcs , von welchem eine Kirche,

Pfründe, Armen , Wnsen « oder Schulanstalt un.

mittelbarer Nutznießer ist, zu Händen der betreffenden

Mchtigen, einer Gemeinvcverwallung zugeschickt s«M

werden, soll diese dafür sorge«: daß dieselben den

hierzu bestimmten Ausgeschossinen unverzüglich ^l» '

Händen gestellt', die gesetzlichen Prioritäts. Gülten

errichtet oder, statt der mit Baarschasc abbezahlten

Loskaufs. Summen, aniM^ gegen dovvelte gericht»

liche Hypochel errichtet«. Kapualbriefe angetalift , .

dieselben an einem feuersicher« Orte in Verwahr

gelegt und davon jedesmal spezifizierte VerzeichuM

an Unsere geistliche Kassaoerwaltung eingeschickt werden.

Im übrigen soll damit , nach Vorschrift des §.,<«».

des siebenden Abschnitts der Uibereinkuuft in g«ist«

liehen Dingen vom Hten Hornung- l«^, ver»

fahren wttdtn. .^ > ^: / . -^
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Heine von selchartigen tosgekauftt» ZeheNt» «mV

Grundzinsgefällen ausgestellte Quittun«» sollen daher

tünflighin zur Einregistrierung eingereicht werten

dürfen, wenn nicht auf einer solchen Quittung zu«

glcich das mit der Unterschrift und Siegel angebrachte

Visum derjenigen Gemeindeverwaltung/ die, wie vor»

hin gemeldet, für die Sicherstellnng genannter Kapi»

talien zu sorgen hat, angebracht scyn wird.

z. 3.

Die gleichen Ausfertigungen eines bestimmte»

Zehentlosk.'.ufes , welcher, zur Erfüllung gewisser,

mit einer Sutzessions . Verbindlichkeit behafteter Ver»

lnächtnisse, nothwendig gesichert scyn musi, so wie

desjenigen, der auf einem Fideikommiß beruht, sollen

immerhin der Gemeindeverwaltung, welche für die

Sicherstellung eines solchen Fonds und somit auch

der txchseigen Kapitalim zu sorgen hat, zugestellt

werdr»^ '^^ ' . ^..:i^,« :'. ,i ^ ., , , : .> ' .'' ^ '

Di« däherigen Quittungen müssen demnach^ wie

im vorigen §.2. bestimmt worden, ebenfalls mit dem

Visum der betreffenden Gemeindeverwaltung Vorschrift«

mäßig versehen seyn.

Sämmtliche den inländischen Stiften und Klöstern

von abgelösten Grundzins» und Zehentgefällen einge»

gangenen Kapitalien und Gelber sollen in ihren jähr«

ttch an uns einzureichenden Verwaltungs. Rechnungen

 



spezifisch und » wo und wwditfMO an^ZinitMellt

worden seye»/ bemlrw wttlWWizuo ,>M^hni^Ni,üG

zinsgeW , 'auf welchen GegenvHfltHtunge'^ Wels,

fiiesscn, sind die betrejfenden Gemeindeverivaltungen,

mit Rückweisung auf' den §. ^ M HeW^

2?sten Weinmonats l8o4. , wiederholt ausmeltsam

gemacht, darauf zu wachen: daß von solchen Ge»

fällen oder aber derselben Loskanftkapitalien sogleich

so viel in ihrer Gemeinde zurückbleibt, als die Ge«

llügeleistung der damit verbunbenen Gegenverpssich«

tung erfordern Mag. " ^

Korporazivuen , Beamte und Gemeinden haften

in 8c>I^äum für alles dasjenige , wgs ihnen hiermw,

gemäß srühern Gesetze«, und Regicrungsverordnun«

gen , durch gegenwärtigen Beschluß zur Besorgung

übergeben wird. „ .>.,

^V""^^^ ^/^l:;'5?^^ n^n^'iZ.lzzuz ^'«' N5"PÜ
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Kie^U' MaAenM HrMlttatenV bty

Erledigung und Wiederbeschung einer

Pfründe/ bäreffeM

B,e fch-l i« sse<Z 7 ^i:.'.^ ^"^.?

<lOo oft eil« Pfründe erledigt wird, stlwls^von der

GtlnMd««ttwaltung des Orts dem lieinen Ratht

sogleich angezeigt werde»/! - .- >^ tzw znu,. '; v^

Niemand kann sich M:eine solche Pfründe bewer,

bm, er habe dann die in dem Kanton oorgeschrie«

j«M<PBsUNM-anss<hazt«n , und sein Nähme fty

von dem Examinajionöratht der Regierung eingege»

den worden.

Wer sich um eine Pfründe bewerben will , mit

welcher die Pfitcht, Schule zu halten, verbunden ist,

der muß sich von dem Schul .«der Erziehungsratht

examinieren tassen, welcher das Zeugniß der Fähig,

leit des Kompetenten der Regierung zusende» wird.

Die gemachten Eramina sollen dem betreffende»

Koilator zugeschickt und/ wenn der KoWor eine Ge»

'^
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meinde oder ein Ausschuß derselben ist, vor ei,,«

solchen oder einem solchen abgelesen werden > so wie

ebenfalls dein zu Wählenden die ihm obliegenden

Wichten vorzuöfnen sind..^,' " ' ' ^ ^

Dkr Kollator , — sey es eine Gemeinde oder ein

«n Kanton oder außer demselben sich befindender Par.

titular, oder eine Koroorazion , — ist gehalten: die

getroffene Wahl , samnit dem Verbalprozesse , dem

«einen Rache sogleich anzuzeigen.

§ 6.

Jede Wahl, die nicht nach den vorstehenden Ai»,

ordnungen wäre vorgenommen worden, wird von d«

Regierung als ungültig angesehcn.

Beschluß,

«,m l.5ten Heumonat, l803. UN» 29!l«n Heumonat, lüvF.

Ueber das von den auf Pfründen beförder

te» Geistlichen zu leistende Gclöbniß.

wir Schultheiß und RIeine Räthe

des Kantons Luzern;

Be,chl.e,,«n:
' >, , ,

3!lle Geistlichen , die sich um eine Pfründe im

Kautoü Luzern bcwtlben , sollen der Reqienmg gclo»

berr : sich aller in Be ng auf th>e Pfründe zu trcf.

Dden Nerfügnngen will!, zu unterziehe!,.
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«. 2. ^^ ,

Diejenigen Geistlichen, welche, seit dem l^ten Heu»

monat <«v3. der obenerwähnten Schlußnahme bei

kleinen Raths, zu Pftünden im Kanton luzern find

erwählt worden, und der Regierung noch nicht an»

gelobt haben, was der vorstehende Artikel von ihnen

ftrdert , sollen , zu Händen ter Regierung , demselben

schriftlich entsprechen.

In Zukunft aber sollen auch die Konkurrenten für

Pftünden, welche die Regierung in unserm Kanton nicht

vergilbt, gleich nach überstanden« Konkurs »Prüfung,

obenvähntesGelöbniß der Regierung schriftlich zuschicken.

' 5. ^. ,/ ^

Nur durch Erfüllung der mehrbemeldten Beding»

nisse werden die Ernennungen zu Pfründen im Kan«

l«m Luzern von der Regierung als gültig auerkaunt.

^ B e sch l u ß,

»,m 23<len Augstmonat, »80H. , 22N<N Bracbm«n«t/ t«0».

20»en und 23sten N«inm«nat, t809.

Ueber die geistlichm Konkursprüfungen.

wir Schultheiß und Rleine ftäthe

d«S Kantons Luzern;

.<? ,?i^, -,:^ Verordnen: .^,

^s /ollen im Kanton Luzern jährlich zwey allge«

meine KonkurSprüfunzen , und zwar die erste im

. ^ Früh.
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Frühling, am Donnerstage nach de«, weissen Sonn»

tage, llNl^M andere im Herbst, aw H^Mrstag«

'nach der Luzerner Kirchweihe/ angestellt werden, um

die Wahlfähigkeit der lZeistlichen zu Pfründen dieses

Kantons z« bestimmen. '^ -" ^,« ".^

Sowohl die unverpfründeten Geistlichen, welch«

sich um ein Bencfizi!,m bewerben wollen , als auch ,

nach Anweisung dieser Verordnung , die Bevfründe«

ten, welche auf ein anderes. Benesijium gesetzt zu

werden wünschen , sind verpfttchttt : sich hieftn Wü.

fungen zu unterziehe». - 7,. ,, .^, .,

Kein noch nicht angestellter Kandidat zu einer

Pfründe tann zur Prüfung zugelassen werden,

wenn er nicht den theologischen Kour« vollendet

h«, Priester ist, und PuanG guter Aufführung

aufweisen kann.

Die Nenesiztaten , welche vor der Publilazion die»

ser Verfügung angestellt waren/ sind ten allgemeinen

Kontursprüfungen nicht unterworft» ; sie müssen aber,

um für jede andere, ledig fallende Pfründe sich be,

werben zu tonnen , sich des Jahres nur einer einzigen,

besondern Prüfung unterwerfen , wenn dergleichen auch

schon mehrere während einem solchen Iah» aus««»

schrieben werden sollte». V - r I

ll. Bd. K 5
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- Diejenigen Geiülichen , welch« erst in Zullmft a«,

gestellt werde», müssen auch als Benefiziaten die all»

gemeinen Kontursprüfungen , nach Inhalt gegenwär

tigen Beschlusses , aushallen, wenn sie auf ihren

^Pfründen nicht verbleiben ^ sondern andere annehmen

wollen. ,- ,'. >,.,-?-, ,-^.^a>.:, ,^

Bcy den allgemeinen Prüfungen gilbt das Cr«,

minazionskollcgium die Kompetenzfähigkeit auf kürzere

oder längere Zeit; jedoch zum kürzesten auf ein hal.

des Jahr und zum längsten auf drey Jahre , nach

welcher Zeit sich ein jeder, der ein Benefizium »er.

langt , wieder zur Prüfung stellen muß. ^> , -

Bey den besonder« Prüfungen hingegen wird nicht

' die' Komvetenzfähigteit , sondern nur die Note meh»

rerer oder minderer Tauglichkeit gegeben.

5. ?>"

Wer in dliy allgemeinen Prüfungen nacheinan.

der, die er von drcy zu drey Jahren besucht, die

Kockpctcnifählgteit auf drey Jahre «hielt, ist für

' alle Zukunft von den Prüfungen frey, und tanu ßch

zu jeder Zeit um Pfründen bewerben.

§. 8.

Wer während fünfzehcn Jahren die Scelsorge alt

BeneKziat bisher verwaltet hat oder von nun an ver«

waltet, ist «n allen ' ''l allgemeinen als beson,
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. d«n» Prüfungen frey erkennt / er mag seit seiner An«

ßellung den Konknrsprüsungtu bevgewohnt haben

oder nicht. ' ! »

z 3. ^.^^ ^ ^>" ' ^

Das Erammazions « Kollegium giebt jedesmal,

'Aach gehaltener allgemeinen Kontursprüfung , das

Verzeichniß der Geprüften dem kleinen Rathe ein.

In diesem Verzeichnisse sollen dle Geprüften, nach

den gegebenen Probe» ihrer Fähigkeiten und Kennt«

msse, in einer Folgeordnung erj'cheinen , und, nebst

der Zeit der zuerkannten Kompetenz. Fahlheit, sol»

len , wenn sie einander ungleich sind» die größer« oder

geringcrn Abstufungen bemerkt und, fever Abstufung,

— sie mag nur einen oder mehrere in sich schlicssen, —

die eigene, ihr zukommende Note^ welche sich an kei«

»eu mlgcnommcnen Ausdruck z>» binden Hot, so viel

möglich, vcllstänoig und umständlich gegeben werden»

Bcy denjenigen aber, welche in einer Prüfung für

dieselbe Zeit untauglich befunden worden find» wird

die Note angefügt : auf eine ander« Prüfung

verwiesen; und diese No.'e schließt so lange von

aller Kompetenz» Fähigkeit gänzlich aus , bis eine bef«

Iscre erworben wird.

Das Resultat der bcsondern Prüfungen wird jedes»

mal , vor der Besitzung der erledigten Pfründe , eben»

falls dem kleinen Rathe von dem Examinazions. Kol

legium eingeschickt.

35b 2
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^
. ^ ^

Dil jährlichen allgemeinen Prüfungen werden

schriftlich und mündlich, hingegen die beiondem nur

mündlich, Wd bcyde diese Ms jclreN theologischen

Wissrnschatten vorgenommen, die zur Führung der

Seelsorgi wichtig und nothwenbig sind."

Vcy den mündlichen wird eine» nach dem andern

in lateinischer Sprache geprüft.

Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen sol

len von den sämmtlichen Ermninatoren entworfen

»>nd bülntkeill und die versiegelten Nahmen .der, Ver.

fasser den den. schriftlichen Aufsätzen , erst nach be«

«ndigter , Entscheidung hierüber ,. im veWmmelttn

Kollegium geöffnet werden., ,„-. :,> !

§. «.

Diese Prüfungen werben jedesmal ick Sitzung«,

saale deS Erziehungsraths im Kollegium der Herren

Professoren abgehalten z und die schriftlichen werden

Morgens um acht Uhr und die mündliche»,, — es

mögen allgemeine oder besondere feyn, ?- Rachmit.

Wgs «m zwey Uhr angefangen,

Beo allen Prüfungen haben die Aspiranten vsk

läufig ihre Nahmen dem Präsidenten des Eramina»

zions . Kollegium ewjugeben und zu überreichen.

§ l-i. ,

Der Sekretär des Craminazious > Kollegium trägt

genaue Obsorge", daß die Verzeichnisse der Geprüften



richtig und vollständig abgefaßt und wohl aufb«,

hatten werden. '. ,^^, ,^.7^ ^

Derjenige Geistliche, der durch eingetretene Krank,

heitszustände verhindert werde» sollte, der betreffenden

Konkursprüfung sich unterziehen zu können, w gehal,

ten : dieses Hindcrniß , mit einem Zeugniß von seinem

Arzte begleitet, welches durch den Amtsphysikus visterl

seyn muß , dem Hochwürdigen biscdöfiicben HerrrsKom»

missar, als Präsident des Eraminazions. Kollegiums,

Wer Zeit ««verweilt anzuzeigen.

z. 16.

Ist/ derselbe dann von seiner Krankheit hergestellt;

so hat er die verabsäumte Konkursprüfung bey einer

besonbern Prüfung, wozu das geistliche Eraminazwns»

Kollegium von sich aus den Tag besticken wird / in ihren,

ganzen Umfange und in gehöriger Form nachzuholen.

B e sch lu ß,

vom ?tcn Weinmlnat , 180H. .

Aufstellung und Organisazion eines geistli

chen Epaminazionstvllegiums.

Wir Schultheiß und Kleine Räth

des Kantons Luzern;, >

Beschliessen:

§. l.

Vas Epaminazions. Kollegium soll bestehen, aus:

') Dem jeweiligen Hochwürdigen blschöstiche"
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Kommissar, Rahmens des Hochwürdigsten

Herrn Bischofes. , .?,^, ^',> n!,s

< d.) Zwey Professor«« de« Theologie am L^zäum.

:.,'«.) Zwey Pfarrern, welche alljährlich von dem

( lleinen Rathe, nach einer zu bestimmenden

Kehrotdnung, au« den i>ler Landlapituln ge,

nomine» werden. ^>.s ^

s.) Dem Sekretär, den da« Kollegium in oder

«uster stiuer Mille twennt.

Die Herren Professors der Theologie werde»

alljährlich abwechselnd zu Mitglieder» des Eramina«

iions » Kollegiums geivälzlt.

§.'3.

Diese Ernennungsabwechslung hat ebenfalls bey

den Landtaviluln Statt, so zwar: daß die s»r ein

Hahr aus zwey Landkapltuln gewählten Mitglieder in>

dieses KollcgnlM für das nächste » darauf folgende

Jahr nicht wieder bestätigt werden können, sondern

aus andern Landlapttuln genomlnen werben müssen.

Ein Mitglied des kleinen Raths wird al5 5o«,

missar der Regierung den Koiitulsprüsungen de«.

»ehnen.



S9l

vom 2lst«n Wintermdüat, l8l>5^ '"

DK Mnpetenzfähigkett der Nichttantons-

' " Bürger für geistliche Pfründen zumer

dem Kanton Lnzern bestimmend; lind

Emräumumj des Zutrittes diesen zu den

allgemeinen und besondern Konkursprü-

>.-" «fungen: -> ^

Wir Schultheiß und Rleine Rätlje

tes Kantons Luzern;

V e r o r b n e n :

V» lange sich um eine im Kanton Luzern erledigt

werdende, geistliche Pfründe taugliche Geistliche de«

Kantons Mst bewerben, s5llen diese vor den Nicht«

tanlonsbürgern ' stets den Vorzug haben.

§. 2.

Fänden sich aber bey einem solchen , eintretenden

Wiedcibcsetzungsfalle leine tauglichen , geistlichen Kan,

Zonssubjekte unter der Zahl der daherigen Kompeten,

tcn vor, ynd Vürden^sich für eine solche, zu bestellende

Pftünbe auch andere hinlänglich fähige Nichttantons,

bürger bewerben; so sey der betreffende Kollator "ver»

bunden : sich nahmentlich um die Kompetenzfähigteils»

Anerkennung dieser beyd«5 Regierung zu bewerben.
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z. 3.

Eine, ohne vorläufige Erhaltung dies« Regie,

rungs. Bewilligung, auf einen Nichtkantonsdürger

fallende Wahl sey demnach als ungültig erllärl.

illichtsdestowenig« bleibt den geistlichen Nichtkan.

tonsbürgern gestattet: sich de«/ nach Inhalt des 3le»

gwnngsbeschlusscs «om «3sten Auastmonat l8»s ,

verordneten, allgemeinen oder jährlich gewöhnlichen,

und den besondern Konkursprüfungen , gleich den Ein«

heimischen, unterwerfen und diese bestehen zu tonnen.

Da, wo sie aber bloß an einer besonder« Konkurs»

Prüfung Anthril nehmen wollten , haben sie diese nicht

nur mündlich, sondern auch schriftlich zu bestehen.

Dieselben erlangen aber hierdurch kein Kompetenz«

fthigkeilsrecht für geistliche Pfründen, inner dem Kan.

ton Luzern geleaen , sondern können dieses immer nur

auf dem im nächstoorgegangenen Beschlusses « Artikel

vorgeschriebenen Mg« erhalten.
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Beschluß,

»»m 9»«« May, 1806, und 1»«« ApriU/ «a?. -

Die Bedingungm enthaltend, unter wel

chen geistliche Nichtlantonsbürger zu tn-

. ländischen Vilariaten zugelassen werden.

wir Schultheiß und Rheine Räthe

. > ,d.es Kantons Luzern^

: ^,^ . Be schliefst» ^ ^

" ' §. l.

Gemäß der schon vor der Revoluzion bestandenen

Uebung, soll kein Pfarrer im Kanton Luzorn, — so

lange noch taugliche und fähig« Geistliche aus diesem

Kanton vorhanden sind,— sich einen andern als

einen solchen "zum Hülfspiiester nehmen dürfen; und

auch, bey Abgang solcher Eingebornen, hat sich der

betreffende Pfarrer vorerst, durch die Daznch'chcnkunft

des Hochwürbigen bischöflichen Herrn Kommissars,

die Bewilligung der Regierung zu erhalten : sich ei»

nen Nichtlantonsbürger zum Hülfspriester nehmen

zu dürfen.

§.2.

Diese Bewilligung wird aber erst dann ertheilt,

wenn der zur Aushülfe anzustellende Geistlich«^

».) einen förmlichen Heimathschein ,

b) ein Zeugniß: daß er von seinem Bischöfe

zur Seelsorge admittiert worden sey,

Cc
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4»

>

«.) Zeugnisse seine« Wohlverhaltens von je.

mn Orten, wo er frHerhin Seelsorge geüb»

hat» und

6.) beyneben noch die ihm bewilligte Entlassung

aus seiner Diozes, falls er in eine andere

gehören sollt«,

»«weise» t<um.

z. 3.

Ist dann einem solchen Geistlichen, nachdem er

vorläufig, durch eine von dem Hochwürdigen bischöf»

lichen Herrn Kommissar mit ihm angestellte Prü»

sung, zur Seelsorge tauglich erfunden worden, der-,

Zutritt auf ein inländisches Vttarlat zngestande»

worden ; so hat derselbe ferner :

».) fich einer der durch den z. «. des Regierung««

beschlusses vom «zsten August l»o5. angeorb,

neten, ordentlichen, allgemeinen Konkursprü»

sungen zu unterziehen;

l».) muß derselbe um die Erneuerung seiner er,

haltenen Bewilligung mit jedem Jahre de»

der Regierung frischerbingen eintommen,

Das geistliche Eraminazions. Kollegium wird je«

desmal bestimmen : welcher dieser zwey jährliche»

Prüfungen sich ein solche« zu unterwerfen habe. '

l.,c- /."",,

^



«,m 2«n Heumonat/ l«s. ,:,^

Die fform der Bewerbung für die Ruhe-

pfründen auf dem Kollegiatstifte zu Mün

ster vorschreibend.

'"'z'l^'

Wir Schultheißen^ Rleine Räthe

. , > d« s K « n t o n s L u ze« n ;

. ,z Verordnen:

<<5on nun an seyen die Seelsorger, welche fich u«

<«ne am Kollegiatstifte Bero. Münster erledigt wer.

»ende Ruhepfründe, be» Wer Wiederbesetzungs. Aus.

kündung, bewerben wollen, der Mcht überhoben:

sich , wie bishin, selbst am Wahltage vor der versam.

melten Sitzung des «einen Raths einjustellen.

3. 2.

Jedoch bleibt ihnen zwar nicht benommen, in et.

«em solchen Wiederbesttzungsfalle, sich ein Mal bey

len Mitgliedern des «einen Zl«ths «ls Kompetent«

 

-.« ^--/l

Hingegen haben ste sich bey dem Herrn Staats,

schmber m gleicher Eigenschaft anzumelden, der dann

»erbunden ist: sie sogleich, unter Vormerkung ihres

Vor. und Geschlechts. Nahm««, der wirtlich verwe.
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senden Pfründe, ihres Alters und ihrer in den Seel<

sorge . Pflichten verlebten Jahre, auf das Kandidaten»

Verzeichniß zu setzen und ihnen ander/ über ihr ge

machtes Anwerben für die verliehen werdende Ruhe,

Pfründe eine von ihm unterzeichnete Bescheinigung

auszxfertigen.

§. <5

Bey diesem Anlaß hat er 'dem ffc»' um dies«

Pfründe Bewerbenden zugleich die Eröffnung von den

Bedingungen zu machen, unter welchen dieselbe von

der Hohen Regierung wird hingeliehen werden.

An dem zur Besetzung angesetzten Tage wird, der

Herr Staatsschreiber dem kleinen Nathe das nach dem

Sinne des vorstehenden z. 3. geführte Verzeichniß,

über die bey ihm sich gestellten Kompetenten , vorlegen.

i. 5.

Demselben ist gegenwärtiger Beschluß, zur ge,

nauen Nachachtung, in Abschrift zuMellen, so wie

hiervon, bey der nächsten Austündung über ein wie»

derzuverleihendes Kanonikat am KoUegiatlM zu

Münster, zur Kmutniß der Geistlichkeit, Ein rückun,

in's Kantonsblatt geschehen sott.

Ende des zweyten Bandest
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—- dem, dürfen, ohne Vorwiffen des betreffenden

Waisenvoats, keine Arzncnen ««eicht werden. 24.

> üb« Verpflegung dies«, sollen von den Ge»

mcinden N«sle««nttl abgefaßt werden . 28.
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Arme«, MW »lesen nW bi« «Wrtge Untetstützlin»

gtteicht wild, N, sie sich deßnahen zu beklagen

hüben ... . . . . W.»3^

.^ , - , ««statten zugrhlrige Zehentloslaufisapitalien,

»i, und von wem diese besorgt seyn sollen. 3?».

Armengut ein« Gemeinde, wie man in diese« sich ein»

kauft» tiunt ' , . . . . . 75

o , — — — vom, desselben dü«f<Ns ohne

Bewilligung der Negierun«, tcin« «apitalien

noch liegenschasten v?riuff«t «erden . ? »4.

««nentasse , «er «u« diescr Unterstützung erhilt, de«»>'

darf kein Wirth zu tri«»«« geben . ; «5-

- «us der, wird «»senden Hautwerksburschen «in

3«bn>fennina gegeben . . . . »7.

«« die, des Bräutigams Helmatborts muß be»

» Helrathen ein Neytrag abgegeben «erden , und

, wann und wem aber da« Abnehmen bessellenv«tt

den Gem. < Vorgesetzten verweigert w«den lö>«ne. 10».

Arzneyrn, tein« dürfen den Armen>ol,ne Vt>M!fsen5es -

bet«ffe»den Waisenvogts, gereicht «erde» 24.

Arzt , Nebe: Hedizinalversonen. —

Augenärzte^ fremde, unter welchen Bedingungen diest«

gestattet sey, Operazione» uorzunehmen , 32s.

Ausländers sieb« : F r « m d «.

D. ' " ^./, „ '

Väume , wie geschehene Frevel an diese» lestraft »«den. HO.

Beschlüsse der gtegierung, sieb«: Verordnungen.

Betteln .das, zur Weihnachten» und Neuiahrszeit ist

»erbstlitn . l9^

—^- ist de« gln<lichen abgeschafft und »erbothen. «l.

-,^ ^. »«demselben nachzieht, wird in seine Ge«

,.mei«de Mückgeschickt . .... 2^.

-l — muthwilliges , wie dieses bestraft »erd«>l»

sM ...... 24.2H.2S.

^ «er Von einem Oteuerbriefe in einen andern

^«uf« Vetteln geht , wird durch de» Landjäger

dem Wäisenbogte zugeführt, der hittfür demsel»

ben «ine H«« teMtn ««< . ^ . «K.
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ih« Gemeinde getübtt werden, ,',,, . .. 25.

V«ttler , mutwillige , wie diese zu bestrafen seyen 2l, ». «. «6.wann für diese dem landiiger ewe 2«re b«. ^

zahlt werden soll und sie dem Amtmann« Me<

führt werden . , . ' . 2A:2«.

-, wenn sie von eand>«Mn ergriffen werden,

wird diesen «ine Zuführung«»«»:« bezahlt . st,

diesen dürfen t«in« Msepasse ertheilt werden. Ä»

Nevogtete. siebe: Vogt.

Neystand , siehe : Vogt.

V»sch«stiches.R<>mmissariat, wann diese« Hey «he»

»ellöbnissen einschreitet » > » > ^»

Vürgerrecht , da« , einer Gemeinde zieht da« Knnton«»

Bürgerrecht nach sich, und wie erster«« erlangt

< werden tonne » . > » > 76. 8ä.

,. , des Kanton«, wie dasselbe erworben »erden

^ lönne . » « .^» ,» , » » »»»

i—^^_ — — unter welchen Bedingen tiefe«

> erlangt werden kiime . . . . s«.

«. Schweizerisches, allgemein, eidgenössische Vt»

Kimmungen darüber ...» » . » » ^

„,

^

'^^^""-,"''>.-^<

Chirurg, siehe: Medizinalversonen.

Christenlehre, wer in diese geschickt werden sollt unh <,

Vlstrafm'g derjenigen, di« darin nickt fieißig

«schei»m . .»<!«,» ». ^

D.

Dienstbsthen , wann dies« Heimatbschein« hlnteMe«

müssen . . , ' .' ^»

^.—^ „n, die leine Hantonsbürgtl sind, lonnen

Heimathscheine abgefordert werdi»; sie falle«

derjenigen Gemeint,« »nheim , di« dieselben ohne

siilche darin geduldet. Strafvcrsügung gegen i«>

,m N«g«,, welch« ftichen Lenten einen ««'

«nthalt «inriMln. ,,^,i" < », /l «»^
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E.

Etxeinsegnm^t«» , unter welche» Bedingungen diese

für Kanconsbüraer , Nichtlantonibürger, Au«»

ländcr und Militär« Gtatt bab.n klnnei,. «y.

lkheverlöbmsse , wie es, lücksichtlich dieser, nunmehr

«ehalten werden ^?!l . . . . . 105.

Eidgenössische Veeordnun« , rücksicktlich der G<slmd»

heit».Po!i,?y.Mst«lten, j« Abhaltung pestarli»

gel Krantbeiten t58.

Eingethcilte , in eincc Gemeinde, Bestimmung ihrer

Rechte und Pflichten in dieser . . ii^>

. — — — wann sie sich ver.

beiratben dürfen . ' . . . <«.

— — — den , lann diese ihr

eigentliches Heimathrccht suchend . . tl7.

^_ — — unter welchen Ve»

dingungen diese sich der Wobltbat der Eintbei»

> lung theilhaftig macheu . . . . l20.

Einkauf, siebe: Einzug.

Einzug , in eine Gemeinde , welche Taxe dafür bezo-

gt» nerdcn 7i»n« . . . . . 7«.

Entleibte, derselben Güter werden uicht mehr konfisziert. 52.

Epidemische Rrankheiten, siehe: Kra.llheiteU.

Erbgut, welche Formalitäten für dessen Herausgabe zu

beobachten seyen . . < '.' ' < . '. 329.

Epaminazions» Kollegium, geistliche«, wie dieses die

Plüfumien der Geistlichen vorzunehmen und da»

Herta« Zeugnisse au«zusteUen habe .^ . Z»7.

- Aufstellung und HlMis»»

ziou desselben . ' > / « , «/ ' > " » ^^?»

'F.

Fallimente, vorsetzlicl'e, Vylttl«« dagegen . . 234.

Faßnachtscucr , sind »elbothen ...» l8.

Fecter , Ausstellung eines solchen zur Crivobnina der

Gewichte und Maß« : Bestimmungen über deffel»

den Befugnisse und Verrichtungen >, ."-> FZ.

— »l> > « Taxe für die «rwahrnng der Gewicht« und

Mass« , . , ' » . . . , 53,
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Fertigung einer vyn einem Ausländer oder Bürge» ei»

< »es «nder« Kanton« elworbelien^iegenschaft/

, liutcr wtlckeu Bediiigliqgeu diese geschehen tine. 3?.

Feyetnge, siebe: Gonnlag«.

Fideikommiß, auf diesen beruhende Jehentloslaufskavi»

tauen , von wem und wi« sie besorgt fem«

tollen . . ., ,.,, ,,:..»., 7. >, ,.^.>.'.„, 2«o.

Fieber, gelbe«, cydglnisslfch« Gesundt)tits.V»liz,ey,An°

stalten, zur Abhebung dieses . . . <53.

Findelhäusir < nach «utwäitigen , dürfen keine Kinder

mehr vertragen werdcn ^ . „, >. Hz.

Fischen, das/ ist an Sonn» und Feyertagen verbotben. lö.

Franzosen, unter welchen Einschränkungen diese» Rei»

sepiffe ,u ertheilen seyen ... 4? und 48.

^ ^ — — Vedingunaen und mit wel»

,-. che» Rechten sie in der Schweiz sich nieder!«!«

.V sen könne» . . . . . . . V.

>- — — — >. ,,ny mit wel»

chen Rechten sie in hiesigem Kanton sich n«»

dtllassm tonnen . . ... . ?y,

— — — — diesen eine Lie»

genschaft im Kanton zngefertigt werden könne. 37.

Fremden und Reisenden soll mit Ächtung begegnet

werden ....... l?.

unter welchen Bedingungen diesen dl« Nieder»

lassung im Kanton tuzern gestattet »erden kann. 64.

-? !» wann diesen »ine Liegenschaft im Kanlon zu»

gefertigt werden könne .... 3s,

—?-"- Veftimnnmg, wann burck Heiratbc» mit die

sen da« Gcmeindebürgerre cht »erloren werde . !«!».

unter welchen Bedingungen diese» ««statte! sey,

sich im Kanlon »erheilachcn j« dürfen . lll,

Gärte» , wie gescheheüe Fee«,! «n diesen bestraft werden, 2».

Gebäude, Frevel au diesen, rrie dleselhen bestraft werden. 2s.

Geistliche Nasse , siehe .Kasse.

sill!» de« kons!itl,icl!en Behörden in lmrgttli»

che» und peinliche» Sache» unterworfen . 266.



Tel»

Geistliche , die Richttantonsbüraer slnd , unter »«lcben -

Bedingungen sie zu inländischen Vitariaten zu»

gelassen »«lden . . . . . . 293.

^ . < — — — unter welchen

Bedingungen sie für Pfründen lomvetieren

lonnen . . > ... . 233.

Geldotag«, siehe: Fallimente.

Gelöbniß , welche« »,n den auf Pfründen beförderten

Geistlichen zu leisten sey 7 . .,.,.. 335.

Gemeinde, jede, erhalt ein Exemplar de« Kantons.

blatte« '., . . . , « »i,.^«>^.^.^wie in jede da« Kantonsblatt versandt und in

derselben publiziert werden soU >. > " . 6.

Kantonsbürger, die in eine andere Gemeinde

, ziehen , müssen in dieser einen Heimathschcm

hinterlegen . . ... . 73.

wie in einer solchen da« Bürgerrecht erlangt

werden könne 7H u. 76.

wie man sich in deren Korporazionsgut ein» '-

kaufen könne . . . . . . 83.

— die in eine solche unbefugt Eingesessenen lön»

nen aus dieser weggeführt werden . . 88.

- die in eine« solchen, ohne Hcimathschein, ge>

duldeten Nicktkantonsbürgcr fallen derselben

anbeim ; die Gemeinde hat jedoch den Regreß

«uf die Bürger, die solchen Leuten einen Aus«

enthaltiort eingeräumt haben > weitere Strafen

«igen dieselben . . . . . . tl6.

Geweinsebürgerrecht, da«, zieht da« Kantonsbürger,

«cht nach sich, und wie erste«« erlangt werden

linne . . > . . . ?5.,?6.»84.

— welche diese« wegen Heirathen mit Fremden

verlöre» haben loa.

Gemeindegerichte , jedes, echilt ein Eremplar des K«n»

«^ tonsblatte« , und wacht über die Publikozion

^desselben V ^,) . . '. . H.nnd^.

?^ ba«,<ann die, Versetzung in die Arbeits» An»

stalten erkennen . . . . ' ,^< 3>

——>>ss. bte Mitglied« »esselven visieren die Reisepaß ^,

untz vjMllW 2nftN»kM» hmüi« ^ . . 4H.



Gemeinbtgericht , wie ein solches über Maß lind Ge»

wicht Aufsicht haltcn sbll . » . 60.

---" wann ein solches als Verwaltungsstelle seine

dahcriaen Rechnungen ablegen soll . . 33l.

Gemeindegcrichts « Präsidenten , die, besorgen die

° " Versendung »nd Bewuntmachung der an sie ein»

glänzten Kantonsblätter . . . <.

GemeindegUt , wie man in dieses sich einlaufen könne. 75.

—^—- von demselben dürfen weder Kapitalien »och

Liegenschaften veriussert wcrdcn . . 8<.

GemeindeverwaltunF, wann tieie ihre Verwaltung«»

Rechnungen abzulegen habe . . . 33l.

-" wachen für die Zebelttlo^failsskavitalien, f»

gewissen Korrorolionei! und Anstalten gehöre»

oder mit GcgeuverpflichllM'en verbunden sind. 375.

Geseye, angeschlagene, wer diese abreißt oder- mit

Verachtung behandelt , wird mit de« Eins»««

rungsstrafe belegt . . . . . 3.

Gesundheit« polizey A'lstalten , gemeineidgenzssische.

zu llbhaltung der Gefahr des gelben Fiebers

5 oder anderer oeftartiaen Krankheiten . . ts«.

Gesundheitsrach , siehe: Sanititsrath.

Gewicht, siebe: Maß.

Gold . und Silberverlanf, polizcylichc Verfügungen ^

darüber . . . . . . . HH.

Gottesdienst, wahrend demselben sollen an Gönn» und

Feyertagen die Kramladen und Trinlbausel »er»

schlössen seyn . ... . » <?,

Grundzins, siehe: Zehenten^ ^

-, ,, . >
?

-
»

Handwerksgeselle« , rettenden , wird au« de« Gemeinde»

Armcnrosse, ein Zenrpfenning gegeben ,. «7.

-^—<^- die, find bcy ihrem Eintritt und AufentKatt

i« Kanton eiixr eigenen Polizcyaufsicht «»ter»

w«rftn , . . ... . . 4ll.

-—^ fremde,« , »«nn ditft» Reisepafs« «theilt „«»

dm dürfm .- .l<H?" <i, >^', . ^< !t?>
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Gelte

Handwerksgesellen, fremden, durch wen diesen ihre

. Rc.ttMiK und kundschafte» visiert u'erdcn :

Nmsichthaltung , daß dteiclbci! lücht deitlln H0.

< >— — — müssni ihre Kiuidschaf«

«n, statt «ine« Heimathschtinc.! , hinterlegen. 87.— — wird ihr Aufenthalt in

-iner Gemeinde ohne Hcimothschci» nur so» -»,

lallte gestattet, als sie teuren E»mdls sind

und ocy emon Meister in Arbeit stehen . «6.

Hasardspiele, die, sind verbothen . . . l7.

Hausieren, das, ist de« Mizllchen «erbolhen ; wann

und i» welchem lfxlie «der v«» diesem Her»

bothe Äuenatim« gemuckt werde» loime . 3?.

>—>"" > wie dasselbe bestraft weide . . 3». n. Z9-

, den<t>i.,en, so sick daniit abgeben , dürfen

kein« Reisepässe <rt>,<ilt werde» . . ä».

Hebammen, Herfügu,!,,«!» zur bessern NntcnichNmg

deoer im Äa!»»«< >^H.

- , >. V»e, sind, ei>,ci eignen Ordnung unterworfen. l^8.

, Blstlmmuilgcn, über chre Rechte und E>:t>

schädianng . . > . . . - <W.

Kestimnumgen, über derselben Pachten <5l.

—>— Eidc«fol!»>el für bic>e!be>i . . . <57.

üblr welche Hrgenst^.dc diese zu prüft!! seycn. 3iH.

Hebarzt ,'siehe : N r t i z i » a l r e r so n c n.

Heimachlose, diese minscü sich bcy der betreffenden Ge<

rlcktssteue meloe», »m ein Hlln.athleclt im

' Kanton zu ci!>alte1> 2?.

——^' Jutbeiliin, dies.r de» Gemeinden : Rechte

u»l> Wichte» der El'igtlhcilten . . ^ tl3.neuerliche Elülh Uung duler auf die Gemein«

den des Kant«,« «uf Wo^lu<tl>>!lten hm 1<8.

——— Eingetheilte , unter welchen B>bingun,,en sich

diese ditNodllhat der EmtliciliingzuThei! mache. l20.

Heimathschein , wird »on schweizeriichen Pillger« «b«

verlangt, wenn sich diese in einem andern

Kanton niederlassen wollen . . . ^ 63.

——— wird von schweizerischen und französischen Pü»

gern abu«l»ngt, wenn fi« stch i« Kanton Lu«.

zern nie»erl«ff«» »iMtN . ^, . . , ?U. - ?».



Seite

Heintathscheitt . wird von Kantonsbülgew abverlangt,

wenn sse aussei ihrer Heimaths» Gemeinde ein

Heimwesen ankaufen oder ein Lehm beziehen, 73»

^—"—- einen solchen muß derjenige auflegen, der als

Kantons , und Gemeindebürger angenommen

weiden will . . . . . . . ?4>,

»» wenn, ein solcher in derjenigen Gemeinde, wo

einem Kantönsbürqcr ein Hcimwcsm zugefer»

tigl wild , nickt abverlangt und hinterlegt wird ,

muß dies« darin als Kürger angenommen

werden . . . . . < . ?A

'-" - wenn, bey Nichtabfordcrung oder Nickter»

Neuerung eines solchen, die deßnahen nachlißi»

gen Gemeindeverwalter zu bestrafen seyen. «o. u. 82-

^—'—— wenn bev Nichtabfordetung desselben in einer

Gemeinde , der darin Eingesessen« dieser an»

heim fällt > . - ,. . . . 81. . 82.

>«—^— dies« Muß von Angehörigen einer andern

Gemeinde bcym Antritt eines Lehens in einer

Gemeinde, s, wie von Kostgängern und Dien,

sten, von handwertsgesellen aber ihre Kund'

schuften hinterlegt werden .... 8?»

>^ Vorschrift zu derselben Gebrauch inner dem

Kanton ...... ^ 88»

- wie dieselben fül Kantonsbürger tedigen und

Verehelichten Standes, die ins Ausland gehen, ^

ausgestellt werden sollen . . ^ » 92.

-—^— > Formular für verheirathete Personen 89. - 9^l»

'—-—^ ^> für unvetehelichte Personen 9l -9s»

—>—^ wie dieser beschaffen seyn müsse, um ans dm»

selben hin einem Schweizerbürge» eine von ihm

im Kanton erworbene Liegenschaft zuzufertigen. 93.

-—°-— kann von allen jenen, dt« keine Kantonsbür«er

sind, und in einer Gemeinde sich aufhalten od«e

dienen wollen, abgefordert werden; Strafverfü»

« yung sowohl gegen jene, so dergleichen Leute»

vhne Heimathschein geduldet als für die, so den»

selben einen Aufenthaltsort eingeräumt Hab»« ,

ohne den Gemeindevorgesctzte» hierüber eine

Anzeige gemacht zu HM ^/^ -n ie ^ .< > ilt»

N.Bd. E«
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?« ^ «eit«

Hcirathen, dey diesen m»s von den Brautleuten ei»

Veylrag an die Armenkasse abgegeben werden:

wenn die Mnehimiüg desselben von den Gemein»

devorgcseyten verweigert werden könne . «>«>

--> unter welchen Einschränkungen dieses gesche»

. he» dürft .^ 7. > ... . 1«3,

Hintersafien, «on diesen darf das sogenannte Hopf»

oder Holzgeld nicht mehr bezogen werde» 9».

Hirsj>»Fen, das/ ist verbellen . - . ^ »z ,» t«.

Hyytirch, siehe: Kommenden. ,,

HochwürdiZste Gut, wie diesem auf öffentlicher

Straße zu begegnen scy .... ll^

Hochzeiten, bey diesen ist das Tanzen nur den Hoch»

zeiigästen erlaubt . . . > ,' > <6.

— _ — H z,a< Gemessen verbothe» ^» . 4».

Hohenrem, siehe: Kommenden.

Holzgeld, dessen Bezug von «uf Heimathschein Ein

gesessenen ist auf immer vcrbothen . . 93.

Hunde müssen mit Halsbanden und Zeichen versehe»

> „ seyn oder an Gtr«?eu geführt werden . 3l3.

— wütheude, Pollzevborsorgen gegen dies« « 206.

vonwütbenlxn, gebisseneMmsche» oder Vieh, <

,, welche Polizeyvsrsolgen gegen diese zu neb»,

men seyen . . . . ... 303.

^ — gebissene Menschen werden/

im Armuthsfalle , auf Kosten der Regitrung

geheilt 3«.

Hundswuth , Polizeyvorsorge» zu Verhütung dieser. 303.

an w>>s für Zeichen diese erkennt werden köiien. 3<lH»

—> an der , gestorbene Menschen «der getödtete

Tbiere , welche Polizcyvorsorgcn gegen diese. '

,,, zu beobachte» seyen ..... . slss.

Iayb, die, ist an Sonn» und Fevern Tagen verbotben t3.

Immumtär, die der Gclstlichcn ist aufgehoben ' ^ 26^

Ininrien, geschehene, wie diese bestraft werde» . ' l«.

. K.
NaMMbjatt, wie die in demselben eingerückten Regie«

>^ i <ungs'Peichlüffe bekannt zu machen ftye» <.
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N«nt0N3vKttt . wem dieses, «l,f Rechnung 5e5Graa«, ab.

zuliefern ft», und Bestimmung der Art feiner

Versendung und Publikazion .... H.

RapeN«ne . Kurat . wie deren künftiges Einkommen

bestimmt Kim soll . . . . . gFf.

- fallen in Zukunft Seelsorge «der Schulpflichten

baden . . . . ^ ... Z^

Rasse, geistliche, Bildung dieser durch das Konkordat,

wie und woher sie Beytrige erhalten . 3«.

- —, nähere Bestimmungen über derselben Er»

richtung und ihre Obliegenheiten . . 360.

Uaufheimathschein , wie dieser beschaffen sc»!, müsse,

um , auf denselben hin , einem OchweizeMrge»

eine Liegenschaft im Kanton zuznftrtigen 93.

Rinder, die, sollen sich des Abend« nach Bethglocke».

zeit nickt mel-r auf den Gassen sehen lassen «.

'?-l keine, dürfen mehr nach «Mäudischcn ssinbrl. ' '

- häuften vertragen iverden . . . . Hg.

"-^—"— die unter väterlicher oder vormnndschoftlichet

Gewalt stehen , wie' dieselben Ebeverlöbnifft

eingehen tonnen ^ . . . . . M.

Rinderlchre, siehe! Christenlehre.

Rirche, wer sich dürin uMbührlick betragt, wie er

' ' zu bestrafen sey . . . . . . «.

r- «er für die Zchent » Lesfaufskav'talien, dir

einer solchen zügehöre» , zu wachen habe . 3?8.

Rirchenbußen, welche Vergehen damit belegt weiden, tö..«

Nirchenwächtte , die , sind wieder hn-zestM . lH.

Rläger, dem, bey Polizeyvergehen kömmt ein Drittel

der Geldstrafe zu . . ., . . zg.

Rleinzehent , siche: Zebent.

Rlöster, unter welchen Einschränkungen in diese «uf»

genommen. werden dürfen . . . 35z.

— sinb in ihre Selbstverwaltung wieder eiuges^t

und haben jährlich Rechnung abzulesen. . ' 367.

Rlöster, die, solle» die ihnen eingegangenen ZHentlo«.

kaufslavitalien in ihren jährlich abzulegenden

Rechnungen einstellen ... . . 330»

Rollator , welche Formalitäten ein solcher , bey Bese.

«un« geistlicher Pfründen, zu t«v«chttn habe 2««.
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? .< . «»tte

Rammende« , die , von Hyylirck, Hoienrein und Neyden >

sin» unter die unmittelbare Staatsaufsicht gesetzt 373.

Rsngrua, die/ geistlichen Pfründen soll wieder ergänzt

«erden, wenn sie durch den Kleinzehentlostauf

geschwächt worden ist. . . . . 3??.

Komissariat , bischifl,ckes, wen« dieses in Ebeverlob»

»issc einschreitet ..... t4a.

Ksnkordat, in geistlichen Dingen, abgeschlossen mit

de», Fürstbischöfen von Konstanz . . 32z.

KontursprüfunZen für Geistliche^ Bestimmungen dal«

über . . . ^ . ^» . 38^.

Kopf» Geld, dessen Bezug von auf Heimathsckein

Eingesessenen ist für immer ucrtothcn . 3«.

K^rporazionegut einer Gemeinde, unter welchen

Bedingungen nign sich in dasselbe einkaufen

lynne ,,,,.... 83.

, — — von diesen dürfen weder Kapi»

talien, noch Liegenschaften veräusse« werden 84.

Krankheiten, pestartige, zu Abhaltung dieser, eidge»

nössische Gesundheit«. Polizey. Anstalten , lH».

Kugeln, hölzerne, wie da« Werfen mit diesen auf den

Landstraßen rclaubt seo . . . . . . 62.

Kngelwerfen , das , auf den Landstraßen ist zum Tbeil

verbotben, , . , , , «3.

Leider, dem, in Polizeyfallen kommt ei« Drittel der

Geldstrafen zu ...... 2Y.

Handjäger, die, bezieben eine 3axe, wenn sie Bettler

h.ttelnd antreffen, und luese den betreffenden

Beamten zuführen . . ; i' . 3l,

«-«»!— — haben sich an den betreffenden Gerichts»

Präsidenten zu »»enden, wenn ihnen die Tare

nicht bezahlt wird, und wen» sich dieselben dieß»

. , , ,falls an den Amtmann zu wenden haben . 32.

^—— unter welchen Befehlen sie stehen^ Vestim»

mung ihrer Pflichten und Pcrrichtung 33. 3^. u. 3^.

»-.^ ^.^, werden von dem Kleinem Rathe ernannt und

«ntseyt; sollen alle Jahre von ihren Posten abge«

ijndM werde« ,. ^ < , . , 3H.



^-'^ . Seit,

Landtage»/ um als iin solcher angestellt zu werden , m«5

man unverheirathet fcyn i und kein angestellter

LandiHger dalf, ohne Etlaubniß , heir«» "

!>. «thtn .,,-' <^ ',.^, ^',:! ,-^V' . 36.

"—— die , führen besondere Aufsicht über die

Hausierer .. . . . . .3«.

Lehen / bey Antritt dieser von einem Hantonsdürge« in

einer andern Gemeinde muß ein Heimathsckein

hinterlegt werde» ,.....«?.

Liegenschaft, im Kanton, unter welchen Bedingun»

gen eine solche einem Ausländer oder Schweizer«

hürger zugefertigt weiden tonne , . 9«,-^ keine, welche einer unter vormundschaftlicker

Aufsicht stchendcn Person gehört, darf verkauft

-< werden, ohne vorerst an eine Steigerung gesetzt

zu werden . , . . . . 333,

Lotterien , sind verdothe». < . ... «?.

«uxus- Waare, Verordnung dagegen im allgemeine» 336,

-—— für diese wir» kein Recht mehr gehalten 337.

Luzern, Cborherreüftift , aus diese werden in Zukunft die

!° . Professoren Chorherren . . . 344.

— Cborherrenstift, wann ein Professor das Kano«

nitat auf diese!, verliert . . . 364.

"-.,-> ^ , Stadt, zu Erlangung derselben Bürgerrecht«

wird eine besondere Verfügung aufgestellt weiden «4,

^^ wie das Einkommen dem Stadlpfarrer be-

stimmt sey , ' . . , . 2HH<

> ,., M.

Maß und Gewicht , wie und von wem dieses «rwabtt

werden soll . ..... . 53.

«^ — Bestimmung der Strafen gegen diejenigen,

lo sich unachter bedienen .... 62.

» Bestimmung der Feckertare bey Erwahrung dieser. 63.

Maskrradengehen mit oder ohne Larven ist yervothcn i?.

MediMalpersonen , welche Poliieyvorschriften diese

' M beobachten haben . . . . 3^

»^»—5 neu zu vatentierende , Festsetzung der Art

> ,md Wtise, wie diese von dem SanitätSrathe

" '. tzups, gevM' Mldfl, .. . . slL.
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Lette

MllitH«/ UM« welchen Bedingungen dies« gestattet

sey, tm Kanl«>» sich verheirathen zu dürfen li2»

MostKänser. «ehe-. Wirtystäuser.

Müostrr, Cborberrenstlft . ist für eine Nuheftatte altern.

d« Oeelsorger bestimmt . . - 242.— um« welcher Form Seelsnaer für Rübe»

Pfründen „leset Stift sich bewerben können 33^

N. ^.^^^

NachtschwärmereM, die, sind auf da« strengste ve»

blltycN . . > < » ' ' ^"'

'Nooiyen , unter «eichen «lnschrinkungen ^iese in die

Kliiiei aufgenommen ««den dürfen . . 366.^

Neuser > ^«nnen und Bttllln ist decd»t!!<n . !9.

N^derlassung >m K"nt»n LuzerN für ÄuMnver/ unter '"

welchenGediNgungen diese geschehen tslmt . 6^.

>< übei die, und oie«-sl«chte der lramiMhen

- Mraer <n der Gchweiz . - - . ,. ^

^ der Ochweizttbürger i« «llen K«M,neN/ wie

diese geschehen könne, Mid Bestimmung derNecktt/ ,

welche dieselben darin« auszuüben habe« ^. ' 63.

. ,„ .,^. »m Kanton , unt« welchen Bedingungen diese

für schweizerisch« und französische Bürger gesciie«

lien könne . < , > « ' «. ^'

—— eines Kantonebürgers in einer andern Ge«

feinde des Kanton« , unter welchen Beding««.

gen dies« statt haben limn» . » ' ^ t«»

O.

Opel««««, sieh«: Augenärzte. „ „. ,

P.

Paß, siehe: Reisepaß. - e ^",^ e ,

pestartige Krankheiten , zu Abhaltung dieser , tidge.

uössische Gesundheit«. Polizey. Anstalten ^ l«.

Pfarrer, unter «eichen Bedingungen dies« Eben fux

Kantonsbürger , Nichtkantonsbürg« , Auilln.

> der und Militärs einsegnen dürfen . . , <03.

< . »eftlmungen ü»er Y««n «uhestztte im Mt«. ««.
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^ Veite

Pfa,rer>d«s «inkommm dieser wird ein« KlaWk«.

jion untteworfen "-'s. r,i .! ,.. . . 3Ht,

Pfarreyen, Bestimmungen, über deren künfuge Aus» ,

üleichung"'" . . '„' . , >i . . g/<8.

— ^ ^ über der«, künftige «Fe»

soldnngs'Klassiftfgzjon . . . . 3«.

-^^— wie derselben Kirchenkauitalien zu verwahren 3ö6.

, wie Geistliche auf diese beordert werden könne«. 359.

Pfründen, geistliche, wer für die Jehent . ioskaufs«

kapitalien zu wachen habe, di? diesen geh««,'«,. 3?8.

"" — — bey Erledigung und Besetzung

dieser , welche Formalitäten zu beobachte!! seyen. 38s.

"° — — l»/ befirdcitc Geistliche, wel«

ches Gelibniß sie zu leisten haben . . 385.

'"--" um zu diese» gelange» zu können, müssen sich

Geistliche vorher den Konkurs . Prüfungen .

unterwerfen . . . ' . . . 384.

">' ^ -^ — unter welchen Bedingungen geist»

, ^ ' lichen Nichtkantonsbülgern gestattet sey, für

dieselben zu komvttieren . . . . 393^

^'^ — — als Ruhestätte zu Münster be.

stimmt, unter welcher Form die Seelsorger da-

. rum sich bewerben können . . 342, u. ZZF.

platzmajor^in Luzern, visiert die Reiftväss«. und Kmid.

schaften fremder Handwerksgesellen ; Vestiw»

». mung, seiner dießsallügen Entschädigung,, , Hy,

p«lizeyfille . wer i» diesen die daberigey Prozeßkoften

nicht zu bezahlen im Stande ist, muß sie mit

telst öffentlicher ArlM abvcrdicnen . . 7.

pHliieyvergehen, Bezeichnung deltcnWtn, hie die öf.

fentlicke Arbeit «ach sich ziehen I ' ' : ' ' 8.

-—— bey deren Anzeigung kömmt dem leider der

Drittheil der Glldstrast' zu ... so.

polizeyverordnuoI , allgemeine , in Hinsicht auf Re»

"liaillsstat, Sittlichkeit, Wohlstand und öffcl«-

licke Sicherheit . . . . . ly.

Präsident ickd Schreiber müssen zugleich <bl« Unt<l»>^

schriften öffentlichen Alten beysetzen . , ^ 7.

Priesterhaus, siet«: GeminariUm. :

Professoren , Vestimmuna« über deren besft« Besyl^

bunz und Neriyr«»»« im Alte» . » 2<l4.
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Professoren , wann diese ttrKanonikat auf dem Chor.

berrenstift in Luzern verlieren . . . 364,

prozeßtösten, dw'in Pslneofallm erlaufende« f'Msi^^

sen^ im Falle der Nichtzahlung / mittelst issent»

licher Arbeit, abv«dit»t w«den . » f.

R»nsih, der, wird «ls ein Polizeyvergehen Mgesehm -

und begast . '. . ..^ !^!w^. 14»

Rechnung, von den Gemcindegerichten und Verwal»

' tunaen abzulegend« . . . ^ . 33s.

— wi« diese jährlich von den Klöstern üb« ihre

gefübrte Verwaltung abzulegen sey. ^ - ^ Äst»

Rexde«, siehe: Kommenden. .« ^

Reisenden und Fremden soll mitAcktung begegnet werden. l9.

Alistpässe, wi« diese beschaffen seyn und voll wcmW

«tbeilt werden sollen . . ^>> '^2. . HA.

^- wie viel für dercnAusftrtigung zu beznhlen se?^^.

^- ' so ins Ausland gehe»» , wen« dies« ö,n dem

Herrn Amtzschultbeis-en legallss-rt werden. 44»"-" vm diese müssen die Wirche biy den berj lhnen

übernachtenden Fremden Nachfragt halten und

dieselben vistcren lassm ! Strafe im VrrabsM^"

mungsfalle . . . . i' ^. 4H.

>—>— unter welchen Restrikzionen diese französischen

Burger» enheilt werden tonnen .'^V 4?»

—^-^- dürfen nicht fremden Bettlern und Eteutt»

sammlern ertheilt werden; uNter welchen Be.

dingen dieselben Welbsversonen , Mindrriäl'rl.

gett, ^Handwerksgesellen, Knechten und Maden

ertheilt werden dürfen . . ' . > 4«7>!/43.

"—'^-^-^dic, und die Kundschaften fnmd« -HaM«^'

»erksgesellen, durch wrN dieselben visiert werden. 5<»<

Religion. Polizevoergehen daaegen , wie diese zu

bestrafen feyen -'»' " >.' >> ^' ' . ^"«. lt.

Religion^. Unterricht , siehe : C b r ist e n l «HM ^'

Revision, der Gesetze und RegiernngSverordnungels? '

wann der erste und zweyte B«»d derselben in

Vellziehung g«he . ^ «^ ^.n,m. xt.



,, ' <3. . -

S«mmlu»g, revidierte, der Gesetze «yd Regierun«««

Verordnungen, wann der erste und zweyte Band

derselben in Vollziehung gehe < „v . XII!»

Samta'tsrath/ Orgonisazion «nd Besetzung desselben. l2<»

Reglement über desscn Sitzungen und die

Form seiner Beratungen . ' . -." «4.

— desscn Verrichtungen , als Aufstber der Medi«

zinalvolizey und insbesonders der Medizin«!»

ordnuna ....... «26.

der , ljat vorzüglich die Aufsicht über alles ,

was die Gesundheit des Viehes betrifft. ' <28,

^-^— der , ziebt diejenigen , so Wide» die medizini»

scken Polizeygescße sich verfehlen , zur Verant

wortung und Strafe 120.

der/ hat die Aufsicht und Leitung aller Me-

dizinalanstalten im Kanton . . . l3l.

^ — hat die Obsorge, in Hinsicht der aerichtli»

chen Vlzneywissenschaft , als bey Visa, Reperta,

in wichtigen Rechtisireitigleiten , gerichtlichen

- Leichenöffnungen, Verwundungen, die «inen

Krimmalvrozeß zur Folge habe» tonnten. !23.

— — hat die Oberaussicht übe« simmtliche Me»

dizinalversonen . . . ... !24.

'—"— — hat «ine Gtrassompetenz über Medizi-

nalversonen «Ig.

Bestimmungen über dessen Verhiltniß zur K«n>

tonsregierung < Beamten und andern Kantonen. !W.

— woraus dessen Medizinaltasse bestehe; Entschä-

digung der GanitztSrilhe , . . l^ll.

"--^' tid für dessen Beysiyer . . . t<H.

»—7» Ohne vorherige, von diesem vorgenommene

Prüfung «nd Ncgwältigung darf niemand mit

Heilung lirverlicher Gebrechen bey Menschen

und Lyieren sich befassen, n,ch Arzneyen zu»

bereiten . .... . . 3l6,

->——>» wie von diesem ldie Prüfungen der neu zu

»atentiereuden Mcdiziualversone» vorgenom

men werden soll . , . . ,. gl«.

Vcheltungen, siehe: Injurien.

II. Bd. Ff
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Schielst«/ «utbwllllqe«. in Städten und Dörfern undn ,

Hey Hscllültte« ist verbothen . . ' ,<^«->O.

Schweiz«, unter welchen Bedingung diese in allen

Kantonen sich niederlasse» tonnen, und welche

Reckte dieselben darin« auszuüücn haben . ^ <<V.

—^— unter welchen Bedingungen und kefordernessen

diese im Kanton Luzern sich niederlassen sinnen ?o.

< . Bürgern, wie denselben eine Liegenschaft, im

Kanton zugefertigt «erden könne : .»u > . 3«.

»^ > Bürgerrecht , eydgenilsische, allgemeine Beftim»

mungen dgtüber . . . . »,. . ?s.

^SeminariuM , Errichtung «ine« selche» für de» Kanton

Luzern ..,.,,. . 3^9.

.—^— wann diesee ergffnet werde / und die TlleHlogen. ,

^ in dasselbe eintreten tonnen < ... 2 65.

Silder., und Gold > Verlauf , polizepliche Verfügungen

. darüber ..... 55.

Sittlichkeit / wie die Vergehen dagegen bestraft »erden. l4»

Sonntage , an diesen sollen während dem Gottesdienste

all« Kramläden und tlinkhiusef verschlessen und

alle« Handeln, Tausche», Jagen und Fischen «er.

bothen seyn ..... <3.

Spiele de« Hasards, sind «erbothcn . . l?.

Spons>.lien. siehe: EheverlöbNfjss«.

Staatsschreibee , demselben werden die Keiscvaffe für

0«s Nusland zur Legalisierung ei»g«s«ndt » ^.

Steigerung, mittelst «u«r ötzmtljchen, dürfen Liegen.

schotten allein verkauft werden , die hevogte»

ten oder verbeystindeten Pclsone» gehören . 333.

Stifte :, siebe. : K f « s t e r , L u z « « n , Nl ü n i t e».

' T. '^^'^

Tanzen , «,»« dasselb« «laubt s«, , wem »m» wi» ««»

dasselbe bewilliget werden könne . , . t«.

Thierarzt/ siche.Vledizinnlvers««. , -

Uebergaben, förmlichef,lmüssen «on «bgeteettn»«« Mick»

«rn und Verwaltern de» neu «inMlendt»

, gemacht werte» » . ^ <-,',) 25^



, ^» ' Cclte

Uebereinkunft in HeiWchnf Vin^eN, M«> H o »^«p»a t'

ttnsittlichkeiten, w^c diejeü^en isowob! ^ die sich diesen

lr^ev«,, als die/ s, dazu Gelegenheit »erfchaft

' ^ - se<l, bestraft weroew > ^ - . .ch'' ^.ü"".' .! . l<t.

Verleumdungen, Mr i Inj UtisN. ' '

Verordmin^cn der Megi«!.^g> M,:schlVgeNt > wer

viese ah?elßt oder mit Verachtung behandelt/

wird mit EiNsSMungsftrase delegt" '^ .>" H.

— -^ wie diese be5annt <u wachen sehen ä.

Vikariate , inländische , unter welchen Bedingungen

geistliche Nichtsfantensbürgtr zu tiefen zugelassen

werVen tinnen .'..'"'../ . ^9^.

v°gt , ster unttr einem solchen sicsienden Person darf,

elme Steigerung, ttin, «iege.-lschnft »erfauft

werden ''.'/' ,.' ">' '. . '» - . ' ' 33^.

Vsgtgnt, welche FormalitHtln betz dessen Hrrgllvgabe

zu beobachten seyen . >, . . 223.

w^istnHnssalten, diesen

Ken, von weln mch wie sie besorgt werde«

müssen ' '' . ' , l, . ^ .' , '. ^" ^ ^ 37«.

Waisengut , siehe : V o « t g » t.

W»isenvägt«, wann diese ihre Dcrwattungsrechnnngen

abzuleM Meft . . . . ,. 33l.

Wälder, wie gischehene Frevel an diesen bestraft »serden. 2«.

W^rdein, Bestimmungen «her dcsscn Befugnisse und

Vervflichtungen Äl.

weibergnt, Wiedereinsetzung derjenlaen, so dieses, bey

Heirathen mit^Freittyen , ihrer Gemeinde nicht

hinterlegt hatten , in das andurch verlorn«

Gemeindebürgerreckh ... . «o.

,— , welche FormaliialM ley dessen Herausgabe zu ,

beobachten seyen . . . 329.

Weibspersonen, wenn diese« R«istpHff< «theilt werden

dürfen . . . ^^."'''"'«3. u. ^3.
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keit«

weinsaufer, berauscht«, wie diese zu bestrafen seyen. ^<^.

Weihnächten .Betteln und Gingen ist verbothen . 19.

wiesen , w(e geschehene Frevel an diesen bestraft «erden 20.

wirthe, die einem Gaste ,u einem berauschten Zustand

Vorschub leisten, sind zu bestrafen' - <5.

dürfen keinem Armen und, der Liederlichkeit

wellen , Beuoateten <u trinken aeben . 26.

^ müssen den den ihnen übernachtenden Fremden

bie Pisse abfordern, und strafe im Nerabsau-

munasfalle- . . . . ^F.

wirthehäuser sollen qn So»n< und Feyertagm, wäb»

rend dem Gottesdienste , verschlossen seyn <3.

Wundarzt, siehe: MedizinHlversonen.

Z.

geheut » Loskauf, aus diesem hervorgehende , «um Pfarr«

ein kommen gehörige Kapitalien, wie dieselben

verwahrt werden sollen .... 35«.

—— übe« deren Abschayungsgutachten sol«

len die vom Staate abhängenden Nutznießer ihr«.

Bericht eingeben . . . . 376.

> Kapitalien .Sickerung dieser, welche

gewissen Korporazionen oder Anstalten geboren

od« mit Gegenverpfiichtungen verbunden find 378.

>———» Hey den mit Gegcnverpflichtungen in einer Ge»

meinde verbundenen soll s» viel davon »der

von denen Kapitalien zurückbehalten werden, als

«rfordellich ist , diese daraus bestreiten zu können. 381.

gehellt, kleine«, Loskauf, geistlichen Pfründen, die da»

durck an ihrer Kongrua gelitten, soll diese gehi»

rig wieder vervollständigt werde« . 377.

Zeitbestimmung, für die Invollziehungs» Setzung de«

4. und 2. Bandes der revidierten Gesetze und

Regierungs' Verordnungen. XI. XIII.

«X,




